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Vorwort

Der Ausschufl fiir Sozialpolitik hat sich auf seiner Tagung Anfang
Oktober 1981 in Miinster mit aktuellen Problemen des Arbeitsmarktes
auseinandergesetzt. Der vorliegende Band stellt die Referate vor, die
auf diesem Symposion diskutiert worden sind und anschliefiend von den
Autoren {iiberarbeitet wurden. Die Manuskripte wurden im wesent-
lichen Anfang 1982 abgeschlossen. Die Aufgabe, die Referate heraus-
zugeben, fiel mir als dem damaligen Vorsitzenden des Ausschusses zu.
Dieser Pflicht bin ich gerne nachgekommen.

Schwerpunktmé&Big beschiftigen sich die Referate mit Problemen des
Arbeitsmarktes, insbesondere der Arbeitsmarktpolitik. Zu diesem The-
menkomplex enthélt der vorliegende Band sowohl Beitrdge, die die
Probleme des Arbeitsmarktes in einen allgemeineren Zusammenhang
stellen (Rationalisierungsinvestitionen, regionale Arbeitsmarktproble-
me, Beschiftigungspolitik), als auch Beitrége, die sich mit den Voraus-
setzungen (Berufsprognostik) und Instrumenten der Arbeitsmarktpoli-
tik (Lohnsubventionen, Arbeitslosenunterstiitzungen, Flexibilitdt von
Lohnstrukturen, Zumutbarkeitskriterien) auseinandersetzen. Der
Schwerpunkt liegt dabei jeweils auf der 6konomischen Betrachtungs-
weise.

Denjenigen, die mir bei der Drucklegung dieser Schrift behilflich
waren, mochte ich fiir ihre Arbeit herzlich danken, insbesondere Herrn
Dipl.-Kfm. H.-W. Ortwein, der den umfangreichen Manuskript- und
Korrekturengang betreute.

Philipp Herder-Dorneich, K6ln
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Lohnsubventionen als Mittel der Arbeitsmarktpolitik

Von Hermann Albeck, Saarbriicken

L

1. Lohnsubventionen (LS) sind geldwerte Vorteile, die der Staat Ar-
beitgebern fiir die Beschéftigung von Arbeitnehmern gewdhrt, sei es
als Geldzahlungen, als Befreiung von Abgabepflichten oder als &hnliche
Begiinstigungen. Ihr wesentlicher Zweck besteht darin, den Produk-
tionsfaktor Arbeit zu verbilligen und dadurch ein hdheres Beschéfti-
gungsniveau und/oder eine andere Beschidftigungsstruktur zu erreichen,
als ohne LS zustande gekommen wére. Anstelle von Lohnsubventionen
spricht man deshalb auch h#ufig von Lohnkostensubventionen, Lohn-
kostenzuschiissen, Beschéftigungspréamien und #hnlichem.

Die bisherige Subventionspraxis ist vielfidltig. Das erste bekannte
Beispiel einer LS sind die Steuergutscheine der Regierung Papen: Die
Notverordnungen vom 4. und 5. September 1932 sahen neben anderen
beschéftigungspolitischen Mafinahmen vor, daB Unternehmen fiir die
Einstellung zusé#tzlicher Arbeitskrédfte Steuergutscheine erhalten soll-
ten, mit denen sie spéter bestimmte Steuerschulden begleichen konnten;
die Gutscheine wurden im Gesamtwert von 700 Mio. RM bereitgestellt,
was bei einem Subventionsbetrag von 400 RM je Kopf und Jahr fiir
1,75 Mio. Einstellungen ausgereicht hatte (tatsdchlich kam es damals
kaum zu Neueinstellungen)!. Zu einem festen Bestandteil der Arbeits-
marktpolitik in westlichen Industriestaaten sind LS allerdings erst in
den 70er Jahren geworden, nachdem die lange Periode einer teilweise
sehr hohen Beschiftigung zu Ende gegangen war. Heute subventionie-
ren praktisch alle Mitgliedstaaten der Europédischen Gemeinschaft, die
skandinavischen Linder, Osterreich, die Vereinigten Staaten, Kanada
u.a.m. in mehr oder weniger groBem Umfang und auf die eine oder
andere Weise private Arbeitgeber mit dem Ziel, sonst wegfallende Ar-
beitsplédtze zu erhalten oder zusétzliche Arbeitspldtze und Ausbildungs-
pldtze zu schaffen?. Soweit ich sehe, dominieren bisher LS zugunsten

1 Helmut Marcon: Arbeitsbeschaffungspolitik der Regierungen Papen und
Schleicher; Bern — Frankfurt am Main 1974, S. 190 ff.

2 Einen sehr guten und detaillierten Uberblick bietet André Calame: Ar-
beitspldtze durch Lohnsubventionierung. Programme und Erfahrungen aus
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bestimmter Personengruppen, Regionen oder auch Branchen. Trotz die-
ser primir strukturpolitischen Ausrichtung haben fast alle Subventio-
nen zugleich den eher konjunkturpolitischen Zweck, das Beschifti-
gungsniveau insgesamt zu erhthen; denn zu den Bedingungen ihrer
Vergabe gehort die Forderung, daB sie zu ,zusétzlichen“ Arbeits- oder
Ausbildungsvertridgen fithren sollen, anders formuliert: da durch sie
die Zahl der Beschiftigungsverhéltnisse grofier ist, als sie ohne LS ge-
wesen waére.

Ein stirkerer konjunkturpolitischer Einsatz von LS ist bisher nur ver-
einzelt praktiziert worden. Er wurde und wird aber immer wieder
gefordert, in den letzten Jahren insbesondere von Gosta Rehn’. Fiir
Rehn sind allgemeine und umfassende LS das wichtigste Mittel, um
zusammen mit einer Politik der Nachfrageexpansion zu mehr Beschéf-
tigung ohne mehr Inflation zu kommen; dahinter steht die Vorstellung,
daB mit den Subventionszahlungen der Lohnkostenauftrieb gebremst
werden kann, der bei einer bloBen Nachfragesteuerung oft eintritt und
dann dazu fiithrt, daB die zusitzliche monetdre Nachfrage kaum men-
genwirksam wird, sondern iiberwiegend in hdheren Preissteigerungen
verpufft. Die Forderung nach umfangreicheren und breiter angelegten
LS-Programmen diirfte angesichts hoher und noch steigender Arbeits-
losigkeit aktuell bleiben.

2. Die wichtigste Frage im Zusammenhang mit LS ist die nach ihrer
Wirksamkeit. Sie ist in den letzten Jahren verstirkt angegangen wor-
den, allerdings meist in der Form von Fallstudien und mit unterschied-
lichen Methoden und Fragestellungen im einzelnen. Es hat mich gereizt,
einmal iiberblicksweise auf einige Fragen und Uberlegungen einzuge-
hen, die unabhingig von den Details einzelner Subventionsformen bei
der Wirkungsanalyse von LS bedeutsam sind.

Ausgegangen wird von der Tatsache, dafl praktisch alle LS die Be-
schéftigung in der Gesamtwirtschaft erhdhen und oft auch strukturell
verdndern sollen; daraus ergibt sich als erstes die Frage nach den Be-
schéftigungswirkungen der LS selbst. Weil Subventionen finanziert
werden miissen und dies je nach Finanzierungsart unterschiedliche Be-
lastungen fiir Unternehmen und Haushalte bedeutet, schlieit sich als

Belgien, Kanada, Osterreich, Schweden, USA und GroBbritannien; Internatio-
nales Institut fiir Management und Verwaltung am Wissenschaftszentrum
Berlin, IIM/dp 79—50, 1979. Kurzinformationen iiber die jeweiligen nationa-
len Mafnahmen auf dem Gebiet der LS enthilt das vierteljdhrlich erschei-
nende Social and Labour Bulletin, ILO, Genf.

3 Vgl. neben verschiedenen Stellungnahmen auf OECD-Konferenzen iiber
Manpower Policy vor allem die zusammenfassende Darstellung in Gosta
Rehn: Mit Expansionskostensenkung gegen die Stagflation; Mitteilungen aus
der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (MittAB) Heft 4, 1980, S. 543—551.
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zweites die Frage nach den Beschéftigungswirkungen der Mittelauf-
bringung an; obwohl sie nicht auf die spezifischen Wirkungen der LS
abzielt, darf sie bei einer integrierten Betrachtungsweise nicht fehlen.
Da ein bestimmter beschaftigungspolitischer Zweck auch mit anderen
Mitteln angestrebt werden kann, kommt als dritte Frage hinzu, ob LS
ein vergleichsweise wirksames Mittel sind; verglichen werden kann da-
bei mit anderen budgetpolitischen MaBnahmen, Konjunkturprogram-
men etwa, aber auch mit anderen quantitativen und qualitativen Mit-
teln staatlicher Wirtschaftspolitik. In jedem Fall kann und muBl der
Vergleich auch die Lohnpolitik der Tarifvertragsparteien bzw., allge-
meiner, die Lohnbildung auf den Arbeitsmirkten umfassen; denn sie
bestimmt in allererster Linie die Kosten der Beschiftigung fiir den
Arbeitgeber und damit bei gegebener beschéftigungspolitischer Zielset-
zung die Art und den Umfang des staatlichen Korrekturbedarfs. Jede
der drei Fragen bedarf im Grunde sowohl einer einzelwirtschaftlichen
Analyse, bei der die Reaktionen der einzelnen Unternehmen und Haus-
halte auf LS, Mittelaufbringung und alternative MaBBnahmen interessie-
ren, als auch einer gesamtwirtschaftlichen Analyse, bei der es vor allem
darum geht, die moglichen Auswirkungen dieser Reaktionen auf andere
Mairkte und die daraus wieder resultierenden Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt sichtbar zu machen. Bei alledem spielt der zeitliche As-
pekt eine wesentliche Rolle: Kurzfristig gewédhrte LS sind anders zu
beurteilen als langfristige; denn die Anpassungsreaktionen von Unter-
nehmen und Haushalten fallen auf kurze Sicht anders aus als in einem
lingeren Zeitraum, in dem Gewdhnungsprozesse ablaufen kénnen.

Ich beschrinke mich im folgenden auf stichwortartige Anmerkungen
zu den drei genannten Fragebereichen, die iiberwiegend in das Gebiet
der finanzwissenschaftlichen Subventionswirkungslehre fallen®. Betrach-
tet werden liberwiegend marginale LS: Fiir zusdtzliche Beschiaftigungs-
mengen, in der Regel zusidtzliche Beschéftigte, erhdlt der Arbeitgeber
eine Pramie, die einen bestimmten vH-Satz des Tariflohns oder des Ge-
samtlohns dieser zus&tzlichen Beschaftigungsmenge ausmacht; ,zusétz-
lich“ wird dabei gemessen entweder an einer Ist-Beschéftigung der Ver-
gangenheit oder an einer Soll-Beschiftigung, die der Arbeitgeber fir
die Gegenwart und/oder fiir die Zukunft plant.

4 Zur allgemeinen Subventionsanalyse vgl. vor allem Norbert Andel: Sub-
ventionen als Instrument des finanzwissenschaftlichen Interventionismus;
Tiibingen 1970. Derselbe: Artikel ,Subventionen“; in: HAWW, Band 7, 1977,
S. 491—510.
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IL.

Die einzelwirtschaftliche Wirkungsanalyse erfolgt meist im Rahmen
der herkdmmlichen Preistheorie, d.h. mit der Methode der kompara-
tiven Statik, bei der zwei Gleichgewichtszustinde verglichen werden.
Unterschieden werden im wesentlichen folgende Subventionseffekte:

1. Skaleneffekt (Niveaueffekt)

Man versteht darunter die zusitzliche Beschiftigung, die dadurch
entsteht, daB die durch LS herabgeschleusten Grenzkosten einer Zu-
satzproduktion zu einem hoéheren Produktionsniveau und damit zu ei-
nem hoheren Beschiftigungsniveau einer Firma fithren. Das Ausmal
dieses angestrebten Skaleneffekts hédngt davon ab, inwieweit das Ange-
bot von LS zusitzliche Produktion als rentabel erscheinen 148t; das
wiederum ist im wesentlichen eine Frage der Absatzchancen fiir die
Mehrproduktion.

Fall A: Mehrabsatz ohne Einflul auf Produktpreis (Polypolfall; nur
einer oder wenige von vielen Anbietern beanspruchen die gebotenen
LS):

GK P oK
GK-LS
P \
o Vy
1
Xo Xs X
Abbildung 1

Die bisherige gewinnmaximale Produktionsmenge betrigt x,; zu die-
ser Produktionsmenge gehort geméf Produktionsfunktion eine bestimm-
te Beschaftigungsmenge b, (x,). Diese Beschéftigungsmenge ist die Re-
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ferenzgréfe fiir Gewdhrung von LS; die Grenzkostenkurve wird des-
halb bei der Produktionsmenge x, im Ausmal der LS nach unten ver-
lagert. Durch eine Ausweitung der Produktion auf x; 148t sich ein Zu-
satzgewinn gemil der schraffierten Fldche erzielen, d. h. die LS bietet
einen Anreiz zu mehr Produktion und damit auch zu mehr Beschéfti-

gung.

Fall B: Mehrabsatz nur zu sinkenden Produktpreisen (allgemeiner
Fall):

GK, P

GK

GK-LS

“o go

Abbildung 2

Im allgemeinen Fall sind mehr Mengen nur zu geringerem Preis
abzusetzen; beim dargestellten Monopolfall setzt die Mengenexpansion
von x, auf x; eine Preissenkung von p, auf p; voraus (oder umgekehrt).
Die Mengenexpansion bringt eine Umsatzzunahme, die Preissenkung
eine Umsatzabnahme; damit der Umsatzzuwachs groBer ist als der Um-
satzverlust, muBl beim Preis p, die Preiselastizitdt der Nachfrage abso-
lut gréBer als 1 sein. Wenn die LS einen positiven Skaleneffekt haben
soll, muf} die Umsatzdnderung

dU =dp-x, 4 dx-p, + dp-dx

aber nicht nur groBer sein als Null, sondern auch groBer sein als die
~— durch LS verringerte — Kostenzunahme
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T
dK:f(GK—LS)'dx,
9

die entsteht, wenn die zusétzliche Menge x; — x, produziert und ab-
gesetzt wird. In Abbildung 2 ist dieser Fall unterstellt: Die punk-
tierten Fldchen kennzeichnen die Umsatzénderungen (querliegende Séu-
le = Umsatzverlust, stehende S#dule = Umsatzzunahme), die punktiert-
schraffierte Fldche kennzeichnet die Kostenidnderung; die Differenz
zwischen Umsatzzunahme und Kostenzunahme ist groler als der Um-
satzverlust. Damit dieser Fall eintritt, mufl die direkte Preiselastizitat
der Giiternachfrage sehr deutlich iiber 1 liegen; um wieviel sie dar-
iber liegen muf, hingt von der Kostenzunahme ab, die ihrerseits vom
Verlauf der Kurve der Grenzkosten GK und von der Hohe der LS
bestimmt wird’. Wichtig an dieser Uberlegung erscheint mir, daB selbst
in dem extremen Fall, in dem die Grenzkosten der Zusatzproduktion
auf Null herabgeschleust werden, von den LS nur dann ein positiver
Skaleneffekt zu erwarten ist, wenn die Preissenkung zu einer Umsatz-
zunahme fiihrt (Vorbedingung: Firmen reagieren auf das LS-Angebot
des Staates mit Preissenkungen!); eine Umsatzzunahme ist aber gleich-
bedeutend mit einer Zunahme der Ausgaben fiir das betreffende Pro-
dukt, d. h. es braucht eine zusétzliche monetéire Produktnachfrage, wenn
der Skaleneffekt positiv sein soll. Woher diese zusétzliche monetére
Produktnachfrage kommen kann, méchte ich spédter im Zusammenhang
mit einigen makrodkonomischen Uberlegungen ansprechen.

Ein Problem der obigen Marginalanalyse besteht darin, daB fraglich
ist, inwieweit Firmen ihre Preise nach den Grenzkosten kalkulieren®.
Kalkulieren sie beispielsweise auf der Basis der Stiickkosten, fallt der
Skaleneffekt von vornherein wesentlich geringer aus, weil die Subven-
tionierung zusétzlicher Arbeitskrifte die gesamten Produktionskosten
wesentlich weniger senkt als die Grenzkosten.

2. Substitutionseffekt (Verdringungseffekt)

Durch LS werden im allgemeinen Substitutionsprozesse im Bereich
der Produktionsfaktoren ausgeldst; sie kénnen auch im Bereich der Pro-
dukte vorkommen. Ich betrachte hier nur den Fall der Faktorsubstitu-

5 Der Grenzkostenverlauf hingt u. a. davon ab, welche und wieviele andere
Produktionsmittel man zur Produktionsausweitung braucht und wie preis-
elastisch deren Angebot ist.

6 Eine der wenigen empirischen Untersuchungen auf diesem Gebiet stammt
von Susanne Wied-Nebbeling: Industrielle Preissetzung. Eine Uberpriifung
der marginal- und vollkostentheoretischen Hypothesen auf empirischer
Grundlage; Tiibingen 1975. )
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tion; er hat zwei Varianten: die Substitution zwischen Arbeitskriften
und die Substitution zwischen Arbeit und sachlichen Produktionsmit-
teln.

Das Angebot von LS macht die subventionsfihigen Arbeitnehmer
zunédchst einmal billiger im Vergleich zu allen {ibrigen Arbeitnehmern.
Es besteht ein Gkonomischer Anreiz, die bisherige Produktionsmenge
dadurch mit geringeren Kosten herzustellen, da man nicht subven-
tionsfdhige gegen subventionsfdhige Arbeitskréfte austauscht. Wie grofl
die Moglichkeiten dazu sind, hédngt wesentlich davon ab, wie die Bedin-
gungen fiir die Inanspruchnahme der LS aussehen und wie gut ihre
Einhaltung iiberwacht werden kann. Im allgemeinen mufl man wohl da-
von ausgehen, daBl Unternehmensleitungen hier einen nicht unbetrécht-
lichen Gestaltungsspielraum haben; beispielsweise lassen sich zwischen
verschiedenen Betriebsstidtten eines Arbeitgebers Arbeitskrifte so um-
setzen, dal LS kassiert werden konnen. Das soll hier nicht weiter
verfolgt werden. Wichtig erscheint mir, daB mit derartigen Substitu-
tionen Umverteilungsprozesse verbunden sind: Die Beschéftigungs- und
Einkommenschancen der subventionsfihigen Arbeitskréfte steigen, die
der nicht subventionsfihigen sinken. Es resultieren also Anderungen
in der Beschéftigungsstruktur und in der Einkommensverteilung. Die-
se konnen politisch durchaus gewollt sein; typische Beispiele dafiir sind
marginale LS fiir sogenannte Problemgruppen am Arbeitsmarkt. Fiir
das allgemeine beschaftigungspolitische Ziel — Zunahme der Besch&fti-
gung in der Gesamtwirtschaft — ist damit aber nichts gewonnen.

Die Verbilligung des zusétzlichen Arbeitseinsatzes bedeutet auch eine
Verbilligung gegeniiber sachlichen Produktionsmitteln. Die bisherige
Minimalkostenkombination gilt fiir zusétzliche Beschédftigungsmengen
nicht mehr; es entsteht tendenziell ein Anreiz zur arbeitsintensiveren
Produktion. Soweit die gleiche Produktmenge mit mehr Arbeit und
weniger ,Kapital“ hergestellt wird, wirkt diese Substitution in der
beschéftigungspolitisch erwiinschten Richtung: Der gesamtwirtschaftli-
che Beschiftigungsgrad steigt.

Bei der formalen Analyse der Substitionsvorgéinge ist zu berticksich-
tigen, daB marginale LS die Faktorpreisrelationen nicht generell ver-
dndern, sondern nur fiir zusédtzliche Beschéftigungsmengen; die Sub-
stitution zwischen Arbeit und Kapital ist entsprechend geringer als in
den Fillen, in denen der Beschiftigungsbestand wenigstens teilweise
mitsubventioniert wird. Materiell bedeutsam ist die Frage, inwieweit
man kurzfristig und léangerfristig mit dem einen oder mit dem anderen
Substitutionseffekt rechnen kann. Kurzfristig, d. h. bei gegebener Pro-
duktionsfunktion diirften im wesentlichen nur Substitutionen zwischen
Arbeitskriaften moglich und lohnend sein; erst ldngerfristig wird das
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Abwigen zwischen Arbeits- und Kapitaleinsatz relevant. Es ist dann
Teil der unternehmerischen Investitionsplanung, und als Abwé&gungs-
rahmen konnen die Methoden der betrieblichen Investitionsplanung
herangezogen werden. Angenommen, es stehen zwei Produktionsanla-
gen (,Maschinen“) zur Wahl, von denen die eine arbeitsintensiver ist
als die andere und auch arbeitsintensiver als die alte Anlage; bei den
fiir die geplante Nutzungsdauer der Maschinen erwarteten Arbeits- und
Kapitalkosten hat die arbeitsintensivere Maschine einen geringeren Ka-
pitalwert. Die LS mufB in diesem Fall die Arbeitskosten der arbeits-
intensiveren Anlage soweit herabschleusen, daBl ihr Kapitalwert grofler
wird als jener der anderen Anlage. Die analoge Uberlegung gilt fiir
den Fall, daBl die arbeitsintensivere Maschine gegeniiber der bisherigen
Anlage nur gleich viel oder aber weniger Beschiftigungsmengen
braucht; der Komparativ bezieht sich dann allein auf die Investitions-
alternative, die ohne LS realisiert worden wére. In beiden Féllen ist
um so eher mit einer Anderung in der Reihenfolge der Kapitalwerte
zu rechnen, je grofler der Subventionsbetrag ist und je ldnger die LS
gewihrt werden; mit der Methode der Investitionsrechnung 148t sich das
systematisch iiber die Anderungen von Héhe und Zeitpfad der erwarte-
ten laufenden Ausgaben erfassen. Mit ihr 148t sich auch das Problem
einfangen, daB fiir die Investitionsentscheidung nicht nur die variablen
Kosten, sondern auch die verschiedenen Fixkosten der Beschiftigung
relevant sind; wenn, wie {iiblich, die LS nur die variablen Beschfti-
gungskosten herabschleusen, kann der Anreiz zur Wahl der arbeits-
intensiveren Anlage stark abgeschwicht sein.

3. Mitnehmereffekt

Mitnehmereffekte liegen vor, wenn und insoweit die LS fiir Beschaf-
tigungsmengen beansprucht werden, welche auch ohne LS realisiert
worden wiren. Es sind also nicht die LS, die die zusétzliche Beschafti-
gung verursachen, sondern andere Griinde; die Subventionen werden
als willkommene Beigabe mitgenommen (windfall profits). DaB es iiber-
haupt Mitnehmereffekte gibt, liegt an den praktischen Schwierigkeiten,
die Voraussetzungen fiir den Subventionsbezug ganz eindeutig zu defi-
nieren und vor allem zu {iberwachen, ob diese Voraussetzungen im Einzel-
fall erfiillt sind. Am groften sind diese Schwierigkeiten, wenn die Re-
ferenzgrofe fiir ,,zusétzliche” Beschéftigung eine Plangrifle des Arbeit-
gebers ist. Aber auch bei einer Ist-Referenzbeschiftigung konnen die
Mitnehmereffekte beachtlich sein, wie das Beispiel des deutschen Sub-
ventionsprogramms von 1974/75 fiir die Bauwirtschaft zeigt’. Die art-

7 Vgl. Giinther Schmid: Wage-Cost Subsidy Program in Germany 1974/75;
Internationales Institut fiir Management und Verwaltung am Wissenschafts-
zentrum Berlin, IIM/dp 77—111, 1977, pp. 40 ff.
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gleichen Schwierigkeiten, die eine Vermeidung von Mitnehmereffekten
macht, treten iibrigens auch auf, wenn man Mitnehmereffekte messen
will; man braucht ja dann ebenfalls eine ReferenzgroBe fiir ,zusétz-
liche* Beschéftigung, ndmlich jene Beschéftigung, die sich ohne LS er-
geben hitte. Erst aus dem Vergleich der tatsédchlichen Beschéftigungs-
entwicklung mit LS und der hypothetischen Beschiftigungsentwicklung
ohne LS lassen sich ja Aussagen iiber die Beschiiftigungswirkung der
LS und damit auch iiber das Ausmall der Mitnehmereffekte ableiten.

Aus Skaleneffekt, Substitutionseffekt und Mitnehmereffekt ergibt
sich der Netto-Beschiftigungseffekt von LS als

Anzahl der Subventionsfille

— Substitutionseffekt 1 (Arbeit gegen Arbeit)
— Mitnehmereffekt
= Skaleneffekt + Substitutionseffekt 2 (Kapital gegen Arbeit).

Man kann diese grobe Gliederung dadurch verfeinern, da man er-
génzend noch beriicksichtigt

— die zeitliche Verlagerung geplanter Beschiftigungsdnderungen, die
nach der Einfiihrung von LS erfolgt, um Subventionen zu erlangen
(spezieller Skaleneffekt);

— die Zahl der subventionierten Beschiftigungsverhiltnisse, die tat-
sichlich gar nicht vorhanden oder zumindest nicht subventionsféhig
sind (Betrugsfille);

— die Ankiindigungseffekte, die darin bestehen, dafl in Erwartung ei-
nes LS-Programms subventionsfihige Tatbestinde herbeigefiihrt
werden (Anderung der Beschiftigungspline in sachlicher, rdumli-
cher, zeitlicher Hinsicht. Beispiel: Vorziehen oder Vertagen von ge-
planten beschéftigungssteigernden Malnahmen). Es ergeben sich Ska-
len-, Substitutions-, Mitnehmereffekte, also keine anderen Wir-
kungsarten als erwidhnt; vielmehr stellt ,Ankiindigung” nur auf
den antizipativen Charakter dieser Reaktionen ab.

IIL.

Bei der gesamtwirtschaftlichen Analyse von marginalen LS geht es
vor allem um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die
Gewidhrung der LS die Beschidftigungsmenge in der Gesamtwirtschaft
erhoht.

1. Der Skaleneffekt wurde abgeleitet unter der Annahme einer kon-
stanten Produktnachfragekurve beim subventionierten Unternehmen.
Fiir alle Unternehmen ist diese Annahme nicht zuldssig, weil gewihrte

2 Schriften d. Vereins £. Socialpolitik 127
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LS die Bedingungen verédndern, unter denen die Produktnachfragekur-
ven abgeleitet sind (konstante Preise der jeweils lbrigen Produkte,
konstante Haushaltseinkommen, gegebene Priferenzen). Wenn durch
LS die Preise bestimmter Produkte sinken, #ndern sich die Bedingun-
gen, unter denen die Nachfragekurven fiir andere Produkte abgeleitet
sind; bei diesen anderen Produkten verlagert sich die Kurve der Pro-
duktnachfrage nach links: Nichtsubventionierte Produkte werden sei-
tens der Nachfrager durch subventionierte Produkte ersetzt. Der Mehr-
nachfrage bei bestimmten Produktgruppen steht also eine Mindernach-
frage bei den anderen Produktgruppen gegeniiber; fiir alle Unterneh-
men zusammengenommen kommt es, global gesehen, nicht zu einem
positiven Skaleneffekt®. Das wire nur dann anders, wenn die Haus-
haltseinkommen insgesamt ansteigen wiirden; damit ist aber nur dann
zu rechnen, wenn die effektive Nachfrage steigt. Zwar konnten die
Haushaltseinkommen steigen, wenn die subventionsberechtigten Fir-
men zundchst mit Mehrbeschédftigung und Mehrproduktion auf das LS-
Angebot reagieren und erst spiter mit Preissenkungen (oder verstérk-
ter Werbung) Nachfrage bei anderen abziehen; das wére aber so lange
nur ein temporédrer Vorgang, wie die Ausgabeneigung nicht insgesamt
zunimmt. Die Bedingung fiir einen positiven Skaleneffekt auf der ein-
zelwirtschaftlichen Ebene — steigende monetire Nachfrage — begegnet
uns also auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene wieder.

Zum gleichen Ergebnis fiihrt eine Uberlegung, die an der makro-
6konomischen Ungleichgewichtstheorie ankniipft. LS werden oft gerade
dann angeboten, wenn die Unternehmen unausgelastete Kapazitdten
haben, also nicht im ,,Gleichgewicht“ sind: Sie hatten ihre personellen
und sachlichen Kapazitdten an den mittelfristig erwarteten Erlds-Ko-
sten-Relationen und damit auch Absatzchancen orientiert; tatsédchlich
entwickelte sich die Nachfrage schwicher als erwartet, und sie reagieren
darauf mit Produktionsdrosselung und zumindest teilweisem Personal-
abbau. In einer solchen Situation der Keynesschen Arbeitslosigkeit ist
es die fehlende Giiternachfrage, die die Produktion und damit auch die
Beschéftigung beschrinkt; ein begrenztes Herabschleusen des Reallohns
durch LS &ndert an dieser Absatzschranke so lange nichts, wie die ge-
samtwirtschaftliche Ausgabeneigung nicht zunimmt.

2. Der EinfluBl von LS auf effektive Nachfrage und Beschiftigung
kann in einer geschlossenen Volkswirtschaft also nur iiber ein verin-
dertes Ausgabeverhalten von Privaten und/oder Staat erfolgen. Bei der
Analyse des Einflusses auf die private Ausgabeneigung sind meines

8 Zu den gesamtwirtschaftlichen Skaleneffekten kommt es nur in dem
MaBe, in dem die mehr produzierten Giiter mehr oder weniger arbeitsinten-
siv sind als die verdridngten Produkte. Das ist zunéchst einmal ungewiB.
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Erachtens &hnliche Wirkungsketten zu beriicksichtigen, wie sie Keynes
fiir den Fall allgemeiner Geldlohnsenkungen beriicksichtigt hat:

— Auswirkungen auf die Einkommensverteilung und iiber diese auf
die gesamtwirtschaftliche Konsumneigung. Geht man von der wohl
realistischen Annahme aus, dafl es auch bei fehlenden Skaleneffek-
ten immerhin Substitutionseffekte gibt und dadurch Beschéftigung
und Einkommen von den nichtsubventionierten zu den subventio-
nierten Faktoren umverteilt werden, dann steigt die gesamtwirt-
schaftliche Konsumneigung, wenn die ,,Gewinner* eine hohere mar-
ginale Konsumquote haben als die ,Verlierer“. Inwieweit das zu-
trifft, ist im Einzelfall zu priifen; spiirbare Effekte sind aber wohl
nicht zu erwarten. Beriicksichtigt man auch die Finanzierungsseite,
kann es zu deutlicheren Konsumeffekten kommen, wenn die LS von
Verdienern hoher Einkommen mitfinanziert werden.

— Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Investitionsneigung. Sie
konnen sich ergeben durch verinderte Renditeerwartungen und/oder
tiber die verbesserte Vermdgensposition, die Subventionsempfénger
auch im Falle der Mitnehmereffekte haben. Entscheidend diirfte
der Einflull auf die Renditeerwartungen sein; dieser ist nur schwer
abzugreifen. Wichtig ist einmal — wie schon erdrtert — das AusmaB,
in dem die Lohnkosten auf mittlere Sicht herabgeschleust werden;
wichtig ist gerade hier aber auch, inwieweit die Investoren beispiels-
weise bei einer spiirbaren Subventionierung mit gegenldufigen Be-
lastungseffekten rechnen, etwa einer stdrkeren Lohnexpansion oder
einer groBeren Abgabenlast.

— Auswirkungen auf die Giiterpreise, liber diese auf die Realvermo-
gensbestidnde (outside money) und iiber diese auf gesamtwirtschaftli-
che Liquidititsneigung, Zins und Investitionen einerseit sowie auf
gesamtwirtschaftliche Konsumneigung andererseits. Da es hier um
Anderungen des Preisniveaus geht, spielen diese Wirkungen allen-
falls bei breit angelegten, einen groBen Teil der Beschéftigten um-
fassenden LS eine Rolle und dann vermutlich auch nur in einem
quantitativ unbedeutenden MaBe’.

Die Wirkungsketten werden im Rahmen der makrodkonomischen
Theorie behandelt; sie brauchen hier nicht ndher erdrtert zu werden.
Der Unterschied zum Keynesschen Fall der Geldlohnsenkung besteht
vor allem darin, dal LS fiir sich genommen nur die Lohnkosten und
nicht automatisch auch die Lohneinkommen und damit die Konsum-

9 Das ergibt sich vor allem aus der Beschrinkung auf ,outside money“,
praktisch also auf Zentralbankgeld und Staatstitel. Ausfiihrlicher dazu Rich-
ter / Schlieper /| Friedman: Makrodkonomik; 4. Auflage, Berlin — Heidelberg —
New York 1981, insbesondere §§ 32, 47.

2+
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ausgaben der Arbeitnehmer senken; daraus ergeben sich fiir den Vor-
gang der Subventionszahlung eindeutig andere Wirkungsaussagen, nam-
lich die Vorhersage positiver Beschiftigungseffekte, wenn die LS so-
wohl fiir zusétzliche als auch fiir einen grofilen Teil der bestehenden
Beschiftigung gewédhrt werden. Fiir den hier hauptséchlich betrachteten
Fall der ausschlieBlich marginalen LS liegt der springende Punkt freilich
darin, dafl insbesondere die erste und die dritte der angesprochenen
Wirkungsketten erst dann zum Tragen kommt, wenn das Subventions-
angebot des Staates von den Arbeitgebern angenommen wird bzw.
wenn die Unternehmen auf dieses Angebot mit Preissenkungen reagie-
ren; eben das setzt aber voraus, daB die Produktnachfrage steigt, zu-
mindest eine Steigerung erwartet wird, und darauf wére in unserem
Modellfall nur zu setzen, wenn sich die Renditeerwartungen der Inve-
storen durch die LS deutlich verbesserten — was eben ungewiB ist. Fiir
marginale LS gilt deshalb im wesentlichen der Schlufl, den Keynes
schon fiir den Fall allgemeiner Geldlohnsenkungen gezogen hat, dafB
ndmlich in einer Situation unzureichender Giiternachfrage die Initial-
ziindung fiir Mehrproduktion und Mehrbeschiftigung von anderer Seite
kommen muB. Ist sie da, konnen marginale LS als Verstidrker wirken.
Insofern ist die Forderung von Rehn konsequent, LS als jenen Teil
einer beschéftigungspolitischen Doppelstrategie anzusehen, der die be-
trieblichen Kosten einer zusitzlichen Beschiftigung senkt, der aber
komplettiert werden muBl durch ein Biindel von MaBnahmen, das die
effektive Nachfrage auf das Vollbeschiftigungsniveau bringt und sie
auf diesem Niveau hilt.

3. In der offenen Volkswirtschaft kénnen marginale LS positive ge-
samtwirtschaftliche Skaleneffekte haben. Auf den Auslandsmaérkten ist
die Preiselastizitdt der Produktnachfrage im allgemeinen geniigend
grof}, um durch Preissenkungen so viel zusétzliche Produktnachfrage
an sich zu ziehen, daB der resultierende Umsatzzuwachs den herabge-
schleusten Kostenzuwachs iibersteigt. Der Mehrnachfrage bei den hei-
mischen Exportgiitern steht zwar eine Mindernachfrage bei den aus-
landischen Giitern gegeniiber; das beriihrt aber zunichst einmal die
heimische Produktion nicht. Die Wirkungsweise (nicht: Wirkungsbreite)
der LS entspricht der Wirkungsweise einer Senkung des heimischen
Lohnkostenniveaus: Die internationale Wettbewerbsposition verbessert
sich. Allerdings geht das zu Lasten der ausldndischen Produktion und
Beschiftigung; die betroffenen Liénder konnen deshalb Retorsionsmaf-
nahmen ergreifen. Die LS kdnnen auch — wie beispielsweise die eng-
lichen ,temporary employment subsidies® — als Versto gegen das
Dumping-Verbot angesehen und deshalb untersagt werden. Immerhin:
Soweit ausldndische Nachfrage mobilisiert wird, kann im Inland ein
expansiver Multiplikatorprozefl in Gang gesetzt werden, der iiber stei-
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gende Importe auch wieder dem Ausland eine zusétzliche Produktnach-
frage beschert.

In einer etwas ldngerfristigen Perspektive wird fiir die internationale
Wettbewerbsfihigkeit wichtig, ob eine LS-induzierte Faktorsubstitution
den Produktivitdtsfortschritt im Vergleich zum Ausland bremst. Tritt
ein derartiges Nachhinken in der Produktivititsentwicklung ein, gehen
die urspriinglich erlangten Vorteile wieder verloren.

Iv.

Subventionen miissen finanziert werden, sei es durch Minderausga-
ben, durch Mehreinnahmen oder durch Schuldenaufnahme der 6ffent-
lichen Hand. Von der Finanzierung konnen Beschiftigungswirkungen
ausgehen, die bei der Analyse zu beriicksichtigen sind. Haufig wird die
Wirkungsanalyse beschridnkt auf die Finanzierung der , Nettokosten“
von LS fiir den Staat; man versteht darunter die Nettobelastung der
offentlichen Haushalte, die dadurch zustande kommt, dafl einerseits
Subventionen gezahlt werden, also Mehrausgaben anfallen, anderer-
seits durch die Subventionszahlungen die Beschiftigung steigen und
die Arbeitslosigkeit sinken kann und dadurch sowohl Mehreinnahmen
als auch Minderausgaben entstehen.

1. Es gehort zu den Vorziigen von (marginalen) LS, da3 ihre ,Netto-
kosten unter bestimmten Voraussetzungen Null sind. Am deutlichsten
zeigt sich das bei LS fiir die Beschéftigung von bisher Arbeitslosen. Die
,Kosten“ eines Arbeitslosen fiir die 6ffentliche Hand setzen sich bei-
spielsweise in der Bundesrepublik aus folgenden Positionen zusammen:

1. Ausgaben je Arbeitslosen
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe

2. Einnahmenausfille je Arbeitslosen

— Beitréage zur Sozialversicherung
— direkte und indirekte Steuern

Soweit LS die Arbeitslosigkeit verringern, fallen diese , Kosten“ weg,
d. h. es entstehen gleichsam automatisch Minderausgaben und Mehrein-
nahmen; die Subventionen finanzieren sich insoweit selbst. Ein zusétz-
licher Mittelbedarf tritt nur in dem Mafle auf, wie diese Einsparungen
hinter den gewéhrten Subventionen zuriickbleiben. Bezeichnen wir den
Subventionsbetrag mit LS, die ,,Kosten“ eines Arbeitslosen mit K und
nehmen wir den frither erdrterten Netto-Beschiftigungseffekt als MaR
fiir die Effektivitdt der Subventionen e, dann ist der zusitzliche Mittel-
bedarf bestimmt als

LS—e-K.
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Die gleichen Uberlegungen gelten fiir den Fall, daB die Subventionen
nicht bestehende Arbeitslosigkeit verringern, sondern sonst eintretende
Arbeitslosigkeit vermeiden sollen. Zwar entstehen hier im Vergleich
zur Vorperiode zusétzliche Ausgaben, ohne dall es gleichzeitig zu Min-
derausgaben und Mehreinnahmen kommt; ohne LS hitte man aber we-
gen der steigenden Arbeitslosenzahl auch zusdtzliche Mittel aufbringen
miissen, so daBl die Frage auch hier nur lauten kann, ob im Vergleich
zur Situation ohne LS ein zuséitzlicher Mittelbedarf entsteht. Eine Ant-
wort kann immer nur im konkreten Einzelfall gegeben werden, weil
die GroBe von e und K von nationalen Besonderheiten und davon ab-
hingt, wie ein Subventionsprogramm im Detail konzipiert und vor al-
lem durchgefiihrt wird. Immerhin: Selbst wenn man bei der betrags-
maifigen Schitzung der einzelnen Komponenten von K bestimmte Feh-
lermarken bertiicksichtigt, ergeben die Minderausgaben und Mehrein-
nahmen zusammen in aller Regel ein nicht unerhebliches Finanzie-
rungspotential; solange der Netto-Beschiftigungseffekt von gewéhrten
LS eine kritische Grenze nicht unterschreitet, reicht dieses Potential
aus, um die Subventionen ohne eine zusétzliche Mittelbeschaffung zu
finanzieren. Fiir das bereits erwidhnte deutsche LohnkostenzuschuB-
Programm von 1974/75 wurde diese kritische Grenze auf knapp 50 vH
geschiatzt; allerdings lag der Schédtzwert fiir die tatsdchliche Effektivi-
tdt nur bei 25 vH (vgl. FuBinote 7).

2. Bei breit angelegten LS-Programmen, in die auch bestehende Be-
schiftigungsverhiltnisse einbezogen sind, liegen die Dinge anders. Sie
haben zwar in bezug auf die Subventionsgewdhrung die gréBere be-
schiftigungspolitische Durchschlagskraft; fiir ihre Finanzierung diirf-
ten aber die realisierbaren Minderausgaben und Mehreinnahmen kei-
nesfalls ausreichen. Notwendig wére dann, andere Ausgaben zu kiirzen,
durch abgabenpolitische Mafnahmen die Einnahmen zu erhShen oder
ein steigendes Haushaltsdefizit durch zusdtzliche Kreditaufnahme zu
finanzieren. Jede dieser drei Finanzierungsvarianten hat spezifische
Kontraktionswirkungen, die den moglichen expansiven Effekten der
Subventionsgewdhrung entgegenlaufen. Im einzelnen sind die Wir-
kungsketten und Beschiftigungseffekte sehr davon abhingig, welche
Ausgaben gekiirzt und welche Ausgaben erh6ht werden; normalerweise
kann man ja nicht davon ausgehen, daBl alle fiskalischen Finanzie-
rungsquellen gleichmiBig genutzt werden. Ahnliches gilt bei der Finan-
zierung iiber Kredite bei privaten Banken oder Nichtbanken; neben den
globalen Einfliissen auf das Zinsniveau kann es hier zu spezifischen
Einfliissen auf die Zinsstruktur kommen. Die Zusammenhénge sind aus
der Diskussion um das ,crowding out“ bekannt. Auch bei einer Finan-
zierung mit zusdtzlichem Zentralbankgeld treten iiber die resultieren-
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den Preisreaktionen auf Giiter- und Faktorméirkten Kontraktionseffek-
te auf, wenn man einmal vom temporéiren Fall der inflatorischen Geld-
schopfung bei gleichzeitiger Geldillusion der Marktteilnehmer absieht.

Auf die entsprechenden Wirkungsanalysen kann hier nicht niher ein-
gegangen werden; sie gehoren iiberwiegend in den Bereich der Finanz-
und Geldtheorie. Was im Endergebnis interessiert, ist, wie groB der
Netto-Beschidftigungseffekt von LS bei alternativen Finanzierungsme-
thoden ausféllt; methodisch gesehen entspricht das der Frage nach den
differentiellen Ausgaben- bzw. Budgetwirkungen, die im Rahmen der
Finanztheorie erértert wird.

V.

Eine der wichtigsten Fragen ist die nach der relativen Wirksamkeit
von LS. Ich beschrinke mich hier auf wenige thesenhafte Anmerkun-
gen; sie betreffen insbesondere den Vergleich mit der Lohnpolitik.

1. Zunichst zur Wirksamkeit in bezug auf das Beschéftigungsniveau.
Es ist zweckmiBig, hier nach Ursachen der Arbeitslosigkeit zu differen-
zieren: Bei Keynesscher Arbeitslosigkeit, also in einer Situation zu ge-
ringer und moglicherweise noch riickldufiger Produktnachfrage, sind
(marginale) LS als beschiftigungspolitisches Mittel weniger tauglich
als andere Mittel, die direkter bei der fehlenden Giiternachfrage an-
setzen; es gelten hier #hnliche Uberlegungen, wie sie Keynes fiir den
Fall allgemeiner Geldlohnsenkungen angestellt hat. Bei klassischer Ar-
beitslosigkeit, also einer Arbeitslosigkeit infolge zu hohen Reallohn-
niveaus, ist das Herabschleusen von Lohnkosten grundsétzlich ein taug-
liches Mittel, um mehr Beschiftigung zu erreichen. Noch tauglicher
wiren aber entsprechende lohnpolitische Korrekturen, weil diese un-
mittelbar an der Ursache der Arbeitslosigkeit ansetzen und nicht, wie
die Subventionen, den Charakter einer Neutralisierungspolitik haben.
Bei Arbeitslosigkeit wegen eines wechstumsbedingten Wandels in der
Produktionsstruktur — schrumpfende Branchen mit Leerkapazititen,
gleichzeitige Suche nach profitablen Produkt- und ProzeBalternati-
ven — konnen LS den notwendigen Strukturwandel férdern, soweit
sie mit mobilitdtsférdernden MaBnahmen verbunden sind, insbesondere
MaBnahmen der beruflichen Qualifizierung. Sie kénnen den notwendi-
gen Wandel aber auch verzogern, wenn sie, wie praktisch wohl oft,
nur vorhandene Arbeitsplédtze erhalten und so den Charakter von Er-
haltungssubventionen annehmen!. Auch hier stellt sich die Frage, ob

10 Das britische Temporary Employment Subsidy Program ist dafiir ein
gutes Beispiel. Dazu und zum Verhiltnis von britischer Finanzpolitik und
Lohnpolitik allgemein vgl. Ernst Moritz Lipp: Finanzpolitik und Lohnpolitik.
Akteure zwischen Konflikt und Kooperation; (Diss.) K6ln 1980.
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eine marktorientierte Lohnanpassung in den betroffenen Branchen
nicht der wirksamere Weg zum Beschéftigungsziel ist. Bei diagnosti-
scher Unsicherheit iiber die Ursachen einer bestehenden Arbeitslosig-
keit scheint eine kombinierte Politik der staatlichen Nachfragestiitzung
und der Lohnzuriickhaltung aus den genannten Griinden einer Politik
der Lohnsubventionierung beschiftigungspolitisch {iberlegen zu sein.

2. Die Beschiftigungsstruktur 148t sich mit (marginalen) LS wirk-
samer beeinflussen als das Beschiftigungsniveau, weil die Substitu-
tionseffekte hier positiv zu Buche schlagen kénnen. Fraglich bleibt, ob
entsprechende Korrekturen der Lohnstruktur nicht noch wirksamer wé-
ren. Eine Antwort muBl sowohl die Allokationsfunktionen als auch die
Distributionsfunktion von Lohndifferenzen beachten.

Zunidchst: Wer LS als geeignetes Mittel ansieht, um die Beschafti-
gung zu erhdhen, nimmt zwei Dinge fiir gegeben: Erstens setzt er auf
die klassische bzw. neoklassische Theorie der Arbeitsnachfrage, nach
der das Beschéftigungsvolumen bei gegebener Produktnachfrage vom
Reallohn bzw., unter EinschluB des Produktivitdtsfortschritts, von den
realen Lohnkosten abhéngt; zweitens geht er von der Diagnose aus, dafi
die realen Lohnkosten fiir die zu begiinstigenden Arbeitnehmer zu hoch
sind, also insoweit klassische Arbeitslosigkeit herrscht — sonst ist es
ja nicht erfolgversprechend, diese Lohnkosten herabzuschleusen. Ur-
sachentherapie kann deshalb nur eine relative Senkung der realen
Lohnkosten bei diesen Personengruppen sein dadurch, daB niedrigere
Geldlohnsteigerungen oder gar Geldlohnsenkungen vereinbart werden.
Das entspricht der Forderung nach einer knappheitsgerechten Entloh-
nungsstruktur!!.

Aber: Gegen eine generelle Uberlegenheit dieser lohnpolitischen The-
rapievariante 148t sich einwenden, dafl eine Anpassung der Lohnstruk-
tur an die jeweiligen Knappheitsverhiltnisse auf Teilarbeitsmérkten
interpersonelle Einkommensdifferenzen erfordern kann, die von Arbeit-
nehmern und Gewerkschaften nicht akzeptiert werden und deshalb
nicht realisierbar sind. Léhne sind ja nicht nur Kosten fiir die Arbeit-
geber, sondern immer zugleich auch Einkommen fiir die Arbeitnehmer,
und die Frage nach der richtigen Lohnstruktur ist deshalb immer auch
eine Frage nach der im jeweiligen Raum und in der jeweiligen Zeit als
gerecht empfundenen Lohnstruktur. Man darf diesen Einwand freilich
nicht tiberstrapazieren; denn wer wegen zu hoher Lohnkosten gar keine

11 Vgl. dazu beispielsweise Riidiger Soltwedel: Riickwirkungen sozialpoliti-
scher Mafinahmen der Tarifpartner und des Staates zugunsten bestimmter
Erwerbsgruppen auf den Arbeitsmarkt; Forschungsauftirag des Bundesmini-
steriums fiir Wirtschaft, Kiel im Oktober 1980. Unberiihrt davon bleiben an-
dere mogliche Ursachen von Arbeitslosigkeit.
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Arbeit findet, dessen Lohneinkommen ist Null, und das lduft fiir ihn
auf eine extreme Lohndifferenzierung hinaus; was eine gerechte Lohn-
struktur ist, mufl deshalb auch an der zugehérigen Verteilung der Be-
schdftigungschancen abgelesen werden. Fiir wichtiger halte ich folgen-
des Problem: Soweit sich Arbeitsanbieter und Arbeitsnachfrager bei
ihren Allokationsentscheidungen an der Lohnstruktur orientieren, han-
delt es sich in aller Regel nicht um kurzfristige, sondern um mittel-
fristige bis langfristige Entscheidungen. Die knappheitsgerechte Lohn-
struktur miite deshalb von den zukiinftigen Knappheitsverh&ltnissen
auf den Teilarbeitsmérkten bestimmt sein. Die sind aber nicht bekannt.
Das hat unter anderem zwei Konsequenzen: Erstens orientiert man sich
an der heutigen Lohnstruktur; sollen die Erwartungen nicht enttduscht
werden, muBl die Lohnstruktur dann im Zeitablauf ziemlich stabil sein.
Wenn man nicht oder wenig iiber die kiinftige marktgerechte Lohn-
struktur weif}, erhalten zweitens die Gesichtspunkte der gerechten
Lohnsatzstruktur automatisch ein gréfleres Gewicht; bekanntlich ent-
sprechen sie oft der Forderung nach einer leistungsgerechten Entloh-
nung, wobei Leistung in den erfahrbaren Kategorien der Arbeits- und
Arbeitsplatzbewertung gemessen wird, teilweise auch der Forderung
nach einem Festhalten an iiberkommenen Lohndifferenzen. Beides fiihrt
im Ergebnis wieder dazu, daB eine einmal gebildete Lohnstruktur eine
starke Beharrungstendenz aufweist.

Hier wird ein vergleichsweiser Vorteil von LS sichtbar: Man kann
mit ihnen die Beschiftigungskosten differenzierter und flexibler beein-
flussen als mit Anderungen der Lohnstruktur; denn LS verindern un-
mittelbar nur die Struktur der Lohnkosten und nicht auch die Struktur
der Lohneinkommen. Dazu ein Beispiel: Fiir die Beschiftigung arbeits-
loser Arbeitnehmer im Alter von 45 Jahren und mehr wird eine (mar-
ginale) LS in Héhe von 50 vH des Tariflohns gezahlt; dadurch werden
zwar die Lohnkosten fiir die zus#tzlich beschiftigten Arbeitnehmer ge-
senkt, diese erhalten aber den gleichen Lohn wie die bereits beschaftig-
ten Arbeitnehmer gleichen Alters, gleicher Qualifikation etc., d. h. sie
werden in die gleiche Lohngruppe eingestuft. Wiirde fiir dieselbe Pro-
blemgruppe anstelle der LS nur der halbe Tariflohn gezahlt, liefe das
kostenmiBig fiir die Arbeitgeber auf dasselbe hinaus; die zusétzlich be-
schiftigten Arbeitnehmer hitten aber nur noch das halbe Lohneinkom-
men, d.h. sie wiirden viel niedriger eingestuft als vergleichbare Ar-
beitnehmer, die bereits beschéftigt sind. Im Interesse des Arbeitsfrie-
dens wiirde das weder von Arbeitnehmern noch von Arbeitgebern ak-
zeptiert werden®.

12 Zur theoretischen und empirischen Begriindung des hohen Gewichts, das
den Verteilungsaspekten bei der Lohnstruktur zukommt, vgl. die Untersu-
chung von Julius R. Blum: Von der Tarif- zur Effektivlohnstruktur. Eine
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3. Trotz des Vorteils der differenzierten und flexiblen Einsatzmog-
lichkeit gibt es Griinde, das Instrument der (marginalen) LS eher vor-
sichtig einzusetzen. Erstens gilt das Argument der UngewiBheit iiber
die kiinftige marktgerechte Lohnstruktur auch fiir die Subventions-
politik; denn diese beeinfluBt direkt die Lohnkostenstruktur (und er-
laubt damit indirekt wohl auch eine andere Lohnstruktur), und ob die
damit gegebenen Einfliisse auf die Struktur der Arbeitsnachfrage (und
indirekt auch des Arbeitsangebots) den kiinftigen Marktausgleich er-
leichtern oder erschweren, ist zumindest eine offene Frage. Zweitens
und damit zusammenhingend fiithrt das Entkoppeln von Kostenaspekt
und Einkommensaspekt des Lohns dazu, dafl die Verdienstchancen des
einzelnen Arbeitnehmers unabhéngiger werden von dem, was die Nach-
frager auf den Giitermirkten fiir das von ihm hergestellte Produkt be-
zahlen wollen; damit wird die fiir Marktwirtschaften typische Abhén-
gigkeit der Faktorallokation von der Entwicklung auf den Giitermark-
ten gelockert. Das wird — drittens — vor allem dann zum Problem,
wenn die LS-Politik, indem sie die negativen Beschiftigungswirkungen
von lohnpolitischen Vorgaben kompensiert, das Verhalten der lohnpoli-
tischen Instanzen bestédrkt, das zu den korrigierten Lohnkosten gefiihrt
hat; wir haben dann positive Riickkoppelungen, die den Bedarf an LS
vergroflern. Das gilt sowohl fiir die Lohnstruktur als auch fiir das Lohn-
niveau. Rehn mifit diesem Fall wenig praktische Bedeutung bei; er hilt
fiir wahrscheinlicher, daB Gewerkschaften gerade dadurch zu einer voll-
beschiftigungskonformen Lohnpolitik veranlaBt werden, dafl der Staat
die lohnpolitisch angestrebte Verbesserung der Einkommenschancen be-
stimmter Arbeitnehmergruppen durch einen breiten Facher von LS be-
schéftigungspolitisch absichert. Vermutlich ist diese Einschdtzung ge-
priagt von den besonderen institutionell-organisatorischen Merkmalen
von Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik in Schweden®.

theoretische und empirische Analyse zum EinfluB der Gewerkschaften auf
die vertikale und horizontale Lohnstruktur, (Diss.), Saarbriicken 1981; er-
scheint demnéchst.

13 Zum Verhiltnis von Arbeitsmarktpolitik und Lohnpolitik in Schweden
vgl. Rudolf Meidner: Begriff, Ziel und Rahmenbedingungen des schwedischen
Modells einer selektiven Arbeitsmarktpolitik; Internationales Institut fiir
Management und Verwaltung im Wissenschaftszentrum Berlin (Hrsg.), IIM/
80—4, Mirz 1980; derselbe: Zur Problematik einer nationalen Lohnpolitik:
Grenzen lohnpolitischer Nivellierungsbestrebungen in Schweden; IIM/dp 80—
14, Februar 1980.
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Arbeitslosenunterstiitzung:
Ungewollte Uberzahlungen und Verteilungswirkungen

Von Horst Hanusch und Klaus Norbert Miinch*, Augsburg

A. Aufril des Problems und Gang der Untersuchung

Der anhaltende Konjunkturabschwung in der Bundesrepublik hat
alle dffentlichen Haushalte in Bedriéngnis gebracht. Uberlegungen zu
SparmaBnahmen werden, wie in anderen Bereichen des o6ffentlichen
Sektors, auch fiir die Arbeitslosenunterstiitzung angestellt. Verschiede-
ne Vorschlédge, vor allem Anregungen aus der Wissenschaft!, zum Teil
schon vor Jahren gegeben, diskutiert man zur Zeit auch im politischen
Tagesgeschehen recht intensiv.

Den Ausgangspunkt fiir mogliche ReformmafBnahmen bilden vor al-
lem folgende zwei Grundiiberlegungen: Zum einen wird erortert, ob
die Unterstiitzungszahlungen, wie sie heute vom Gesetzgeber vorgege-
ben sind, nicht reduziert werden sollten. Zum anderen beginnt man
verstidrkt in unserem Lande dariiber nachzudenken, ob die Lohnersatz-
leistungen tatsdchlich nur in der Hohe anfallen, wie sie der Gesetzge-
ber vorsieht, oder ob nicht ungewollte, von der 6ffentlichen Hand nicht
beabsichtigte Uberzahlungen auftreten?. Die Diskussion spricht in die-
sem Zusammenhang auch, etwas iiberspitzt, von mdglichen Mitnahme-
effekten im Rahmen der Arbeitslosenunterstiitzung. So heftig diese
Auseinandersetzung, vor allem in den Medien und in den Parteien, ge-

* Flr die tatkrdftige Mithilfe bei den Berechnungen und anregende Dis-
kussionen bei der Abfassung des Beitrages danken wir herzlich Peter Biene
und Wolfgang Langer sowie, nicht zuletzt, Martin Koller.

1 Christopher Green (1967); Income Transfer Programs: How They Tax the
Poor (1972); Martin S. Feldstein (1972, 1973, 1974, 1975 a); Robert J. Gordon
(1973); Raymond Munts und Irvine Garfinkel (1974); Dennis Malki und Zane
A. Spindler (1975); Herbert G. Grubel, Dennis Malki und Shelly Sax (1975);
Franz Egle und Werner Karr (1978); Edgar K. Browning und Jacquelene H.
Browning (1979); Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher
Forschungsinstitute e.V. (1981); Bernd Fritzsche und Hans Dietrich von
Loeffelholz (1981).

2 Bernd Fritzsche und Hans Dietrich von Loeffelholz (1981); Das Jahres-
nettoeinkommen von Arbeitslosen bei Beriicksichtigung des Lohnsteuer-
jahresausgleichs und der Dauer der Arbeitslosigkeit (1981); siehe auch Martin
S. Feldstein (1974).
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fiihrt wird, so wenig empirische Untersuchungen liegen bisher dazu vor.
Es gibt im Grunde nur einige wenige modellhafte Versuche, die unge-
wiinschten Einkommenswirkungen aufzuzeigen, wobei an mehr oder
weniger typischen Einzelfdllen diskutiert, auf die konkrete Struktur
der Gruppe der Arbeitslosen in bezug auf Arbeitsentgelt, Familien-
stand und Dauer des Leistungsempfangs aber nicht ndher eingegangen
wird?.

Der vorliegende Beitrag ist in diesem Problemkreis der potentiellen
Mitnahmeeffekte angesiedelt. Er hat sich dabei zwei Ziele gesetzt:

(1) Zum einen will er nicht nur modellhaft, sondern, zum ersten Mal
fiir die Bundesrepublik, auch anhand empirischer Daten fiir je einen
Stichtag in den Jahren 1980 und 1981 die ungewollten Uberzahlun-
gen im Rahmen der Arbeitslosenunterstiitzung berechnen. Er wird
sich dabei allerdings auf den Bereich des Arbeitslosengeldes be-
schrénken, da hierfiir bereits entsprechendes Zahlenmaterial vor-
liegt. Dieser Bereich umfaBt immerhin rund 37 %o des Haushalts der
Bundesanstalt fiir Arbeit®.

Als Rahmen und Referenzmalf fiir die Berechnung des Umfangs der
Uberzahlungen und damit der méglichen Einsparungen und der Ent-
lastung im Haushalt der Bundesanstalt fiir Arbeit dient der in § 111
Abs. 1 Arbeitsforderungsgesetz vom Gesetzgeber als Zielgréfie vor-
gegebene Erstattungssatz von ,68 vom Hundert des um die gesetz-
lichen Abziige, die bei Arbeitnehmern gewd6hnlich anfallen, vermin-
derten Arbeitsentgelts”.

(2) Zum anderen will der Beitrag, dariiber hinausgehend, die Einkom-
mensverteilungssituation unter den Arbeitslosengeldempféingern je-
weils zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Jahren 1980 und 1981
aufzeigen und die redistributiven Wirkungen des Arbeitslosengeldes
innerhalb dieses Personenkreises untersuchen.

Die Gesamtuntersuchung wire in dieser Form nicht méglich gewesen,
wenn das Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nicht freund-
licherweise zwei bereits verdffentlichte Datensétze® in detaillierter Form
zur Verfiigung gestellt hétte, aus denen die, fiir die empirischen Be-
rechnungen notwendigen Informationen entnommen werden konnten.

3 Bernd Fritzsche und Hans Dietrich von Loeffelholz (1981); Das Jahres-
einkommen von Arbeitslosen bei Beriicksichtigung des Lohnsteuerjahres-
ausgleichs und der Dauer der Arbeitslosigkeit (1981).

4 Berechnet nach Arbeitsstatistik 1980 — Jahreszahlen, S. 276.

5 Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeit, 28, 1980, S. 1749 und
29, 1981, S. 1209.
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Der Hauptansatz dieser Untersuchung unterscheidet sich dabei nicht
grundlegend von denjenigen in Untersuchungen anderer Linder® und
den Modelliiberlegungen, die fiir die Bundesrepublik bereits vorliegen’.
Der Hauptgrund fiir mogliche Uberzahlungen liegt in dem Umstand,
daB bei der Bemessungsgrundlage des Arbeitslosengeldes — im allge-
meinen dem Arbeitsengelt wiahrend der letzten 20 Tage vor der Arbeits-
losigkeit — die Progression der Einkommensteuer unbeachtet bleibt:

Ein wéhrend der Zeit der Arbeitslosigkeit durch Erwerbstédtigkeit
erzielbares zusédtzliches Nettoeinkommen wire geringer als das sich fiir
einen gleich langen Zeitraum im Jahresdurchschnitt ergebende Netto-
einkommen. Gerade an dieser hoheren Durchschnittsgrole orientierten
sich bislang jedoch die Erstattungsbetrdge des Arbeitsférderungsgeset-
zes.

Da das Arbeitslosengeld steuerfrei gewéhrt wird, ergibt sich zusétz-
lich bei der wihrend der Zeit der Beschiftigung im Abzugsverfahren
erhobenen Lohnsteuer eine Uberzahlung, die, im Wege des Lohnsteuer-
jahresausgleichs beziehungsweise im Einkommensteuerveranlagungs-
verfahren, im nachhinein zu einer Erh6hung des durch Erwerbstétig-
keit erzielten Nettoeinkommens fiihrt.

Hinzu kommen #hnliche Vorteile bei der Sozialversicherung und bei
der Kirchensteuer?®,

B. Beispiele fiir ungewollte Uberzahlungen beim
Arbeitslosengeld

Wihrend der Gesetzgeber nach § 111 Abs. 1 Arbeitsforderungsgesetz
fiir die Zeit der Arbeitslosigkeit eine Unterstiitzung in Héhe von 68 %o
des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts vorsieht, konnen, infolge der
vorgeschriebenen Berechnungsmodalitidten, die in der Realitidt gewdhr-
ten Lohnersatzleistungen deutlich hcher ausfallen. Dies diirfte sogar
der Regelfall sein, wie die folgenden Rechenbeispiele verdeutlichen:

6 Martin S. Feldstein (1974); Herbert G. Grubel, Dennis Malki und Shelley
Sax (1975); Dennis Malki und Zane A. Spindler (1975).

7 Bernd Fritzsche und Hans Dietrich von Loeffelholz (1981).

8 Die Zahlung der Kirchensteuer beruht zwar auf freiwilliger Mitglied-
schaft, sie in die Betrachtungen mit einzubeziehen erscheint Okonomisch
gleichwohl sinnvoll, nachdem die meisten Biirger einer der beiden groBen
Religionsgemeinschaften angehéren und sie sich somit im Falle der Arbeits-
losigkeit tatséchlich diese Abgabe ersparen, ohne an Mitgliedschaftsrechten
einzubiifien.
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1. Beispiel 1

Ein verheirateter kinderloser Arbeitnehmer in Lohnsteuerklasse V
mit monatlich 1750 DM Bruttolohn ist im Kalenderjahr 1980 drei Mona-
te arbeitslos und bezieht in diesem Zeitraum Arbeitslosengeld. Sein
Ehegatte, von Arbeitslosigkeit nicht betroffen, verdient monatlich 3750
DM brutto. Wahrend man aus den Spalten 1 und 2 der Ubersicht 1
entnehmen kann, welches Jahreseinkommen (Zeile 12 bzw. 18) diesem
Ehepaar verbleiben wiirde, wenn der geringer verdienende Ehegatte
nicht von Arbeitslosigkeit betroffen wire, ist aus den Spalten 3 und 4
die Einkommenssituation bei dessen dreimonatiger Arbeitslosigkeit zu
ersehen’.

Durch die Arbeitslosigkeit reduziert sich das Jahresnettoeinkommen
aus Erwerbstitigkeit um 2392 DM (Zeile (13). Davon werden durch das
Arbeitslosengeld 1981 DM ersetzt (Zeile 15)°. Dies entspricht einer ef-
fektiven Erstattungsrate von 82,8 %o (Zeile 17). Wiirden stattdessen, wie
vom Gesetzgeber vorgesehen, nur 68 /o gewihrt, so ergibe sich lediglich

9 Die in den Spalten 1 und 3 ausgewiesenen Beitrdge zur Sozial- und
Krankenversicherung sind unter Beriicksichtigung der fiir 1980 (bzw. 1981)
geltenden Beitragssidtze und Bemessungsgrenzen berechnet und im einkom-
mensteuerrechtlich absetzbaren Umfang (§ 10 (8) bzw. 10 ¢ (13) und (5) EStG)
in der Hilfsrechnung der Spalte 2 bzw. 4 veranschlagt.

Bei der Kirchensteuer (Zeile 4) sind 8 % der sich aus der monatlichen Lohn-
steuertabelle ergebenden Lohnsteuer zugrunde gelegt, bei der Kirchensteuer-
riickerstattung (Zeile 11) die Differenz von 8% aus der Jahreseinkommen-
steuerschuld (Zeile 10) und der durch den Arbeitgeber im Jahr iiber einbe-
haltenen und abgefiihrten Kirchensteuer (Zeile 4).

Nicht beriicksichtigt wird in der Rechnung die eventuelle EinbuBle eines
13. Gehalts — wovon das DIW in einer neueren Modellrechnung (Einkom-
menseinbuBlen bei Arbeitslosigkeit, in: DIW-Wochenbericht, 48, 1981, generell
ausgeht — und zwar aus einer Reihe von Griinden:

— Nicht alle Arbeitnehmer kommen in den GenuB eines ,Weihnachtsgeldes“.
Nach Auskiinften des DGB kennt man in Betrieben von weniger als
100 Beschiftigten eine solche Gratifikation noch kaum. Da mehr als die
Hilfte der abhéngig Beschiftigten im nicht6ffentlichen Sektor jedoch in
Unternehmen dieser GréBenordnung arbeitet, kann zumindest bei ihnen
im Falle der Arbeitslosigkeit auch kein , Weihnachtsgeld“ verloren gehen.

— Diese Treuezuwendung belduft sich bei weitem nicht in allen Fillen auf
ein vollstdndiges Monatsgehalt. Zum Teil wird auch nur ein Bruchteil
eines Monatsbezuges gezahlt. Angestellte erhalten ein Weihnachtsgeld
zudem hé&ufiger als Arbeiter. Unter den Arbeitslosen befinden sich aber
verstirkt Arbeiter. Eine eventuelle EinbuBe wére dann aber auch ent-
sprechend geringer zu veranschlagen.

— Auch von denjenigen, die eine solche Zuwendung erhalten, miissen im
Falle der Arbeitslosigkeit nicht alle darauf verzichten, zumindest nicht
vollig. So ist es vielfach z. B. entscheidend, ob der Betroffene zu Anfang
oder zu Ende des Jahres arbeitslos ist.

10 Das zu gewidhrende Arbeitslosengeld ist fiir die Modellrechnungen der
Jahre 1980 und 1981 aus den Leistungstabellen der AFG-Leistungsverord-
nung 1980 bzw. 1981, Anlage 4, entnommen. Es wird dort in Abhéngigkeit
vom vorherigen wochentlichen Bruttoarbeitsentgelt nach den verschiedenen
Leistungsgruppen ausgewiesen.
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Ubersicht 1:
Beispiel 1 fiir ungewollte Uberzahlungen beim Arbeitslosengeld
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Bruttoeinkommen des Empf&ngers von ALG monatl. 1.750 DM, Lohnst:sKl. V;
Bruttoeinkommen des Ehegatten monatl. 3.750 DM, LohnstsKl. III; O Kinder

Beide Eheg. ununterbr.
erwerbstdatig (12 Mon.)

Eheg. ununterbr. erwerbs-
tatig; ALG-Empf. 9 Mon.
erwerbst. u. 3 Mon., Empf.

1980 von ALG
Ermittl. d. Ermittl. d4.| Ermittl. d. Ermittl. d.
Nettoeink. Steuersch, Nettoeink. Steuersch.
(1) (2) (3) (4)
(1) Jahresbruttoeinkommen a. 66.000 66,000 60.750 60.750
Erwerbstdtigkeit
(2) ./. Renten- u. AL-Vers. 6.930 6:300 6.379 6.300
(3) ./. Xrankenversicherung 3.234 2,945
(4) ./. Kirchenst. (a.Basis 968 968 855 855
LSt.-Tab.)
(5) Zwischensumme 54.868 58.732 50.571 53.595
./. Steuerabzugsbetrige
- Arbeitn.Freib.,
(6) Weih.Freib.,Tarif- 3.180 3.180
freibetrag
(7) - Haushaltsfreibetrag - -
(8) - Werbg.kost.pauschb. 1.128 1.128
9) zu versteuernd. Einkommen 54.424 49.287
(10) ./. Einkommensteuer 11,272 «—— 11,272 10.404 «——10.404
(11) + Kirchensteuererstattung| ./. 14 23
(12) Jahresnettoeinkommen a. 42.582 40.190
Erwerbstdtigkeit ‘
(13) Diff. d. Jahresnettoeink. 2,392
bei ununterbr. Erwerbst.
u. bei Arbeitslosigkeit
(14) (Diff. je Mon.d. Arbeitsl) (797)
(15) ALG f.d.2zt.d.Arbeitslos. 1.981
(16) (ALG je Mon.d.Arbeitsl.) (660)
(17) effek. Rate d. Eink.erst.
w.d.Z2t.d. Arbeitslosigk. 82,8%
(18) Jahresnettoeinkommen 42.582 42,171
(19) Deckungsrate d. Jahres- \ /
nettoeinkommens l 99,0% |
(20) Uberzahlung b. ALG (ALG
./. 68% d.Diff.der Jahres- 354
nettoeink. a. Erwerbst.)
(21) zusdtzl. Einsp.b.Reduzier.
d. ALG auf 63% 120

3 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 127
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ein Arbeitslosengeld in H6he von 1627 DM. Das tatsdchlich bewilligte
Arbeitslosengeld in Hohe von 1981 DM (Zeile 15) enthilt insofern eine
Uberzahlung von 354 DM (Zeile 20).

Durch Vergleich der jeweiligen Jahresnettoeinkommenspositionen
(Zeile 18), 14BRt sich der effektive Einkommensverlust im Falle einer
vierteljdhrigen Arbeitslosigkeit des geringer verdienenden Ehegatten
feststellen. Er betrigt 411 DM, das heiBt mit Hilfe des Arbeitslosen-
geldes kann das bei ununterbrochener Erwerbstétigkeit erzielbare Jah-
resnettoeinkommen zu 99 %o gesichert werden (Zeile 19).

II. Weitere Beispiele

Um zu illustrieren, daBl, zum einen, iiberhdhte Erstattungen beim
Arbeitslosengeld auch bei anderen Féllen mittleren Einkommens eher
die Regel denn die Ausnahme sind und, zum anderen, der iiberhéhte
Erstattungssatz mit steigendem Einkommen sogar noch zunimmt, sind
zwei weitere Ubersichten beigegeben. Es zeigt sich, daB sogar Félle auf-
treten konnen, bei denen das Arbeitslosengeld das ausgefallene Netto-
einkommen {iibersteigt. Auf eine ausfiihrliche Darstellung zusétzlicher
Beispiele wird verzichtet!!.

C. Das Volumen der Uberzahlungen

Um das Volumen der Uberzahlungen beim Arbeitslosengeld schitzen
zu konnen, ist es iiber Modellrechnungen hinaus erforderlich, die in der
Arbeitsstatistik nach dem jeweiligen Wochenarbeitsentgelt ausgewiese-
nen Empfénger von Arbeitslosengeld? zusitzlich nach den verschiede-
nen Leistungsgruppen und dem Familienstand aufzugliedern. Mit den
vom Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt
fiir Arbeit zur Verfiigung gestellten Datensdtzen war dies moglich.
Rechnet man die Wochenlohne auf Monatswerte um, reduziert man die
Einkommensklassen durch entsprechende Verkniipfungen auf 11 fiir
das Jahr 1980 bzw. 12 fiir 1981, beriicksichtigt man bei den Fallzahlen
die hoheren Jahresdurchschnittswerte®®, bereinigt man um die Empfén-

i1 Insgesamt wurden fiir die beiden Jahre 1980 und 1981 300 Beispiele
gerechnet, differenziert nach Familienstand, Kinderzahl, unterschiedlicher
Empfangsdauer von Arbeitslosengeld (1 bis 6 Monate im Kalenderjahr) und
verschieden hohen Bruttoeinkommen. Diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhiltlich.

12 Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeit, 28, 1980, S. 1749 und
29, 1981, S. 1209.

13 Arbeitsstatistik 1980 — Jahreszahlen, S. 261 und 263 sowie Bundes-
arbeitsblatt 11/1981, S. 145 und Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir
Arbeit, 29, 1982, S. 1346.
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Ubersicht 2:
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Bruttoeinkommen des Empfdngers von ALG monatl. 2.750 DM, Lohnst kKl. IV;
Bruttoeinkommen des Ehegatten monatl. 2,750 DM, Lohnst:K1.IV; O Kinder

Beide Eheg. ununterbr. Eheg. ununterbr. erwerbs-
erwerbstatig (12 Mon.) tatig; ALG-Empf. 9 Mon.
erwerbst. u. 3 Mon. Empf.
l g 8 0 von ALG
Ermittl. d.| Ermittl. d.| Ermittl. d. Ermittl. d.
Nettoeink. Steuersch. Nettoeink. Steuersch.
(1) (2) (3) (4)
(1) Jahresbruttoeinkommen a. 66.000 66.000 57.750 57.750
Erwerbstdtigkeit
(2) ./. Renten- u. AL-Vers. 6.930 } 6.300 6.064 6.300
(3) ./. Krankenversicherung 3.630 3.176
(4) ./. Kirchenst. (a. Basis 1.033 1.033 903 903
Lst.-Tab.)
(5) Zwischensumme 54.407 58.667 47.607 50.547
./. Steuerabzugsbetrige
- Arbeitn.Freibetr., 3.180 3.180
(6) Weih.Freib.,Tarif-
freibetrag
(7) - Haushaltsfreibetrag ~ -
(8) - Werbg.kost.pauschb. 1.128 1.128
(9) zu versteuernd. Einkommen 54.359 46.239
(10) ./. Einkommensteuer 12,226 «— 12.226 9,366 «=—— 9,366
(11) + Kirchensteuererstattung 55 154
(12) Jahresnettoeinkommen a. 42.236 38.395
Erwerbstadtigkeit \x
(13) | Diff. d. Jahresnettoeink. > 3.841 4
bei ununterbr. Erwerbst.
u. bei Arbeitslosigkeit
(14) (Diff. je Mon. d. Arbeitsl) (1.280)
(15) ALG f.d.zt. d. Arbeitslos. —> 3,557
(16) (ALG je Mon.d. Arbeitsl.) (1.186)
(17) effek. Rate d. Eink.erst. 92,6%
w.d.2t.d. Arbeitslosigk.
(18) Jahresnettoeinkommen 42,236 41,952
e
(19) Deckungsrate d. Jahres- T 99,3% —
nettoeinkommens |
(20) Uberzahlg. b. ALG (ALG 945
./. 68% d.Diff. der Jahres-
nettoeink. a. Erwerbst.)
(21) zusdtzl, Einsp. b. Reduzier 192
d. ALG auf 63%

3*




36

Horst Hanusch und Klaus Norbert Miinch

Ubersicht 3:

Beispiel 3 fiir ungewollte Uberzahlungen beim Arbeitslosengeld

Bruttoeinkommen des Empfédngers von ALG monatl. 4.100 DM, Lohnst:;Kl. III;
‘Bruttoeinkommen des Ehegatten monatl. 2.400 DM, Lohnst:Kl. V; 0 Kinder

.Beide Eheg. ununterbr. Eheg. ununterbr. erwerbs-
erwerbstdtig (12 Mon.) titig; ALG-Empf. 9 Mon.
erwerbst., u. 3 Mon. Empf.
1 g 8 0 von ALG
Ermittl, d. Ermittl. d.| Ermittl. 4. Ermittl. d.
Nettoeink. Steuersch. Nettoeink. Steuersch.
(1) (2) (3) (4)
(1) Jahresbruttoeinkommen a. 78.000 78.000 65.700 65.700
Erwerbstdtigkeit
(2) ./. Renten- u. AL-Vers. 8.190 } 6.300 6.899 } 6. 300
(3) ./ . Krankenversicherung 3.663 3.143
(4) ./. Kirchenst. (a.Basis 1.437 1.437 1.286 1.286
LSt.-Tab.)
(5) Zwischensumme 64.710 70.263 54.372 58.114
./. Steuerabzugsbetrige
- Arbeitn.Freib.,
(6) Weih.Frei.,Tarif- 3.180 3.180
freibetrag
(7) - Haushaltsfreibetrag - -
(8) - Werbg.kost.pauschb. 1.128 1.128
(9) zu versteuernd. Einkommen 65.955 53.806
(10) ./. Einkommensteuer 16.880 «—— 16.880 12,024 «——12.024
(11) + Kirchensteuererstattung 87 \\ 324
(12) Jahresnettoeinkommen a.
Erwerbstdtigkeit 47.917 42.672
(13) Diff. d. Jahresnettoeink.
bei ununterbr. Erwerbst.
: X : X 5.245
u. bei Arbeitslosigkeit
(14) (Diff. je Mon. d. Arheitsl) (1.748)
(15) ALG f.d.Z2t.d. Arbeitslos. 5.764
(18) (ALG je Mon.d.Arbeitsl.) (1.921)
(17) effek.Rate d.Eink.erst.
w.d.2t.d. Arbeitslosigk. 109,9%
(18) Jahresnettoeinkommen 47.917 48.436
(19) Deckungsrate d. Jahres- \\ /
nettoeinkommens 101,1%
(20) Uberzahlung b. ALG (ALG
./. 68% d.Diff. der Jahres- 2.197
nettoeink. d. Erwerbst.)
(21) zusdtzl. Einsp. b. Reduzier
d. ALG auf 63% 262
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ger von AnschluBarbeitslosenhilfe!* und faBt man Ménner und Frauen
zusammen, so ergibt sich die in den Tabellen 1a und 1b dargestellte
Struktur der Leistungsempfinger.

Mit den Leistungsgruppen sind nicht nur unterschiedlich hohe Er-
stattungsbetrédge beim Arbeitslosengeld verbunden, sondern es kann
auch auf die Lohnsteuerklasse der Leistungsempfinger riickgeschlos-
sen werden. Die Zuordnung ergibt sich aus folgendem Schema:

Ubersicht 4

nicht verheiratet verheiratet nicht verheiratet | _
(auBer Steuerkl. VI) (mit Steuerkl. VI)
ohne mit Steuerkl,| Steuerkl. Steuerkl. Steuerkl. Steuerkl.
Kind Kind I/11 III v v vI
Leist.-Gr. Leist.-Gr. Leist.-Gr. Leist.-Gr. Leist.—Gr._
A B C D E

Quelle: AFG-LeistungsVO 1981

Verkniipft man diese Information mit dem in den Tabellen 1 a und
1b ausgewiesenen Familienstand, so wird das Jahreshaushaltsbrutto-
einkommen abschétzbar. Bei den in Leistungsgruppe A ausgewiesenen
ledigen Empféngern von Arbeitslosengeld kann man z.B. aus dem
durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelt das Jahresbruttoeinkom-
men bei ununterbrochener Erwerbstitigkeit ausrechnen. Analoges gilt
fiir die Empfénger der Leistungsgruppe B.

Auch bei den Fillen der Leistungsgruppe A-verheiratet ergeben sich
keine groflen Schwierigkeiten. Es handelt sich um Ehegatten, die mit
ihrem erwerbstiitigen Ehepartner die Lohnsteuerkartenkombination IV/

14 Diejenigen Bezieher von Arbeitslosengeld, die anschlieBend Arbeits-
losenhilfe empfangen, wurden herausgenommen, nachdem iiber deren Jahres-
einkommen aus Erwerbstiitigkeit und damit iiber den Umfang der Uber-
zahlung beim Arbeitslosengeld keine verniinftige Annahme getroffen wer-
den kann.
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IV gewihlt haben. Da dies nur rational ist, wenn beider Einkommens-
beziige etwa gleich hoch sind, zumindest nicht stédrker als im Verhéltnis
6 : 4 voneinander abweichen, 148t sich auch hier das Jahreshaushalts-
bruttoeinkommen relativ gut abgreifen®.

Bei groBeren Einkommensunterschieden wird sich derjenige mit dem
niedrigeren Einkommen verniinftigerweise in Steuerklasse V einstufen
lassen und der besser Verdienende in Lohnsteuerklasse III. Beriicksich-
tigt man dies, so kann auch den Leistungsempfangern der Gruppe D-ver-
heiratet ein wahrscheinliches Einkommen des Ehegatten zugerechnet
werden. Bei den weiteren Berechnungen wird im Durchschnitt von ei-
nem doppelt so hohen Einkommen des Hauptverdieners ausgegangen.

Vergleichsweise recht problematisch ist dagegen die Leistungsgruppe
C-verheiratet. Unter ihnen diirften sich sowohl Alleinverdiener befin-
den als auch Empfangsberechtigte mit berufstidtigem Ehegatten. Bei
letzteren wird der Zweitverdiener wegen der gewihlten Lohnsteuer-
klassenkombination III/V aber wieder ein deutlich geringeres Einkom-
men beziehen. Nachdem die Abweichungen zwischen diesen beiden
Varianten nicht besonders gravierend sind, wird die Leistungsgruppe
C-verheiratet im folgenden entsprechend dem aus der Lohnsteuer-
statistik bekannten Verhiltnis zwischen Lohnsteuerkarten mit den
Steuerklassen III und V aufgestellt. Zu drei Vierteln werden Allein-
verdiener mit zwei Kindern unterstellt und zu einem Viertel Doppel-
verdiener ohne Kinder, wobei das zweite Einkommen durchschnittlich
nur die Hélfte des Haupteinkommens betrigt.

Nicht weiter beriicksichtigt werden konnen die Leistungsempfinger
der Gruppe E. Da es sich um Arbeitslosengeldzahlungen auf die 2.
Lohnsteuerkarte handelt, ist ein plausibler Riickschlufl auf das gesamte
Einkommen der betreffenden Personen nicht méglich. Sie fallen mit
einem Anteil von etwas mehr als einem Promille an der Gesamtzahl
der Fille jedoch nicht weiter ins Gewicht.

Ahnliche Schwierigkeiten bereitet auch die Gruppe D-ledig. Ob und
in welcher Héhe ein fritherer Ehegatte fiir eine gemeinsame Einkom-
mensteuerveranlagung oder fiir einen gemeinsamen Lohnsteuerjahres-
ausgleich Einkommen beisteuert, 148t sich nicht feststellen. Wir gehen
deshalb generell nur vom Individualeinkommen des Personenkreises
D-ledig aus.

15 Bei den folgenden Berechnungen sind, der Einfachheit halber, gleich
hohe monatliche Bruttoverdienste zugrunde gelegt. Kontrollrechnungen zeig-
ten, daB sich bei Einkommenskombinationen, die die Bandbreite 6:4 nicht
iiberschreiten, nur geringfiigige Verinderungen bei den Uberzahlungen und
bei den effektiven Erstattungsraten des Arbeitslosengeldes ergeben.
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Mit diesen Daten iiber das jeweilige Jahresbruttoeinkommen des
Haushalts, dem der Arbeitslosengeldempfénger angehort, und der In-
formation aus dem Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesanstalt fiir Arbeit, daB die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld
in den Jahren 1980 und 1981 im Durchschnitt bei drei Monaten lag, ist
es nun moglich, analog zu den Berechnungen der Ubersichten 1—3, die
Uberzahlungen beim Arbeitslosengeld zu ermitteln’. In den Tabellen
2a und 2b sind die Ergebnisse beispielhaft fiir die Arbeitslosengeld-
empfinger der Leistungsgruppe A-ledig zusammengestellt. Die Spalten
(7) und (8) weisen die Uberzahlungen je Einzelfall und insgesamt aus.
Wie zu ersehen, hétten sich allein bei dieser Gruppe von Arbeitslosen-
geldempfingern in einem Quartal des Jahres 1980 38 Mio. DM und des
Jahres 1981 88 Mio. DM einsparen lassen, wenn, entsprechend der In-
tention des Gesetzgebers, der infolge Arbeitslosigkeit ausgefallene Net-
tolohn tatséchlich nur zu 68 %o ersetzt worden wire.

Die Tabellen 3 a und 3 b stellen die Gesamtergebnisse der Leistungs-
gruppen A bis D zusammen. Danach (Spalte 5) hétten sich je Quartal
bei den Arbeitslosengeldempféngern des Jahres 1980 116 Mio. DM und
des Jahres 1981 236 Mio. DM einsparen lassen, wenn die Lohnersatz-
leistung in korrekter Hohe gew#dhrt worden wire. Anders ausgedriickt,
in den Jahren 1980 und 1981 wurden durchschnittlich nicht 68 %o des
durch Arbeitslosigkeit entgangenen Nettoeinkommens ersetzt, sondern
78,59 bzw. 79,35 %/o.

Rechnet man dieses Ergebnis fiir eine vierteljdhrige Leistungsperiode
auf das ganze Jahr hoch, so belaufen sich die Uberzahlungen beim
Arbeitslosengeld in den Jahren 1980 und 1981 auf rund 465 Mio. DM
bzw. 944 Mio. DM. Bernd Fritzsche und Hans Dietrich von Loeffelholz
(1981, S. 13) kommen in ihrer Analyse mit einem einfacheren Schéitzver-
fahren, und ohne den rapiden Anstieg der Arbeitslosen vorhersehen
zu konnen, fiir 1981 nur auf 370 Mio. DM.

In den Tabellen 2 a und 2 b (Spalten 9—14) und 3 a und 3 b (Spalten
6—38) ist auch ausgewiesen, welche Einsparungen sich erzielen liefien,
wenn der Erstattungssatz des Arbeitslosengeldes auf 63 %o zuriickge-
nommen wiirde und Uberzahlungen unterblieben. Im Gliederungspunkt
E wird darauf noch eingegangen.

16 In Kontrollrechnungen fiir ein- bis sechsmonatige Bezugszeiten von
Arbeitslosengeld pro Kalenderjahr wurde zusétzlich die, vor allem fiskalisch
interessante Frage gepriift, in welchem Umfang sich die Uberzahlungen (so-
wie die effektiven Erstattungsquoten) beim Arbeitslosengeld veréndern. Da-
bei zeigte sich, daB selbst bei sechsmonatigem Empfang von Arbeitslosengeld
in der iiberwiegenden Zahl der Fille der Betrag der Uberzahlung noch iiber
dem bei drei Monaten liegt.
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D. Analyse der personalen Verteilungswirkungen

Die verteilungspolitische Diskussion wird beim Arbeitslosengeld bis-
her vorwiegend anhand eines Vergleichs der gewollten mit den effekti-
ven Erstattungsprozentsidtzen gefiihrt'”. Mit Nachdruck wird darauf
hingewiesen, daB letztere mit steigendem Einkommen zunehmen und
in nicht wenigen Fillen die durch die Arbeitslosigkeit entstandenen
Einkommensverluste nahezu vollstdndig ausgleichen. Die Tabellen 4 a
und 4b zeigen diese Zusammenh#nge. Man sieht auch, daB der vom
Gesetzgeber beabsichtigte Erstattungssatz von 68 % iiberall iiberschrit-
ten wird®,

Diese Betrachtungsweise sieht vom Ansatz her allerdings jeden ein-
zelnen nur in seiner Einkommensposition wéhrend der Zeit der Ar-
beitslosigkeit. Die Aussagekraft ist dadurch natiirlich eingeschrénkt, weil
(a) dabei nicht deutlich wird, in welchem Umfang sich die effektive
Erstattung iiber das Jahr hin als Verlust oder Gewinn niederschlégt
und (b) daraus ebenfalls nicht zu erkennen ist, welche relativen Posi-
tionsverdnderungen, gemessen am Jahreseinkommen bei Dauerbeschéf-
tigung, sich als Folge davon innerhalb der Gruppe der Arbeitslosen
einstellen. Beide Problemkreise sollen noch ndher betrachtet werden.

Die Tabellen 5a und 5b zeigen zunéchst, in welchem MaBe das Ar-
beitslosengeld bei den Empfiangern in den verschiedenen Einkommens-
klassen zur Sicherung des Jahresnettoeinkommens beitrigt, das sie bei
Dauerbeschéftigung erzielt hédtten. Als Mall dient hier in erster Linie
die prozentuale Einbufle am Nettoerwerbseinkommen, die nach der
Gewdhrung des Arbeitslosengeldes noch verbleibt. Ergénzend sind diese
Verluste auch in absoluten Betridgen ausgewiesen.

17 Martin S. Feldstein (1974); Bernd Fritzsche und Hans Dietrich von Loef-
felholz (1981).

18 Inwieweit aus einer sozialen Absicherung in dieser Hohe Anreize bei den
von Arbeitslosigkeit Betroffenen resultieren kdnnen, von sich aus nicht alles
zu tun, um moglichst schnell wieder in den ArbeitsprozeB integriert zu wer-
den beziehungsweise gar nicht erst aus diesem auszuscheiden, sei hier nicht
nidher diskutiert. Ein Hinweis auf die einschldgige Literatur zur Anreizwir-
kung von Transfers mag geniigen. Den wissenschaftlichen Erorterungen um
die Wirkungen von Unterstiitzungszahlungen auf die Incentives to Work
wurden im englischen Sprachraum u. a. von Christopher Green (1967), Michael
J. Boskin (1967), Earl R. Rolph (1969), Carl Sumner Shoup (1969), Richard
Perlman (1976) und C. V. Brown (1980) wesentliche Impulse gegeben, wiahrend
unter den deutschsprachigen Okonomen sich Klaus Peter Kisker (1967) und
vor allem Wilhelm Pfdhler (1972/73) diesem Fragekreis intensiver widmeten.
Zudem hat Feldstein diesen Zusammenhang vor wenigen Jahren in zwei
Beitridgen vertieft (1975 b; 1976).
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Unsere Berechnungen lassen vor allem erkennen, daB} bei den héhe-
ren Einkommen in der Regel der verbleibende relative Einkommens-
verlust geringer ausfillt als bei den niedrigen. Es kann sogar sein, dal3
sie nach Erhalt der Lohnersatzleistung nur auf einen kleineren absolu-
ten Betrag verzichten miissen als Bezieher unterer Einkommen.

Die Tabellen 6 a und 6 b sowie die Grafiken 1a und 1b greifen den
zweiten Problemkreis unserer Analyse auf. Sie veranschaulichen in der
iiblichen Form der Lorenzkurvendarstellung die relativen Positions-
verdnderungen, die sich innerhalb der Gruppe der Arbeitslosen erge-
ben.

Zunichst wird fiir die Gruppe der Arbeitslosengeldempfénger die
relative Verteilung der Jahresnettoerwerbseinkommen bei ununterbro-
chener Beschiftigung (Lorenzkurven 1) mit jener relativen Distribution
der Jahresnettoerwerbseinkommen verglichen, die sich bei einer durch
Arbeitslosigkeit verkiirzten Beschéftigung einstellt (Lorenzkurven 2).
Weiterhin sind die zugehorigen Ginikoeffizienten (G) als numerisches
VerteilungsmaB berechnet und in den Grafiken angegeben. Es zeigt
sich, daB} Arbeitslosigkeit die unteren Einkommen stidrker trifft als die
hoheren. Die Lorenzkurven 2 hingen stidrker durch als die Lorenzkur-
ven 1.

Beriicksichtigt man nun in einem néchsten Schritt ein Arbeitslosen-
geld, das in seiner Hohe genau den Vorstellungen des Gesetzgebers
entspricht, das heiBt exakt 6890 des Ausfalls beim Nettoerwerbsein-
kommen abdeckt, so verbessert sich die Verteilungssituation der Ar-
beitslosengeldempfinger mit niedrigem Einkommen wieder (Lorenz-
kurven 3). Die Lorenzkurven 3 ndhern sich sogar den Lorenzkurven 1,
ohne sie indes zu erreichen?.

Zieht man diesen Vergleich zur Beurteilung der verteilungspoliti-
schen Wirkungen des Arbeitslosengeldes heran, so bleibt folgendes fest-
zuhalten: Auch durch ein Arbeitslosengeld, das genau in der vom Ge-
setzgeber vorgesehenen Hohe gewidhrt wird, 148t es sich nicht vollig
vermeiden, daB Arbeitslosigkeit Bezieher mit niedrigerem Einkommen
vergleichsweise hirter trifft als Bezieher htherer Einkommen.

19 Djes wire nur der Fall, wenn jeder von Arbeitslosigkeit (gleich lang)
Betroffene vom Jahresnettoeinkommen den gleichen Prozentsatz verlieren
wiirde.

4 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 127
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Grafik 1 a:
Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die relative Ein-
kommensverteilung der Arbeitslosengeldempfinger, 1980
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Quelle: Eigene Berechnungen, beruhend auf Erhebungen der
Bundesanstalt fur Arbeit

Anmerkungen:

Lorenzkurve 1 = Jahresnettoeinkommen aus Erwerbst&dtigkeit
bei ununterbrochener Erwerbstdtigkeit

Lorenzkurve 2 = Jahresnettoeinkommen aus Erwerbstdtigkeit
bei 3-monatiger Arbeitslosigkeit

Lorenzkurve 3 = Jahresnettoeinkommen aus Erwerbst&dtigkeit
bei 3-monatiger Arbeitslosigkeit zuziiglich
Arbeitslosengeld ohne Uberzahlungen (Refe-
renzmaB8)
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Grafik 1 b:
Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die relative Ein-
kommensverteilung der Arbeitslosengeldempfénger, 1981
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Anmerkungen:
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Man kann nun in einem weiteren Schritt diese, jeweils durch die
Lorenzkurven 3 représentierte Situation als vom Gesetzgeber in Ab-
héngigkeit von der jeweiligen Ausgangslage (Lorenzkurven 1 und 2)
iiber das Arbeitslosengeld intendierte oder in Kauf genommene Ver-
teilungswirkung interpretieren und als neues ReferenzmaR fiir die ef-
fektive Nettoeinkommenssituation der Arbeitslosengeldempfénger ver-
wenden. Nach Hinzurechnen des effektiv gewi#hrten Arbeitslosengel-
des — also inklusive Uberzahlungen — zum Erwerbseinkommen aus
9monatiger Beschiftigung ergibt sich dann eine Verteilungslage, die
von der politisch intendierten nur geringfiigig abweicht (Gs = 0,2444
bzw. 0,2538)2. Damit wird deutlich, daB die im effektiv gewéhrten Ar-
beitslosengeld mitenthaltenen Uberzahlungen die relativen Positionen
der Arbeitslosengeldempfinger untereinander so gut wie nicht verin-
dern.

AbschlieBend wollen wir noch fragen, welchen distributiven Einfluf}
eine Herabsetzung des Erstattungssatzes auf 63 %o hitte, wie dies ver-
schiedentlich vorgeschlagen wurde.

Unsere Berechnungen (Tabellen 6 a und 6 b; Spalten 6 und 7) zeigen,
dafl sich die Einkommensverteilung gegeniiber der 68 %o-Lésung nur
geringfiigig verschlechtern wiirde. Der Gini-Koeffizient stiege fiir das
Jahr 1980 von 0,2458 auf 0,2475 und fiir 1981 von 0,2562 auf 0,2575. An
den relativen Positionen der Arbeitslosengeldempfinger wiirde sich
also auch bei dieser Losung kaum etwas &ndern.

E. Anregungen fiir Reformen

In der derzeitigen Diskussion um Verdnderungen bei der Ausgestal-
tung des Arbeitslosengeldes dominiert der fiskalische Aspekt. Neben
einem Abbau der Uberzahlungen wird, insbesondere von Politikern der
gegenwirtigen Regierungsopposition, eine sogenannte lineare Kiirzung
des Erstattungssatzes von 68 %o auf etwa 63 %o gefordert?. Diese Vor-
schldge sind aus 6konomischer Sicht in dreifacher Hinsicht zu priifen.

2 Auf eine zeichnerische Darstellung der entsprechenden Lorenzkurven in
den Grafiken 1 a und 1 b muBlte deshalb verzichtet werden.

2 Nach Fertigstellung des Manuskripts hat der Gesetzgeber durch eine
Neufassung des § 32 b Einkommensteuergesetz mit Wirkung ab 1982 fiir einen
solchen nachtriglichen Abbau eines zu hoch gewihrten Arbeitslosengeldes
gesorgt. Der neue §32b EStG sieht vor, daB bei der Einkommensteuer-
veranlagung im Falle eines Bezugs von Arbeitslosengeld im Kalenderjahr das
zu versteuernde Einkommen einem héheren Steuersatz unterworfen wird als
dem, der der Steuertabelle zugrundeliegt. Es wird derjenige Steuersatz ange-
legt, der sich ergibt, wenn dem Einkommen noch ein dem Arbeitslosengeld
entsprechender fiktiver Bruttoarbeitslohn hinzugerechnet wird. Ein weiterer
Vorteil dieser Regelung liegt darin, dafl sie faktisch mit keinen zusétzlichen
Verwaltungskosten verbunden ist.
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Zunéchst mull die Frage nach der effektiven finanziellen Ergiebigkeit
gestellt werden. Zum zweiten interessieren die redistributiven Effekte
und zum dritten diirfen eventuelle negative Anreize auf die Arbeits-
willigkeit bei einer zu hohen Arbeitslosenunterstiitzung nicht auBer
acht gelassen werden.

Aufgrund unserer Berechnungen und der vorangegangenen Ausfiih-
rungen 148t sich hierzu folgendes sagen:

1. Eine lineare Herabsetzung des Erstattungssatzes von 68 %o auf 63 %o
wiirde bei Beibehaltung der bisherigen Bemessungsgrundlage nur
zu einer relativ geringen Haushaltsentlastung fithren. Im Jahre 1980
hétte man dadurch beispielsweise 253 Mio. DM einsparen konnen,
fiir 1981 ergidbe sich ein Betrag von 485 Mio. DM. An den aufge-
zeigten verteilungspolitischen Wirkungen des Systems, vor allem
den betrdchtlichen Uberzahlungen bei manchen hohen Einkommen,
wiirde sich allerdings nichts #ndern. Lediglich das Niveau wiirde
sich etwas nach unten verlagern. Der Anreiz, sich im Falle der Ar-
beitslosigkeit intensiv um eine Wiederbeschéftigung zu bemiihen,
diirfte sich allerdings verstirken, bei den besser Verdienenden un-
ter Umsténden sogar erst entstehen.

2. Ein Abbau der Uberzahlungen wire ein fiskalisch recht ergiebiger
Ansatz, wobei es sich nicht einmal um eine Reform im eigentlichen
Sinne des Wortes handeln wiirde, sondern vielmehr nur um eine
korrekte Umsetzung der Vorstellungen des Gesetzgebers. Wie oben
ausgefiihrt (S. 41), hitten sich, nach vorsichtiger Schitzung, im Jahre
1980 beim Arbeitslosengeld Enlastungen in Hohe von 465 Mio. DM
erzielen lassen, wihrend fiir 1981 sogar 944 Mio. DM zu veranschla-
gen wiren. Hinzu kommt, dafl unter den Arbeitslosengeldempfén-
gern die verteilungspolitische Begiinstigung hoherer Einkommen,
wie sie bei der derzeitigen Erstattungspraxis zumindest partiell auf-
tritt (Tabellen 4 und 5), entfiele. Der Druck auf die Bezieher von
Arbeitslosengeld, sich eine neue Stelle zu suchen, kénnte, verglichen
mit dem Fall einer linearen Kiirzung des Erstattungssatzes, sogar
gezielter wirken. Betroffen hiervon wéren nédmlich primér diejeni-
gen Arbeitslosen mit den geringsten EinbuBen am Jahresnettoein-
kommen, vornehmlich also die Bezieher héherer Einkommen.

3. Ein Abbau der Uberzahlungen bei gleichzeitiger Reduktion des Er-
stattungssatzes auf 63 %o schlieBlich hétte im Jahr 1980 zu Einspa-
rungen von 682 Mio. DM und 1981 sogar zu 1,36 Mrd. DM fiihren
konnen. Allerdings bliebe hierbei zu bedenken, da eine Senkung
des Erstattungssatzes um fiinf Prozentpunkte den Grad der Einkom-
menssicherung entsprechend verringerte.
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F. Schlufbemerkungen

Die Analyse hat ergeben, daB die bisherige Praxis der Gew&dhrung
von Arbeitslosengeld zu Uberzahlungen fiihrte, wobei hohere Einkom-
men sogar stirker begiinstigt wurden. Ein Abbau dieser Uberzahlungen
diirfte nicht nur eine merkliche Entlastung der 6ffentlichen Haushalte
zur Folge haben, sondern auch die dargelegten negativen Verteilungs-
wirkungen von Uberzahlungen beseitigen. Es erscheint deshalb durch-
aus sinnvoll anzuregen, einmal sidmtliche finanziellen Leistungen nach
dem Arbeitsforderungsgesetz in dhnlicher Weise zu untersuchen, nach-
dem diese starke strukturelle Gemeinsamkeiten mit dem Arbeitslosen-
geld aufweisen.
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Regionale Arbeitsmarktprobleme und Arbeitsmarktpolitik

Von Gerhard Kleinhenz, Passau

A. Aufgabenstellung

In den folgenden Ausfithrungen soll der Bedeutung regionaler Ar-
beitsmarktprobleme fiir die Arbeitsmarktpolitik angesichts einer sich
erneut verschirfenden gesamtwirtschaftlichen Beschéftigungskrise und
erschopfter Spielrdume antizyklischer Fiskalpolitik nachgegangen wer-
den. Dabei sind hier in erster Linie die arbeitsmarkt- und sozialpoliti-
schen, weniger die regionalpolitischen Aspekte von Interesse.

Die unmittelbare Bedeutung von Arbeitsmarktproblemen im Sinne
quantitativer und qualitativer Unausgeglichenheit der Arbeitsmérkte
ergibt sich fiir eine sozialpolitische Betrachtung aus der zentralen Rolle
der Arbeit fiir die Lebenslagen der Individuen und damit insbesondere
aus der Gefihrdung der Lebenslagen durch Arbeitslosigkeit. Unter die-
sem Aspekt wiirden regionale Arbeitsmarktprobleme in der sozialpoli-
tischen Betrachtung vor allem nach dem Ausmall der Arbeitslosigkeit
differenziert werden kénnen. Eine interregionale (und damit auch in-
tersubjektive) Abwégung der jeweiligen regional unterschiedlichen Le-
benslagedeterminanten' und der regional spezifischen Bedeutung der
Arbeitslosigkeit fiir die Lebenslagen der Individuen in Ballungsrdumen
oder in léndlichen Regionen ist wissenschaftlich nicht moglich.

Eine besondere Bedeutung der Arbeitsmarktprobleme von Regionen
kann sich jedoch im Bereich der diagnostischen und therapeutischen
Uberlegungen einer theoretischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik er-
geben. Wenn die mangelhafte Ausgeglichenheit des Arbeitsmarktes in
einzelnen Regionen unterschiedliche Ursachen hat, wird fiir eine pro-
phylaktisch ausgerichtete aktive Beschiftigungs- und Arbeitsmarktpoli-
tik auch das Problem des Arbeitsmarktausgleichs regional differenziert
angegangen werden miissen. Dies gilt dann um so mehr, wenn man
sich auf die Arbeitsmarktpolitik konzentriert und diese — wie es hier

1 Zu den moglichen Inhalten des Raumordnungszieles einer Gleichwertig-
keit der Lebensbedingungen vgl. Gerhard Kleinhenz: Verstddterung als
sozialpolitisches Problem, in: B. Kiilp, H. D. Haas (Hrsg.): Soziale Probleme
der modernen Industriegesellschaft, Berlin 1977, Bd. I, S. 339 ff.
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im AnschluB an den Beitrag von Lampert geschehen soll> — von der
globalen Beschiftigungspolitik durch ihre Ausrichtung und den Ansatz
bei einzelnen Arbeitsmérkten (oder Teilaggregaten) und den Akteuren
auf diesen Arbeitsmérkten abgegrenzt sieht. Dariiber hinaus konnen
regional unterschiedliche Bedingungen fiir die Implementation und die
Wirkungen des Instrumentariums zur Vermeidung und Losung der
Arbeitsmarktprobleme eine regionalbezogene Analyse erforderlich ma-
chen.

Diesen Mdoglichkeiten regional spezifischer Bedingungen fiir die Er-
fillung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik
soll in diesem Beitrag nachgegangen werden?. Dabei werden als arbeits-
marktpolitische Problemregionen, auf die auch das , Arbeitsmarktpoliti-
sche Programm der Bundesregierung fiir Regionen mit besonderen Be-
schiftigungsproblemen® von 1979* ausgerichtet ist, nur die ,alten“ In-
dustriegebiete (,,Ballungsrdume®, z. B. Ruhrgebiet und Saarland) einer-
seits und die wirtschaftsschwachen ldndlichen Rdume andererseits typi-
sierend unterschieden’ und die Betrachtung auf die Arbeitsmarktpro-
bleme der letzteren konzentriert. Zunichst soll der Versuch einer (wenn
auch nur skizzenhaften) Erfassung der regionalen Arbeitsmarktproble-
me und ihrer vermutlichen Ursachen unternommen werden. Auf der
Grundlage einer zusammenfassenden Beurteilung der Effizienz und
Effektivitdt sowohl der Arbeitsmarktpolitik als auch der (neuerdings
deutlich) arbeitsmarktorientierten Regionalpolitik wird abschlieBend
auf Moglichkeiten einer Ausweitung und Verbesserung des arbeits-
marktpolitischen Instrumentariums eingegangen, die insbesondere in

2 Heinz Lampert: Beschiftigungspolitische Leistungsfidhigkeit und Grenzen
der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, in diesem Band,
S. 113 ff.

3 Vgl. die entsprechende Aufgabenstellung bei Hermann Biehler, Wolfgang
Brandes, Friedrich Buttler, Knut Gerlach, Peter Liepmann: Arbeitsmarkt-
strukturen und -prozesse, Tiibingen 1981, insbes. S. 240 ff.

4 Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Arbeitsmarkt-
politisches Programm fiir Regionen mit besonderen Beschiftigungsproblemen,
Bonn 1979.

5 Dabei handelt es sich von den Arbeitsimtern mit einer durchschnittlichen
Arbeitslosenquote von iiber 6% im Jahre 1978 bei der ersten Gruppe um die
groBrdumigen Problemregionen ,Ruhrgebiet” mit den Arbeitsimtern Bochum
(6,7 %), Dortmund (6,6 %), Duisburg (7,8 %), Gelsenkirchen (7,6 %), Essen
(6,4 %), Hamm (6,2 %), Oberhausen (6,3 %) und Recklinghausen (6,1 %) und
die Region ,,Saar“ mit den Arbeitsdmtern Neunkirchen (8,8 %), Saarbriicken
(8,6 °%0) und Saarlouis (6,9 %); bei der zweiten Gruppe um die Region ,Ost-
friesland“ mit den Arbeitsimtern Emden (8,8 %), Leer (8,8 %) und Wilhelms-
haven (6,5%); die Region ,Zonenrand“ im Bereich des Landesarbeitsamtes
Niedersachsen-Bremen mit den Arbeitsimtern Braunschweig (6,1°%) und
Uelzen (6,2%) und um die Region ,Ostbayern“ mit den Arbeitsdmtern
Schwandorf (9,5 %), Deggendorf (8,4 %), Passau (9,8 %), Weiden (6,2 %) und
Regensburg (6,2 %). Vgl. ebenda, S. 3 f.
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sozialorganisatorischen (institutionellen) MaBnahmen fiir eine regional
dezentralisierte Implementation arbeitsmarktpolitischer Strategien so-
wie fiir eine bessere Integration zwischen Arbeitsangebot, unternehme-
rischer Arbeitsnachfrage und Personalpolitik, Sozialpartnern und Ar-
beitsmarktpolitik vermutet werden.

B. Zur Diagnose regionaler Arbeitsmarktprobleme

Fiir die Diagnose regionaler Arbeitsmarktprobleme ergeben sich erste
Schwierigkeiten schon bei der Abgrenzung der Beobachtungseinheiten
und bei der Wahl der Indikatoren, durch die regionale Arbeitsmarkt-
probleme zutreffend beschrieben werden kénnen.

— Die Abgrenzungen von Gebietseinheiten, die in der Regional- und
Raumordnungspolitik auf Bundes- und Lianderebene zur Planung
verwendet werden, umfassen vielfach noch sehr unterschiedliche
Arbeitsmarkttypen; die nach den Pendelbeziehungen abgegrenzten
regionalen Arbeitsmirkte® stimmen wiederum nicht mit den Arbeits-
amtsbezirken als Grundeinheiten der (noch am besten ausgebauten)
Statistik der Bundesanstalt fiir Arbeit {iberein.

— Obwohl von Politikern und in der 6ffentlichen Diskussion regionale
Arbeitsmarktprobleme i.d.R. an der Entwicklung des ,Einfachst-
indikators“ der Arbeitslosenquoten aufgezeigt werden’, ist im wis-
senschaftlichen Schrifttum und in den wissenschaftlich erarbeiteten
Entscheidungsgrundlagen der Regional- und Raumordnungspolitik
sowie der Arbeitsmarktpolitik ein differenziertes System von Indi-
katoren zur Abbildung von Arbeitsmarktproblemen in Regionen
entwickelt worden® und auch tatsichlich in Verwendung’.

In bezug auf die Problematik des Arbeitsmarktausgleichs im quanti-
tativen Sinne sind fiir die kurzfristige Betrachtung iiber die regional

6 Vgl. Paul Klemmer, Dieter Kraemer: Regionale Arbeitsmérkte. Ein Ab-
grenzungsvorschlag fiir die Bundesrepublik Deutschland, Bochum 1975.

7 Vgl. Karl Ganser: Struktur regionaler Arbeitsmirkte — zur Notwendig-
keit spezifischer regionaler Foérderprogramme, in: W. Bender, Th. Ellwein
(Hrsg.): Raumordnung und staatliche Steuerungsfihigkeit, Politische Viertel-
jahresschrift, Sonderheft 10, Opladen 1980, S. 130 ff.

8 Vgl. Jochem Langkau, Peter Thelen, Joachim Vesper: Regionale Arbeits-
marktbilanzen zur Neuabgrenzung der Fordergebiete in der Bundesrepublik
Deutschland, Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Bd. 118, Bonn-Bad Godesberg 1975. — Paul Klemmer: Die Beriick-
sichtigung arbeitsmarktpolitischer Aspekte im 10. Rahmenplan der Gemein-
schaftsaufgaben , Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, ,Infor-
mation“ der Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung, Hannover
(25. Sept.) 1981.

9 Vgl. Zehnter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe , Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur®, in: Bundestagsdrucksache 9/697, Bonn 1981.
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differenzierte Entwicklung der Arbeitslosenquoten hinaus die Relation
von offenen Stellen zu Arbeitslosen bzw. die Offenen-Stellen-Quoten
(offene Stellen/Erwerbspersonen) sowie Hiufigkeit und Dauer der Ar-
beitslosigkeit und die Laufzeit offener Stellen von Bedeutung!. Fer-
ner konnen die fiir die Gesamtwirtschaft aus dem jeweiligen Beschafti-
gungsriickgang geschitzten ,Stillen Reserven“ auch fiir regionale Ar-
beitsmirkte in die Betrachtung einbezogen und geschitzt werden!’. Fiir
den Arbeitsmarktausgleich auf lange Sicht sind dariiber hinaus noch die
Anderungspotentiale des regionalen Arbeitsangebots zu beriicksichti-
gen, die sich insbesondere aus der Entwicklung des Fernpendelns und
der Wanderungen sowie aus der Zunahme der Frauenerwerbstatigkeit
und der (gegenwirtig rezessionsbedingt gebremsten) Freisetzung aus
der Landwirtschaft ergeben werden. Einen entsprechenden Aussage-
wert hat auch der in der Regionalpolitik urspriinglich vorrangig heran-
gezogene Indikator der Arbeitskraftreserven, d.h. der Arbeitskraftre-
servequotient. Mit diesem Indikator wird auf den UberschuB an Ar-
beitskraften in einer Region anstatt auf den Mangel an Arbeitspldtzen
abgestellt.

Eine qualitative (oder strukturelle) Unausgeglichenheit regionaler
Arbeitsmirkte kann in der Arbeitsamtsstatistik durch das Verhéltnis
von Arbeitslosen und offenen Stellen und durch die Laufzeit offener
Stellen sowie durch die Gliederung der offenen Stellen und der Ar-
beitslosen nach Berufen, nach der Qualifikation (,Facharbeitermangel®)
oder der Art der gewiinschten Beschiftigung (Voll- oder Teilzeitbe-
schiftigung) dargestellt werden!? (was jedoch i. d. R. nur aufgrund von
Sondererhebungen moglich ist). Weitergehende ,Profildiskrepanzen*
zwischen erwiinschten und tatséchlich angebotenen Arbeitsplédtzen (z. B.
ysunterwertige Beschiftigung“) entziehen sich jedoch weitgehend der
regelméBigen statistischen Erfassung oder kénnen nur aufgrund der
Struktur der tatsdchlichen Beschiftigung und aufgrund der Selektivitét
der Arbeitskréftewanderungen abgeleitet werden.

Die wichtigsten Ergebnisse einer Beschreibung der regionalen Ar-
beitsmarktprobleme und ihrer Entwicklung mit Hilfe der dargestellten
Indikatoren fiir die quantitative und qualitative (strukturelle) Unaus-

10 Vgl. Franz Egle, Gertraud Apfelthaler: Die regionalen Unterschiede in
der Struktur der Arbeitslosen- und Offenen-Stellen-Quoten, in: Regionale
Arbeitsmarktstrukturen. Beitrdge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
Nr. 35, Niirnberg 1979, S. 73 ff.

11 vgl. Joachim Genosko: Die Arbeitslosenquote — ein Konzept mit Min-
geln, Dargestellt am Beispiel Ostbayerns, in: Konjunkturpolitik, Bd. 25 (1979),
S. 1ff.

12 ygl. Franz Egle, Gertraud Apfelthaler: Die regionalen Unterschiede in
der Struktur der Arbeitslosen- und Offenen-Stellen-Quoten.
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geglichenheit der regionalen Arbeitsmirkte lassen sich folgendermafen
zusammenfassen.

1. Im Verlauf der seit 1974 in der Bundesrepublik Deutschland an-
dauernden Rezession hat sich die Arbeitslosigkeit gerade in der Phase
einer voriibergehenden konjunkturellen Aufwértsentwicklung auf ,,Pro-
blemregionen“ konzentriert. Dabei iiberrascht die Herausbildung neuer
regionaler Schwerpunkte der Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet und im
Saarland (die vorwiegend durch die Monostruktur von schrumpfenden
Branchen verursacht zu sein scheint)®. In den ldndlich strukturierten
Arbeitsamtsbezirken verharrte die Arbeitslosigkeit auch in der vor-
libergehenden konjunkturellen Erholung auf unveriéndert hohem Ni-
veau. Mit der erneut eingetretenen allgemeinen Verschlechterung der
konjunkturellen Situation und mit der Zunahme des Wachstumsdefizits
weisen dagegen die ,guten“ Arbeitsamtsbezirke {iberproportionale Zu-
nahmen der Arbeitslosigkeit auf'%.

2. Weitere Unterschiede bei den quantitativen Arbeitsmarktproble-
men lassen sich fiir die regionalen Problemgebiete aufgrund von Fak-
toranalysen der Arbeitslosigkeit und der offenen Stellen vermuten, wo-
bei in den ldndlichen Rdumen vor allem eine hthere Wahrscheinlichkeit
gegeben ist, arbeitslos zu werden, widhrend in den Ballungsgebieten
eher die Dauer der Arbeitslosigkeit die Hohe der durchschnittlichen
Arbeitslosigkeit bestimmt!®®. Fiir die wirtschaftsschwachen ldndlichen
Riume lassen sich zudem erhebliche ,,Stille Reserven® ermitteln’, die
im Unterschied zu den Ballungsgebieten kaum durch Riickwanderung
auslédndischer Arbeitnehmer vermindert werden konnten. Bei der Er-
fassung von regionalen Arbeitsmarktproblemen aufgrund der Schitzun-
gen der Arbeitskraftreserven iiberrascht der schwache Zusammenhang
zwischen der Arbeitslosenquote und den Arbeitskraftreservequotien-
ten?”. Dabei kénnen sich jedoch (von einer eingeschridnkten Aussage-
féhigkeit der Arbeitslosenquoten abgesehen) problematische Annahmen
iiber die Entwicklung des Fernpendelns, der Abwanderungen, der Frau-

13 Vgl. Franz Egle, Gertraud Apfelthaler: Die regionalen Unterschiede in
der Struktur der Arbeitslosen- und Offenen-Stellen-Quoten.

14 Vgl. Autorengemeinschaft: Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik
Deutschland im Jahre 1981 (insgesamt und regional), in: Mitteilungen aus der
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 14. Jg. (1982), S. 51 ff.

15 Vgl. Franz Egle, Gertraud Apfelthaler: Die regionalen Unterschiede in
der Struktur der Arbeitslosen- und Offenen-Stellen-Quoten.

16 Fiir die wirtschaftsschwachen ldndlichen Arbeitsamtsbezirke in Ost-
bayern konnen die ,Stillen Reserven“ auf ca. 4—5 % der Erwerbspersonen
geschidtzt werden. Vgl. Joachim Genosko: Die Arbeitslosenquote — ein Kon-
zept mit Méangeln. Dargestellt am Beispiel Ostbayerns.

17 Vgl. Paul Klemmer: Die Beriicksichtigung arbeitsmarktpolitischer Aspekte
im 10. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgaben ,,Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur®.

5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 127
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enerwerbstéitigkeit und des Wechsels aus der Landwirtschaft sowie {iber
die Entwicklung der regionalen Arbeitskridftenachfrage auswirken. Da-
durch kann die an sich in den ldndlichen Rdumen aufgrund der Be-
volkerungsstruktur und des iberdurchschnittlich hohen Anteils der
noch nicht erwerbsfdhigen Jahrgénge zu erwartende Verschiarfung der
quantitativen Unausgeglichenheit der Arbeitsmérkte korrigiert werden.

3. In bezug auf die qualitative Unausgeglichenheit der regionalen
Arbeitsmirkte zeigt sich, daB der hiufig betonte Mangel an Arbeits-
kriaften mit hoherer Qualifikation (,,Facharbeitermangel”) vorwiegend
in den ,guten“ Arbeitsmarktregionen vorkommt, widhrend die Proble-
me der Arbeitsmirkte in den Ballungsregionen bei hoher Erwerbsin-
tensitét vor allem durch die Schrumpfung der dominierenden Branchen
(Eisen- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet und im Saarland) und durch
Arbeitslosigkeit bei den Biiro- und Verwaltungsberufen gekennzeichnet
sind!®, Die wirtschaftsschwachen lindlichen Rdume weisen dagegen vor
allem auf

— einen Mangel an auBerlandwirtschaftlichen Arbeitspldtzen in der
Industrie, insbesondere aber auch im Dienstleistungsbereich,

— einen Mangel an Frauenarbeitsplédtzen, insbesondere an Teilzeitbe-
schiaftigungsmoglichkeiten fiir Frauen,

— ein unzureichendes Angebot an Arbeitspldtzen mit hheren Qualifi-
kationsanforderungen® sowie

— einen zwar nicht {iberdurchschnittlich hohen, aber angesichts dieser
Arbeitsmarktsituation besonders schwer vermittelbaren Anteil von
Problemgruppen unter den Arbeitslosen.

Die Indikatoren zur Erfassung der regionalen Arbeitsmarktprobleme
konnen zwar schon Vermutungen anregen, bislang eine Erkldrung des
Zustandekommens quantitativer und qualitativer Unausgeglichenheit
regionaler Arbeitsmirkte jedoch nicht leisten. Fiir die Uberwindung
der regionalen Arbeitsmarktprobleme durch eine aktive regionale Ar-
beitsmarktpolitik und arbeitsmarktbezogene Regionalpolitik miifiten
die jeweils ,relevanten Entwicklungsbarrieren“ erkannt und beriick-
sichtigt werden®. Dabei ist vor allem auf zwei konkurrierende Hypo-
thesen-Komplexe einzugehen, wenn hier auch keine systematische

18 Vgl. Franz Egle, Gertraud Apfelthaler: Die regionalen Unterschiede in
der Struktur der Arbeitslosen- und Offenen-Stellen-Quoten.

19 Vgl. Gerhard Kleinhenz: Méglichkeiten und Grenzen staatlicher Arbeits-
marktpolitik in einem wirtschaftsschwachen Raum, in: Schriftenreihe der
Industrie- und Handelskammer Regensburg, Heft 6 (1981), S. 30 ff.

2 Vgl. Paul Klemmer: Die Beriicksichtigung arbeitsmarktpolitischer Aspekte
im 10. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgaben , Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur.



Regionale Arbeitsmarktprobleme und Arbeitsmarktpolitik 67

Uberpriifung und keine letztlich giiltigen Antworten méglich sind. Nach
der ersten Gruppe von erkldrenden Aussagen sind es die allgemeinen
Okonomischen Faktoren der kollektiven Gesamtnachfrage, der Lohn-
bestimmung, des Arbeitsangebots und der Branchenstruktur der Be-
schiftigung sowie die 6konomischen Verhaltensweisen, die die Arbeits-
marktprobleme in Regionen bestimmen. Eine insgesamt hinreichende
und im einzelnen zutreffende Erklidrung der dargestellten regionalen
Arbeitsmarktprobleme kann diese Argumentation jedoch nicht liefern:

1. Die Branchenstruktur der Beschiftigung in den regionalen Arbeits-
miérkten diirfte tatsdchlich in erheblichem MaBe fiir die regionalen Ar-
beitsmarktprobleme mitverursachend sein. Dabei kann der Arbeits-
platzmangel in den Ballungsrdumen als strukturbedingt durch das Vor-
herrschen von ,alten“ schrumpfenden Branchen angesehen werden. Fiir
die landlichen Arbeitsméarkte ist der gegenwirtige und in Zukunft zu
erwartende Arbeitsplatzmangel insbesondere auf die sektorale Wirt-
schaftsstruktur mit dem hohen Anteil der Beschéftigten im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft sowie dem unterdurchschnittlichen Dienst-
leistungsanteil und intrasektoral mit den saisonalen Schwankungen in
der iiberproportional vertretenen Bauindustrie sowie mit dem iiber-
durchschnittlichen Anteil stagnierender oder schrumpfender Branchen
und dem unterdurchschnittlichen Anteil wachsender Branchen zu er-
kldaren. Diesem ,Entwicklungsriickstand“ diirfte auch ein GrofBteil der
qualitativen Unausgeglichenheit der landlichen Arbeitsmirkte zuzu-
schreiben sein, insbesondere das unzureichende Angebot an Arbeits-
pldtzen mit héheren Qualifikationsanforderungen und an Teilzeitbe-
schiftigungen. Die Erkldrung der regionalen Arbeitsmarktprobleme mit
der Beschiftigungsstruktur bleibt dennoch unzureichend, weil sie fiir
die Ballungsrdume den Eintritt und die Verfestigung der Arbeitsmarkt-
probleme in diesem Zeitpunkt sowie fiir die ldndlichen Rdume die schon
frither nachweisbare Entwicklung und Ausprdgung der dargestellten
Arbeitsmarktprobleme offen ld8t.

2. Die Struktur der Arbeitskrifte kann (abgesehen von der ungleich-
miBigen regionalen Verteilung der auslédndischen Arbeitnehmer) wohl
kaum als Ursache fiir die regionalen Arbeitsmarktprobleme angenom-
men werden. Fiir die hier n#dher betrachteten ldndlichen Arbeits-
mairkte 148t sich die berufliche Qualifikationsstruktur der Arbeitneh-
mer als ein Spiegelbild der Arbeitsplatzstruktur vermuten, wenn man
die iiberdurchschnittliche Beteiligung der ldndlichen Regionen an der
beruflichen Ausbildung und die Selektivitdt der Abwanderung in bezug
auf Qualifikation und Alter berticksichtigt. Die Altersstruktur der Er-
werbstétigen ist nicht deutlich ungiinstiger als in wirtschaftsstarken
Arbeitsmérkten und die relative Stirke der Altersgruppe der iiber 55-

5%
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jéhrigen Arbeitnehmer schlédgt sich nur in einem unterdurchschnittli-
chen Anteil an den Arbeitslosen nieder. Der Anteil der Arbeitslosen mit
gesundheitlichen Einschridnkungen an der Gesamtheit der Arbeitslosen
differiert kaum in Arbeitsméirkten mit hohen und Arbeitsméirkten mit
niedrigen Arbeitslosenquoten?.

3. Das System der Tarifverhandlungen bewirkt durch die groBriu-
mige Abgrenzung der Tarifbezirke sowie durch Lohnfiihrerschaft und
gesamtwirtschaftliche Angleichung der Ergebnisse einer Tarifrunde ei-
nen interregionalen Einkommensausgleich in der Bundesrepublik. Da
in den ldndlichen Rdumen die Einkommen der Beschéftigten weit weni-
ger unter Landes- bzw. Bundesdurchschnitten liegen als die jeweilige
regionale Produktivitdt, wird die quantitative Unausgeglichenheit der
landlichen Arbeitsmirkte als ein ,mindestlohnbestimmter“ Mangel an
Arbeitsplidtzen interpretiert?. Abgesehen von den Effekten der Bran-
chen- und Qualifikationsstruktur werden dabei jedoch nicht die ge-
samten Lohnkosten beriicksichtigt, sondern bedeutende Lohnnebenko-
sten vernachléssigt, die sich in den Ballungsrdumen einerseits in durch-
schnittlich héheren freiwilligen Zulagen und in den lédndlichen Rdumen
andererseits in einem deutlich unterdurchschnittlichen Aufwand auf-
grund der Fluktuation und der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei
einem deutlich unterdurchschnittlichen Krankenstand® niederschlagen.

Nach der zweiten Gruppe von erkldrenden Aussagen sind es Regio-
nalfaktoren und GesetzméfBligkeiten der Entwicklung einer funktionalen
Arbeitsteilung zwischen Regionen, die die quantitative und qualitative
Unausgeglichenheit der regionalen Arbeitsméarkte im wesentlichen be-
griinden®. Zusammenfassend argumentiert sind es die Agglomerations-
vorteile von Entwicklungszentren einerseits und die Lagenachteile peri-
pherer ldndlicher Rdume andererseits, die zur historisch gewachsenen
Verteilung der Wirtschaftstitigkeit im Raum gefiihrt haben und auch

21 Damit ist jedoch nicht gesagt, da diese Problemgruppen unter den
Arbeitslosen in den lidndlichen Arbeitsamtsbezirken kein Problem darstellen
wiirden. Wenn in den Problemgruppenanteilen der ,guten“ Arbeitsmirkte
ein ,Bodensatzeffekt zum Ausdruck kommt, dann lassen die Werte fiir die
wirtschaftsschwachen Arbeitsmirkte zwar keine ursidchliche Bedeutung der
Problemgruppen fiir die Héhe der Arbeitslosigkeit, aber doch eine besonders
beschridnkte Wiederbeschédftigungschance fiir diese Gruppen vermuten, so-
lange noch Arbeitskrdfte ohne eingeschridnkte Verwendungsfidhigkeit zur
Verfiligung stehen.

2 Vgl. Herbert Giersch: Beschiftigungspolitik ohne Geldillusion, in: Die
Weltwirtschaft, Tiibingen 1972, H. 2, S. 127 f{f.

2 Vgl. Bundesverband der Ortskrankenkassen (Hrsg.): Statistische Infor-
mationen, Reihe 1: Versicherte, Nr. 14, Bonn 1981.

2% Vgl. Giinther Schmid: Strukturierte Arbeitslosigkeit und Arbeitspolitik,
Konigstein/Ts. 1980. — Biehler, Brandes, Buttler, Gerlach, Liepmann: Arbeits-
marktstrukturen und -prozesse.
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weiterhin eine regionale Wirtschaftsstruktur mit fithrenden Zentren
und (mehr oder minder von diesen abhéngigen) wirtschaftsschwachen
peripheren léndlichen Rdumen bedingt haben. Dabei 148t sich fiir die
als Problemregionen diagnostizierten Ballungsrdume gegenwairtig ein
Prozel des Wechsels in der Bedeutung von Wirtschaftsbranchen und
Zentren vermuten, der jedoch aufgrund der vorhandenen Infrastruktur,
der Sozialorganisation und des Humankapitals kaum zu einer erhebli-
chen regionalen Abstufung dieser Riume fiihren diirfte. Fiir die ldnd-
lichen wirtschaftsschwachen Regionen kann die Vorstellung der regio-
nalen Arbeitsmarktsegmentierung mit dem Hinweis auf den relativ
hohen Handwerksanteil im Verhéltnis zur Industrie, auf das Uberge-
wicht von Kleinbetrieben, das Vorherrschen von Zweigbetrieben ohne
eigene Management- und Verwaltungsfunktionen sowie ohne For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen ebenso zur Erklirung der auf-
gezeigten qualitativen Arbeitsmarktprobleme beitragen. Die quantita-
tive Unausgeglichenheit der Arbeitsmérkte in den lédndlichen Regionen
erscheint selbst als Bestdtigung fiir die Vermutung einer der funktiona-
len rdumlichen Arbeitsteilung entsprechenden regionalen Arbeitsmarkt-
segmentierung, die sich ohne Uberangebot an Arbeitskriften in den
,sekundidren“ Raumen herausbilden und auch nicht auf Dauer funk-
tionieren kénnte®.

In Verbindung mit der Erkldrung der regionalen Arbeitsmarktpro-
bleme durch Regionalfaktoren bzw. regionale Entwicklungshypothesen
lassen sich noch die folgenden weiteren Vermutungen formulieren, die
sich tiberwiegend aus der Annahme eines ,Entwicklungsriickstandes
im Verhiltnis zur Entwicklung der Wirtschaft im Bundesgebiet insge-
samt ableiten lassen:

1. In den ldndlichen Rdumen ist der Anteil von Neueintritten in ab-
hingige Erwerbsverhiltnisse relativ gréBer als in den verstddterten
Arbeitsmérkten (Abwanderung aus der Landwirtschaft, Zunahme der
Frauenerwerbstétigkeit, stirkere Eintrittsjahrgénge). Bei einem relativ
hohen Anteil von Neueintritten zu den verfiigbaren Arbeitspldtzen
kann es in Phasen eines gesamtwirtschaftlichen Nachfrageriickgangs
und Wachstumsdefizits zu einem Stau ,friktioneller® Arbeitslosigkeit
fithren, der sich in iiberproportionalen Arbeitslosenquoten, in ,,Stillen
Reserven“ oder nach ldngerer Zeit auch in Abwanderung niederschlégt.

2. Entsprechend der relativ geringen Fluktuationsneigung bei den
Arbeitnehmern kann bei den Arbeitgebern aufgrund des hohen Anteils
mittelstédndischer Unternehmen eine stirkere Loyalitdtsbindung zu den
Stammbelegschaften vermutet werden, bei der weniger schnell mit

3 Vgl. Biehler, Brandes, Buttler, Gerlach, Liepmann: Arbeitsmarktstruk-
turen und -prozesse, insbes. S. 226 ff.
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Entlassungen auf Nachfrageriickgdnge aber auch erst verzogert mit
Neueinstellungen im Aufschwung reagiert wird, also insgesamt die Ar-
beitsmarktentwicklung weniger durch kurzfristige konjunkturelle Fak-
toren als durch Determinanten der langfristigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung dieser Regionen bestimmt wird.

3. Der Mangel an Arbeitspldtzen in den lidndlichen Rdumen ist ver-
mutlich auch auf eine unzureichende Nutzung der Mdglichkeiten ,pro-
duktiver Arbeitsteilung“%® zuriickzufiihren. Eine Steigerung des Grades
der Arbeitsteilung zwischen den Betrieben und eine Steigerung des
Marktbezugs in der Lebenshaltung der privaten Haushalte kénnte ver-
mutlich innerhalb der ldndlichen Rdume latente Wachstumschancen er-
schlieBen. Dariiber hinaus diirfte die unterdurchschnittliche Produkti-
vitdt vermutlich einer Arbeitsorganisation und -technik zuzuschreiben
sein, die noch bei weitem nicht alle Méglichkeiten der technischen Ent-
wicklung (auch in kleinen und mittleren Betrieben) bei dem gegebenen
Stand des Wissens ausgeschopft hat.

C. Beurteilung der politischen Handlungsméglichkeiten zur
Losung der regionalen Arbeitsmarktprobleme

I. Die Leistungsfihigkeit der Arbeitsmarktpolitik

Fiir die Beurteilung der Leistungsfihigkeit der Arbeitsmarktpolitik
bei der Losung regionaler Arbeitsmarktprobleme kann zunéchst weit-
gehend auf die entsprechende Analyse des Instrumentariums der Ar-
beitsmarktpolitik im allgemeinen zuriickgeriffen werden?. Im Mittel-
punkt dieser Betrachtung steht die Frage, ob und inwieweit die arbeits-
marktpolitischen Handlungsméglichkeiten in bezug auf die regionalen
Arbeitsmarktprobleme als ,aktive Arbeitsmarktpolitik® im Sinne der
prophylaktischen Ausrichtung des Arbeitsférderungsgesetzes angesehen
werden koénnen oder ob ihnen weitgehend nur eine therapeutische,
Schaden kompensierende Wirkung zugesprochen werden mufl. Fiir die
Beurteilung der Arbeitsmarktpolitik als ,aktiv* (vorbeugend) konnen
zwei Aspekte unterschieden werden:

— In bezug auf die sozialpolitischen Aufgaben ist Arbeitsmarktpolitik
auch dann aktiv, wenn sie den Bezug von Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe durch eine berufliche BildungsmaBnahme oder
durch die Beschiftigung in einer Arbeitsbeschaffungsmafnahme er-

% Vgl. Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen (iibertragen von H. C.
Recktenwald), Miinchen 1975, S. 272 ff.

27 Vgl. nur Heinz Lampert: Beschiftigungspolitische Leistungsfihigkeit und
Grenzen der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, in die-
sem Band, und die dort angegebene Literatur.
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setzt, selbst wenn dadurch die Beschiftigung insgesamt nicht erhoht,
sondern nur interpersonell umverteilt werden sollte.

— In bezug auf die beschiftigungspolitische Aufgabe, zu einem hohen
Beschiftigungsstand beizutragen, ist Arbeitsmarktpolitik nur dann
»aktiv®, wenn und insoweit sie zu einer Erh6hung der Beschéftigung
insgesamt fiihrt, also einen ,Niveaueffekt“ aufweist und nicht nur
Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit personell umverteilt.

Von dem durch das Arbeitsforderungsgesetz bereitgestellten Instru-
mentarium ,aktiver“ Arbeitsmarktpolitik ist zunéchst das Kurzarbei-
tergeld (§§ 63—73) als prophylaktische MaBnahme zur unmittelbaren
Entlastung der regionalen Arbeitsmarktbilanz fiir die arbeitsmarkt-
politischen Problemregionen von besonderer Bedeutung, indem gefdhr-
dete Arbeitsplitze (wenigstens zun#chst) erhalten werden. Uberwiegend
in sozialpolitischem Sinne ,aktive“ Arbeitsmarktpolitik sind die auf
die Problemgruppen bezogenen Berufsférderungsmafinahmen, Einarbei-
tungs- und Lohnkostenzuschiisse sowie Arbeitsbeschaffungsmafnah-
men?®, da die Vermittlungs- und Beschiiftigungschancen dieser Gruppen
angesichts des Arbeitsplatzmangels in den Problemregionen besonders
ungiinstig sind. Von den Mafinahmen der individuellen Férderung der
beruflichen Bildung (§§40—47) und der institutionellen Forderung
(§§ 50—52) diirfte letztere insbesondere in den ldndlichen Regionen zur
SchlieBung einer arbeitsmarktpolitisch bedeutsamen Versorgungsliicke
beigetragen haben. Die individuelle Forderung der beruflichen Bildung
ist zunéchst fiir die Beteiligten sozialpolitisch aktiv, wenn sie drohen-
der Arbeitslosigkeit vorgebeugt oder an die Stelle des Zustands der
Arbeitslosigkeit, insbesondere einer lang andauernden Arbeitslosigkeit,
tritt. Bei dem entwicklungsbedingten Mangel an qualifizierten Arbeits-
pldtzen und bei unzureichender Abstimmung mit der Politik zur Schaf-
fung von Arbeitspldtzen kann die individuelle Férderung der beruf-
lichen Bildung, vor allem der Fortbildung, in den léndlichen Problem-
regionen jedoch einen regionalpolitisch unerwiinschten Abwanderungs-
druck erzeugen oder verstédrken.

Einen Beitrag zur Uberwindung des Arbeitsplatzmangels in den Pro-
blemregionen mit seinen qualitativ-strukturellen Schwerpunkten (ins-
besondere in den ldndlichen wirtschaftsschwachen Arbeitsmérkten) so-
wie einen Beitrag zur Erhéhung der Anpassungsflexibilitdt der Wirt-
schaftsstruktur in den problematischen Ballungsgebieten und zur Uber-

2 Arbeitsférderungsgesetz vom 25. Juni 1969, §§ 49, 54, 56—62 und 97 ff. Zur
Wirkungsanalyse vgl. Giinther Schmid, Klaus Semlinger: Instrumente geziel-
ter Arbeitsmarktpolitik: Kurzarbeit, Einarbeitungszuschiisse, Eingliederungs-
beihilfen, Durchfithrung, Wirksamkeit und Reformvorschldge, Konigstein/Ts.
1980.
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windung der Entwicklungsnachteile in den ldndlichen Problemregionen
lassen die allgemeinen MaBinahmen zur Arbeitsbeschaffung (§§ 91—96)
vermuten. Uber die sozialpolitische Bedeutung der Arbeitsbeschaffungs-
mafnahmen fiir die jeweils betroffenen Arbeitslosen hinaus kann durch
die Ausrichtung der Forderung eine Initiativfunktion auf den regiona-
len Arbeitsméarkten erfiillt werden, z.B. fiir die Schaffung von Teil-
zeitarbeitspldtzen und die Entwicklung neuer sozialer und offentlicher
Dienste. Die quantitative Bedeutung der Arbeitsbeschaffungsmafnah-
men aus den normalen Mitteln der Bundesanstalt diirfte jedoch ver-
mutlich relativ gering einzuschétzen sein, wenn man die nach den bis-
her vorgenommenen Wirkungsanalysen festgestellten Schwéchen dieses
Instrumentes beriicksichtigt, daB nur in einem geringen Teil der Maf3-
nahmen ein dauerhaftes Arbeitsverhiltnis geschaffen wird und dariiber
hinaus vermutlich in erheblichem Umfang ,Mitnahmeeffekte“ und
,Substitutionseffekte* auftreten®.

Das arbeitspolitische Sonderprogramm der Bundesregierung fiir Re-
gionen mit besonderen Beschéftigungsproblemen von 1979 war dieser
Beurteilung des allgemeinen Instrumentariums entsprechend (von ei-
nem problemgruppenbezogenen Schwerpunkt abgesehen) vor allem auf
die Forderung der beruflichen Bildung zur Anpassung der Qualifika-
tionen der Arbeitnehmer durch innerbetriebliche Umschulungs- und
Qualifizierungsmafnahmen sowie auf Arbeitsbeschaffungsmafnahmen
fiir Arbeitslose im Bereich sozialer Dienste und &ffentlicher Infra-
struktur ausgerichtet. Neben der Begrenzung auf Problemregionen mufl
das eigentlich Neue dieses Programms vor allem in der Férderung der
innerbetrieblichen BerufsbildungsmaBnahmen (insbesondere der Um-
schulung) gesehen werden, durch die bestehende Arbeitsverhéltnisse
gesichert und die Risiken vermieden werden, die angesichts der dar-
gestellten regionalen Arbeitsmarktprobleme bei Berufsbildungsmafinah-
men auBerhalb eines Beschiftigungsverhéltnisses gegeben sind. Wenn
man auch jetzt schon davon ausgehen kann, daB den Arbeitsbeschaf-
fungsmaBnahmen dieses Programms in den wirtschaftsschwachen Regio-
nen eine gewisse Initiativfunktion sowohl bei der ErschlieBung neuer
sozialer Dienste als auch bei der Schaffung von Teilzeitarbeitspldtzen
zukommen diirfte, muBl vorerst noch offen bleiben, ob durch die an sich
nicht neuen Arbeitsbeschaffungsmafinahmen dieses Programms in gro-
Berem Umfang Dauerarbeitsplétze geschaffen werden kénnen®.

2 Vgl. Bundesanstalt fiir Arbeit: Uberlegungen II zu einer vorausschauen-
den Arbeitsmarktpolitik, Niirnberg 1978. — Sigurd Ernst: Zweifel an dem
Instrument der ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen, in: Arbeit und Sozialpolitik,
34, Jg. (1981), S. 155 f. — Eugen Spitznagel: Globale und strukturelle Auswir-
kungen von Allgemeinen MaBnahmen zur Arbeitsbeschaffung, Beitrdge zur
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, H. 45, Niirnberg 1980.
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Bei der Begrenztheit der verfiigbaren Mittel kann der gesamte Ent-
lastungseffekt der Arbeitsbeschaffungsmafinahmen einschlieBlich sol-
cher Sonderprogramme kaum von erheblicher Bedeutung bei der Lo-
sung der regionalen Arbeitsmarktprobleme sein3!. Auch bei einer regio-
nalen Differenzierung ihres Instrumenteneinsatzes kann daher die Ar-
beitsmarktpolitik nur einen bescheidenen Beitrag zur Uberwindung des
dominanten Arbeitsplatzmangels in den Problemregionen leisten.

I1. Die Leistungsfihigkeit einer arbeitsmarktorientierten Regionalpolitik

Die Regionalpolitik ist der in Betrachtungen der Arbeitsmarktpolitik
oft vernachlédssigte Teil der Wirtschafts- und Sozialpolitik, der unmit-
telbar bei dem Angebot an Arbeitspldtzen ansetzt und auf die Férde-
rung der Arbeitskréftenachfrage der Unternehmen ausgerichtet ist. Die
Regionalpolitik, die hier beispielhaft anhand der Gemeinschaftsaufgabe
,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur®, dem , Kernstiick“
der regionalbezogenen Politik von Bund und Léndern, dargestellt wer-
den soll, wurde bis zur Gegenwart immer deutlicher auf regionale Ar-
beitsmarktprobleme bezogen®:

— Als Auswahlkriterien fiir die Férdergebiete werden, neben einem
Infrastrukturindikator, die quantitativen Arbeitsmarktindikatoren
der regionalen Arbeitskraftreserven und (neuerdings) der Arbeits-
losenquoten sowie die qualitativen Indikatoren der durchschnittli-
chen Bruttolohn- und Gehaltssumme und des regionalen Brutto-
inlandsprodukts je Kopf der Wohnbevélkerung verwendet.

— Durch die Forderung gewerblicher Investitionen und des Ausbaus
der wirtschaftsnahen Inftrastruktur sollen dauerhafte Arbeitspldtze
geschaffen und das Erwerbspersonenpotential der Region ausge-
schépft werden.

— Dabei soll zugleich ein Abbau der einseitigen Branchenstruktur des
Arbeitsplatzangebots zur Vermeidung iiberdurchschnittlicher kon-
junktureller, saisonaler oder struktureller Arbeitslosigkeit erreicht
werden.

— Die Forderung soll auf kurzfristig durchfiihrbare volkswirtschaftlich
besonders forderungswiirdige (exportorientierte) Investitionen der

% Fiir erste Hinweise auf die Ergebnisse vgl. Fritz W. Scharpf: Chancen
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage
zur Wochenzeitung ,Das Parlament“, Nr. 38 (1981), S. 33 ff.

31 Zur Einschrinkung des Finanzierungsspielraums gerade bei hoher
Arbeitslosigkeit vgl. Bernd Mettelsiefen, Hartmut Seifert: Arbeitsmarkt-
politik in der Beschiftigungskrise, in: WSI-Mitteilungen, 34. Jg. (1981),
S. 380 ff.

32 Vgl. Zehnter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe , Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur®.
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gewerblichen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs ausgerichtet sein,
die zudem die Qualifikationsstruktur der Beschéftigten verbessern
und das Gesamteinkommen der Region erhdhen.

Die regionalwissenschaftliche Wirkungsanalyse des regionalpoliti-
schen Instrumentariums kann die in der Vergangenheit eingetretene
zielkonforme Entwicklung der regionalen Fordergebiete durch eine
Steigerung der Wirtschaftskraft und eine leichte Minderung ihrer kon-
junkturellen Anfélligkeit nicht zuverlédssig den regionalpolitischen MaR3-
nahmen zuschreiben. Vor allem die zukiinftigen Mdglichkeiten der Re-
gionalpolitik, die historische (in der Bundesrepublik Deutschland im
internationalen Vergleich immer noch relativ ausgeglichene) Siedlungs-
struktur und Verteilung der Wirtschaftstiatigkeit im Raum sowie die
Prozesse der ridumlichen Strukturierung entscheidend im Sinne des
Ziels eines Ausgleichs der Lebensbedingungen zu beeinflussen, werden
zunehmend skeptisch eingeschétzt®. Fiir diese Beurteilung lassen sich
im wesentlichen die folgenden Griinde angeben:

1. Als Ergebnis der Bund-Linder-Abstimmung wurde die Gemein-
schaftsaufgabe immer mehr ein Instrument der moglichst gleichmé&Bi-
gen Aufteilung eines Fordervolumens fiir die Bundesldnder bei der
(jetzt etwas gebremsten) Ausdehnung der Fordergebiete und nicht einer
Regionalpolitik, die das begrenzte, insgesamt konstante bzw. abneh-
mende Mittelvolumen auf die bundesweit am stérksten benachteiligten

2. Neben der Regionalpolitik wird von anderen Ressorts ein vielfil-
tiges und oft quantitativ bedeutsameres Instrumentarium eingesetzt,
das auf die regional- und raumordnungspolitischen Ziele einwirkt, chne
daB} diese Wirkungen bislang hinreichend erfaBt oder in den politischen
Entscheidungen koordiniert werden wiirden. Von den MaBnahmen eini-
ger raumwirksamer Politikbereiche sind konkrete Beeintrdchtigungen
der Erfolgschancen der Regionalpolitik zu vermuten®.

3. Die regionale Mobilitidt des Kapitals und die Verhaltensorientie-
rung bei der rédumlichen Allokation von Investitionen scheinen bisher

3 Vgl. Friedrich Buttler, Knut Gerlach, Peter Liepmann: Grundlagen der
Regionalokonomie, Reinbek bei Hamburg 1977. — Edwin wvon Bdventer:
Raumordnungspolitik unter verdnderten wirtschaftspolitischen Bedingungen
in der Bundesrepublik, in: Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung,
Standort und Stellenwert der Raumordnung, Hannover 1977, S. 11 ff. — Hans
Kohler, Lutz Reyer: Zu den Auswirkungen von FérderungsmaBnahmen auf
regionale Arbeitsmirkte, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, 8. Jg. (1975), S. 1 ff.

3% vgl. Walter Ort: Die regionale Dimension in der Wirtschaftspolitik, in:
Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft, Bd. 31 (1980), S. 36 ff. — Paul Klemmer u. a.:
Zur Konsistenz von Agrar-, Energie- und Verkehrspolitik mit der regionalen
Wirtschaftspolitik, Gutachten, Bd. I—IV, Miinster/Sprockhével 1978.
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meist — von den Annahmen des 6konomischen Modells ausgehend —
uberschdtzt worden zu sein. Nur ein geringer Teil der Investitionen
diirfte {iberhaupt regionalpolitisch beeinflufibar sein und mit der Zu-
nahme des Anteils der Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen bzw.
der Abnahme des Anteils der Erweiterungsinvestitionen am gesamt-
wirtschaftlichen Investitionsvolumen diirften immer seltener Standort-
verlagerungen von Betrieben zu erwarten sein.

4. Eine Politik des regionalen Ausgleichs hat in der Gegenwart mit
verdnderten, ihre geringen Erfolgschancen noch weiter mindernden
Rahmenbedingungen zu rechnen, die sich aus der abnehmenden Anzie-
hungskraft der Arbeitskraftreserven ldndlicher Rdume bei allgemein
abnehmender Arbeitskriafteknappheit, aus dem gesamtwirtschaftlich er-
forderlichen Strukturwandel zur Anpassung an die verdnderten Welt-
wirtschaftsbeziehungen und die gestiegenen Energie- und Lohnkosten
sowie schlieBlich wiederum aus dem Agglomerationsvorteil der Bal-
lungsrdume in diesem Neuerungsprozefl der Wirtschaft ergeben.

Aufgrund der wenig positiven Beurteilung des bisherigen Instrumen-
tariums der Regionalpolitik kénnen in regionalpolitischen Uberlegun-
gen die Chancen fiir die Entwicklung der wirtschaftsschwachen lédnd-
lichen Rdume und fiir einen regionalen Ausgleich der Arbeits- und
Lebensbedingungen vor allem noch bei einer verstdrkten Dezentrali-
sierung von staatlichen Einrichtungen sowie von Einrichtungen der
Organisationen ohne Erwerbscharakter (z. B. Kirchen, Stiftungen) sowie
bei der Férderung von technischen und sozialorganisatorischen Neue-
rungen bei den in diesen Rdumen bereits angesiedelten Wirtschafts-
unternehmen und Haushalten und schlieBlich in der ,Selbsthilfe® dieser
Regionen gesehen werden®.

D. Ansiitze fiir die Uberwindung der
regionalen Arbeitsmarktprobleme

Mit den folgenden Uberlegungen sollen Ansatzpunkte fiir eine Aus-
weitung der spezifischen Moglichkeiten ,aktiver“ Arbeitsmarktpolitik
in bezug auf die regionalen Arbeitsmarktprobleme aufgezeigt werden.
Angesichts der gegenwirtigen gesamtwirtschaftlichen Beschédftigungs-
probleme und aufgrund der institutionellen und instrumentellen Ab-
grenzung von Beschiftigungspolitik und Arbeitsmarktpolitik ist dabei
davon auszugehen, dafl auch die entscheidenden Voraussetzungen fiir

35 Vgl. Gerhard Kleinhenz: Leitbilder und Chancen fiir die Entwicklung des
ldndlichen Raumes, in: K. H. Pollok (Hrsg.): Tradition und Entwicklung,
Passau 1981, S. 247 ff. und die dort angegebene Literatur. — Agrarsoziale
Gesellschaft (Hrsg.): Strategie zur Entwicklung peripherer ldndlicher Rdume.
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einen gezielten und konzentrierten Einsatz des arbeitsmarkipolitischen
Instrumentariums zur Losung der Arbeitsmarktprobleme der Problem-
regionen in erster Linie von den MaBnahmen der globalen Beschifti-
gungspolitik zu erwarten ist. Wenn sich der Spielraum im Bereich der
Regionalpolitik sowie fiir eine ,aktive* Arbeitsmarktpolitik angesichts
der (auch durch Verschdrfung der Zumutbarkeitsregelungen und der
Kontrolle nicht entscheidend einzuschridnkenden) zwingenden Entwick-
lung bei den Lohnersatzleistungen im Falle der Arbeitslosigkeit nicht
weiter verringern soll, ist im Bereich der Fiskal-, Geld- und Zinspolitik
und der Tarifpolitik die Ausschépfung aller Chancen fiir eine Beschéf-
tigungssteigerung erforderlich3®. Dennoch wird davon ausgegangen, daf}
die Wachstumsschwiche in der Bundesrepublik und die globalen
Arbeitsmarktungleichgewichte vermutlich noch mittelfristig andauern
werden und weiterhin enge Restriktionen fiir eine antizyklische Aus-
weitung der Staatsausgaben bestimmen werden. Unter dieser Perspek-
tive erlangen auch Ansétze fiir einen Beitrag zur Problemlésung Be-
deutung, die nur mittel- und langfristig Erfolge erwarten lassen.

Fiir die Losung der regionalen Arbeitsmarktprobleme kommt es an-
gesichts der Dominanz des Problems ,Arbeitsplatzmangel“ (mit quali-
tativ-strukturellen Schwerpunkten) neben den oben angesprochenen
regionalpolitischen Mdoglichkeiten, insbesondere einer Dezentralisierung
von Einrichtungen des Staates und der Organisationen ohne Erwerbs-
charakter, darauf an, die regional spezifischen Entwicklungsbarrieren
zu ilberwinden und neue zusitzliche Beschéftigungsmdglichkeiten zu
erschlieBen. Daher soll abschlieBend zuné&chst nach den Chancen und
Bereichen fiir eine (dauerhafte) Erh6hung der Beschiftigung und so-
dann nach sozialorganisatorischen Méglichkeiten zur Verbesserung der
Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirklichung gefragt werden.

Fiir die Uberwindung der gesamtwirtschaftlichen Beschiftigungskrise
wird gegenwirtig vielfach eine ,gesellschaftliche Offensive“, eine allge-
meine Bewegung zur Steigerung der Beschiftigung (,neue Griinder-
jahre“) gefordert. Wahrend dabei fiir die Ballungsrdume insbesondere
auf die Moglichkeiten von Forschung und Entwicklung sowie auf In-
vestitionen im Bereich der Energieversorgung (Fernwirme), des Um-
weltschutzes und des Wohnungsbaus verwiesen wird, konnen fiir die
wirtschaftsschwachen léndlichen R&ume Wachstums- und Beschifti-
gungschancen von einer Ausweitung der zwischenbetrieblichen Arbeits-
teilung (Ausgliederung spezieller Dienstleistungen wie Unternehmens-
beratung und Marketing) und Erh6hung des Marktbezugs der Haus-

36 Vgl. Dieter Mertens: Haushaltsprobleme und Arbeitsmarktpolitik, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung ,Das Parlament®,
Nr. 38 (1981), S. 25 ff.
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halte (Ersatz von Eigenproduktion, ,,Schwarzarbeit“ und ,Alternativ-
beschiftigungen“ durch gewerbliche Produktion und Marktnachfrage)
sowie durch entsprechende Investitionen im Bereich der sozialen Infra-
struktur und der Dienstleistungen, des Umweltschutzes und dezentraler
Technik der Energiegewinnung und -einsparung erwartet werden. Zur
Wahrnehmung dieser Beschiftigungschancen konnen die Tréger der Po-
litik und der offentlichen Meinung im gegebenen Rahmen der Wirt-
schaftsordnung und der Institutionen nur Anregungen geben und staat-
liche Férderung anbieten. Die Nutzung dieser Chancen ist von der pri-
vaten Initiative der bestehenden Wirtschaftsunternehmen, den Griin-
dern selbstdndiger Existenzen (auch in Form von Produktivgenossen-
schaften) abhéngig.

Schwere und Dauer der Beschéftigungskrise seit 1974 haben verschie-
dene Autoren zu Vorschldgen veranlafBt, die Organisation der Arbeits-
marktpolitik weiter zu entwickeln und Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten in die Losung der Arbeitsmarktprobleme verantwortlich zu inte-
grieren?®’. Daher konnte zunéchst fiir die Losung der regionalen Arbeits-
marktprobleme die Moglichkeit organisatorischer Neuerungen fiir eine
regionale Koordination zwischen Arbeitsmarktpolitik, Arbeitgebern und
Arbeitnehmern?® bei der Schaffung neuer Arbeitsplétze iiberpriift wer-
den. Dariiber hinaus kénnte auch das Zustandekommen und die Stabi-
litdt einer an den beschéaftigungspolitischen Erfordernissen orientierten
(gesamtwirtschaftlichen) Lohnpolitik (,,beschdftigungspolitischer Kon-
sens“?) einer institutionellen Abstiitzung bediirfen. Eine ,konzertierte
Aktion“ fir die Ausweitung der Beschdftigung miiite vermutlich eben-
falls stark dezentral und moglichst unabhéngig vom Interessengegen-
satz des Tarifkonflikts organisiert werden, um den jeweiligen Arbeits-
marktbedingungen Rechnung tragen zu kénnen und um eine koopera-
tive Integration von Initiativen zur Schaffung neuer Arbeitsplétze,
unternehmerischer Arbeitsnachfrage und Personalplanung in eine akti-~
ve Arbeitsmarktpolitik zu ermoglichen. Die Ausgestaltung der Organi-
sation der Arbeitsmarktpolitik durch ein auf Dauer angelegtes entspre-
chendes System regional-dezentralisierter Institutionen (iiber die bisher
ad hoc gebildeten Arbeitsmarkt- und Regionalkonferenzen hinaus)
konnte also vermutlich sowohl die Erfolgsbedingungen der globalen Be-

37 Vgl. Heinz Lampert: Arbeitsmarktpolitik in der Sozialen Marktwirt-
schaft, in: O. Issing (Hrsg.): Zukunftsprobleme der Sozialen Marktwirtschaft,
Berlin 1981, S. 753 ff.

38 Vgl. Axel Deeke, Hartmut Seifert: Lokale Arbeitsmarktpolitik, in: WSI-
Mitteilungen, 34. Jg. (1981), S. 165 ff.

3 Vgl. Der Sachverstindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung: Jahresgutachten 1981/82, in: Bundestagsdrucksache 9/1061,
S. 7 ff. und 152 ff.
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schiftigungspolitik verbessern als auch zur Losung der regionalen Ar-
beitsmarktprobleme beitragen.

Das ,,Arbeitsmarktpolitische Programm der Bundesregierung fiir Re-
gionen mit besonderen Beschéftigungsproblemen® von 1979 sah als orga-
nisatorisches Element fiir die konkrete Ausfiillung (,Implementation®)
die Einschaltung der Betriebsrite und der Verwaltungsausschiisse der
Landesarbeitsimter und Arbeitsdmter vor. In den wirtschaftsschwachen
léndlichen Rdumen diirften aufgrund der BetriebsgroBenstruktur und
teilweise fehlender betrieblicher Arbeitnehmervertretungen die Vor-
aussetzungen einer Einschaltung der Betriebsrédte vielfach fehlen und
die Verwaltungsausschiisse der Arbeitsdmter fiir die ihnen hier zuge-
dachte Aufgabe noch nicht geeignet sein. Die Verwaltungsausschiisse
als Organ der Selbstverwaltung der Bundesanstalt fiir Arbeit (beim
Vorstand, den Landesarbeitsdmtern und den Arbeitsdmtern) kdnnten
bei den Arbeitsimtern diese Funktion wohl nur dann iibernehmen,
wenn sie durch eine innerhalb der Bundesanstalt fiir Arbeit weitgehend
selbstdndige Stabstelle fachlich unterstiitzt relativ regelméBig zusam-
mentreten wiirden.

Eine grundlegendere Erweiterung der Organisation der Arbeits-
marktpolitik kdnnte durch den Aufbau einer bundesweiten Organisa-
tion von Arbeitnehmerkammern als oOffentlich-rechtliche Selbstver-
waltungskoérperschaften der Arbeitnehmer vollzogen werden, die in der
Bundesrepublik in Bremen und im Saarland sowie in Osterreich beste-
hen und eine weitgehend anerkannte, wenn auch wenig 6ffentlich ge-
wiirdigte Arbeit leisten. Durch ihre Ausrichtung auf ein Gesamtinter-
esse und auf Interessenausgleich erscheinen Arbeitnehmerkammern so-
wohl fiir Anregungen und Beratungen bei der privaten Arbeitsnach-
frage als auch fiir die Kooperation mit den Handwerks-, Industrie- und
Handelskammern und den Arbeitsdmtern geeignet, den sozialorganisato-
rischen Rahmen fiir eine aktive regionale Arbeitsmarktpolitik abzurun-
den.

4% Vgl. Gerhard Kleinhenz: Art. ,Wirtschaftskammern®, in: Handworter-
buch der Wirtschaftswissenschaft, Bd. 9, Stuttgart, Tiibingen, Gottingen 1982,
S. 898 ff.



Rationalisierungsinvestitionen als arbeitsmarktpolitisches
Problem

Von Eckhard Knappe, Trier

Rationalisierungsinvestitionen geraten bei hoher Arbeitslosigkeit regel-
miBig in den Verdacht, diese verursacht zu haben. Schlagworte wie ,Job-
killer“, ,Wegrationalisierung von Arbeitspldtzen“ belegen diese Vorstellung.

Vor dem Hintergrund historischer Beispiele, der Erfahrung in der BRD
und neuesten empirischen Untersuchungen erweist sich diese Befiirchtung
als unbegriindet.

Die theoretische Analyse zeigt sogar, daB in Situationen hoher Arbeits-
losigkeit und hoher Inflationsraien Rationalisierungsinvestitionen im Wech-
selspiel von Lohnerhéhungen, Uberwilzungsprozessen und nichtlohnbeding-
ten Kostenentwicklungen zu einem Aubbau der Arbeitslosigkeit und der
Inflationsraten fiithren. Sie werden damit quasi zu einem ,Instrument“ der
Beschiftigungspolitik, wenn (vor allem) kiinstliche Behinderungen des Ratio-
nalisierungsprozesses abgebaut werden.

Rationalisierungsschutzabkommen 1i.S. einer Verhinderung, Verlangsa-
mung und Streckung des Ratinalisierungsprozesses sind fiir alle betroffenen
Gruppen von Nachteil.

Rationalisierungsschutzabkommen mit dem Ziel, verbleibende Sonder-
nachteile um- und freigesetzter Arbeitnehmer zu kompensieren, sind dage-
gen aus Griinden der Leistungsgerechtigkeit wie der optimalen Allokation
erforderlich. Sie sollten zur Regel gemacht werden. Sie werden den Ratio-
nalisierungsprozeB3 selbst eher beschleunigen als behindern, wenn sicher-
gestellt ist, daB sie nach einem allgemeinen, einheitlichen Grundmuster bei
allen Rationalisierungsprozessen ausgehandelt werden und die Investitions-
planung sicherer und schneller machen*.

A. Zur Fragestellung

In Situationen, in denen deutlich sichtbare technische Umwilzungen
und hohe Arbeitslosenraten gleichzeitig zu beobachten sind, liegt es
nahe, daf sich der Unmut der Arbeitslosen und der Arbeitnehmer, die
um die Sicherheit ihrer Arbeitsplédtze und den Besitzstand der erreich-
ten Lohne (vor allem in Zeiten und Léndern ohne gesetzliche bzw. tarif-
liche Mindestlohnsicherung) bangen, gegen die offensichtlichen Ursachen

* Den Kollegen Albeck, Allekotte, Filc, Helberger, Lampert, Mertens und
Thiemeyer sowie den Mitgliedern des Sozialpolitischen Ausschusses danke
ich fiir ergidnzende und kritische Diskussionsbeitrige.
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der Arbeitslosigkeit, den schnellen technischen Fortschritt, die techni-
schen ,Job-Killer* wendet. Aus der Wirtschaftsgeschichte sind vor
allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert zahlreiche Beispiele von Ma-
schinenstiirmerei bekannt, am bekanntesten ist wohl der schlesische
Weberaufstand (1844), durch Gerhard Hauptmanns Drama ,Die Weber*
in die Weltliteratur eingegangen!.

Auch heute scheint sich in den Industrienationen vor allem mit der
Entwicklung und Einfithrung der Mikroelektronik und der sog. Indu-
trieroboter ein Rationalisierungsschub anzubahnen, der #hnliche Gro-
Benordnungen erreichen kann wie die Erfindung der Dampf- und Tex-
tilmaschinen oder die Einfiihrung der FlieBbandfertigung?. Kein Wun-
der, dal das Schlagwort vom , Job-Killer*?® wieder in der &ffentlichen
Diskussion die Runde macht und die Betroffenen iiber mégliche ,Ratio-
nalisierungsschutzmaBnahmen“4 nachdenken. Kein Wunder vor allem
angesichts einer seit 1973 bestehenden Arbeitslosigkeit in der BRD in
Millionenhtéhe und der Prognosen, diese werde sich bis in die 90er
Jahre halten und noch ansteigen®.

Wihrend man sich an die Vorteile der Rationalisierungsprozesse (Ver-
kiirzung der Arbeitszeit bei gleichzeitig starkem Anstieg der Stunden-
und Pro-Kopf-Einkommen) gewohnt hat®, nimmt die Empfindlichkeit

1 Vgl. z. B. H. Pohl: Technischer Fortschritt und Beschiftigung aus histo-
rischer Sicht, in: Volksw. Korrespondenz der Adolf-Weber-Stiftung 10/1980;
0. Issing: Vernichtet der technische Fortschritt Arbeitsplédtze?, in: Volksw.
Korrespondenz der Adolf-Weber-Stiftung 3/1980.

2 Vgl. Pohl: Technischer Fortschritt und Beschiftigung aus historischer
Sicht, a.a.O.

3 Vgl. z. B. H. Uniewski: Der Jobkiller, Stern-Magazin vom 24. 2. 1977; vgl.
ebenso zur Diskussion um die , Automation“ und das ,Wegrationalisieren*
von Arbeitspldtzen W. Gruhler: Die Automationsdiskussion in der Bundes-
republik Deutschland, in: Beitrdge des Deutschen Industrieinstituts, Jg.2,
Koln 1964, Heft11/12 und W. Gruhler: Rationalisierungsinvestitionen und
Beschiftigung, in: Beitrdge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Institut der
Deutschen Wirtschaft, 1/1978, bes. S. 27 {f.

4 Vgl. H. Hinz: Strukturwandel und mittlere Technologie aus der Sicht der
Gewerkschaften, in: Sozialer Fortschritt, 1/1979, S.15-21. In der gewerk-
schaftlichen Position scheint sich jedoch in den letzten Jahren ein bemer-
kenswerter Wandel abzuzeichnen, vgl. S.19 f.; vgl. auch Gruhler: Rationa-
lisierungsinvestitionen und Beschiftigung, a.a.O., S.47 ff.

5 Die Arbeitslosenzahl der BRD wird 1981 bei etwa 1,25 Mio., entspr. 5,3 %
liegen und wird fiir 1982 vom Sachverstidndigenrat sowie der Arbeitsgemein-
schaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute auf ca.
1,6 - 1,75 Mio. geschétzt. Vgl. zur zukiinftigen Entwicklung H. Henschel u. a.:
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik 1981 - 1985, West LB-
Informationen, S.1/1981. Vgl. DIW-Wochenbericht 33/81 vom 13.8.1981. Dort
wird gezeigt, inwieweit diese Entwicklung auf Verinderungen des Arbeits-
angebotes zuriickgehen diirfte.

6 Wie die Nullwachstumsdiskussion zeigt, nimmt die positive Bewertung
dieser Vorteile scheinbar sogar ab. Allerdings scheint es dabei weniger um



Rationalisierungsinvestitionen als arbeitsmarktpolitisches Problem 81

gegeniiber den vermeintlichen nachteiligen Folgen des Rationalisie-
rungsprozesses zu.

Die wichtigsten Vorwiirfe gegen die laufenden und befiirchteten Ra-
tionalisierungsprozesse beziehen sich vereinfacht auf

—- die Arbeitskréftefreisetzungen in den rationalisierenden Betrieben
und Branchen, die sich per Saldo zu einer hohen gesamtwirtschaft-
lichen Arbeitslosigkeit aufsummieren?;

— die drohende Dequalifikation und die zunehmende Belastung der
Arbeitskréafte im Arbeitsprozefs;

— die zusétzlichen Lasten, die Arbeitnehmer durch Umsetzungen von
einer betrieblichen Funktion zu einer anderen, von einem Beruf,
einem Betrieb, einem Wirtschaftszweig zum anderen auf sich nehmen
miissen®.

Vor allem auf die in der ersten und dritten These formulierten Be-
fiirchtungen soll an dieser Stelle ndher eingegangen werden. Zu den in
These 2 behaupteten Folgen einer Dequalifizierung und zunehmenden
Arbeitsbelastung gibt es unseres Wissens keine generellen Hypothesen,
die sich aus der Wirtschaftstheorie oder empirischen Untersuchungen
ableiten lassen. Die neueren empirischen Untersuchungen zeigen in
dieser Frage keine einheitliche Entwicklung, wobei allerdings die ge-

Nullwachstum als vielmehr um eine andere Zusammensetzung des Sozial-
produktes im Wachstum (mehr Umweltschutzgiiter, mehr Bildungsgiiter etc.),
also ein allokationspolitisches Ziel und/oder um eine andere Aufteilung des
Produktivitidtszuwachses auf materielle Giiter und Freizeit zu gehen; vgl.
hierzu das Gutachten von B. Kiilp, R. Mueller: Alternative Verwendungs-
moglichkeiten wachsender Freizeit, Gottingen 1973. Die Autoren sehen die
optimale , Aufteilungsregel” bei ca. 2/3 Eilnkommens- und 1/3 Freizeitwachstum.

7 Vgl. W. Dostal: Technischer Wandel und Beschéftigung, in: Schriften des
Vereins fiir Socialpolitik, N.F. 116/1980, S.723 -739 bes. S.723 f.

8 Neue empirische Untersuchungen hierzu wurden vorgelegt vom Battelle-
Institut, dem Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem Ifo-In-
stitut und der Prognos AG. Vgl. Bdckels (Hrsg.): Beschéftigungspolitik ...,
a.a.0., dort vor allem die Untersuchungen, iiber die in den Beitrdgen von
A. Bliitm: Neue Technologien ..., a.a.0., R. v. Gizycki: Auswirkungen neuer
Technologien auf die Arbeitsplidtze, dargestellt am Beispiel von Industrie-
robotern, S. 25 - 54 und R. v. Gizycki, U. Weiler: Auswirkungen einer breiten
Einfithrung von Mikroprozessoren auf die Bildungs- und Berufsqualifizie-
rungspolitik, S.55-72, berichtet wird. Vgl. auch W. Dostal, M. Lahner,
E. Ulrich: Datensammlung zum Projekt Auswirkungen technischer Anderun-
gen auf Arbeitskrafte, Beitrdge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 17,
Nirnberg 1977. Vgl. die Stellungnahme der Bundesregierung zu dem Gut-
achten ,Technischer Fortschritt — Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeits-
markt“, Pressemitteilungen Nr.149/80 vom 9.6.1980. Einen Eindruck von
Auswirkungen technischer Anderungen auf die Arbeitsbedingungen vermit-
teln die auf S.82 folgenden Abbildungen.

9 Vgl. A. Bliim: Neue Technologien und Arbeitsmarkt; in: L. Béckels
(Hrsg.): Beschidftigungspolitik fiir die achtziger Jahre, Sozialwissenschaftliche
Reihe des Battelle Instituts, Miinchen 1980, S. 11 - 24.

6 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 127
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Verdnderung der genannten Arbeitsaufgaben/Merkmale zu beobachten
war. Als "Angestellte" werden die Berufsgruppen der Biiro-, Ver-
waltungs- und technischen Berufe zusammengefaft.

Zahl der Arbeitspldtze von Arbeitern, bei denen jahrlich eine Ver-
dnderung der genannten Arbeitsaufgaben/Merkmale zu beobachten war.
Alle anderen Berufsgruppen unter der Bezeichnung "Arbeiter".

D Zah1 der Arbeitspldatze von Angestellten, bei denen jahrlich eine

Quelle: Quintessenzen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
des Instituts fur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesanstalt flr Arbeit, NUrnberg 1977, Heft 6.
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genteiligen Tendenzen einer Héherqualifizierung und einer sinkenden
(vor allem korperlichen) Arbeitsbelastung zu iiberwiegen scheinen®®,

Die Konzentration auf die Thesen 1 und 3 erscheint auch deshalb ge-
rechtfertigt, weil

— die Beschiftigungseffekte von Rationalisierungsprozessen (These 1)
in der theoretischen Wirtschaftsanalyse zwar nur eine untergeord-
nete Rolle spielen'!, zumindest ihre beschiftigungspolitische Ambi-
valenz fiir theoretisch und empirisch orientierte Nationalokonomen
zum Standardwissen gehort, wahrend in der 6ffentlichen Diskussion
dessenungeachtet ihre beschéftigungsschiadliche Wirkung immer
wieder behauptet wird.

— die Umverteilungswirkungen und externen Vor- und Nachteile, die
im Zusammenhang mit Rationalisierungsprozessen auftreten (These
3), bisher noch nicht hinreichend in die Okonomische Diskussion
iiber verteilungs- und allokationspolitische Fragen eingebaut
wurden?!2,

10  Herrschende Lehre“ ist die sog. ,Polarisierungsthese”. Die Projekt-
gruppe ,Automation und Qualifikation“ hat 1978 eine Ubersicht iiber ca. 60
Studien zum Zusammenhang zwischen ,technischem Fortschritt und Quali-
fikation“ erstellt. 45 dieser Studien enthalten allgemeine Trendaussagen zu
diesem Zusammenhang, die folgendes Bild zeigen.

Verwaltungs-
. und Dienst-
Industrie leistungs-
bereich

Hoherqualifizierung ................ 14 4
Dequalifizierung ................... 5 1
Polarisierung ..........coooiiinn 7 1
konstante Qualifikation ............ —_ 1
keine eindeutigen Ergebnisse ...... 3 9
Zahl der Untersuchungen insgesamt 29 16

Vgl. hierzu: H. Kubicek: Die Automatisierung der betrieblichen Informa-
tionsverarbeitung im Spannungsverhiltnis zwischen Rationalisierung und
Humansierung menschlicher Arbeit — dargestellt am Beispiel der Qualifika-
tionsproblematik, in: E. Frese u. a. (Hrsg.): Organisation, Planung, Informa-
tionssysteme, Festschr. f. Erwin Grochla, Stuttgart 1981, S.263 - 287, S.271.
Vgl. Projektgruppe Automation und Qualifikation (Automationsarbeit), Band
III: Theorien iiber Automationsarbeit, Argument Sonderband AS 31, Berlin
1978.

11 Das ist um so erstaunlicher, als gerade diese Frage bereits von Ricardo
aufgeworfen wurde. Vgl. D. Ricardo: The Principles of Political Economy
and Taxation, 3. Aufl. 1821. Vgl. H. Walter: Die Wirkungsanalyse des tech-
nischen Fortschritts, in: WiSt 8/1979, S.371 - 377, bes. S. 376.

1z Vgl. D. Hockel: Die Bewiltigung technisch induzierter Beschiftigungs-
probleme im Rahmen der Marktwirtschaft, in: Schriften des Vereins fiir
Socialpolitik, N. F. 116/1980, S. 741 - 751, S. 750 f.

6+
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B. Beschiftigungswirkungen von Rationalisierungsinvestitionen

Unter Rationalisierungsinvestitionen sollen kurz all diejenigen In-
vestitionen zusammengefafit werden, die einen Anstieg des Verhilt-
nisses vom realen Output (X) zu mengenmé&Bigem Faktoreinsatz (Arbeit
A und Kapital K) bewirken.

Je nachdem, ob sich dieses Verhéltnis {iberwiegend in einer Vermin-
derung des Arbeits- oder Kapitaleinsatzes niederschldgt oder zu einer
proportionalen Faktoreinsparung fiithrt, unterscheidet man weiter zwi-
schen arbeits- und kapitalsparendem bzw. neutralem technischen Fort-
schritt. Hier interessiert insbesondere die Zunahme der Relation zwi-
schen Output (X) und Arbeitseinsatz (A) in Arbeitsstunden, der sog.
Arbeitsstundenproduktivitdt!s.

Diese Definition entspricht einerseits dem Sprachgebrauch in der po-
litischen Diskussion!4, andererseits ist sie fiir die theoretische Analyse
der hier gestellten Fragen zweckmifig und hinreichend exakt!s.

Rationalisierungsinvestitionen stellen somit die Anwendung techni-
schen Fortschritts dar, sie fithren zu einem Anstieg der Arbeitsproduk-
tivitat (X/A).

Anhand dieser einfachen Definition kann man sich bereits die tauto-
logischen Wirkungen von Rationalisierungsinvestitionen auf den Ar-
beitsmarkt und die Beschédftigung klarmachen.

Da Rationalisierungsinvestitionen — wie gesagt — die Arbeitspro-
duktivitidt erh6hen, muBl ex definitione das Verhéaltnis von

gesamtw. Produktion (X)
gesamtw. Arbeitseinsatz (A)

ansteigen. Im Hinblick auf die Beschdftigungswirkungen sind fiinf denk-
mdogliche Fille zu unterscheiden:

18 Auf weitergehende Differenzierungen im neutralen, arbeits- und kapi-
talsparenden technischen Fortschritt — jeweils in der Definition von Hicks,
Harrod oder Solow — kann hier verzichtet werden. Vgl. hierzu z.B. Kiilp,
Knappe, Roppel, Wolters: Verteilungstheorie, 2. Aufl. 1981, H. Walter: Die
Wirkungsanalyse, a.a.0., S. 372 ff.

14 Vgl. die Definition des Rationalisierungskuratoriums der deutschen
Wirtschaft, in: W. K. Scheuten: Rationalisierung heute — Neue Wege im
Dienste des Menschen, in: Rationalisierung, 28/1977, Heft 6, S. 126.

15 Hiufig legt man fiir makrodkonomische Betrachtungen das Verhiltnis
von realen Bruttoinlandsprodukt zu gesamtwirtschaftlicher Arbeitsstunden-
zahl zugrunde. Gleichermafien ist es iiblich, unter Arbeitsproduktivitit das
Verhiltnis von realem Bruttoinlandsprodukt zu Erwerbstédtigen zu verstehen.
Im Zusammenhang mit beschéftigungspolitischen Problemen ist dann aller-
dings eine Arbeitszeitverkiirzung pro Erwerbstitigen als Verwendung des
Fortschritts der Arbeitsstundenproduktivitdt anzusehen.
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Fall (1) X X sinkt und A sinkt;
A /steigt: A sinkt prozentual stdrker
als X.
Fall (2) X \ iy X bleibt konstant; Arbeltslosig-
A |steigt 4 gkt ei igt.
Fall (3) X i . .
A steigt: X steigt, A sinkt
Fall (4) X . . .
A steigt: X steigt, A bleibt konstant
Arbeitslosig-
Fall (5) X steigt, A steigt, die keit bleibt kon-
% \gteigt: Prozentuale Verénderung stant bzw. sinkt.
A Ste1gt:  yon X ist groBer als die
von A

Arbeitslosigkeitsprobleme treten in den Fillen 1 - 3 auf, der Fall 4 ist
beschédftigungsneutral, wiahrend im Fall 5 Rationalisierungsinvestitio-
nen beschiftigungssteigernd wirken wiirden.

Welcher dieser Fille in der Realitit eintreten wird, héngt offenbar
von zusdtzlichen Bedingungen ab, insbesondere von der Frage, ob eine
zunehmende Produktionsmenge auf eine ausreichend steigende Nach-
frage trifft und zu gewinnbringenden Preisen abgesetzt werden kann.

Da es sich bei den genannten Féllen um rein tautologische Beziehun-
gen handelt, bleiben verbale Beschreibungen der Fille 1-3, etwa die
These, die ,,Ursache” der Arbeitslosigkeit in der BRD liege in einem —
in Relation zum Produktivitdtsanstieg — zu geringen Wachstum, oder
die ,,Ursache” der Arbeitslosigkeit sei in einer zu ungiinstigen Relation
von Erweiterungs- zu Rationalisierungsinvestitionen zu sehen, tauto-
logische Aussagen und damit beschiftigungspolitisch wenig relevant!®.
Relevant fiir die Beschiftigungspolitik ist dagegen die Frage, welche
weitergehenden 6konomischen Bedingungen urséchlich zu den ,,proble-
matischen“ Situationen fiihren, die in den Féllen 1-3 beschrieben
werden und unter welchen Bedingungen die ,erwiinschten* Situationen
der Fille 4 und 5 eintreten werden. Diese letztgenannten Bedingungen
gilt es nimlich nach Moglichkeit im Rahmen der Beschdiftigungspolitilc
zu schaffen.

Die Frage, welche Ursachen denn dafiir verantwortlich sind, daB} in
bestimmten Zeiten die Situationen 1 -3, zu anderen Zeiten die Situatio-
nen 4 und 5 vorliegen, kann lediglich mit Hilfe empirisch relevanter

16 D, Hockel: Die Bewidltigung ..., a.a.0., S. 741 - 743,
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Theorien beantwortet werden. Empirische Untersuchungen mit Hilfe
von Unternehmensbefragungen — so wertvoll sie sind — konnen ledig-
lich kldren, welche Situation (Fall 1 - 5) zur Zeit der Befragung herrscht
bzw. nach Ansicht der Befragten zukiinftig eintreten wird. Sie konnen
aber wenig Anhaltspunkte dafiir liefern, welche Ursachen zu der jeweils
empirisch ermittelten Situation gefiithrt haben!’.

Keinesfalls ist es zuldssig, aus der empirischen Beobachtung, daB in
den Jahren nach 1970 die Rationalisierungsinvestitionen relativ kon-
stant geblieben sind, wihrend ein deutlicher Abfall der Erweiterungs-
investition zu beobachten war?8, zu schliefen, die Rationalisierungsin-
vestitionen seien ,zu hoch“ und man brauche sie nur durch politische
MaBnahmen zu bremsen, um Vollbeschidftigung zu erreichen. Auch die
SchluBifolgerung, die Erweiterungsinvestitionen seien zu niedrig und
daher durch beschéftigungspolitische Mafnahmen zu erhohen, bleibt
politisch so lange irrelevant, als nicht bekannt ist, mit welchen MaB-
nahmen Erweiterungsinvestitionen erhéht werden konnen und vor
allem, wie sie im Verh#ltnis zu den Rationalisierungsinvestitionen er-
hoht werden kdnnen.

Auch ein direkter Vergleich zwischen der jdhrlichen Zunahme der
Arbeitsproduktivitdt und der durchschnittlichen jdhrlichen Arbeits-
losenquote in der Bundesrepublik Deutschland seit 1950 zeigt ein un-
einheitliches Bild (vgl. S. 87).

Wéhrend relativ rasche Produktivitatsfortschritte in den 50er Jahren
einhergingen mit einer schnellen Ausweitung der Arbeitsplitze und
einem Abbau der Arbeitslosigkeit, die 60er Jahre mittlere Produktivi-
tatsfortschritte und Vollbeschéftigung aufwiesen, fallen ab 1973 eine
Verringerung des Produktivitdtswachstums und ein Anstieg der Arbeits-
losenquote zusammen. Seitdem verharrt die Arbeitslosenquote auf ho-
hem Niveau.

An der theoretischen Ermittlung der Ursachen fiir das Verhdltnis von
Produktivitdtsfortschritt und Arbeitslosigkeit, von Rationalisierungs-
zu Erweiterungsinvestitionen fiihrt kein Weg vorbei, wenn man er-
folgversprechende Beschiftigungspolitik betreiben will. Anders ausge-
driickt ist theoretisch die Frage zu kliren, welche Ursachen dafiir ver-
antwortlich sind, dafl in den Jahren bis 1973 die Kompensation des Ra-
tionalisierungsprozesses durch hinreichendes Mengenwachstum funk-
tionierte und warum heute diese Kompensationsméglichkeiten verbaut
sind.

17 Vgl. Ifo-Schnelldienst 1977, Nr. 5, S. 8.
18 Vgl. die genannten empirischen Untersuchungen.
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W. Glastetter: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland im
Zeitraum 1950 bis 1975, Berlin u. a. 1977. — Jahresgutachten des Sachverstindigenrates
1980/81. — WestLB Informationen S 1/1980, Prognose '84. — Jahreswirtschaftsbericht 1981
der Bundesregierung. — U. Roppel: Vollbeschiftigung auch bei reduziertem Wachstum?
in: Folgen reduzierten Wachstums, Der Biirger im Staat 4/1980.

Leider ist die Entwicklung einer empirisch gehaltvollen Theorie zur
Erkldrung dieser Ursachen nicht sehr weit fortgeschritten. Da Ratio-
nalisierungsinvestitionen eine Datendnderung darstellen (die Produk-
tionsfunktion und die aus ihr abgeleiteten Verhaltensfunktionen &ndern
sich), kann eine befriedigende Erkldrung lediglich aus einer Analyse der
dadurch ausgelosten Anpassungsprozesse gefunden werden, also mit
Hilfe einer dynamischen Theorie — diese jedoch fehlt bis heute. Ver-
suche, in dieser Richtung weiterzukommen, stellen z.B. die Akzelerator-
Multiplikator-Modelle dar, die theoretischen Erkldrungsversuche der
Phillips-Kurve und neuere Ansitze der Job-Search-and-Labor-Turno-
ver-Theorien.

Gemeinhin beschrinkt man sich jedoch auf eine komparativ-statische
Betrachtung, ohne bisher zwischen alternativen Erklarungsansédtzen
dieser Art, vor allem zwischen neoklassischen, keynesianischen und
neueren Ungleichgewichts-Theorien eine endgiiltige Kldrung erreicht
zu haben?'®.



88 Eckhard Knappe

Es ist klar, da Wirkungen auf den Beschidftigungsgrad nicht allein
in einer Analyse des Arbeitsmarktes ermittelt werden kénnen. Immer
ergeben sich die Auswirkungen aus dem Zusammenspiel von Arbeits-
markt, Giitermarkt, Geld- und Kapitalmarkt. Die Untersuchung der
Rationalisierungswirkungen auf den Beschéftigungsgrad mufl demzu-
folge auf ein makrotkonomisches Modell der 4 Méarkte rekurrieren.
Minimalanforderung ist eine Analyse der Wechselwirkungen zwischen
Arbeits- und Giitermarkt, da die Arbeitsnachfrage sich direkt aus der
Giitermarktsituation ableitet und ohne Rekurs auf den Giitermarkt
nicht bestimmbar ist. Zur Vereinfachung kénnen die Zusammenhénge
zu den Geld- und Kapitalsektoren als ,exogene“ Einfliisse in die Be-
trachtung einbezogen werden. Das soll auch die folgende Untersuchungs-
methode sein.

C. Ein einfaches Keynesianisches Modell zur Analyse der
Beschiftigungswirkungen von Rationalisierungsinvestitionen

Beriicksichtigt man als endogene Faktoren in einem einfachen Key-
nesianischen Modell lediglich die Angebots- und Nachfrageverh&linisse
auf dem Giiter- und Arbeitsmarkt des Inlandes, wobei die makrodko-
nomische, aggregierte Produktionsfunktion [X = f(A)] das Bindeglied
zwischen beiden Sektoren herstellt, so kann eine makrodkonomische
Gleichgewichtssituation anhand der folgenden Abb.1 veranschaulicht
werden.

Beim gleichgewichtigen Reallochnsatz (I/pp) herrscht konjunkturelle
Vollbeschiftigung (Ag), d.h., Gleichheit zwischen gesamtwirtschaft-
lichem Arbeitsangebot?® und gesamtwirtschaftlicher Arbeitsnachfrage-
kurve, die sich unter Konkurrenzbedingungen aus den einzelwirtschaft-

19 (Jberblicke iiber den theoretischen Hintergrund der Arbeitsmarktpolitik
finden sich beispielsweise bei R. B. Freeman: Labor Economics, 2.Aufl,
Englewood Cliffs 1979, J. Zerche: Arbeits6konomik, Berlin, New York 1979.
Vgl. auch D. Freiburghaus: Zentrale Kontroversen der neueren Arbeitsmarkt-
theorie, in: M. Bolle (Hrsg.): Arbeitsmarkttheorie und Arbeitsmarktpolitik,
Opladen 1976, S. 71 ff., und die einschldgigen Beitrdge in den Sammelbénden
von H. J. Ramser, B. Angehrn (Hrsg.): Beschiftigung und Inflation, Stutt-
gart, New York 1977, insbes. Kap.1-4 und Kap. 6. H. Lampert (Hrsg.): Ar-
beitsmarktpolitik, Stuttgart, New York 1978.

20 Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebotstheorie steckt noch in den
Kinderschuhen. Vgl. z.B. als Betrachtung von der Freizeitnachfrage her:
B. Kiilp: Theorie der Freizeitnachfrage, in: WiSt 1/1977, S.12-17. Zur Be-
trachtung als Arbeitsangebotskalkiil vgl. z. B. H. Luckenbach: Grundziige der
Theorie des Arbeitsangebotes, in: WiSt, 2/1979, S. 49 - 54. Vgl. auch G. Brink-
mann: Okonomik der Arbeit, 2. Bd., Stuttgart 1981, Kap. 2. Die hier behan-
delten Zusammenhinge #ndern sich jedoch nicht, wenn man von einem,
durch exogene Faktoren bestimmten Arbeitsangebot ausgehen miiBte.
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lichen Grenzproduktivitdten der Arbeit nachfragenden Unternehmun-

gen aggregiert?..
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Mit dem Vollbeschéftigungsarbeitseinsatz?? 148t sich bei gegebener
Produktionstechnik entsprechend der Produktionsfunktion [X = f(A)]
ein Sozialprodukt von (Yy) erstellen, bei dem reale Konsumnachfrage
(C) und reale Investitionsgiiternachfrage (I) zusammen zu herrschenden
Preisen gerade so grofB sind wie das produzierte Sozialprodukt.

Die Abb. 1 ist eine einfache graphische Darstellung der herrschenden
Keynesianischen Lehre und erfordert u. E. keine weitergehende formale
Beschreibung?3.

21 Vgl. die empirische Ermittlung einer iberraschend hohen Reallohn-
elastizitit der Arbeitsnachfrage durch K. B. Clark, R. B. Freeman: How
Elastic is the Demand for Labor?, in: Rev. of Econ. and Stat. 62/1980,
S.509 - 518. Vgl. den Uberblick iiber theoretische Ansiitze zur Erfassung der
Zusammenhidnge auf dem Arbeitsmarkt z.B. bei E. Gdrgens: Beschifti-
gungspolitik, Miinchen 1981, Kap.2 und die dortigen Literaturangaben,
S. 99 ff. Vgl. auch Brinkmann: Okonomik der Arbeit, 2. Bd. Kap. 3.

22 Hierunter ist lediglich ein Zustand konjunktureller Vollbeschiftigung
zu verstehen. In einer solchen Vollbeschiftigungssituation werden aus ande-
ren Grinden Arbeitnehmer ohne Arbeitsplatz sein (saisonale, friktionelle
und strukturelle Arbeitslosigkeit). Weiterhin wird mit der konjunkturellen
auch die durch andere Faktoren verursachte Arbeitslosigkeit zunehmen.
Beriicksichtigt man diese Zusammenhinge in der Darstellung des Arbeits-
marktes, so entspriche die Gesamtarbeitslosigkeit in Abhingigkeit vom
Reallohn nicht der in Abb. 2/Sektor (/,-A) dargestellten Situation, sondern
der schraffierten Fldche in der folgenden Arbeitsmarktdarstellung:
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Nun 148t sich eine, von Reallohn (I/p) abhingige gesamtwirtschaftliche
Arbeitsnachfragekurve nur unter restriktiven Modellannahmen unmit-
telbar als Grenzproduktkurve der Arbeit aus der gesamtwirtschaft-
lichen Produktionsfunktion [X = f(A)] herleiten®%. Vor allem muf}
durch einen hinreichenden Wettbewerb sichergestellt sein, dafl die
Arbeit nachfragenden Unternehmen keine monopolitischen Preisspiel-
rdume haben und zu einer gewinnmaximierenden Politik gezwungen
sind. Unter realistischen Bedingungen kann nicht mehr angenommen
werden, dall Arbeitsnachfragekurve und Grenzproduktkurve der Arbeit
identisch sind. Allerdings wird die Arbeitsnachfrage dennoch bei sin-
kendem Reallohn, d. h., bei sich verbesserndem Verhiltnis von Stiick-
erlos (p) und Arbeitsstundenkosten (I) zunehmen und bei steigendem
Reallohn abnehmen?. Eine Senkung des Reallohns bedeutet, dafl sich
bei gegebener Produktionstechnik die Erlos-Kosten-Relationen verbes-
sern: Fiir produzierende Unternehmen wird es rentabel, die Produktion
auszuweiten, Mehrproduktunternehmen werden (neue) Produktions-
zweige aufnehmen bzw. wiederaufnehmen, weniger rentable Produk-
tionen und Unternehmen geraten in die Gewinnzone, Produktionsver-
minderungen, Produktionseinstellungen und UnternehmensschlieBun-
gen werden vermieden.

zu Fufinote 22

ARBEITS-
ANGEBOT (ERWERBSPERSONEN)

GLEICHGEWICHT: ARBEITSLOSENZAHL GLEICH
ZAHL DER OFFENEN STELLEN

BESCHAFTIGUNGS-

KURVE (ERWERBS- ARBEITSNACH-

TATIGE) l FRAGE (ARBEITSPLATZE)
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28 Vgl. z.B. die Darstellung von U. Roppel: Welche Ursachen hat die
Arbeitslosigkeit? Die Antworten der neoklassischen und keynesianischen
Theorie, in: Der Biirger im Staat 28/1978/3, S. 205 - 213.

24 Vgl. hierzu z. B. Brinkmann: Okonomik der Arbeit, Kap. 3.

25 Unter ,Lohnsatz“ miissen dabei alle Kosten einer Verdnderung des
Arbeitseinsatzes subsumiert werden, beispielsweise auch Lohnnebenkosten
(in der BRD ca. 39 % der gesamten Personalkosten in der Verarbeitenden
Industrie), Einstellungs- und Einarbeitungskosten (in der BRD im Durch-
schnitt ca. 1500,— DM pro Einstellung) etc. Vgl. zu den Daten z.B. E. Woh-
lers, D. Winkler: Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen einer Arbeitszeit-
verkiirzung, Hamburg 1981, S.80 u. S. 82.
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Die Modellvorstellung einer vom Reallohn abhéngigen Arbeitsnach-
frage — auch wenn diese nicht dem Grenzprodukt der Arbeit ent-
spricht — gibt daher durchaus die Realitdt richtig wieder®®. Sie besagt
vereinfacht, dafl ausgehend von einer bestimmien Produktionstechnik
eine Reallohnsenkung (I/p) eine Vermehrung des Arbeitseinsatzes und
eine Produktionsausweitung rentabel macht und daB es gesamtwirt-
schaftlich eine geniigend grofe Zahl von Unternehmen gibt, die diese
Gewinnchancen nutzen werden. Bei einer Verbesserung der Produk-
tionstechnik (Anstieg der Arbeitsproduktivitdt) wiirden dagegen ein
vermehrter Arbeitseinsatz und eine Produktionsausweitung auch bei
unverdndertem Reallohn rentabel. In Abb. 1 wire das durch eine Rechts-
verschiebung der Produktionsfunktion und eine Linksverschiebung der
Arbeitsnachfragekurve darzustellen.

Eine weitere Voraussetzung fiir eine solche reallohnabhéngige Ar-
beitsnachfrage steht im Mittelpunkt der Diskussion um die sog. ,Neue
Makroskonomik® (Neue Ungleichgewichtstheorie). Eine Bewegung ent-
lang der Arbeitsnachfragekurve symbolisiert, dafl bei sinkendem Real-
lohn (I/p) zu den entsprechenden Léhnen (I) und Absatzpreisen (p) ver-
mehrter Arbeitseinsatz und hohere Produktion rentabel und diese Ge-
winnchancen genutzt werden. Irren sich die Unternehmen iiber die
Absatzchancen zum kalkulierten Preis (p), sind Produktions- und Be-
schaftigungsausweitung nur voritbergehend.

In der formalen Darstellung kann dieser Zusammenhang ohne
Schwierigkeiten beriicksichtigt werden. Die in der Arbeitsnachfrage-
kurve erfaBten Rentabilitdtskalkiile dominieren das Arbeitsnachfrage-
verhalten nur insoweit, als die in diesen Rentabilitidtskalkiilen enthal-
tenen Absatzerwartungen der Realitdt entsprechen. In Abb.1 wiren
das alle Produktionen bis (Yy) und alle Arbeitseinsétze bis (Ao). Da Pro-
duktionen iiber (Y,) hinaus zu gesamtwirtschaftlichen Angebotsiiber-
héngen fiihren,

— wird ein Preisdruck ausgeldst, der den Reallohn steigert und die
Rentabilitdt der iiber (Yy) hinausgehenden Produktion (und des
entsprechenden Arbeitsmehreinsatzes) verringert. Der Rentabilitéts-
druck fiihrt zu einer Riickfiihrung der Produktion bis (Yy) (Keyne-
sianische Vorstellung).

— mag zwar bei bestimmten Realléhnen eine Produktion iiber Yy hin-
aus rentabel sein, absetzbar ist sie nicht. Da Preisanpassungen auch
bei Marktungleichgewichten unterbleiben, gibt es kein Angebot iiber
(Yy) hinaus und auch keine Arbeitsnachfrage, die iiber den Bedarf

26 Vgl. Clark/Freeman: How Elastic is the Demand for Labor?, a.a.O.
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bei (Yy) hinausgeht (Vorstellung der Neuen Makrotkonomik). In
Abb.1 wiirde die Arbeitsnachfragekurve bei (A9) waagrecht ver-
laufen.

Wenden wir uns jedoch wieder der Frage nach dem Erkldrungsgehalt
der keynesianischen Theorie in der heutigen Situation der BRD zu.

Interpretationsschwierigkeiten treten auf, will man mit Hilfe Key-
nesianischer Theorien Ungleichgewichtssituationen erklidren, vor allem
solche, die gleichzeitig durch einen hohen Angebotsiiberschufl auf dem
Arbeitsmarkt (Arbeitslosigkeit) und Nachfrageiiberhinge auf dem Gii-
termarkt (Preisniveauanstieg) gekennzeichnet sind, eine Situation, wie
sie unseres Erachtens in der BRD seit 1973 anhaltend existiert (vgl.
Abb. 2).
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Nach traditioneller Keynesianischer Auffassung kann ein solcher Zu-
stand lediglich voriibergehender Natur sein. Der Nachfrageiiberhang
auf den Giitermérkten fithrt zu einem Preisniveauanstieg, der den un-
gleichgewichtigen Reallohn (I/p) u in Richtung Vollbeschdftigungsgleich-
gewicht senkt. Es treten zwar Inflation und Arbeitslosigkeit gleichzeitig
auf, aber es miiite eine deutliche Tendenz in Richtung Vollbeschdifti-
gung zu erwarten sein. In der Situation der BRD fehlt es jedoch einmal
an der Entwicklung in Richtung Vollbeschédftigung. Zum anderen dauert
die Ungleichgewichtssituation mit nunmehr acht Jahren seit 1973 ent-
schieden zu lange an, als dal man sie mit Hilfe dieses Anpassungspro-
zesses erkldren konnte.
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Hier fiihrt jedoch eine dynamische Interpretation der Keynesianischen
Theorie weiter. Zwar laufe der beschriebene Anpassungsprozefl in Rich-
tung Gleichgewicht auch in der BRD seit 1973 mit unverminderter Ge-
schwindigkeit (ein Zeichen dafiir sind die um 590 p. a. pendelnden In-
flationsraten der letzten Jahre), doch werde auf diese Weise keine Ver-
dnderung in Richtung Gleichgewicht erreicht, weil gleichzeitig ein ge-
genldufiger Ungleichgewichtsprozef3 in Form einer seit 1973 zu beob-
achtenden expansiven Nominallohnpolitik der Tarifpartner wirksam
werde, einer Politik, die die Nominallohnsteigerungsraten beharrlich
iiber dem Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivitiat halt.
Gleichgewichts- und Ungleichgewichtstendenz (d.h. gesamtwirtschaft-
liche Preistiberwilzung und gesamtwirtschaftlicher Lohnkostenanstieg)
halten sich seit Jahren die Waage und verhindern, daB3 ein bestehendes
gesamtwirtschaftliches Ungleichgewicht (die bestehende Arbeitslosig-
keit sowie das inflationdre Angebotsdefizit auf den Giitermérkten) ab-
gebaut werden.

Neuralgischer Punkt einer solchen Interpretation der herrschenden
Wirtschaftslage ist die begriindete Vermutung, die zu beobachtende
Inflationsrate der BRD miisse als ein Hinweis auf eine dauerhaft be-
stehenbleibende inflatorische Liicke?” gedeutet werden. (Vgl. die in
Abb. 2 dargestellte Situation in der vereinfacht von einem Produktivi-
téitsanstieg von Null ausgegangen wird.)

In jedem Zeitpunkt lohnen sich fiir die Unternehmer bei der beste-
henden Erlds-Kosten-Relation [symbolisiert durch (I/p) 1] eine bestimmte
Produktion und ein bestimmter Arbeitseinsatz (Y, ; Ay). Das Gesamt-
angebot ist jedoch kleiner als die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu
jeweils im Reallohn (I/p) ausgewiesenen, herrschenden Preisen (p) 8.

Empirisch 148t sich diese Diagnose nicht durch direkte Messung der
Angebots- und Nachfragewerte ermitteln, sondern lediglich indirekt
aus der Entwicklung von Inflationsrate, Produktion und Beschéftigung
ableiten. Die Entwicklung dieser Indikatoren zeigt, daB bei einer Infla-
tionsrate von ca. 5 iiber Jahre hinweg die Arbeitslosigkeit zwar ein
hohes Niveau aufwies (seit 1974), dal die Arbeitslosigkeit bis 1981 je-
doch nicht Jahr fiir Jahr massiv anstieg. Ein Preis-Uberwilzungsprozef}
auf hohem Niveau (590 Inflationsrate) konnte aber bei dauerhaft be-

27 Vgl. M. Feldsieper, J. Kdhler: Das Konzept der inflatorischen und defla-
torischen Liicke, in: WiSt 11/1981, S. 511 -519.

28 Es handelt sich hier nicht um die Anwendung der statischen Preis-
theorie sondern der dynamischen Preisanpassungstheorie, wie sie z.B. auch
der sog. Phillipskurve zugrunde liegt. Vgl. z. B. B. Hansen: A Survey of
General Equilibrium System, New York 1970, Kap. 2. Im einfachsten Fall ist
die Inflationsrate proportional vom Nachfrageiiberhang abhingig. Vgl. auch
B. Kiilp u. a.: Verteilungstheorie, Stuttgart 1974, S. 112 ff.
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stehenbleibendem Nachfragemangel (Angebotsiiberhang) nur dann ab-
laufen, wenn gleichzeitig die Produktion Jahr fiir Jahr in entsprechen-
dem Umfang gedrosselt wiirde, die Arbeitslosigkeit Jahr fiir Jahr ent-
sprechend zunehmen wiirde. Ein solcher jdhrlicher Anstieg der Arbeits-
losigkeit ist jedoch fiir die Zeit 1974 - 1980 in der BRD empirisch nicht
zu beobachten?.

Es bestand u. E. von 1975 - 1980 in der BRD ein makrodkonomisches
Angebotsdefizit (Nachfrageiiberhang, inflatorische Liicke im Sinne der
keynesianischen Theorie) auf den Giiterméirkten. , Nachfragemangel*
herrschte lediglich insofern, als der bestehende Nachfrageiiberhang
nicht groB genug war, um tiiber einen hinreichend schnellen Inflations-
prozeB unter den gegebenen Lohn-Preis-Verhéltnissen Vollbeschéfti-
gung zu erreichen30.

Betrachtet man die beschriebenen theoretischen Zusammenhénge3!, so
ist immerhin denkbar, daB3 es sich dabei um die empirisch richtige Er-
kldrung der bestehenden Situation handelt. ,,Die Gewerkschaften* ver-
suchen seit jeher Lohnabschliisse zu erreichen, die real den Arbeitneh-
mern einen Lohnanstieg in Hohe des Produktivitdtszuwachses garan-
tiert, Abschliisse in Héhe des erwarteten nominalen Produktivitdtsfort-
schritts (Anstieg der Arbeitsproduktivitdt zuziiglich Preisniveauan-
stieg)2.

Soweit es ihnen gelingt, Lohnsteigerungsraten in Héhe des Zuwachses
der realen Arbeitsproduktivitit und des anderweitig verursachten Preis-
niveauanstieges zu realisieren, fithrt das dazu, daB sie zwar keinen eige-
nen zusdtzlichen Beitrag leisten, um Arbeitslosigkeit und Inflation zu
senken. Sie verursachen jedoch auch keine zusétzliche Arbeitslosigkeit
und keinen zusétzlichen Anstieg der Inflationsrate3s.

29 Die Arbeitslosigkeit ging im Gegenteil von 1975 bis 1980 leicht zuriick.

30 Eine Beschiftigungspolitik in Form einer keynesianischen Nachfrage-
ausweitung allein wire in einer solchen Ausgangslage nur dann wirksam,
wenn ein Anstieg der Inflationsrate akzeptiert wiirde und die Inflationszu-
nahme nicht unmittelbar von entsprechenden Lohnerhdhungen begleitet
wiirde.

31 Auch eine neoklassische Interpretation wiirde — auBler einer stidrkeren
Betonung der Geldmengenpolitik, die fiir die Hohe des Uberwilzungsspiel-
raumes verantwortlich ist — zu keinen wesentlich anderen SchluBfolgerun-
gen fiihren. Vgl. zum Beispiel U. Roppel: Welche Ursachen hat die Arbeits-
losigkeit?, a.a.O.

32 In dieser Faustregel wird je nach Verhandlungssituation zusitzlich ein
Umverteilungszuschlag beriicksichtigt. Vgl. z.B. die IG-Metall Forderung
nach einer zusitzlichen Revision der verteilungspolitischen Fehlentwicklung
in der Vergangenheit. Vgl. Informationen der Metallindustrie, 1979/Nr. 3.

33 Das entspricht etwa dem Konzept einer stabilitdtskonformen Lohn-
politik, das der Sachversténdigenrat als Alternative zu seinem Konzept
einer kostenniveau-neutralen Lohnpolitik entwickelt hat. Vgl. Jahresgut-
achten des Sachverstdndigenrates, 1966/67, Ziff. 303 ff.
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Die Zusammenhénge lassen sich anhand einer Erweiterung der be-
reits behandelten Abb. 2 veranschaulichen (vgl. Abb. 2 a).
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Die bestehende inflatorische Liicke (1), die sich zusammensetzt aus
dem Saldo der Leistungsbilanz, der 6ffentlichen Haushalte und der In-
vestitions-Spar-Differenz3 bewirkt eine Inflationsrate von angenommen
ca. 590 pro Jahr. Dies wiirde c. p. zu einer Reallohnsenkung von (I/p);
gegen (I/p)y und damit zu Produktionsanreizen, einer Beschiftigungs-
steigerung und einem Abbau der inflatorischen Liicke fiihren.

Der Anstieg der Arbeitsstundenproduktivitdt, der von 1970 - 1980
jahrlich zwischen knapp 4 %/o und reichlich 6 /o schwankte3s, fithrt in der
beschriebenen volkswirtschaftlichen Situation isoliert betrachtet zu
einer Zunahme der Arbeitsnachfrage (von N! nach N?2), d. h. der tech-
nische Fortschritt verschiebt die Lage der Produktionsfunktion (X;— X53)

34 Nur zur Vereinfachung beschranken wir uns auf den letztgenannten
Teilaspekt.
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und damit auch die Grenzproduktivitatsfunktion (in Abhingigkeit vom
Arbeitseinsatz). Bei gleichem Reallohn wére es fiir die Unternehmungen
gewinngiinstiger, mehr zu produzieren und mehr Arbeitskrifte einzu-
setzen. Der Mehreinsatz von Arbeitskrédften ist gleichbedeutend mit
einem Abbau der Arbeitslosigkeit®, die Mehrproduktion ist gleichbe-
deutend mit einer Verminderung der inflatorischen Liicke. Damit kon-
nen Rationalisierungsinvestitionen in der beschriebenen gesamtwirt-
schaftlichen Situation (hohe Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hohe In-
flationsrate) als ein weiterer neben dem Preisiiberwilzungsproze wirk-
samer Anpassungsmechanismus angesehen werden, der eine Entwick-
lung Richtung Gleichgweicht hervorruft. Einerseits sorgt er dafiir, dal
von der Kostensituation her eine groflere Produktions- und Absatz-
menge rentabel wird. Andererseits gestattet die bestehende inflatorische
Liicke den Absatz der Mehrproduktion. Allerdings baut sich dabei —
vor allem wegen der Tendenz des realen Konsums, kurzfristig nicht im
selben Umfang zu wachsen wie Produktion und Realeinkommen — die
inflatorische Liicke (die Uberwilzungsspielriume und damit der In-
flationsprozef3) von selbst ab%.

In der Abbildung 2 a liele sich dieser beschriebene Anpassungsprozefl
formal folgendermalBen nachvollziehen: Der Anstieg der Arbeitsstun-
denproduktivitdt bewirkt unmittelbar — wie gesagt — eine Verschie-
bung der Produktionsfunktion und der daraus abgeleiteten Arbeits-
nachfragefunktions®. Bliebe der Reallohn bei (I/p); konstant, wire es fiir
die Unternehmen zu herrschenden Preisen gewinnbringend, soviel mehr
zu produzieren (X3 statt Xy), daB der potentielle Freisetzungseffekt der
RationalisierungsmafBnahmen (Aj — As) nicht nur kompensiert, sondern
sogar iiberkompensiert wiirde (A — As).

35 Vgl. beispielsweise H. Henschel u. a.: Prognose '85, Die wirtschaftliche
Entwicklung in der Bundesrepublik 1981 bis 1985, WestLB Informationen
S 1/1981, Tab. 10. Die Schwankungen der Arbeitsproduktivitit pro Erwerbs-
titigen sind aus formalen Griinden deutlich gréfer, weil in diesem Produk-
tivitdtswert die vergleichsweise flexiblen Anpassungen iiber eine Verinde-
rung der durchschnittlichen Arbeitszeit enthalten sind. Im genannten Zeit-
raum lagen die Fortschritte der Produktivitit pro Erwerbstéitigen zwischen
1,59% (1980) und 7% (1976). Vgl. Jahresgutachten des Sachverstindigen-
rates, 1980/81, S. 81.

36 Verschiebungen des Arbeitsangebotes werden zur Vereinfachung aufler
acht gelassen.

37 Falls sich die Nachfragekurve nicht verschiebt.

38 Die Arbeitsnachfragefunktion ist dabei auf Mérkten mit unvollkomme-
nem Wettbewerb nicht mehr identisch mit der Grenzproduktkurve der
Arbeit. Allerdings bleibt die Grenzproduktivitit der Arbeit der wichtigste
Bestimmungsgrund fiir die Lage der Kurve. Aulerdem wird sie den einge-
zeichneten, in Abhéngigkeit vom Reallohn sinkenden Verlauf aufweisen, da
nicht anzunehmen ist, daB alle Unternehmen mit konstanten Grenzproduk-
tivitdten arbeiten und identische Produktivititen aufweisen.
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Selbst bei einem, dem Produktivitdtsfortschritt voll entsprechenden
Anstieg des Reallohnniveaus [(I/p)1 — (I/p):] wire immerhin noch eine
so groBe Produktionsausweitung zu herrschenden Preisen lohnend
(X1 — Xpg), daB sich Freisetzungseffekt der Rationalisierungsmafinahmen
und Produktionsausweitungseffekt die Waage halten, die Beschéftigung
bei (A;) mithin konstant bliebe. Dabei geht von jeder Produktionsaus-
weitung eine Tendenz zur Verminderung der inflatorischen Liicke aus.
Die ,nicht lohnbedingte* Inflation wiirde sich c. p. von selbst abbauen.

Langfristig verschiebt sich mit der Anspruchsanpassung der Haus-
halte die nach Keynesianischer Ansicht flacher als 45° verlaufende Kon-
sumkurve nach oben (wobei allerdings die Konsumquote eine fallende
Tendenx aufweist). Nach neoklassischer Vorstellung fillt die Gesamt-
nachfragefunktion ohnehin mit der 45°-Linie in Abb. 2 bzw. 2a zusam-
men, da ein funktionsfahiger Kapitalmarkt dafiir sorgt, dal Gesamt-
angebot (45°-Linie in Abb. 2 a) und Gesamtnachfrage immer gleich
grof} sind (Saysches Theorem).

Auch die wahrscheinliche Mdglichkeit, daB beschleunigte Rationali-
sierungsinvestitionen — wenn sie nicht vollstdndig durch verminderte
Erweiterungsinvestitionen kompensiert werden — die Investitions-
summe erhéhen und damit die Gegentendenz steigender Uberwilzungs-
spielrdume auslésen, wird hier vernachlassigt, weil gezeigt werden soll,
welche Beschiftigungseffekte selbst unter ungiinstigen Bedingungen
vom RationalisierungsprozeB ausgehen3®,

In einer Situation hoher Arbeitslosigkeit und hoher Inflationsrate
ist in einem schnellen Rationalisierungsprozefl nicht nur kein arbeits-
platzvernichtender Faktor, sondern im Gegenteil ein doppelt wirkender
Gleichgewichtsmechanismus zu sehen, der sich auf Arbeitsmarkt und
Giitermarkt gleichermallen auswirkt®.

39 Vgl. hierzu z.B. J. Kromphardt: Einkommens-, Kapazitits- und Be-
schéftigungseffekte von Investitionen, in: WiSt 6/79, S.254 - 260, S. 255 ff.
Vgl. derselbe: Investitionen und Beschiftigung. Eine Kritik an den diesbe-
ziiglichen Ausfithrungen des Sachverstdndigenrates, in: Finanzarchiv NF
36/1977, S. 294 - 311. SchlieBlich wird vernachléssigt, daBl zwischen Investitio-
nen und technischem Fortschritt eine gegenseitige Abhéangigkeit besteht. Vgl.
Walter: Die Ursachenanalyse ..., a.a.0., S.422 f.

40 In der Terminologie der sog. ,neuen Ungleichgewichtstheorie* bedeutet
die hier vertretene Diagnose der herrschenden, gesamtwirtschaftlichen
Situation, daB es sich um den Fall der sog. ,klassischen Arbeitslosigkeit”
handelt (Angebotsiiberhénge auf dem Arbeits-, Nachfrageiiberhéinge auf dem
Giitermarkt). Auch nach diesem theoretischen Ansatz wiirde durch beschleu-
nigte Rationalisierungsprozesse die bestehende Arbeitslosigkeit abgebaut.
Allerdings scheint uns die ,neue Ungleichgewichtstheorie“ nicht das geeig-
nete Erkliarungsinstrument fiir die in der BRD z.Zt. ablaufenden, makro-
okonomischen Prozesse zu sein. Vor allem die beiden fundamentalen An-
nahmen dieser Theorie — Ldhne und Preise reagieren nicht auf Markt-

7 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 127
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Dieser ,,GleichgewichtsprozeB des technischen Fortschritts“ bzw. der
Rationalisierungsmafinahmen wirkt dariiber hinaus um so schneller, je
hoher das bestehende, gesamtwirtschaftliche Ungleichgewicht vor allem
auf dem Arbeitsmarkt ist. Hohes gesamtwirtschaftliches Ungleichge-
wicht kommt nach der dynamischen Interpretation der Keynesianischen
Theorie dadurch zustande, dafl der Gleichgewichtsprozef der Preisiiber-
wilzung langsamer ablduft als die von den Nominallohnerh6hungen
ausgehenden Ungleichgewichtstendenzen. Das bedeutet jedoch, daB sich
die Relation zwischen den Kosten einer Arbeitsstunde und dem Absatz-
wert einer Arbeitsstunde (Wertgrenzprodukt der Arbeit) verschlechtert
haben.

Eine Verschlechterung der arbeitsbedingten Kosten-Erlds-Relation
fiihrt jedoch nicht nur zu einem Zwang zur Produktionsdrosselung,
sondern gleichzeitig zu einem Zwang zur Kostensenkung durch Ratio-
nalisierungsmafnahmen. Dadurch wird mit zunehmendem Ungleich-
gewicht auf dem Arbeitsmarkt der Gleichgewichtsmechanismus der
»,Rationalisierungsinvestitionen“ beschleunigt!.

Es ist daher nicht so, daB beschleunigte Rationalisierungen ursdchlich
zu mehr Arbeitslosigkeit gefiihrt haben, sondern hohe Arbeitslosigkeit
und beschleunigte Rationalisierungsmainahmen gehen auf ein und den-
selben dritten Bestimmungsgrund zuriick — die verschlechterte Kosten-
Erlos-Relation. Kein Wunder also, daB in empirischen Untersuchungen
steigende Arbeitslosigkeit und eine Zunahme des Verhiltnisses von
Rationalisierungsinvestitionen zu Erweiterungsinvestitionen gleichzeitig
auftreten. Die These ,Rationalisierungen verursachen Arbeitslosigkeit”
stellt also den Ursache-Wirkungszusammenhang auf den Kopf. Sofern
es zu beschleunigten Rationalisierungen kommt*?, wird dadurch im Ge-

ungleichgewichte und die Arbeitsnachfrage sei zwar vom Reallohn, das
Arbeitsangebot hingegen vom Nominallohn abhingig — entsprechen unseres
Erachtens weit weniger der Realitidt als die hier implizit vertretene These
relativ wirksamer Gleichgewichtsmechanismen auf Giiter- und Arbeits-
mirkten und die Annahme, auch das Arbeitsangebot orientiere sich vor
allem am Reallohn. Vgl. hierzu z.B. H. Gerfin: Einige neuere Entwicklun-
gen und Perspektiven der Arbeitsmarkttheorie, in: ZgS, 134/3/1978, S.410 -
441, bes. S.418. Vgl. H. Gerfin, J. Méller: Neue Makrookonomische Theorie,
in: WiSt 4/1980, S. 153 - 160 und dieselben: Neue Makrodkonomie, in: WiSt
5/1980, S. 201 - 206.

41 Diese auf V. Agartz zuriickgehende These wird durch alle neueren
Untersuchungen iiber die Motive fiir RationalisierungsmaBnahmen besti-
tigt. Vgl. die Quellenangeaben in FuBnote 1, S. 4. Vgl. auch V. Agartz: Expan-
sive Lohnpolitik, in: WWI-Mitteilungen, 6.Jg. 1953, S. 245 - 247.

42 Die empirischen Daten zeigen eher, daB nicht das Niveau der Rationa-
lisierungsinvestitionen, sondern diese im Verhiltnis zu den Erweiterungs-
investitionen reagieren. Vgl. z.B. Gruhler: Rationalisierungsinvestitionen
..., aa0. S.15.
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genteil verhindert, da} sich die Verschlechterung der Erlés-Kosten-Re-
lation einseitig und verstdrkt in zunehmender Arbeitslosigkeit nieder-
schlégt.

Allerdings ist auch hier zu priifen, ob nicht durch den ,Gleichge-
wichtsmechanismus schneller Rationalisierungen* ein parallel laufender
Ungleichgewichtsmechanismus ausgelost wird, der dem Rationalisie-
rungsprozell die Waage hiélt, ihn ggf. zeitweise tiberwiegt. Genauso, wie
in Tarifverhandlungen versucht wird, zukiinftige Preisniveaudnde-
rungsraten zu antizipieren (was die Gleichgewichtstendenz des Uber-
wélzungsprozesses konterkariert) wird auch darauf abgezielt, das Wachs-
tum der Arbeitsproduktivitdt abzuschédtzen und in Lohnabschliissen zu
realisieren (was die Gleichgewichtstendenz des Rationalisierungsprozes-
ses unwirksam macht). Allerdings ist bei groflen Produktivititsfort-
schritten der Zwang zur Antizipation in gewerkschaftlichen Lohnforde-
rungen geringer.

Gelingt diese Antizipation, so fiithrt das dazu, daB sich Gleichgewichts-
tendenz (Rationalisierung; Preisniveauanstieg) und Ungleichgewichts-
tendenz (Nominallohnerh6hung) die Waage halten und damit ein be-
stehendes makrotkonomisches Gleichgewicht wie auch ein bestehendes
makrodkonomisches Ungleichgewicht iiber ldngere Zeit stabilisiert wird.
Gelingt diese Antizipation von Inflationsrate und Wachstum der Arbeits-
produktivitdt nicht korrekt (und angesichts der vielfdltigen Bestim-
mungsgriinde fiir Uberwélzungsspielraum und RationalisierungsprozeB
ist das die Regel), entstehen allein durch diese Fehlschidtzungen kon-
junkturelle Schwingungen um ein bestehendes volkswirtschaftliches
Gleichgewicht, aber auch um ein bestehendes, stabilisiertes Ungleich-
gewichtsniveau. Werden Uberwilzungsspielraum (Inflationsrate) und
Produktivitdtswachstum (Rationalisierungsgeschwindigkeiten) in den
Tarifabschliissen unterschitzt, resultiert daraus eine Entwicklung Rich-
tung Gleichgewicht (hthere Beschidftigung und geringere Inflationsrate),
aber auch eine héhere Gewinnquote (geringere Lohnquote).

Leiten hieraus die Gewerkschaften einen ,Nachholbedarf“ fiir kiinf-
tige Lohnrunden ab und versuchen sie bewufit iiber der erwarteten
Rate der Inflation und des Produktivitdtswachstums abzuschlieBen,
dann iiberwiegt die Wirkung der Ungleichgewichtstendenz*3.

43 Eine hier ausgeklammerte, relevante Frage geht dahin, ob nicht die
Entwicklung des Tarifverhandlungssystems sowie die Tendenz, Kosten-
bestandteilen durch tarifliche Absicherung und gesetzliche Vorschriften in
immer groBerem Umfang den Charakter von Fixkosten zu geben, sowie die
Monopolisierungstendenzen auf Giiter und Faktorméirkten, die Anpassungs-
flexibilitdt und die Preisreagibilitdt soweit herabgesetzt haben, dal ohnehin
nur von sehr beschrinkten Gleichgewichtstendenzen ausgegangen werden
kann. Vgl. hierzu z.B. B. Kiilp: Lohnpolitik im Zeichen der Stagflation, in:

™
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Ob also technischer Fortschritt, bzw. hohes Wachstum der Arbeits-
produktivitdt bzw. hohe Rationalisierungsgeschwindigkeit zu Arbeits-
losigkeit oder hoherer Beschiftigung fithren oder sich beschiftigungs-
neutral auswirken, hingt ganz entscheidend von der Dreier-Konstella-
tion von Bestimmungsgriinden ab:

Dem Verhiltnis von
— Uberwilzungsspielraum auf den Giitermirkten,
— dem Anstieg der Arbeitsproduktivitit (Arbeitsnachfrage),

— dem Anstieg der Nominalléhne (Arbeitskosten pro Stunde bzw.
pro Arbeitnehmer).

In einer Situation hoher Arbeitslosigkeit und hoher Inflationsraten,
einer Situation also, in der auf dem Arbeitsmarkt bei herrschendem
Reallohn das Angebot die Nachfrage iibersteigt, gleichzeitig auf den
Giitermirkten bei herrscheiden Preisen das Angebot geringer ist als die
Nachfrage*4, einer Situation, wie wir sie in der BRD heute beobachten,
hat ein Anstieg der Arbeitsproduktivitét isoliert betrachtet immer einen
beschiftigungssteigernden und inflationsbremsenden Effekt.

In Zeiten eines makrotkonomischen Angebotsiiberhanges wiirden al-
lerdings zusitzliche Rationalisierungen die Beschiftigung senken (was
sich aus Abb. 2a ableiten 148t). Allerdings wiren solche Situationen
entweder durch Deflationstendenzen oder — bei Inflation — durch eine
von Jahr zu Jahr ansteigende Arbeitslosigkeit gekennzeichnet.

Arbeitskonflikte in der Bundesrepublik, Landeszentrale fiir politische Bil-
dung Baden-Wiirttemberg, 3/1977, S. 183 - 187, bes. S. 184 f. Bejaht man diese
Frage, dann wire die sog. neue Ungleichgewichtstheorie u.U. ein geeigne-
teres Analyseinstrument. Diese Ansicht wird hier jedoch — wie gesagt —
nicht geteilt. Vgl. R. Pohl: Léhne und Beschiftigung im Ungleichgewicht, in:
MittAB 3/1978, S. 344 - 351. Vgl. auch W. Fautz: Sind Lohne und Preise wirk-
lich inflexibel nach unten?, Z. f. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
100/1980, S. 111 - 139. In der empirischen Untersuchung ergab sich eine relativ
grofle, symmetrische Reagibilitidt, die erstaunlicherweise bei Léhnen hoher
war als bei Giiterpreisen.

44 Wenn dennoch zuweilen von einer zu geringen, gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage gesprochen wird, so ist das — wie gesagt — lediglich in einem
ganz speziellen Sinne richtig: Die Nachfrage iibersteigt zu herrschenden
Preisen zwar das Angebot und 148t damit Preisiiberwilzungen ohne stindige
Abnahme der Produktion zu, dennoch ist der Nachfrageiiberhang und damit
der Uberwilzungsspielraum nicht groB genug, um bei gegebenen Lohnsteige-
rungen und gegebenen Rationalisierungsprozessen geniigend hohe Produk-
tionsausweitungen, die zu einer Beschiftigung der Arbeitslosen fiihren
wiirden, rentabel zu machen.
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D. Rationalisierungsinvestitionen und Arbeitsmarktpolitik

Die hier vertretene Diagnose fiir die herrschende, makro6konomische
Situation in der BRD lautet: Es besteht gleichzeitig ein gesamtwirt-
schaftlicher Angebotsiiberhang auf dem Arbeitsmarkt (Begriindung: Es
herrscht konjunkturelle Arbeitslosigkeit) und ein Produktions- und An-
gebotsdefizit auf den Giitermérkten, d. h. zu jeweils herrschenden Prei-
sen ist das Giiterangebot geringer als die Nachfrage. In der Terminolo-
gie der sog. ,neuen makrotkonomischen Theorie“ handelt es sich um
den Fall der ,klassischen Arbeitslosigkeit”.

Die zu beobachtenden Inflationsraten und der Anstieg der gesamt-
wirtschaftlichen Arbeitsproduktivitdt kénnen als Anpassungsprozesse
Richtung ,makroSkonomisches Gleichgewicht“ aufgefallt werden. Wenn
dennoch keine Bewegung zu einem neuen Gleichgewicht hin beobachtet
werden kann, so liegt das daran, dafl die Wirkung der Gleichgewichts-
tendenzen durch die Wirkung eines Ungleichgewichtsprozesses neutrali-
siert wird.

In der politischen Diskussion wird vor allem vom Sachverstédndigen-
rat®, in der theoretischen Diskussion von zahlreichen Autoren® immer
wieder darauf hingewiesen, daB der Lohnpolitik die Schliisselrolle da-
fiir zuféllt, ob sich hohe Produktivitidtssteigerungen im Prozefl gesamt-
wirtschaftlicher Wechselwirkungen letztlich beschédftigungssteigernd
oder beschiftigungsmindernd auswirken.

Das wird allerdings héufig nicht als Sachthese iiber einen Wirkungs-
zusammenhang, sondern als politische ,Schuldzuweisung an die Ge-
werkschaften“ interpretiert und aufgefaflt: ,Die Gewerkschaften seien
schuld an der hohen Arbeitslosigkeit.”

45 Vgl. Jahresgutachten des Sachverstindigenrates, 1977/78, 1978/79 und
1979/80. W. Engels: Wachstum und Arbeit, Deutsche Zeitung v. 25.11.1977,
S.2. R. Soltwedel: Die Neoklassik hat doch recht, in: Wirtschaftswoche
42/1977, S.74 - 79. H. Kiichle: Zur Konjunkturtheorie des Sachverstidndigen-
rates, in: WSI-Mitteilungen 7/1979, S. 384 - 391.

46 Vgl. z. B. B. Teichmann: Lohnverdnderungen ..., a.a.0., S. 364. E. Bech-
ler: ,Stagflation“ im Keynesianischen Modell, in: WiSt 2/1975, S.92 - 95,
bes. S.95. B. Kiilp: Wirtschaftspolitische SchluB3folgerungen fiir den Beitrag
der Tarifpartner zum Beschidftigungsproblem, in: G. Bombach u.a. (Hrsg.):
Neuere Entwicklungen in der Beschéftigungstheorie und -politik, Tiibingen
1979, S.201 - 234. W. Hamm: Hypothesen zur Erklidrung der ,strukturellen“
Arbeitslosigkeit, in: O. Issing (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Arbeitslosig-
keit, Berlin 1978, S.69 - 95. Vgl. P. J. N. Sinclair: When will Technical Pro-
gress Destroy Jobs?, in: Oxford Econ. Papers, 1/1981, S.1 - 18. Das Ergebnis
der theoretischen Analyse von Sinclair besteht darin, da immer dann, wenn
der technische Fortschritt nicht von einem entsprechenden Anstieg des
Nominallohnniveaus begleitet ist, die Beschéftigungswirkungen in jedem
Fall positiv sein werden. Das ist aber gerade der hier untersuchte Fall einer
Verbesserung der Erlos-Kosten-Situation durch Rationalisierungsmaf-
nahmen.
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Abgesehen davon, daB die Untersuchung der ,,Schuldfrage“ im Zu-
sammenspiel makrodkonomischer Gréfien und gesellschaftlicher Grup-
pen u. E. miilig ist — will man nicht zu Verschworungstheorien greifen
oder gesellschaftlichen Gruppen Unwissenheit oder gar Boswilligkeit
vorwerfen?, ist der Vorwurf in dieser Form weder empirisch noch theo-
retisch haltbar. So haben die Gewerkschaften in der BRD ein hohes
MaS8 an , Flexibilitit und beschdftigungspolitischer Verantwortung“ ge-
zeigt. Als es 1974/75 aus beschéftigungspolitischen Griinden erforder-
lich war, die jahrlichen Tariflohnzuschlidge von bis zu 149/ p.a. dra-
stisch zu verringern, gelang das binnen zwei Jahren (1974 — 13 %/, 1975
— 9,39/o, 1976 — 69/0)%8. Diese beschidftigungspolitische Notwendigkeit
wurde sichtbar an den drastisch riickldufigen Zuwachsraten des Preis-
niveaus der Erzeugerpreise (1974 + 13,4%, 1975 + 4,79%/0, 1976 + 3,7 %/0)48
und am vorausgegangenen Riickgang des gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktivitdtszuwachses der Arbeitsstunde (1973 = 6,5, 1974 = 4,3, 1975 =
3,4)%% nicht zuletzt an der faktischen Unwirksamkeit der staatlichen
»Vollbeschéftigungsgarantie®, abzulesen an den steigenden Arbeitslosen-
zahlen®,

Die Reaktion der gewerkschaftlichen Lohnpolitik darauf war uner-
wartet schnell und flexibel.

Die These von der ,,Schuld der Gewerkschaften“ st6Bt noch auf ein
weiteres Begriindungsproblem: Wie wir theoretisch gezeigt haben, kann
der lohnpolitische Versuch, zukiinftige Preis- und Produktivitdtsent-
wicklungen zu antizipieren, sicherlich dazu fithren, daB} Arbeitslosigkeit
auf jedem Niveau stabilisiert wird (mit aus Schétzfehlern resultieren-
den Schwankungen), da sich ‘Gleichgewichts- und Ungleichgewichts-
mechanismen dann gerade die Waage halen. Eine solche Gewerkschafts-
politik erkldrt aber nicht, warum es 1974 - 1975 zu einer Vervierfachung
der Arbeitslosigkeit kam und warum diese sich auf Millionenhdhe bis
1978 hielt und nach einer Besserung 1981 erneut ein starker Anstieg zu
beobachten ist. Neben diesem erstaunlich schnellen Ansteigen der

47 Nutzbringender ist die Untersuchung, aufgrund welcher gesellschaft-
licher Entscheidungsmechanismen welche Entscheidungen getroffen werden
(miissen), wie dies im Rahmen der neuen politischen Okonomie fiir die wich-
tigsten gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse angestrebt wird. Vgl. B.
Kiilp: Die Bedeutung der Wettbewerbverhiltnisse auf den Arbeitsmérkten
fiir die Stabilisierung des Giiterpreisniveaus, in: Schr. d. V. f. SP. NF 85/1I/
1975, S. 1070 - 1086.

48 Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Juli 81, S. 68* und 69*.

49 Vgl. WestLB Informationen S.1/1981, Prognose 84, Die wirtschaftliche
Entwicklung in der Bundesrepublik 1980 - 1984, Anhang, Tabelle 10.

50 Im Gewerkschaftssystem der BRD stellt das Beschiftigungsrisiko eine
wesentliche Determinante der Lohnforderungen dar. Vgl. Kiilp: Wirtschafts-
politische SchluBifolgerungen ..., a.a.0., S.218f.
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Arbeitslosigkeit ist auch die Hartnéckigkeit, mit der die Arbeitslosen-
zahl sich iiber 800 000 eingependelt hat, kaum erklédrbar angesichts der
Flexibilitdt, mit der die Gewerkschaften auf steigenden Arbeitslosig-
keitsdruck bisher reagiert haben.

Einige Autoren erklidren das damit, daB sich das Verhalten der Ge-
werkschaften fundamental gedndert habe. IThre Aggressivitidt habe zu-
genommen, ihre Flexibilitdt, auf beschiftigungspolitische Riickschlédge
zu reagieren, habe abgenommen5!.

Ein wesentlicher Grund fiir eine solche Verhaltensinderung wird in
der staatlichen Vollbeschiftigungsgarantie gesehen, die die Gewerk-
schaften von dem Zwang befreit habe, mit ihrer Lohnpolitik auf Be-
schéftigungsrisiken Riicksicht zu nehmen3. Das mag kurzfristig sicher
ein wichtiger Grund fiir den scharfen Anstieg der Arbeitslosigkeit 1974/
75 gewesen sein, spitestens nach 1975 war jedoch die Wirkungslosigkeit
der Vollbeschiftigungsgarantie sichtbar.

Sieht man sich die empirischen Daten in der BRD seit 1970 genauer
an, so scheint eine andere Interpretation realistischer zu sein. Nicht eine
fundamentale Verhaltensdnderung zu aggressiverer Lohnpolitik der Ge-
werkschaften hat den extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit 1974/1975
verursacht und hilt diese seither auf Millionenhdhe — sondern exogene
Anderungen der Wirtschaftsdaten hdtten eine fundamentale Anderung
gewerkschaftlicher Lohnpolitik erfordert, um seit 1973 Vollbeschafti-
gung zu sichern. Diese bleibt jedoch bis heute aus. Die Gewerkschaften
hielten an ihrer bisherigen Ubung fest, voraussichtliche Inflationsrate
und Produktivitdtszuwachs als Eckdaten ihrer Tarifpolitik anzusehen —
was bis 1973 keine wesentliche Gefdhrdung der Vollbeschidftigung ver-
ursachte®. Dieses Verhalten hielten die Gewerkschaften bis heute im
Prinzip bei, ohne auf zwei bedeutende, den beschiftigungsneutralen
Lohnerhthungsspielraum begrenzende Datendnderungen zu reagieren:
die nach 1973 bei flexibleren Wechselkursen verbesserten Moglichkeiten

51 Vgl. fiir eine solche Interpretation beispielsweise: Teichmann: Lohn-
veranderungen ..., a.a.0., S. 364.

52 Vgl. z. B. Kiilp: Lohnpolitik ..., a.a.0., S. 184 f.

53 Zwar wird bereits durch eine ,richtige“ Antizipation des Preisniveau-
anstieges und der Zunahme der Arbeitsproduktivitéit in den Tarifabschliissen
der beschiftigungsneutrale Lohnerhéhungsspielraum systematisch leicht
uberschritten, weil einmal die Indexberechnung des Preisniveaus die tat-
sdchlichen Preissteigerungen leicht iiberschdtzen diirfte (Qualitdtsverbesse-
rungen etc.) und zum anderen der Wanderungsproze3 der Arbeitnehmer in
Branchen mit iiberdurchschnittlicher Produktivitdt und Entlohnung bereits
einem vorweggenommenem Lohnanstieg fiir Produktivitédtssteigerungen
gleichkommt, der nicht noch einmal in den Tarifverhandlungen verteilt wer-
den kann. Allerdings sorgte die nahezu jihrliche Verbesserung der terms-
of-trade bis 1973 dafiir, daB der Lohnerhdhungsspielraum regelmiBig iiber
Preissteigerungsrate und Produktivitdtswachstum lag.
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der Notenbank, die Uberwélzungsspielrdume durch die Geldpolitik zu
begrenzen und vor allem die 1973/74 und 1978 - 81 eintretende deutliche
Verschlechterung der terms-of-trade um ca. 10 ?/o und um ca. 159 (ins-
besondere bedingt durch die Olpreisentwicklung)s4.

Diese Verschlechterung der terms-of-trade nach bisher gewohnter,
relativ kontinuierlicher Verbesserung? bedeutet bei unverinderter Ent-
wicklung der Arbeitsproduktivitit und unversindertem Uberwilzungs-
spielraum eine zusdtzliche Begrenzung des beschiftigungsneutralen
Lohnerh6hungsspielraumes, auf die die Gewerkschaften nach 1973 erst
verzogert reagierten und als sich diese Reaktionen auszuwirken began-
nen, kam 1978/79 bis 1981 ein erneuter Schub der terms-of-trade Ver-
schlechterung, der wiederum die Bereitschaft der Gewerkschaften zur
Verhaltensanpassung auf eine harte Probe stellt. Der erneute Anstieg
der Arbeitslosigkeit auf nunmehr (1981) 1,25 Millionen ist die Folge?s.

Die Verschlechterung der terms-of-trade macht den Gewerkschaften
die lohnpolitische Verhaltensanpassung nicht allein deswegen so schwer,
weil es sich um einen neuen, den Spielraum begrenzenden Faktor han-
delt, sondern weil die terms-of-trade Verschlechterung in den Augen
der Mitglieder nicht als Signal zu stdrkerer Lohnzuriickhaltung, sondern
eher als Signal fiir einen zusétzlichen Lohnerhéhungsbedarf angesehen
wird.

Durch die direkte Preissteigerung der Importgiiter droht — ohne ent-
sprechende Preissenkung der Inlandsgiiter — ein zusétzlicher Inflations-
schub’? (ein Signal fiir zusdtzliche Lohnforderungen?), wéhrend gleich-

5¢ Vgl. z. B. Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Juli 81, S. 68*. Vgl.
H. Herberg: Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Olpreiskrisen, in:
WiSt 8/1981, S. 359 - 366.

55 Vgl. W. Glastetter: Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik
Deutschland im Zeitraum 1950 - 1975. Berlin u.a. 1977, S.193.

56 Auf diesen Zusammenhang hat der Sachverstindigenrat bereits in sei-
nem Gutachten von 1977/78 zu Recht eindringlich hingewiesen (vgl. S.139).
In der sog. Reallohnposition werden die Verdnderungen der terms-of-trade
beriicksichtigt, vgl. ebenda S.214. Eine detaillierte Untersuchung der Frage,
wie die stattfindende Verschlechterung der terms-of-trade die Lohnerhs-
hungsspielrdume beschridnkt, liefert z. B. Th. Vajna: AuBBenwirtschaft, Real-
lohn und Lohnpolitik, Beitrdge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Inst. der
dt. Wirtschaft, 85/10/1980. Vajna beschiftigt sich auch ausfiihrlich mit dem
Konzept der Reallohnposition des Sachverstdndigenrates.

57 Allerdings gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen terms-of-
trade und Importpreissteigerung einerseits und Preisniveau andererseits
nicht. Importgiiterpreise (Rohstoff- und Olpreise) sind Einzelpreise, die nur
dann Preisniveausteigerungen nach sich ziehen, wenn zusitzlich die Uber-
wilzungsspielrdume in der Gesamtwirtschaft steigen. Vgl. z.B. Vajna:
Auflenwirtschaft, ..., a.a.0., S.43.

58 Vgl. zur Bedeutung von Lebenshaltungskosten und Schliisselpreisen

fiir die Lohnerwartungen der Arbeitnehmer Kiilp: Wirtschaftspolitische
SchluBfolgerungen ..., a.a.0., S.217.
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zeitig durch die importbedingten Stiickkostenerh6hungen bei den Unter-
nehmungen die Kosten-Erlosrelation verschlechtert wird, Grenzanbieter
und Grenzproduktionen als Arbeitsnachfragebestandteile ausfallen (wo-
durch sich die Arbeitsnachfragekurve verschiebt und den Lohnerho-
hungsspielraum verengt)>®.

Auch die Zahlungsbilanz droht durch die terms-of-trade Verschlech-
terung voriitbergehend passiv zu werden. Diese ,anomale“ Reaktion
hélt um so ldnger an, je geringer die Elastizitdten®® im AuBlenhandel sind,
sie stellt einen kontraktiv wirkenden, geldpolitischen Faktor dar, der
auf der Giiterseite die Uberwélzungsspielrdume einengt, wihrend das
Mengengeriist der Leistungsbilanz gegenlédufig reagiert und das im In-
land zur Verfiigung stehende Giitervolumen (Absorption) verringert
wird. Auch im Kreislaufzusammenhang trifft ein Signal zu erhdhten
Lohnforderungen (verringerte Absorption) auf eingeschrinkte Lohn-
erhthungsspielrdume (kleinerer Uberwilzungsspielraum).

Der gewerkschaftliche Anpassungsprozefl ist also nicht allein des-
wegen so schwierig, weil die terms-of-trade Verschlechterung einen
neuen Begrenzungsfaktor darstellt, sondern weil davon auch ein falsches
Signal fiir hohere Lohnforderungen ausgeht. Schlieilich handelt es sich
beim terms-of-trade Effekt um die am schwierigsten zu prognostizie-
rende Bestimmungsgriofle des LohnerhGhungsspielraumes®!.

Es sind u.E. vor allem diese beiden exogenen Datendnderungen —
der Ubergang zu flexiblen Wechselkursen und gewichtiger noch die
starke Verschlechterung der terms-of-trade — die bei prinzipiell unver-
anderter Lohnpolitik der Gewerkschaften zu den heutigen Beschafti-
gungsproblemen gefiihrt haben. Die sog. ,Vollbeschiftigungsgarantie®
hat u. E. lediglich kurzfristig zu einer Vernachlédssigung des Beschafti-
gungsrisikos im Verhandlungskalkiil der Gewerkschaften gefiihrt und
war in diesem Zusammenhang lediglich als zusitzlicher Ausloser des
Beschiéftigungseinbruchs nach 1973 verantwortlich®2.

59 Ermafligen die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen um den sog.
terms-of-trade-Effekt, dann heifit das nicht, daB sie die Last der Ver-
schlechterung allein tragen, sondern gemeinsam mit den Unternehmern im
Verhiltnis ihrer Einkommensanteile.

60 Resultiert die terms-of-trade Verschlechterung wie in der BRD iiber-
wiegend aus einer Verteuerung des Ols und importierter Rohstoffe, dann
handelt es sich speziell um Preiserh6hungen bei Produkten mit sehr geringer
Preiselastizitit der Nachfrage. Eine Normalreaktion der Leistungsbilanz
stellt sich dann durch Anpassungen bei anderen Giiterarten des AuBlen-
handels ein und erfordert entsprechend lingere Zeit.

61 Vgl. z. B. Vajna: AuBenwirtschaft, ..., a.a.0., S. 30.
62 Betrachtet man die verbliiffend symmetrischen Konjunktureinbriiche

1974/75 bei den wichtigsten, westlichen Industrienationen, so spricht viel fiir
eine Ursache, die die BRD nicht allein betroffen hat (z. B. die Vollbeschifti-
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Bei den skizzierten Bestimmungsgriinden der heutigen Arbeitslosig-
keit, dem Uberwilzungsspielraum (bedingt durch Zahlungsbilanzsitua-
tion, Staatsdefizit, Spar-Investitionsdifferenz und Notenbankpolitik)s3,
der terms-of-trade-Entwicklung (bedingt durch Export- und Import-
preise sowie den Wechselkurs), der Lohnentwicklung (bedingt durch die
Tarifpolitik der Gewerkschaften)® und der Entwicklung der Arbeits-
produktivitdt scheinen heute -— bis auf die Arbeitsproduktivitdat —
wenig politische Verédnderungsansétze zu bestehen.

— Eine Lockerung der Notenbankpolitik ist nicht in Sicht, der Staat
vermindert sein Defizit, auch ist nicht mit einer deutlichen Zunahme
der Investitionen und einem Zahlungsbilanziiberschufl zu rechnen
(die Erweiterung des Uberwilzungsspielraumes scheint daher weit-
gehend verbaut und — wegen der bereits hohen Inflationsrate —
politisch unerwiinscht. Eine solche, isoliert auf Nachfrageausweitung
ausgerichtete Keynesianische Beschdftigungsstrategie wiirde u.E.
wirkungslos verpuffen, weil ein dadurch bewirkter Anstieg der In-

gungsgarantie), sondern fiir eine Ursache, die die Industrieldnder gleicher-
mafBlen tangierte (wie z.B. die weltweite Ol- und Rohstoffpreiserhhung).
Vgl. z. B. Jahresgutachten des Sachverstindigenrates 1977/78, S.24. Vgl. spe-
ziell zur Vollbeschiftigungsgarantie z. B. die Erkliarung des Bundeskanzlers,
in: Bulletin der Bundesregierung 58/28.4.70, S.542.

63 Die hinter diesem Sammelbegriff ,Uberwilzungsspielraum“ stehenden
Zusammenhinge zwischen (1.) Konsum-, Spar- und Investitionsverhalten,
(2.) Entwicklung des staatlichen Haushaltsdefizits, (3.) Entwicklung des Zah-
lungsbilanzsaldos und (4.) Geldversorgung der Wirtschaft werden lediglich
aus Vereinfachungsgriinden als ,exogene“ Faktoren behandelt. Wie stark
die makrodkonomischen Simultananalyse bereits ausgeweitet wird, wenn
man lediglich den Geldmarkt und den Kapitalmarkt als zusitzliche endogene
Groflen behandelt, zeigt die Darstellung von Bechler: ,Stagflation“ im Key-
nesschen Modell ..., a.a.0

84 Diese Beschriankung auf den terms-of-trade-Effekt als einzigen, nicht-
arbeitsbedingten Kostenfaktor erfolgt lediglich aus Vereinfachungsgriinden.
GleichermafBlen zu beriicksichtigen sind selbstverstidndlich die Kapitalkosten-
entwicklung (was der Sachverstidndigenrat nach langen Bedenken in seinem
Jahresgutachten 1980/81 erstmalig versuchte) und die Entwicklung der
Steuer- und Subventionspolitik (Kostensteuern). Die arbeitsbedingte Kosten-
entwicklung hat auflerdem die immer gewichtiger werdenden sog. Lohn-
nebenkosten (Arbeitgeberbeitrige zur Sozialversicherung etc.) zu beriick-
sichtigen. Vgl. z. B. B. Molitor: Das Konzept einer , Kostenniveau-neutralen“
Lohnpolitik, in: WiSt 6/1974, S. 271 - 275; vgl. auch die erweiterte Konzeption
der sog. Reallohnposition in: Jahresgutachten des Sachverstédndigenrates
1980/81, S.79 ff. Auch wire schliefllich zu untersuchen, ob nicht das Produk-
tions- und Beschiftigungsrisiko der Unternehmungen dadurch sukzessive
erhoht wurde, daB Lohnkosten in immer stirkerem Umfang den Charakter
von Fixkosten bekamen und auch durch verbesserte Kiindigungsschutzbe-
stimmungen Lohnkosten bei sinkender Nachfrage und Produktion nicht mehr
flexibel abgebaut werden konnen. Gestiegenes Risiko bedeutet jedoch, daB
die zur Produktionsaufnahme oder Produktionsausweitung erforderliche Min-
destrendite der Unternehmer steigt — bei gleichem Reallohn ist die
Arbeitsnachfrage der Unternehmungen geringer. Vgl. z.B. Kiilp: Wirt-
schaftspolitische SchluBifolgerungen ..., a.a.0., S.209 ff.
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flationsrate zu einem raschen , Mitziehen“ der Léhne fithren wiirde
und daher lediglich eine geringe und kurzfristige Rentabilitdtsver-
besserung zusétzlicher Arbeitspldtze mit sich bréchte. Eine keyne-
sianische Nachfrageausweitung wire jedoch nur dann wirksam,
wenn sie zu dem erwiinschten Doppeleffekt — einer Nachfrageaus-
weitung und einer Rentabilitdtsverbesserung — fiihren wiirde. Ge-
rade dieser Rentabilitdtseffekt miiite heute viel massiver und lang-
fristiger sein als z. B. 1966/67. Wahrend damals typischerweise die
Neubesetzung vakanter, technisch aber bereits ausgestatteter Ar-
beitspldtze rentabel gemacht werden mufte, gilt es heute, die tech-
nische Ausriistung und Schaffung neuer Arbeitspldtze und deren Be-
setzung rentabel zu machen.

— Die Entwicklung der terms-of-trade ist politisch ebenfalls kaum zu
beeinflussen angesichts z. T. flexibler z. T. institutionell fester Wech-
selkurse und angesichts steigender Rohstoff-Importpreise. Jede ,,po-
litische Verbesserung® der terms-of-trade (Importsubventionen usw.)
wiirde auBlerdem den notwendigen Anpassungsprozel an hoéhere
Rohstoffpreise nur hinauszdgern.

— Die gewerkschaftliche Anpassungsbereitschaft scheint ebenfalls ihre
Grenze erreicht zu haben. Dies ist vor allem bedingt durch die Ver-
engung des beschiftigungsneutralen Lohnerhéhungsspielraumes in-
folge wirksamerer Geldpolitik (flexible Wechselkurve), sinkender
terms-of-trade sowie insgesamt niedriger Produktivitdtszuwé&chse.

— Dann bleibt als wichtigster Ansatzpunkt eine Forcierung der Rationa-
lisierungsgeschwindigkeit. Rationalisierungsinvestitionen weisen nor-
malerweise gerade den o. g. erwiinschten Doppeleffekt einer Rentabili-
tétsverbesserung und einer Nachfrageausweitung (Investitionsschub)
auf. Da steigende Arbeitsproduktivitdt gesamtwirtschaftlich nicht nur
zu einemAusweg aus dem beschéiftigungspolitischen Dilemma fiihrt,
sondern dariiber hinaus noch eine Reihe weiterer, politisch sehr er-
wiinschter Wirkungen zeigt (Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens,
Verminderung der Arbeitsbelastungen usw.), wire hierin nicht nur
kein beschiftigungspolitisches Problem zu sehen, sondern geradezu
ein Ansatzpunkt staatlicher und gewerkschaftlicher Beschdftigungs-
politik®s,

Damit stellt sich jedoch sofort die Frage, mit welchen Instrumenten
Rationalisierungsprozesse beeinflufit werden konnen. Eines der beherr-
schenden Motive besteht darin, den vorhandenen Kostendruck zu mil-
dern. Zusatzlicher Kostendruck (z. B. infolge expansiver Lohnerhéhun-

65 Vgl. z. B. E. Streifiler: Stagflation — Ein Ausdruck irrationaler Grup-
peninteressen, in: Wirtschaftswoche, 29/1972, S.31-37, S.317.
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gen) verstarkt auch die Rationalisierungsgeschwindigkeit. Auf diesen
Zusammenhang wurde in den vorhergehenden Ausfithrungen bereits
hingewiesen, es wurde aber auch gezeigt, daBl der dadurch induzierbare
Rationalisierungsproze die durch Kostendruck verursachte Arbeits-
losigkeit mildern, aber nicht verhindern kann. Es sind daher zusdtzliche
Forderungsmafinahmen erforderlich, um den Rationalisierungsprozel3
zu beschleunigen. Das setzt aber die Kenntnis weiterer Bestimmungs-
griinde des technischen Fortschritts voraus. Neben Einkommens- und
Nachfrage- und Investitionssteigerungen sind es vor allem die For-
schungsaktivititen und der Wettbewerb, die technischen Fortschritt be-
schleunigen®. Die drei erstgenannten Bestimmungsgriinde deuten an,
daB allgemein konjunkturbelebende MaBinahmen auch technischen Fort-
schritt induzieren konnen—dem steht jedoch gleichzeitig eine Abnahme
des Rationalisierungsdrucks entgegen. Es soll daher lediglich auf die
beiden letztgenannten Bestimmungsgriinde kurz eingegangen werden.

Grob gesprochen werden Unternehmen rationellere Produktionen
und Produktionsverfahren um so eher einfiihren, je hoher die Differenz
zwischen den erwarteten Gewinnen mit Hilfe der jeweils neuen Technik
und den erwarteten Gewinnen bei Beibehaltung der alten Technik
unter Beriicksichtigung des Risikos ist. Politische Ansatzpunkte wiren
hier darin zu sehen, neue Techniken ertragreicher und weniger riskant
zu machen, z. B. durch Subventionierung, Schaffung externer Vorteile
(staatliche Ubernahme von Forschungs- und Entwicklungskosten, von
Umstellungskosten usw.), Abbau von administrativen Unsicherheiten
des Genehmigungsverfahrens usw. Gleichzeitig wéren alle MaBinahmen
aufzugeben, die unrentable Produktionen kiinstlich in der Gewinnzone
halten bzw. dies in Aussicht stellen, sei es durch direkte Erhaltungs-
subventionen, Monopol- und Kartellférderung und Schutz vor produk-
tiver arbeitender (Auslands-)Konkurrenz®.

Die Investoren miissen zumindest in der Regel aus ihren Alternativ-
planungen die Moglichkeit staatlicher ErhaltungsmaBnahmen sicher
ausschlielen. Statt dessen miissen klare, restriktive Bedingungen ge-

66 Vgl. Walter: Die Ursachenanalyse ..., a.a.0. Insgesamt ist jedoch die
Theorie iiber die Ursachen der Geschwindigkeit und der Art des technischen
Fortschritts nicht soweit fortgeschritten, daB sich aus ihr eine ursachenbezo-
gene Politik ableiten lieBe. Vgl. z. B. N. Blattner: Hindernisse auf dem Weg
zur Vollbeschiftigung, in: Kyklos, 32/1979, S.61-79 und die dort zitierte
Literatur. Vgl. auch P. Oberender: Wolfsches Gesetz, in: WiSt 3/1980,
S.129 - 130 und die dort zitierten Quellen.

67 Vgl. z. B. J. Werner: Wachstumspolitik, in: J. Werner, B. Kiilp: Wachs-
tumspolitik, Verteilungspolitik, Stuttgart 1971, S.3-88, bes. S.48f. Vgl
W. J. Miickl: Warum staatliche Wachstumspolitik? Ziele, Instrumente und
Wirkungen, in: Folgen reduzierten Wachstums, Der Biirger im Staat, 4/1980,
S. 273 - 278, bes. S. 276.
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nannt werden, unter denen in Ausnahmefillen mit einer staatlichen,
eindeutig befristeten Umstellungshilfe gerechnet werden kann.

SchlieBlich miissen die Unsicherheiten fiir neue Produktionen und
Techniken, die sich aus politischen Prozessen ergeben, reduziert werden.
Normalerweise ist die Einfiihrung einer rationelleren Produktionsweise
dadurch gekennzeichnet, daBl sie den betroffenen Investoren und den
mit hoherer Produktivitdt arbeitenden Arbeitnehmern Einkommens-
und Sicherheitsvorteile bringt, gleichzeitig treten jedoch mehr oder we-
niger gravierende externe Nachteile fiir Teilgruppen der Gesellschaft
auf, die sich zunehmend auf dem Rechtsweg, durch verbandspolitische
EinfluBnahme im Parlament, durch gewerkschaftlichen Widerspruch,
Protest von Biirgerinitiativen usw. gegen diese Benachteiligungen weh-
ren. Wie gravierend diese Gegenwehr Investitionsprozesse behindern
kann, wird plakativ deutlich an Protesten von Biirgerinitiativen und
Umweltschiitzern gegen den Bau von Atomkraftwerken und Industrie-
ansiedlungen allgemein, aber auch an gewerkschaftlichen Forderungen
nach Rationalisierungsschutzmafnahmen®8,

Einer der tragenden Grundsétze in einer Marktwirtschaft ist die An-
erkennung, daB das Leistungsprinzip als allgemeines Gerechtigkeits-
prinzip grundsitzlich den Vorrang haben soll vor ergénzenden Leit-
bildern der bedarfsgerechten Einkommenszuweisung und einer Nivel-
lierungszielsetzung der Einkommen. Erkennt man diesen Grundsatz an,
so wird deutlich, daB3 Erhaltungssubventionen fiir unrationelle Produk-
tionen im Prinzip diesem Leitbild widersprechen und daher grundsatz-
lich unberechtigt sind, wie andererseits die Gegenwehr von Gruppen,
die durch externe Nachteile des Rationalisierungsprozesses betroffen
werden vom Grundsatz her berechtigt ist. Genausowenig, wie nach dem
Leistungsprinzip Unternehmer- und Arbeitnehmergruppen einen An-
spruch darauf haben, bei mangelnder Leistung zu Lasten der Gesell-
schaft ein erhdhtes Einkommen zu beziehen, miissen andererseits Be-
volkerungsgruppen materielle und immaterielle Nachteile dulden, die
von Maflnahmen und Entscheidungen (z. B. Rationalisierungsinvestitio-
nen) ausgehen, fiir die sie selbst keine Verantwortung tragen. Hier sind
allgemeine Grundsatzentscheidungen erforderlich, die sowohl den Staat
in seiner Subventions- und Steuerpolitik langfristig (selbst-)binden und
die andererseits den Investoren, wenn sie sich politischem Widerspruch
von Gruppen gegeniibersehen, einen klaren, eindeutigen und mdglichst
schnellen Losungsweg aufzeigen.

68 Vgl. z. B. Hockel: Die Bewiltigung ..., a.a.0., S.748. Vgl. auch , Argu-
mente zu Wirtschaftsfragen“, 70/71: Wege aus der Flaute, S. 8 f. und Deutsche
Bundesbank: Ausziige aus Presseartikeln, 97/2.11.81, S. 15 f. Die Summe der
auf diese Weise zuriickgestauten Investitionen wird auf 30 - 100 Mrd. DM ge-
schitzt, Vgl. z. B. auch: Thierry Gaudin: Die Innovationsbremse 1981.
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E. Rationalisierungsschutzabkommen zur Losung von
Verteilungs- und Allokationsproblemen

Betrachten wir im folgenden lediglich den Spezialfall von Rationali-
sierungsinvestitionen. Erweisen sie sich anhand des unternehmerischen
Investitionskalkiils als rentabel, so resultieren daraus fiir die Unter-
nehmer private Vorteile (htherer Gewinn, hohere Sicherheit fiir das
Unternehmen), ebenso fiir die verbleibenden Arbeitnehmer, da sich ihre
tariflichen Lohnerhdhungen i.d.R. nach dem Produktivitatsfortschritt
der Branche richten, zu dem auch die betrieblichen Rationalisierungs-
mafnahmen einen Beitrag leisten. Weitere private Vorteile erhalten sie
durch iibertarifliche Lohnzahlungen und freiwillige ‘Sozialleistungen,
falls die betriebliche Produktivitdt tiberdurchschnittlich hoch ist und
durch eine gréfere Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, evtl. geringere Ar-
beitsbelastung usw.

Die Nachteile konzentrieren sich einseitig auf dequalifizierte und
entlassene Arbeitnehmer. Vom verteilungspolitischen Standpunkt wider-
spricht diese Sonderbelastung eines Teiles der Arbeitnehmerschaft dem
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit®. Da diese Sonderbelastung die Folge
eines externen Nachteils fiir diese Arbeitnehmer darstellt, ergibt sich
auBerdem eine allokationspolitische Relevanz®. Da die Unternehmer in
der Rentabilitdtsrechnung lediglich die privaten Kosten der Kapital-
umsetzung (vorzeitige Abschreibung alter Anlagen, Aufstellungs- und
Einrichtungskosten, Anschaffungs- und Betriebskosten neuerer Anlagen
usw.) und der Arbeitsumsetzung (Umschulung verbleibender Arbeit-
nehmer usw.) nicht aber die Umsetzungskosten freigesetzter Arbeitneh-
mer eingehen lassen, wird ein Teil der volkswirtschaftlichen Kosten
nicht beriicksichtigt und auf Dritte abgewalzt, tritt in Form einer sozia-
len Abwertung, Umschulungs- und Umzugskosten, Arbeitssuchkosten
usw. bei den entlassenen Arbeitnehmern in Erscheinung’!. Damit treten
bei Rationalisierungsprozessen externe Nachteile (sozial costs) auf,

69 Man konnte diese Verteilungsgerechtigkeiten mit dem Argument akzep-
tieren, daB jeder Beschiftigte auf lange Sicht gleichermaflen von solchen
Sondernachteilen betroffen wird und somit langfristig das Prinzip der
Gleichbehandlung gewahrt bleibt. Das widerspricht jedoch der Realitdt: Un-
tere Lohngruppen werden iberdurchschnittlich h#ufig, Mitarbeiter des
offentlichen Dienstes nahezu nie mit diesen Nachteilen konfrontiert. Fiir

Problemgruppen des Arbeitsmarktes (junge und alte Arbeitnehmer, Frauen)
sind zudem die Nachteile in der Regel iiberdurchschnittlich hoch.

70 Wahrend gelegentlich auf externe Vorteile des technischen Fortschritts
hingewiesen wird, fehlt unseres Wissens eine ausfiihrliche allokationspoli-
tische Behandlung dieser ,human costs“ des Rationalisierungsprozesses.
Vgl. H. Walter: Ursachenanalyse des technischen Fortschritts, in: WiSt 9/1979,
S.421 - 426, S. 423.

71 Vgl. U. Pagenstecher: Die sozialpolitische Bedeutung ,allokativer* Ar-
beitsmarktpolitik, in: Schr. d. Vereins fiir Socialpolitik, NF 81/1975, S. 61 - 95,
bes. S. 86 ff.
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— die, wie gesagt, eine Abweichung vom Gerechtigkeitsgrundsatz des
Leistungsprinzips darstellen,

-— die auBerdem zu einer Fehlallokation von Arbeit und Kapital fithren.

Es ist daher aus verteilungs- und allokationspolitischen Griinden ein
Ausgleich dieser externen Nachteile nicht nur berechtigt, sondern er-
forderlich.

Der wverteilungspolitische Ausgleich wird heute bereits durch eine
Reihe von MaBnahmen und Institutionen angestrebt und erreicht. Die
Arbeitslosenversicherung iibernimmt weitgehend den Einkommensaus-
fall, die Umschulungs- und Mobilitdtskosten und wilzt diese zuriick auf
Unternehmer (Arbeitgeberbeitrag), weiterhin beschiftigte Arbeitneh-
mer (Arbeitnehmerbeitrag) und alle anderen (Staatszuschufl). Damit
wird ein grofler Teil der den Arbeitnehmern durch Rationalisierungs-
mafBnahmen entstehenden externen Nachteile ausgleichen?.

Allokationspolitisch wére jedoch auBerdem sicherzustellen, dal die
externen Nachteile in die Rentabilitdtsberechnung der Rationalisie-
rungsinvestitionen internalisiert werden, was in der Regel voraussetzt,
daB der Investor veranlaBit wird, diese Kosten auch tatséchlich zu tragen.

Hierin liegt die wesentliche Begriindung fiir die Notwendigkeit von
Rationalisierungsschutzabkommen, die vor allem sicherzustellen hitten,
daB nicht Rationalisierungsprozesse verhindert, gebremst und gestreckt
werden, sondern im ‘Gegenteil zum Vorteil aller beschleunigt durchge-
setzt werden, dafl andererseits aber auch verbleibende Sondernachteile
fiir umgesetzte bzw. entlassene Arbeitnehmer grundsditzlich bei jedem
Rationalisierungsvorhaben ausgeglichen werden. Auf diese Weise wer-
den Rationalisierungsprozesse mit geringem Frei- und Umsetzungseffekt
relativ begiinstigt, solche mit hohen Frei- und Umsetzungseffekten re-
lativ benachteiligt — eine Wirkung, die dem Ziel einer optimalen Allo-
kation ndherbringt. Damit auf diese Weise nicht neue Wettbewerbsver-
zerrungen hervorgerufen werden, miiite durch allgemeine, gesetzliche
Vorschriften die Notwendigkeit derartiger Ausgleichsmafinahmen und
die Grundstruktur fiir alle Unternehmen verbindlich vorgeschrieben
werden oder in tariflichen Rahmenvertrigen einheitlich geregelt werden.

72 Vgl. D. Schewe u. a.: Ubersicht iiber die Soziale Sicherung, Bonn 1977,
S. 245 ff.

73 Diese Ansicht scheint sich auch in der Haltung der Gewerkschaften und
Arbeitgeber immer mehr durchzusetzen. Vgl. z. B. Gutachten des Ifo-Instituts
Miinchen, Technischer Fortschritt, Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeits-
markt, Ergebnisband, Sept. 1979, S.29. Vgl. auch H. Hinz: Strukturwandel
und mittlere Technologie aus der Sicht der Gewerkschaften, in: Sozialer
Fortschritt. 1979/1, S.15-21, S.19f. Fiir Arbeitgeber und Gewerkschaften
steht allerdings der Verteilungsaspekt im Vordergrund.
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Eine solche allgemeine Rahmenrichtlinie wiirde auch dazu beitragen,
daB nicht betriebliches Aushandeln der Ausgleichsmafinahmen die Ra-
tionalisierungsmafBnahmen zeitlich verzogert und damit das Niveau der
Rationalisierungsinvestitionen senkt. Die Unternehmer konnten die je-
weiligen Kosten prognostizieren und im Investitionskalkiil beriick-
sichtigen.

Verbleibt dennoch ein bremsender Effekt auf die volkswirtschaftliche
Rationalisierungsgeschwindigkeit, so entsteht ein Zielkonflikt zwischen
den Zielen Leistungsgerechtigkeit und optimale Allokation einerseits
und Vollbeschidftigung, Wirtschaftswachstum und Zahlungsbilanzaus-
gleich andererseits, zu dessen Losung ggf. zusétzlich steuerpolitische und/
oder lohnpolitische Kompensationsmaf3inahmen erforderlich sind.

Ein nach einheitlichen, klaren Richtlinien geregeltes Verfahren des
Rationalisierungsprozesses wiirde jedoch u. E. heute per Saldo eher zu
einer Beschleunigung des Durchsetzungsprozesses fithren, da mit einer
solchen Rahmenregelung die Griinde fiir politische Behinderungen und
Widerspruchsverfahren wegfallen, der Entscheidungs- und Planungs-
prozefl auf diese Weise weniger riskant und unsicher wiirde.



Beschiiftigungspolitische Leistungsfihigkeit und Grenzen
der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik Deutschland

Von Heinz Lampert, Augsburg

1. Fragestellung

Die 1973 einsetzende und anhaltend hohe Arbeitslosigkeit sowie die
realistisch erscheinende Prognose, dal bei weiterhin hohen Raten der
Steigerung der Arbeitsproduktivitédt, vergleichsweise zu den 50er und
60er Jahren niedrigen Wachstumsraten des Sozialproduktes und wach-
sender Erwerbspersonenzahl die Arbeitslosigkeit weiter ansteigen wird!,
haben die politische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der
Arbeitsmarktpolitik (AMP) und der Beschéftigungspolitik stark belebt.
In zahlreichen Stellungnahmen wird eine Aktivierung der AMP im
Sinne der Entwicklung und Realisierung von Arbeitsbeschaffungs-
programmen und der Ausweitung der Mittel der Bundesanstalt fiir
Arbeit (BA) fiir den Einsatz der Instrumente des Arbeitsférderungs-
gesetzes (AFG)? gefordert. Erwartet wird von einer solchen Aktivierung
die Reduzierung der Arbeitslosigkeit, also eine Erh6hung des Beschifti-
gungsgrades. Daher stellt sich die Frage, welche Erwartungen an die
beschéftigungspolitische Leistungsfdhigkeit der AMP in der Bundes-
republik Deutschland gestellt werden konnen, welche Grenzen ihrer

1 Vgl. dazu Bundesanstalt fiir Arbeit: Uberlegungen II zu einer voraus-
schauenden Arbeitsmarktpolitik, Niirnberg 1978, S. 146 ff. sowie Jiirgen Kiihl:
Arbeitsmarktpolitik bei mittelfristigen Ausbildungs- und Arbeitsplatzdefizi-
ten, in: Hartmut Seifert, Diethard B. Simmert (Hrsg.), Arbeitsmarktpolitik in
der Krise, Koln 1977, S. 84 und die dort in FuBnote 1 angegebene Literatur.

2 Bei diesen Instrumenten handelt es sich im wesentlichen um
die individuelle Férderung der beruflichen Bildung (§§ 40—47 AFQG),
Einarbeitungszuschiisse (§ 49),
die institutionelle Forderung der beruflichen Bildung (§§ 50—52),
die Forderung der Arbeitsaufnahme (§§ 53—55),
Berufsforderungsleistungen fiir Behinderte (§§ 56—59),
Beihilfen an Arbeitgeber fiir die Beschiftigung Behinderter (§ 60),
das Kurzarbeitergeld (§§ 63—173),
die Forderung der ganzjdhrigen Beschiftigung in der Bauwirtschaft
(8§ 74—89),
9. allgemeine ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (§§ 91—96),
10. die Arbeitsbeschaffung fiir dltere Arbeitnehmer (§ 97) und
11. die Forderung des Betriebsausbaues zur Beschidftigung #lterer Arbeit-
nehmer (§ 98).
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beschéftigungspolitischen Leistungsfdhigkeit gezogen sind, welche Rolle
ihr im Rahmen einer beschéftigungspolitischen Strategie zugeteilt wer-
den kann’. Die sich daran anschlieBende Frage, ob und wie diese Gren-
zen im Sinne einer Erhéhung der beschiftigungspolitischen Effizienz
der AMP verschoben werden konnen‘, soll in diesem Referat nicht
systematisch behandelt werden.

Im folgenden werden zunéchst die aus dem politischen Raum und von
wissenschaftlicher Seite kommenden sowie die aus der Wirtschaftsver-
fassung der Bundesrepublik ableitbaren Anforderungen und Erwartun-
gen an die AMP dargestellt (2.). Dann wird als Grundlage fiir den
Hauptteil des Referates die AMP definiert und ihre Stellung im System
der Wirtschafts- und Sozialpolitik aufgezeigt (3.). SchlieBlich werde ich
versuchen, Leistungsfihigkeit und Grenzen der AMP unter dem Aspekt
ihres Instrumentariums, ihrer erkenntnism#Bigen Voraussetzungen,
ihrer organisatorischen, ihrer finanziellen und ihrer gesamtwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen aufzuzeigen (4).

2. Anforderungen und Erwartungen gegeniiber
der Arbeitsmarktpolitik

Der AMP der Bundesrepublik wird in zahlreichen Beitrdgen zwar
bescheinigt, da mit dem AFG des Jahres 1969 die Phase der reaktiv-
therapeutischen, Fehlentwicklungen finanziell kompensierenden AMP
durch eine aktive, antizipierend-prophylaktische AMP abgeldst worden
sei% %, Eine Reihe von kritischen Beobachtern der AMP konstatieren
jedoch, daB der 1974 einsetzende Beschéftigungseinbruch eine ,Tendenz-

3 Diese Fragestellung ist einer Ubersicht iiber interessierende arbeitsmarkt-
politische Themen des Bundesministeriums fiir Arbeit und Sozialordnung ent-
nommen.

4 Bezogen auf den Aspekt der Regionalisierung der AMP wird diese Frage-
stellung im Ausschufl von Gerhard Kleinhenz behandelt.

5 Vgl. dazu nur Dieter Mertens, Jiirgen Kiihl: Arbeitsmarkt, I: Arbeits-
marktpolitik, in: Willi Albers u. a. (Hrsg.), Handworterbuch der Wirtschafts-
wissenschaft, Bd. I, Stuttgart u.a. 1977, S. 279 ff,, insbes. S. 281 f.; Giinther
Schmid: Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik: Die Herausforderung der
80er Jahre, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 1980, S. 94 ff. sowie Ursula
Engelen-Kefer: Beschiftigungspolitik, Kéln 1976, S. 159.

6 Einige wenige Autoren, wie z. B. Bieback, bestreiten die Neuartigkeit der
,aktiven“ AMP in der Bundesrepublik. Neue Elemente seien nur der Ausbau
der Informationsmittel und der Berufs- und Arbeitsmarktforschung, die Ver-
besserung der Mobilitdtsférderung sowie die Zusammenfassung und Systema-
tisierung der sozialpolitischen Komponenten (Forderung &lterer Arbeitneh-
mer, Behinderter und Frauen). Dadurch seien nur jene Elemente der klassi-
schen AMP verstirkt worden, ,die direkt die Anpassung der Arbeitskréfte
an eine verdnderte Nachfrage bewirken sollen“. Karl-Jiirgen Bieback:
Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsvermittlung — Zur Funktion und Kritik der
Instrumente staatlicher Arbeitsmarktpolitik nach dem Arbeitsforderungs-
gesetz, in: Zeitschrift fiir Sozialreform 1978, S. 385 ff., insbes. S. 391 {.
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wende“ der AMP’ mit sich gebracht habe, die durch eine ,deutliche
Verschiebung der Akzente innerhalb des arbeitsmarktpolitischen Hand-
lungsspektrums“ von den Ausgaben fiir prédventive AMP zu den Aus-
gaben fiir kompensatorische Leistungen gekennzeichnet sei® und eine
Wandlung von einem , System positiver Anreize zu einer systematisier-
ten Kontroll- und Sanktionspraxis® darstelle’.

Dieser Wandel der AMP dokumentiere sich in einem ,drastischen“
Leistungsabbau und in einer Heraufsetzung der Leistungsvoraussetzun-
gen!, in verschirftem Eingliederungsdruck! und in einer Begiinstigung
der betrieblichen Rekrutierungsbedingungen'?. Er bedeute, da3 die AMP
die Last der Anpassung an einen von den Arbeitnehmern nicht zu beein-
flussenden sozio-6konomischen Prozef einseitig auf die abhingig Be-
schéftigten iibertrage®, die Interessen der Unternehmen aber und deren
Beschiftigungsautonomie unangetastet lasse!®. Gleichbleibend an der

7 Hartmut Seifert: Problemaspekte aktiver Arbeitsmarktpolitik wihrend
der Beschiftigungskrise, in: WSI-Mitteilungen 1978, S. 518.

8 Hans Pfriem, Hartmut Seifert: Funktion und Formwandel von Arbeits-
marktpolitik, vom System positiver Anreize zu einer systematisierten Kon-
troll- und Sanktionspraxis, in: WSI-Mitteilungen 1979, S. 68 ff., insbes. S. 69.

9 Ebenda, S. 68.

10 Dazu werden gerechnet:

a) die Herabsetzung des Unterhaltsgeldes fiir Teilnehmer an ,notwendigen*

WeiterbildungsmaBnahmen von 90°% auf 80 % des ausfallenden Netto-

arbeitsentgeltes,

die Festsetzung des Unterhaltsgeldes fiir Teilnehmer an ,zweckméBigen*

Bildungsmafinahmen auf 58 %o des Nettoarbeitsentgeltes und

c) die Einfiihrung einer mindestens dreijdhrigen Berufstidtigkeit fiir Arbeits-
lose mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer mindestens sechsjéh-
rigen Berufstitigkeit fiir Arbeitslose ohne Berufsausbildung als Zulas-
sungsvoraussetzung zu MaBnahmen der beruflichen Bildung durch das
Haushaltsstrukturgesetz vom Dezember 1975.

Vgl. dazu Hans Pfriem, Hartmut Seifert, S. 74.

It Dazu werden gerechnet:

a) die Neudefinition ,zumutbarer Arbeit in § 103 AFG, nach der eine Tétig-
keit auch dann als zumutbar gilt, wenn berufsfachliche Merkmale sowie
Arbeitsbedingungen und Einkommen unter dem Niveau der bisherigen
Tatigkeit liegen und wenn der neue Arbeitsplatz weiter vom Wohnort
entfernt liegt als der alte;

b) die Anrechnung von Sperrzeiten auf die Dauer des Arbeitslosenunterstiit-
zungsanspruches nach § 110 Nr.1a AFG (§ 110 Abs. 1 Nr. 2 neuer Fassung);

c) die Reduzierung der Bemessungsgrundlage des unmittelbar im Anschlufl
an eine Berufsausbildung gezahlten Arbeitslosengeldes auf 75 % des iib-
licherweise erzielbaren Arbeitsentgeltes (§ 112 Abs. 5 Nr. 2 AFG). Vgl. Hans
Pfriem, Hartmut Seifert, S. 74 und S. 76.

12 Gemeint ist die Anordnung zur Férderung der Arbeitsaufnahme, nach
der Arbeitgeber finanzielle Hilfen fiir eine begrenzte Arbeitserprobung von
Arbeitslosen erhalten kénnen. Hans Pfriem, Hartmut Seifert, S. 76.

13 Hartmut Seifert, S. 521; Hans Pfriem, Hartmut Seifert, S. 78.

14 Klaus Hofemann: Die Wirksamkeit der Arbeitsmarktpolitik fiir die Be-
grenzung des Beschiftigungsrisikos, in: Soziale Sicherheit 1979, S. 45 ff. sowie

b

~
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AMP iiber Konjunkturzyklen hinweg sei ihre ,,systemspezifische Funk-
tion“, ndmlich die ,Schaffung verwertungsaddquater Angebotsbedin-
gungen“s,

Den Arbeiten der zitierten Autoren lassen sich auch die Anforderun-
gen entnehmen, die sie an die AMP stellen, sei es in bezug auf die ver-
folgten und als erreichbar erscheinenden Ziele oder/und in bezug auf die
erfolgversprechend erscheinenden Mittel.

Seifert erwartet von der AMP, die nach autonomen Zielen voraus-
schauend auf die sozio-6konomische Entwicklung des Beschiftigungs-
systems EinfluB nehmen soll, eine betrichtliche Reduzierung des
Niveaus der Arbeitslosigkeit und eine Entschdrfung oder gar Unterbin-
dung der gezielten Personalauslese der betrieblichen Beschiftigungs-
politik; er riigt den Mangel an effizienten Eingriffsmoglichkeiten gegen-
iiber der betirieblichen Beschiftigungspolitik!é; Bieback kritisiert am
AFG, daB es (in § 1) die AMP der Wirtschafts- und Sozialpolitik unter-
ordnet und dall es ,einen ausdriicklichen Verzicht auf eine ,autonome
Beschéftigungspolitik’, d. h. eine AMP, die dem Arbeitsmarktgeschehen
und seiner Beeinflussung Prioritit gibt“, enthilt'” und fordert — ohne
zu verkennen, dafl ,die weit vorangetriebenen Instrumente zur Beein-
flussung des Angebotes ... wichtige Hilfen fiir eine oft notwendige An-
passung des Angebots von Arbeitskriften an die verdnderte Wirt-
schafsstruktur® darstellen®®: ,Es mufB also die Nachfrage nach Arbeits-
plédtzen und d. h. die Art und Weise der Investitionen der Unternehmen
selbst beeinfluBt werden. An Modellen existieren hier vielfdltige Instru-
mente staatlicher Wirtschaftsplanung, Investitionslenkung und gesamt-
wirtschaftlicher Mitbestimmung, wie sie neuerdings z. B. der DGB in
seinem beschédftigungspolitischen Programm vom Sommer 1977 gefor-
dert hat.“?

Diese Anregungen zum Ausbau des arbeitsmarktpolitischen Instru-
mentariums werden ergénzt durch die Forderung, zum sozialen Schutz
der Problemgruppen ,den Unternehmen bestimmte Beschiftigungsver-
pflichtungen in Form fester Quoten und genauer Arbeitsplatzanforde-
rungen aufzuerlegen“?, eine , Feinsteuerung der innerbetrieblichen Pro-
zesse ... liber die Beteiligung der Arbeitsverwaltung an der betrieb-

Bernd Mettelsiefen, Hartmut Seifert: Arbeitsmarktpolitik in der Beschifti-
gungskrise — ein Riickblick —, in: WSI-Mitteilungen 1981, S. 390.

15 Hans Pfriem, Hartmut Seifert, S. 69.
16 Hartmut Seifert, S. 516 und S. 525.

17 Karl-Jiirgen Bieback, S. 393.

18 Ebenda, S. 399.

19 Ebenda, S. 401.

% Ebenda, S. 403.
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lichen Personalplanung® zu erméglichen?, die subsididre Zusténdigkeit
der BA fiir die reine Arbeitsvermittlung aufzuheben? und die berufliche
Aus- und Weiterbildung stdrker offentlich zu kontrollieren und zu
finanzieren®.

Simmert verlangt fiir die AMP, daB sie nicht mehr als ,soziale Repa-
raturinstanz in 6konomischen Krisen“ verstanden wird, sondern ,eigen-
stindiges und vorrangiges Gewicht in der Wirtschaftspolitik erhalten
soll®*. Ahnlich schwebt Kiihl eine ,Neuorientierung der AMP* vor. Aus-
gangspunkt fiir diese Forderung sei ,,die Beobachtung, dafl auf der Seite
der Ausbildungs- und Arbeitsstellen einerseits, bei der Ausbildungs-
bereitschaft und der Beschéaftigungsneigung der Anbieter entsprechen-
der Stellen andererseits keine vergleichbare, dhnlich ausdifferenzierte
und gleich stark — monetidr oder administrativ oder informierend —
eingreifende AMP wie auf der Arbeitskréfteseite besteht“. Als Ziel hat
er die ,Sicherung der Bereitstellung und Besetzung von Ausbildungs-
und Arbeitsstellen in angemessener Zahl und Qualitit fiir das erwart-
bare und das verfiighare Bildungs- und Arbeitspotential“ vor Augen®.

Auf eine denkbare Entwicklung von Inhalt und Gewicht der AMP
machen Mertens und Kiihl aufmerksam: ,Ein denkbares kiinftiges
Selbstverstdndnis der Arbeitsmarktpolitik kann als perspektivisch-
sozialstrategisch. umschrieben werden. Permanente volle und vollwertige
Beschiftigung wére darin gesellschaftliches Primérziel, Arbeitsmarkt-
politik wiirde ihren hochsten, autonomen Stellenwert erreichen. Dariiber
hinaus wiirde sich Arbeitsmarktpolitik konkrete, quantitative und
sozialstrategische Zielsysteme und Arbeitsmarktbudgets zu deren Reali-
sierung setzen sowie eigene Instrumentarien schaffen.“%

SchlieBlich sei noch angefiigt, daB in den ,Uberlegungen II zu einer
vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik® der BA darauf hingewiesen
wird, daB die Fortentwicklung der gegenwirtigen AMP eine der wich-
tigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben der n&chsten Jahre darstellt,
und daB dort ein Grobkonzept fiir eine ,integrierte Arbeitspolitik“ ent-
wickelt wird?.

21 Ebenda, S. 405.
22 Ebenda, S. 416.
2 Ebenda, S. 403.

2 Diethard B. Simmert: Von der konomischen Krise zur Krise der Arbeits-
marktpolitik, in: Hartmut Seifert, Diethard B. Simmert (Hrsg.), Arbeits-
marktpolitik in der Krise, K6ln 1977, S. 9 ff., insbes. S. 13.

% Jiirgen Kiihl, S. 92 ff.
% Dieter Mertens, Jiirgen Kiihl, S. 282.
27 Bundesanstalt fiir Arbeit: Uberlegungen 11, S. 128 ff.
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Es fragt sich, ob die AMP im Rahmen der Wirtschaftsverfassung der
Bundesrepublik Deutschland diese Erwartungen, Hoffnungen und For-
derungen erfiillen kann. Dabei mufl eine Antwort auf zwei Ebenen ver-
sucht werden:

1. auf der ordnungspolitischen Ebene und

2. auf der wirtschaftsprozessualen und wirtschaftsstrukturellen
Ebene.

Eine Antwort auf die Frage nach den ordnungspolitisch gegebenen
Mdglichkeiten und Grenzen der AMP im Rahmen einer sozialen Markt-
wirtschaft habe ich an anderer Stelle zu geben versucht®. In dieser
Arbeit sei nur darauf hingewiesen, da mir die AMP der Bundes-
republik Deutschland in zwei Punkten nicht leitbildkonform erscheint:
erstens hinsichtlich der Finanzierung der Leistungen, die — weil diese
Leistungen im Interesse der Gesamtwirtschaft liegen und zum Teil auch
von nicht Versicherungspflichtigen beansprucht werden kénnen — dem
Grundsatz sozialer Gerechtigkeit widerspricht und zweitens hinsichtlich
der Organisation, die die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmervertretun-
gen nicht ausreichend in die Bekdmpfung der Arbeitslosigkeit einbe-
zieht.

Im Mittelpunkt der folgenden Uberlegungen soll die Frage stehen,
welche Aufgaben die AMP von ihrer tatsichlichen instrumentellen,
finanziellen und organisatorischen Ausgestaltung her und aufgrund
tibergeordneter Bedingungskonstellationen, in die sie eingebettet ist,
l6sen kann. Dazu bedarf es zun#chst einer Definition der AMP.

3. Die Stellung der Arbeitsmarktpolitik im System
der Wirtschafts- und Sozialpolitik

Wenngleich es unterschiedliche Definitionen der AMP gibt — vor
allem ein Teil der im vorhergehenden Abschnitt zitierten Autoren
definiert sie (den Gesamtbereich oder grofle Teile der Beschiftigungs-
politik einbeziehend) sehr weit? —, so iiberwiegt doch die definitorische
Ubereinstimmung®.

Im Sinne dieser iiberwiegenden Sprachverwendung und des dahinter-
stehenden Problemverstindnisses verstehe ich unter AMP die Gesamt-
heit der MaBinahmen, die das Ziel haben, die Arbeitsmérkte als die fiir

B Vgl. dazu Heinz Lampert: Arbeitsmarktpolitik in der Sozialen Markt-
wirtschaft, in: Otmar Issing (Hrsg.), Zukunftsprobleme der Sozialen Markt-
wirtschaft, Bd. 116 der Schriften des Vereins fiir Socialpolitik, N. F., Berlin
1981, S. 753 ff.

2 Zu diesen Autoren zihlen Seifert und Simmert.

30 So auch Ursula Engelen-Kefer: Beschiftigungspolitik, S. 25.
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die Beschiftigungsmoglichkeiten und Beschiftigungsbedingungen der
Arbeitnehmer entscheidenden Mirkte so zu gestalten und zu beeinflus-
sen, daB bestimmte wirtschafts- und sozialpolitische Ziele erreicht wer-
den®.

Fiir unsere Fragestellung nach der Leistungsfihigkeit der AMP be-
sonders wichtig ist die Abgrenzung zwischen AMP und Beschéftigungs-
politik. Denn einerseits haben — abgesehen von den ordnungspolitischen
Mafnahmen und den ArbeitnehmerschutzmaBnahmen — die MaBnah-
men der Arbeitsmarktausgleichspolitik zur Verringerung von Ungleich-
gewichten auf den Arbeitsmirkten und auf dem Gesamtarbeitsmarkt
beschéftigungspolitische Effekte und andererseits wirken MafBnahmen
der Beschiftigungspolitik, wie z.B. Steuersatzéinderungen oder eine
Anderung der Nachfrage der offentlichen Hand nicht nur auf die Be-
schéftigung an sich, auf den Beschéftigungsgrad, sondern auch auf die
Arbeitsmérkte ein.

Trotz aller zwischen der Beschéftigungspolitik und der AMP vor
allem in bezug auf das Ziel der ,,Sicherung der vollwertigen Beschéfti-
gung fiir alle Arbeitnehmer“? bestehenden Uberschneidungen und
Ubereinstimmungen in der Wirkungsrichtung des Mitteleinsatzes er-
scheint es unzweckmifig, alle MaBnahmen — ,,gleich welcher Triger” —,
w.deren primire und unmittelbare Ziele die Bekdmpfung von Arbeits-
losigkeit, von Unterbeschéftigung, von unterwertiger Beschéftigung und
von Chancenungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt sind“*, in einen Topf
zu werfen.

Die Abgrenzung zwischen AMP und Beschiftigungspolitik kann m. E.
in erster Linie mit Hilfe des Ansatzpunktes der Instrumente, in zweiter
Linie mit Hilfe der Qualitét der eingesetzten Mittel vorgenommen wer-
den. Die Unterschiede im Ansatzpunkt des Mitteleinsatzes liegen darin,
daBl Ansatzpunkte der Beschéftigungspolitik wichtige Kreislaufdetermi-
nanten sind bzw. BestimmungsgréBen der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage und des gesamtwirtschaftlichen Angebotes, dagegen Ansatzpunkte
der AMP die Akteure der Arbeitsmirkte, vor allem die Anbieter von
Arbeitsleistungen. Die Unterschiede in der Qualitit der Mittel liegen
darin, dafl in der Besch&ftigungspolitik iiberwiegend generelle Mittel,
vorwiegend der Finanz- und der Geldpolitik eingesetzt werden, in der
AMP dagegen iiberwiegend spezielle Instrumente des Ausgleichs von
Ungleichgewichten auf Teilarbeitsmérkten.

31 So auch sinngemiB Egon Gérgens: Beschiiftigungspolitik, Miinchen 1981,
S.2. Mit dem obigen Begriff deckt sich auch die AMP i.e.S., wie Dieter
Mertens und Jiirgen Kiihl, S. 279, sie definieren.

32 Ursula Engelen-Kefer: Beschiftigungspolitik, S. 27.

3 Dieter Freiburghaus, Giinther Schmid: Arbeitsmarktpolitik in Schweden
— Modell fiir Deutschland?, in: Hartmut Seifert, Diethard B. Simmert, S. 267.
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Trotz wesentlicher Unterschiede zwischen der Beschiftigungspolitik
und der AMP ist es unerheblich, ob man AMP als Teilbereich der Be-
schiftigungspolitik definiert, wie Engelen-Kefer®, oder ob man — wie
Mertens und Kiihl® — einer AMP i.w.S. oder einer ,integrierten
Arbeitspolitik“, zu der u. a. die Beschidftigungspolitik, die ,,Arbeitsplatz-
politik“* und die Arbeitskridfteschutzpolitik gerechnet werden, eine
AMP i. e. S. zuordnet, unter der ,die Summe aller Regelungen, Aktivi-
tdten und Einrichtungen, welche die Beziehungen zwischen Angebot und
Nachfrage auf den Arbeitsmérkten auBlerhalb, zwischen und innerhalb
der Betriebe/Verwaltungen beeinflussen”, verstanden wird¥.

Aus den Unterschieden in der Mittelqualitdt und im Ansatzpunkt des
Instrumenteneinsatzes ergeben sich unterschiedliche Wirkungen, d. h.
unterschiedliche Fahigkeiten der verschiedenen Politikbereiche, zur Er-
reichung bestimmter Beschiftigungs- und/oder arbeitsmarktpolitischer
Ziele, vor allem zum Ziel der Erh6hung des gesamtwirtschaftlichen
Beschéftigungsgrades, beizutragen.

Was die AMP, wie sie in der Bundesrepublik nach Zielen, Instrumen-
ten, organisatorischem Aufbau und finanzieller Ausstattung konzipiert
ist, zur Erreichung eines moglichst hohen Beschédftigungsgrades leisten
kann, soll im folgenden analysiert werden.

4. Beschiftigungspolitische Leistungsfihigkeit und
Grenzen der Arbeitsmarktpolitik

4.1. Aufgabenzuweisung und verfiigbares Instrumentarium
als Determinanten der Leistungsfihigkeit

Eine erste wichtige Bestimmungsgréfe der Leistungsfihigkeit der
durch die BA zu vollziehenden AMP liegt in den ihr iibertragenen Auf-
gaben und in den zur Aufgabenerfiillung zur Verfiigung stehenden
Instrumenten.

Zu diesen Aufgaben gehort es zwar auch, ,die MaBnahmen ... im
Rahmen der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung darauf
auszurichten, daB ein hoher Beschéftigungsstand erzielt und aufrecht-
erhalten ... wird“, also Beitrége zur Erreichung und Sicherung der Voll-

5 3 Vgl. dazu Schaubild 1 bei Ursula Engelen-Kefer: Beschiftigungspolitik,
.1,

35 Dieter Mertens, Jiirgen Kiihl, S. 279.

3 Darunter wird die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbil-
dungspléatzen verstanden.

37 Bundesanstalt fiir Arbeit: Uberlegungen II, S. 128 ff. Diesem Ansatz ver-
gleichbar subsumiere ich die Vollbeschéftigungspolitik der AMP. Vgl. dazu
Heinz Lampert: Sozialpolitik, Berlin u. a. 1980, S. 285 ff.
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beschiftigung zu leisten. In dem in den §§ 1 und 2 enthaltenen. fiir die
BA relevanten Zielkatalog® dominieren aber Ziele, mit deren Errei-
chung nur indirekt auf den Gesamtarbeitsmarkt und damit auf das
Niveau der Gesamtbeschiftigung eingewirkt wird, und zwar dadurch,
daBl entweder die Marktstellung der Anbieter von Arbeitsleistungen
beeinflufit (Vermeidung unterwertiger Beschiftigung, Sicherung und
Verbesserung der Mobilitdt, Férderung der Eingliederung benachteilig-
ter Gruppen) oder die Beschiftigungsstruktur verbessert, d. h. der Aus-
gleich von Angebot und Nachfrage auf Einzelarbeitsmérkten geférdert
wird.

Viel deutlicher noch als in den mit Hilfe des AFG verfolgten Zielen
kann man die Grenzen der beschéftigungspolitischen Leistungsfihigkeit
der AMP an den Instrumenten ablesen, die das AFG bereitstellt®. Die
gleichsam generellen Instrumente der BA — die Arbeitsvermittlung, die
Berufsberatung und das Arbeitslosengeld — sind Instrumente zur Ver-
besserung der Qualitit der Méarkte durch Reduzierung von Marktunvoll-
kommenheiten, nicht aber Instrumente zur Erh6hung des Beschifti-

¥ §1 AFG lautet: ,Die MaBnahmen nach diesem Gesetz sind im Rahmen
der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung darauf auszurichten,
daB ein hoher Beschiftigungsstand erzielt und aufrechterhalten, die Beschif-
tigungsstruktur stindig verbessert und damit das Wachstum der Wirtschaft
gefordert wird.”

§ 2 AFG lautet: ,Die MaBnahmen nach diesem Gesetz haben insbesondere
dazu beizutragen, da3

1. weder Arbeitslosigkeit und unterwertige Beschiftigung noch ein Mangel
an Arbeitskriften eintreten oder fortdauern,

2. die berufliche Beweglichkeit der Erwerbstitigen gesichert und verbessert
wird,

3. nachteilige Folgen, die sich fiir die Erwerbstdtigen aus der technischen
Entwicklung oder aus wirtschaftlichen Strukturwandlungen ergeben kon-
nen, vermieden, ausgeglichen oder beseitigt werden,

4. die berufliche Eingliederung koérperlich, geistig oder seelisch Behinderter
gefdrdert wird,

5. Frauen, deren Unterbringung unter den iiblichen Bedingungen des Ar-
beitsmarktes erschwert ist, weil sie verheiratet oder aus anderen Griinden
durch h#usliche Pflichten gebunden sind oder waren, beruflich eingeglie-
dert werden,

6. dltere und andere Erwerbstitige, deren Unterbringung unter den iiblichen
Bedingungen des Arbeitsmarktes erschwert ist, beruflich eingegliedert
werden,

7. die Struktur der Beschiftigung nach Gebieten und Wirtschaftszweigen ver-
bessert wird.“

3 In dieser Arbeit wird unter beschiftigungspolitischer Leistungsfahigkeit
verstanden, erstens die Féhigkeit der AMP, den gesamtwirtschaftlichen Be-
schiftigungsgrad (die Arbeitslosenquote) durch Erhéhung der Nachfrage nach
Arbeit zu erhhen (zu verringern) bzw. eine ohne Mitteleinsatz drohende Ver-
ringerung des Beschiftigungsgrades zu verhindern, und zweitens die Féhig-
keit der AMP, Diskriminierungen von Arbeitnehmern zu vermeiden. Im Vor-
dergrund der Uberlegungen steht der erste Aspekt, so wichtig der zweite auch
vor allem sozialpolitisch ist.
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gungsgrades durch VergroBerung der Nachfrage nach Arbeit®. Dies gilt
auch fiir die Forderung der Arbeitsaufnahme (§ 53 AFG), das klassische
Instrument der Forderung der regionalen Mobilitéat.

Eine weitere Gruppe von Instrumenten, nidmlich die Berufsférde-
rungsleistungen zur Rehabilitation (§§ 56—62, insbes. § 60)*, die Lohn-
kostenzuschiisse ,fiir Arbeitsuchende, deren Unterbringung unter den
iiblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erschwert ist“ (§ 54)# und die
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen fiir #dltere Arbeitnehmer (§ 97)®, dient
dem Ziel der Férderung der Eingliederung Behinderter, Frauen, &dlterer
Arbeitnehmer und anderer, schwer zu vermittelnder Personen. Diese
Instrumente zur Verringerung von Chancenungleichheiten auf den
Arbeitsmirkten, die wenig in Anspruch genommen werden®, veridndern
die Zusammensetzung der Beschiftigten®, haben jedoch kaum Wirkung
auf das Beschiftigungsniveau, weil sie bei gleichbleibender Endnach-
frage nach Giitern und Leistungen lediglich zu einer Ersetzung teurerer
durch billige Arbeitskréfte fithren werden. Diese Einschitzung teilt auch
die BA%. Den Eingliederungsbeihilfen nach § 54 werden von den Lan-
desarbeitsimtern auBerdem ,enorme“ Mitnehmereffekte und eine hohe
Ineffizienz nachgesagt?.

4 Natiirlich iibersieht der Verfasser nicht, daB die Arbeitslosenunterstiit-
zung, vor allem, wenn sie kreditiar finanziert wird, nachfragestabilisierend
und damit indirekt beschiftigungsstabilisierend wirkt. Arbeitslosenunterstiit-
zung verringert aber Arbeitslosigkeit nicht.

4 Die BA kann Arbeitgebern fiir die betriebliche Ausbildung Behinderter
Ausbildungszuschiisse fiir die Gesamtdauer der Ausbildung gewihren, wenn
diese Ausbildung sonst nicht zu erreichen ist.

42 Die BA kann Arbeitgebern zur beruflichen Eingliederung von Problem-
gruppenangehorigen Darlehen oder Zuschiisse bis zu 60 % des ortsiiblichen
Arbeitsentgeltes fiir lingstens zwei Jahre gewi#hren. Vgl. zu diesem Instru-
ment ausfiihrlicher Giinther Schmid, Klaus Semlinger: Instrumente gezielter
Arbeitsmarktpolitik: Kurzarbeit, Einarbeitungszuschiisse, Eingliederungsbei-
hilfen, Konigstein/Ts. 1980, S. 36 ff. und S. 79 ff.

4 Die BA kann Arbeitgebern zu den Lohnkosten #lterer Arbeitnehmer, die
zusdtzlich eingestellt und beschéftigt werden, Zuschiisse in Héhe von 50—80 %
des ortsiiblichen Arbeitsentgeltes gewihren.

4 Karl-Jiirgen Bieback, S. 398; Hartmut Seifert, S. 523.

4 Hartmut Seifert, S. 522 f.; Sachverstindigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahresgutachten 1976/77, Stuttgart, Mainz
1976, Ziff. 91.

% Bundesanstalt fiir Arbeit: Uberlegungen II, S. 45. Vgl. auch die zum glei-
chen Ergebnis fiihrende Analyse von Hermann Albeck: Lohnsubventionen als
Mittel der Arbeitsmarktpolitik, S.9 ff.

41 Giinter Schmid, Klaus Semlinger, S. 85. Befragte Vermittler schitzen, daB
60—70 % der mit Hilfe von Eingliederungsbeihilfen Vermittelten vor Ablauf
der Bewilligungszeit wieder arbeitslos waren. ,Zusammenfassend ergibt sich
aus dieser quantitativen Wirkungsanalyse, daB die Mitnehmereffekte oder die
Verdréngungseffekte oder die Rotationseffekte im Zusammenhang mit den
Eingliederungsbeihilfen erheblich sein miissen® (S.173). Negativ beurteilt
werden Lohnkostenzuschiisse auch von Bruno Molitor: Unterbeschiftigung
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Wie die Eingliederungsbeihilfen dazu dienen, die Vermittelbarkeit
schwer zu vermittelnder Personen zu erhdhen, so dienen die Einarbei-
tungszuschiisse (§ 49) dazu, die Vermittelbarkeit von Arbeitnehmern zu
erhohen, ,die eine volle Leistung am Arbeitsplatz erst nach einer Ein-
arbeitszeit erreichen koénnen.“® Ziel ist die Vermeidung von Arbeits-
losigkeit oder unterwertiger Beschéftigung. Das Hauptgewicht der Ein-
gliederungsbeihilfen liegt bei geringer qualifizierten Tétigkeiten®. Fiir
bestimmte Arbeitnehmer werden durch die Einarbeitungszuschiisse die
Vermittlungschancen vergréflert. Der Beschéftigungsgrad wird lang-
fristig jedoch nicht erhdht. Es besteht die Gefahr, ,dafl die Arbeitgeber
bei Neueinstellungen iiber das Arbeitsamt zunehmend auf finanziellen
Zuschiissen bestehen” und dafB die Einarbeitungszuschiisse wie die Ein-
gliederungsbeihilfen die Vermittlung ,normaler“ Arbeitskréfte erschwe-
ren®. Abgesehen von der Gefahr der Weckung einer Subventionsmenta-
litdt und abgesehen auch davon, daB ,viele Einstellungen auch ohne
Forderung erfolgt (,Mitnehmereffekt)“ wiren’, ergab die Wirkungs-
analyse von Schmid und Semlinger, ,,dall insgesamt die Eingliederungs-
beihilfen keinen signifikanten Einflufl auf den Abbau der Arbeitslosig-
keit hatten“?.

Prinzipiell stdrkere beschiftigungspolitische Wirkungen als von den
bisher angesprochenen Instrumenten sind von den Mafinahmen zur For-
derung der beruflichen Bildung (§§ 40—47) — Ausbildung, Fortbildung
und Umschulung — unter der Voraussetzung zu erwarten, dafl diese
Férderung der beruflichen Mobilitdt zu einer relativen Verknappung
tiberschiissig vorhandenen Arbeitsangebotes und zu einer Verringerung
von Arbeitsangebotsliicken fiihrt, daB also Ungleichgewichte auf einzel-
nen Arbeitsmérkten verringert oder abgebaut werden. Die Vermeidung

und Arbeitsmarktpolitik, in: Hamburger Jahrbuch fiir Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik 1977, S. 48. Vgl. auch Bundesanstalt fiir Arbeit: Uberlegun-
gen II, S. 75 und S. 86: ,Ohne grioBeren gesamtwirtschaftlichen Zusatzbedarf
an Arbeitskriften drohen solche Programme (gemeint sind Programme zur
Eingliederung von Problemgruppenangehérigen; H. L.) in den iiblichen regio-
nalen, sektoralen und beruflichen Wanderungen bzw. Arbeitsplatzwechsel-
fiallen unterzugehen. Dennoch tragen beide Beschiftigungshilfen durch die
Umschichtung der geférderten Arbeitslosen dazu bei, daB einer Verfestigung
um einen nur noch schwer abbaubaren Kern entgegengewirkt wird.“ Vgl. zu
Wirkungen und Problemen von Lohnkostenzuschiissen auch Dieter Freiburg-
haus, Gilinther Schmid: Probleme der Beschiftigungspolitik bei anhaltend
hoher Arbeitslosigkeit, in: Hartmut Seifert, Diethard B. Simmert (Hrsg.), 1977.

4 Der EinarbeitungszuschuB darf 80°% des Arbeitsentgeltes nicht iiber-
schreiten und fiir maximal ein Jahr gewdhrt werden.

4 Giinther Schmid, Klaus Semlinger, S. 31.
50 Ebenda, S. 116.

51 Klaus Semlinger: Erfordernisse und Méglichkeiten einer gezielten Ar-
beitsmarktpolitik, in: Wirtschaftsdienst 1980, S. 492 ff., insbes. S. 495.

52 Giinther Schmid, Klaus Semlinger, S. 171.
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oder Beseitigung struktureller Arbeitslosigkeit fiihrt zu einer Erhéhung
der Gesamtbeschiftigung. Allerdings kann das Beschéftigungsvolumen
durch die Férderung der beruflichen Bildung maximal in dem Umfang
erhoht werden, in dem Mangel an nachgefragter Arbeitsqualifikation
besteht®.

Die tatsdchlichen Beschiftigungswirkungen der Férderung der beruf-
lichen Bildung hat das Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
zu ermitteln versucht®. So sinnvoll es erscheint, Vorstellungen tiber
GroBenordnungen zu gewinnen, so vorsichtig sollte man sein, aus errech-
neten Beschéftigungseffekten, Entlastungseffekten (d.h. der Verringe-
rung der Arbeitslosigkeit) und Kosten einzelner MaBnahmen politische
SchluBfolgerungen zu ziehen®. Relativ ,teure“ MaBnahmen wie die For-

5% Im Zusammenhang mit der beschéftigungspolitischen Effizienz sei ange-
merkt, daBB das von den Tridgern der AMP hervorgehobene und in § 43 AFG
festgehaltene Ziel der Forderung weiblicher Arbeitsuchender, dlterer Arbeit-
suchender und Arbeitsuchender ohne berufliche Abschlufipriifung bisher nicht
erreicht worden ist. Vgl. dazu Hans Hofbauer: Wirksamkeit der beruflichen
Erwachsenenbildung, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (Mitt. AB) 1979, S. 42 ff.; Dieter Freiburghaus, Giinther Schmid:
Probleme der Beschidftigungspolitik bei anhaltend hoher Arbeitslosigkeit,
S. 109; Karl-Jiirgen Bieback, S. 412; Bernd Mettelsiefen, Hartmut Seifert,
S. 388; Marianne Frohnwieser: Die Umschulungs- und Fortbildungsmafnah-
men der Arbeitsverwaltung, Diplomarbeit, Augsburg 1981, S. 104 ff.; Martin
Baethge u.a.: Sozialpolitik und Arbeiterinteresse, Eine empirische Unter-
suchung der Bedingungen und Grenzen staatlicher Arbeitsférderungspolitik,
Frankfurt/Main 1976, S. 415. Nach Baethge sind auch die Prozentsitze der
befragten Umschiiler, die in ihrem neuen Beruf titig sein kdnnen, mit knapp
50 %o erstaunlich niedrig. Allerdings streuen die S#tze regional. Vgl. ebenda,
S. 404 f. Giinstigere Ergebnisse zeitigte die Studie von Hans Hofbauer: Wirk-
samkeit der beruflichen Erwachsenenbildung, S. 50, in bezug auf die auf-
stiegsbezogene berufliche Fortbildung sowie seine Arbeit: Teilnehmer an
beruflichen BildungsmaBnahmen und ihre Beschiftigungschancen, in: Mitt.
AB 1977, S. 471 ff. Eine nennenswerte Erh6hung der Effizienz beruflicher Bil-
dung wire vermutlich erreichbar, wenn die Arbeitsverwaltung auf Institutio-
nen der beruflichen Weiterbildung sowohl im Sinne der Sicherung von Min-
deststandards der Ausbildung wie auch im Sinne der Arbeitsmarktbezogen-
heit der Ausbildung, d. h. der Verwertungschancen der Arbeitnehmer, Einflufi
nehmen kénnte.

54 Vgl. dazu Autorengemeinschaft: Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik
Deutschland 1978, in: Mitt. AB 1978, S. 62.

55 Abgesehen davon, daB der Wert bestimmter Effekte der beruflichen Bil-
dung nicht quantifizierbar ist — die VergréBerung der materialen Chancen-
gleichheit, die Hebung des Qualifikationsniveaus, die Verbesserung der ge-
samtwirtschaftlichen Wachstumsvoraussetzungen, die Verhinderung beruf-
licher Dequalifikation —, so daB Vergleiche von ,Ertrags“-/,Kosten“-Ver-
héltnissen verschiedener MaBnahmen fragwiirdig werden konnen, sind die
Ermittlungsverfahren fiir solche Effekte hochst problematisch. So kann es
irrefithrend wirken, wenn davon ausgegangen wird, daB die ,Entlastung der
Arbeitslosenzahl“ oder ,Entlastung der Arbeitslosigkeit* durch VollzeitmaRB-
nahmen der beruflichen Bildung gleich ist der Zahl der vor der BildungsmaR-
nahme Arbeitslosen plus 24 der Zahl der Teilnehmer an Bildungsmafnahmen,
die vorher nicht arbeitslos waren (vgl. dazu die in FuBnote 54 angegebene
Quelle). Erstens ndmlich hat sich zwar die Zahl der in der Statistik ausgewie-
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derung der beruflichen Bildung kénnen wesentlich effizienter, insbes.
langfristiger wirksam sein als relativ ,billige*, wie z. B. Arbeitsbeschaf-
fungsmaBnahmen®,

Begrenzte Beschidftigungswirkungen werden auch zwei weiteren In-
strumenten des AFG zugesprochen, nidmlich dem Kurzarbeitergeld und
den ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen.

Im Gegensatz zu den vorher behandelten Transferleistungen (Berufs-
forderungsleistungen zur Rehabilitation, Lohnkostenzuschiisse fiir
schwer zu vermittelnde Personen, ArbeitsbeschaffungsmaBBnahmen fiir
dltere Arbeitnehmer, Einarbeitungszuschiisse und Férderung der beruf-
lichen Bildung), die der Vermeidung einer Strukturalisierung der
Arbeitslosigkeit bzw. der Vermeidung und Bekdmpfung struktureller
Arbeitslosigkeit dienen sollen, sollen das Kurzarbeitergeld (§§ 53 ff.) und
die allgemeinen Arbeitsbeschaffungsmafinahmen (§§ 91 ff.) der Vermei-
dung konjunktureller Arbeitslosigkeit dienen.

Obwohl vor allem in jiingster Zeit MiBbrauchsméglichkeiten heraus-
gestellt werden”, wird im Prinzip nicht bestritten, daB das Kurz-

senen Arbeitslosen in dem Umfang verringert, in dem vorher Arbeitslose an
BildungsmaBnahmen teilnehmen. Arbeitslos sind sie aber nach wie vor und
die Zahl der Beschiftigten hat sich durch die Teilnahme Arbeitsloser an Bil-
dungsmafinahmen nicht verdndert. Zweitens ist fraglich, warum man und ob
man die Beschéftigungswirkung der beruflichen Bildung der Zahl der Teil-
nehmer gleichsetzen darf, wie es in den einschligigen Veroffentlichungen des
IAB — mit Ausnahme der Arbeit der Autorengemeinschaft: Der Arbeits-
markt in der Bundesrepublik Deutschland 1980, in: Mitt. AB 1979, S. 506 ff. —
geschieht (in den einschldgigen Verdffentlichungen, weder in den Mitt. AB
1978, S. 50 ff. noch in den Uberlegungen II zu einer vorausschauenden AMP,
S. 30 ff. finden sich entsprechende Erlduterungen). Diese Beschiftigungswir-
kungen hédngen doch wohl auch davon ab, inwieweit die vor der Teilnahme
an BildungsmaBnahmen beschéftigten Arbeitnehmer — soweit sie nicht durch
Arbeitslosigkeit bedroht waren — durch andere ersetzt werden. Vgl. zur Pro-
blematik der erwidhnten Schitzungen auch die skeptische Einschidtzung von
Kurt W. Rothschild: Korreferat zu Heinz Lampert, Effektivitdt und Effizienz
der Transferleistungen in der Arbeitsmarktpolitik, S. 3, erscheint demnéchst;
ferner Bernd Mettelsiefen, Hartmut Seifert, S. 386 sowie Sigurd Ernst: Zwei-
fel an dem Instrument der ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen, in: Arbeit und
Sozialpolitik 1981, S. 155 f. Kurzfristig scheint die Autorengemeinschaft, die
die jahrlichen Arbeitsmarktanalysen vorlegt, selbst skeptisch gewesen zu sein.
Denn wihrend sie in den Mitt. AB 1977, S. 8, Mitt. AB 1978, S. 61, Mitt. AB
1979, S. 27 und Mitt. AB 1981, S. 58, die Beschiftigungswirkungen der Voll-
zeitmaBnahmen der beruflichen Bildung mit der Zahl der Teilnehmer gleich-
setzt, setzte sie sie in einer anderen Arbeit (Mitt. AB 1979, S. 512) (ohne Er-
lduterung) geringer an.

5% Bezieht man die Ausgaben der BA fiir Vollzeitmafinahmen zur beruf-
lichen Bildung auf die Zahl der dadurch nicht arbeitslos gewordenen Arbeit-
nehmer, so errechnet sich fiir 1979 ein Betrag von 37 310,— DM gegeniiber
13 756,— DM fiir einen mit Hilfe von Arbeitsbeschaffungsmafinahmen nicht
arbeitslos gewordenen. Vgl. dazu Heinz Lampert: Effektivitdt und Effizienz
der Transferleistungen in der Arbeitsmarktpolitik, erscheint demnéchst.

57 Vgl. z.B. Giinther Schmid, Klaus Semlinger, S. 48 ff.; Dieter Freiburg-
haus, Giinther Schmid, S. 111 ff.; Rolf Flechsenhar: Kurzarbeit und Kurz-
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arbeitergeld®, das eine Substitution von Arbeitslosigkeit durch eine
gleichmiBig auf grofere Arbeitnehmergruppen verteilte Arbeitszeit-
reduzierung ermdglicht, beschédftigungspolitisch ungiinstigstenfalls bei
anhaltender Nachfrageschwiche wenigstens im Sinne einer zeitlichen
Verzégerung von Entlassungen effizient ist®, wenngleich es seinem
Charakter nach defensiv ist, also Arbeitsplédtze voriibergehend erhilt,
nicht aber neue Arbeitsplidtze schafft. Es ist vor allem nicht geeignet,
»ein durch léngerfristige strukturbedingte Beschaftigungsungleichge-
wichte verursachtes Defizit an Arbeitsplidtzen auszugleichen“®.

Beschiftigungspolitisch vergleichsweise am héchsten werden von eini-
gen Autoren die Allgemeinen ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen® einge-
schitzt. Zu nennen sind in erster Linie die BA®, Ursula Engelen-Kefer®
und Hartmut Seifert®. Das Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung ermittelte fiir 1979 bei Ausgaben der BA in Héhe von 1,031 Mrd.
DM (1978: 795 Mio. DM, 1977: 580 Mio. DM) einen ,Entlastungseffekt®
der Arbeitsbeschaffungsmanahmen von 75000 (1978: 77 165, 1977:
60 427) Arbeitslosen®. Diese von der BA iibernommenen Schitzungen

arbeitergeld, in: Mitt. AB 1978, S. 443 ff.; Axel Deeke: Kurzarbeit und Kurz-
arbeitergeld, in: WSI-Mitteilungen 1979, S. 87 ff.

%8 Kurzarbeitergeld wird Arbeitnehmern gewihrt, wenn erstens in ihrem
Betrieb ein voriibergehender, auf wirtschaftlichen Ursachen beruhender, un-
vermeidbarer, nicht strukturbedingter Arbeitsausfall eintritt und zweitens in
den ersten 4 Wochen nach Beginn des Arbeitsausfalles fiir mindestens 143, in
den folgenden Wochen fiir mindestens /10 der Beschiftigten mehr als 10 %
der Arbeitszeit ausfdllt. In der Regel wird Kurzarbeitergeld bis max. 6 Mo-
nate gewdhrt. Es betrigt 68 % des ohne Uberstunden errechneten Nettolohnes
pro ausgefallener Arbeitsstunde. Vgl. zu Einzelheiten des Kurzarbeitergeldes
Gilinther Schmid, Klaus Semlinger, S. 11 ff.

% Vgl. dazu im wesentlichen die in FuBnote 57 genannten Quellen sowie
Hartmut Seifert, S. 524.

6 Ursula Engelen-Kefer: Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik, in: WSI-
Mitteilungen 1978, S. 182 ff., insbes. S. 183.

61 Nach § 91 AFG kann die BA solche Arbeiten, die erstens im 6ffentlichen
Interesse liegen, zweitens ohne Forderung nicht oder erst zu einem spéteren
Zeitpunkt durchgefiihrt wiirden und deren Férderung drittens nach Lage und
Entwicklung des Arbeitsmarktes zweckméfBig erscheint, durch die Gewdhrung
von Zuschiissen in H6he von 60—80 % des Arbeitsentgeltes fordern. Arbeiten,
die geeignet sind, die Voraussetzungen fiir die Beschiftigung von Arbeits-
losen in Dauerarbeit zu schaffen, sind bevorzugt zu férdern.

62 Die BA bezeichnet in den Uberlegungen II, S.81, die Arbeitsbeschaf-
fungsmafinahmen als ,,wirkungsvolles Instrument der Bundesanstalt fiir eine
unmittelbare Entlastung der Arbeitslosigkeit“. Sie meint: ,Die dadurch még-
liche zusétzliche Beschiftigung mit 6ffentlichen Mitteln als Alternative zum
Unterstiitzungsbezug ist vielen anderen Instrumenten iiberlegen.

6 Ursula Engelen-Kefer: Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik, S. 183.

6 Hartmut Seifert, S. 524 f.

65 Autorengemeinschaft: Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1980, S. 506 ff. Wie problematisch diese Schitzungen sind, ist bei Eugen
Spitznagel: Globale und strukturelle Auswirkungen von Allgemeinen MaB-
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sind eher iiberhght, weil sie nicht nur nicht beriicksichtigen, dafl im
Zusammenhang mit den ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen auch weniger
,Stammarbeiter” beschéftigt werden kénnten als in den Berechnungen
unterstellt wird, noch in Ansatz bringen, daBl ,Mitnehmereffekte“ auf-
treten kénnen, also Mittel fiir Projekte beansprucht werden, die auch
ohne Férderung durchgefithrt worden wiren®. Auch Substitutions-
effekte gehen nicht in die Schétzung ein, d.h. die Moglichkeit, daB
normal finanzierte Arbeitnehmer durch lohnkostensubventionierte
Arbeitnehmer ersetzt werden®.

Mitnehmereffekte und Substitutionseffekte werden in der Regel auch
nicht bei der Ermittlung der Beschiftigungswirkungen von Besch#fti-
gungsprogrammen in Rechnung gestellt. Die These, daB o&ffentliche
Beschéftigungsprogramme prinzipiell eine wirtschaftspolitisch richtige

nahmen zur Arbeitsbeschaffung, Niirnberg 1980, S. 79 ff. nachlesbar. Die oben
genannten Entlastungseffekte reduzieren sich fiir 1978 auf 55000, also um
28,7 % und fiir 1977 auf 42 000, also um 30,4 %, wenn man nicht unterstellt,
dafl im Zusammenhang mit ABM-Beschiftigten sog. ,Stammarbeitnehmer*
zusatzlich beschiftigt bzw. nicht entlassen werden und wenn man beriicksich-
tigt, daB ein Teil der indirekten Beschiiftigungseffekte und der Einkommens-
multiplikatoreffekte durch hohere Auslastung des Beschidftigungsbestandes
absorbiert wird.

% Lutz Reyher: Beschiftigungspolitische Alternativen zu hoher Arbeits-
losigkeit, in: WSI-Mitteilungen 1975, S. 71; Eugen Spitznagel: Arbeitsmarkt-
wirkungen, Beschiftigungsstrukturen und Zielgruppenorientierung von All-
gemeinen MaBnahmen zur Arbeitsbeschaffung, in: Mitt. AB 1979, S. 198 ff.,
insbes. S. 204; Ursula Engelen-Kefer: Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik,
S. 183; Sigurd Ernst, S. 155 f.

67 Nach Eugen Spitznagel: Globale und strukturelle Auswirkungen von All-
gemeinen MafBnahmen zur Arbeitsbeschaffung, S. 84 ff., ergeben sich bei Be-
riicksichtigung eines Substitutionseffektes der Arbeitsbeschaffungsmafinah-
men folgende Abweichungen von den von der BA iibernommenen Zahlen zu
den Beschiftigungswirkungen:

1975 | 1976 , 1977 | 1978

Beschiftigungswirkungen ohne

Substitutionseffekt

bei Variantel (BA) ............... 41000 75 000 72 000 90 000

bei Variante 2 (vgl. FuBn.65) ...... 20 300 37 200 43 600 57 400
Beschiftigungswirkungen mit

Substitutionseffekt

bei Variantel .................... 16 400 30000 32 400 45 000

bei Variante2 .................... 8100 14 900 19 600 28 700

Fiir 1978 war der Beschiftigungseffekt also unter Berticksichtigung des Sub-
stitutionseffektes bei jeder Variante halb so grofi wie bei derselben Variante
ohne Beriicksichtigung des Substitutionseffektes. Entsprechend geringer sind
dann auch die Entlastungseffekte bei der Arbeitslosigkeit.
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Therapie seien, weil es nicht viel mehr kostet, einen Arbeitslosen im
Rahmen von Beschéftigungsprogrammen in Arbeit zu bringen als ihm
Unterstiitzung zu zahlen, ist daher nicht nur korrekturbediirftig, weil es
volkswirtschaftlich auch darauf ankommt, dal Arbeitskrifte produktiv
eingesetzt werden, daB mit Hilfe der AMP Qualifikationsengpasse iiber-
wunden und durch Beschiftigungsprogramme geschaffene Beschéfti-
gungsstrukturen nicht verfestigt werden, um strukturell notwendige
Anpassungen nicht zu erschweren. Vielmehr bedarf die zitierte These
auch einer Korrektur, weil im Falle der Substitution einer beschéftigten
Arbeitskraft durch eine subventionierte Arbeitskraft Arbeitslosengeld
nicht nur anders verwendet wird, sondern zusétzlich Arbeitslosengeld
fiir die freigesetzten Arbeitnehmer bezahlt werden mufl und weil auller-
dem insoweit, als durch die Mafinahme nicht Dauerarbeitsplédtze entste-
hen, die nach einer bestimmten Beschiftigungszeit wieder arbeitslos
gewordenen Arbeitnehmer erneut Anspruch auf Arbeitslosenunterstiit-
zung haben. Das Volumen der fiir die Zahlung von Arbeitslosengeld
erforderlichen Mittel kann dadurch erheblich vergréBert werden®.

Selbst die optimistischen Schitzungen der Beschéftigungs- und Ent-
lastungseffekte von Arbeitsbeschaffungsmafnahmen verdeutlichen,
wenn man sie in Relation zum Ausmal der Arbeitslosigkeit setzt und
wenn man das fiir eine Ausdehnung der Arbeitsbeschaffungsmaflinah-
men erforderliche Mittelvolumen berticksichtigt, dal mit dem Instru-
ment der Arbeitsbeschaffungsmafinahmen ,,das globale Ungleichgewicht
am Arbeitsmarkt nicht wesentlich beeinfluit werden konnte. Es ist nicht
zu tiibersehen, daB eine durchschlagende Verbesserung der Arbeits-
marktlage ... mit Hilfe von ABM einen Mitteleinsatz voraussetzen
wiirde, der ein Vielfaches des bisherigen ausmachen miite. Eine der-
artige Steigerung scheint aber politisch kaum erreichbar zu sein.“®

Abgesehen davon jedoch sind die beschéftigungspolitischen Effekte
der ArbeitsbeschaffungsmafBnahmen nicht unbestritten. Eine empirische
Untersuchung fiir Nordrhein-Westfalen kommt u. a. zu dem Ergebnis:
,unser grundsétzliches Plddoyer der Arbeitsbeschaffungsmanahmen
stiitzt sich vor allem auf sozialpolitische Uberlegungen ... Die allgemei-
nen wirtschafts- und beschéftigungspolitischen Vorteile, die in der
offentlichen Diskussion iiber ABM hiufig angefiihrt werden, halten wir
hingegen fiir untergeordnet. In den von uns untersuchten Mafnahmen
beschrinkt sich der Beschiftigungseffekt weitgehend auf die Zuweisung

6 Sozialpolitisch ist der Erwerb neuer Anspriiche von Arbeitslosen auf
Arbeitslosengeld positiv zu beurteilen. Hier geht es nur um den Effekt von
arbeitsmarktpolitischen MaBnahmen auf das Budget der BA und um die Rich-
tigkeit von Kostenrechnungen arbeitsmarktpolitischer MafSinahmen.

¢ Eugen Spitznagel: Globale und strukturelle Auswirkungen von Allgemei-
nen MaBnahmen zur Arbeitsbeschaffung, S. 89.
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der ABM-Krifte selbst; die zuweilen behauptete Sicherung der Arbeits-
plédtze der Stammbelegschaften halten wir angesichts des beschridnkten
Trégerkreises — in den von uns untersuchten Bezirken wurden mehr als
4/5 der ABM-Krifte von Kommunalverwaltungen beschiftigt — fiir
kaum relevant, sekunddre Multiplikatoreffekte diirften bei der zuneh-
menden Zahl von MaBnahmen im Bereich ,Biiro und Verwaltung’
ebenfalls minimal sein.“™

Eine ausgewogene beschéftigungspolitische Beurteilung der ABM
erfordert noch die Beriicksichtigung der Tatsache, daB nur 159 der
Beschiftigten nach Auslaufen der ForderungsmaBinahmen von den MaSi-
nahmentrédgern iibernommen wurden, daB 10,29 in selbst gesuchter,
4,1°%o in vermittelter Arbeit, dagegen 53,1 %0 wieder arbeitslos waren’.
Die Mafinahmen fiihrten also nur in geringem Umfang zur Schaffung
von Dauerarbeitspldtzen™.

SchlieBilich ist die noch wenig diskutierte Allokationsproblematik zu
berticksichtigen™, d.h. die Frage, wie durch ABM das Ziel optimaler
Allokation des Faktors Arbeit vor allem dann beriihrt wird, wenn sich
die ABM auf den 6ffentlichen Bereich konzentrieren, wobei sich einmal
die Frage stellt, ob hier echter Bedarf gedeckt wird oder ob bildungs-
politische Fehlleistungen kompensiert werden miissen und zum anderen
die Frage, wie die durch ABM induzierte Ausweitung des 6ffentlichen
Sektors kiinftig finanziert werden soll.

Zusammenfassend ist zur beschéftigungspolitischen Leistungsfihigkeit
der Instrumente des AFG festzuhalten?, daf allenfalls dem Kurzarbei-
tergeld, den allgemeinen Arbeitsbeschaffungsmafnahmen und den MaB-
nahmen zur Forderung der beruflichen Bildung begrenzte, u.E. von
seiten der BA und des IAB iiberschitzte beschiftigungspolitische Bedeu-

70 Wilhelm Breuer, Andrea Hellmich: Frauen in ArbeitsbeschaffungsmafB-
nahmen, Eine empirische Untersuchung der ABM fiir Frauen in 7 Arbeits-
amtsbezirken Nordrhein-Westfalens, Kéln 1979, S. 195.

1 Eugen Spitznagel: Globale und strukturelle Auswirkungen von Allge-
meinen MafBnahmen zur Arbeitsbeschaffung, S. 119.

2 Ursula Engelen-Kefer: Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik, S. 183; Hart-
mut Seifert, S. 525; Sigurd Ernst, S. 156. Diese Tatsache wird auch von der
Bundesanstalt fiir Arbeit in den Uberlegungen 11, S. 85, beklagt: , Trotz guter
Vermittlungserfolge bei ehemaligen Teilnehmern an Arbeitsbeschaffungs-
mafnahmen miinden insgesamt gesehen immer noch zu viele wieder in die
Arbeitslosigkeit ein.“

B Vgl. dazu Egon Gérgens: Strategien zur Bekdmpfung nichtkonjunkturel-
ler Arbeitslosigkeit, in: Otmar Issing (Hrsg.), Aktuelle Probleme der Arbeits-
losigkeit, Berlin 1978, S. 234.

74 An dieser Stelle sei darauf aufmerksam gemacht, da MaBnahmen zur
Forderung der ganzjdhrigen Beschiftigung in der Bauwirtschaft und institu-
tionelle ForderungsmaBnahmen (§§50—52 und § 59 AFG) wegen fehlender
Themenrelevanz auBler Betracht blieben.

9 Schriften d. Vereins £, Socialpolitik 127
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tung im Sinne einer Erhchung des Beschiftigungsgrades durch Verrin-
gerung von Angebotsdefiziten (berufliche Bildung) und Subventionie-
rung zusétzlicher Nachfrage nach Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmafinah-
men) sowie im Sinne einer Verringerung eines Riickgangs des Beschéf-
tigungsgrades (durch Kurzarbeitergeld) zuzusprechen ist”. Der wesent-
liche Grund dafiir ist darin zu sehen, daB in einem System Sozialer
Marktwirtschaft der Tridger der AMP keinen unmittelbaren Einflu} auf
die Nachfrage nach Arbeit haben kann und nahezu alle Mittel auf die
Beeinflussung des Angebotes an Arbeit gerichtet sind. Durch dieses
Urteil wird selbstverstdndlich die sozialpolitische Effizienz der arbeits-
marktpolitischen Instrumente nicht tangiert™.

4.2. Informations- und Erkenntnisgrenzen

Nicht unterschitzt werden diirfen auch die Grenzen, die einer be-
schiftigungswirksamen AMP durch Grenzen der Information iiber die
Realitdt und durch die begrenzten Moglichkeiten der Erkenntnis der
Ursachen einer gegebenen Arbeitsmarktlage und ihrer voraussichtlichen
Entwicklung gezogen sind.

Die Arbeitsmarktstatistik und die verfiigbaren Daten iiber die
Arbeitsmérkte vermitteln nur einen unvollstindigen Uberblick iiber die
Zahl der vorhandenen und der besetzten bzw. unbesetzten Ausbildungs-
und Arbeitsplitze, ihre Anforderungsmerkmale und ihre Entlohnungs-
bedingungen”. Das erschwert eine Arbeitsmarktausgleichspolitik, mehr
noch aber eine vorausschauende AMP, weil eine vorausschauende AMP
auller der Kenntnis des gegenwirtigen Zustandes die F#higkeit der
moglichst realitdtsnahen Beriicksichtigung voraussichtlicher Verdnde-
rungen einer Vielzahl von Determinanten der Arbeitsmirkte und der
Beschéftigungslage voraussetzt™. Erfahrungen mit Arbeitsmarktprogno-
sen jiingeren Datums erhellen die Problematik?.

75 So im Ergebnis auch Bernd Mettelsiefen, Hartmut Seifert, S. 386 f.: ,Die
hier skizzierten quantitativen Wirkungen kénnen jedoch nicht vorbehaltlos
als beschéftigungspolitischer Erfolg ausgewiesen werden, vor allem dann
nicht, wenn man sie mit dem im AFG normierten Ziel eines hohen Beschif-
tigungsstandes konfrontiert. Der gréBere Teil der induzierten Arbeitsmarkt-
wirkungen geht ndmlich nicht auf das Konto zusitzlich geschaffener Arbeits-
verhéltnisse, sondern ist Resultat von Umbuchungen zwischen verschiedenen
Erwerbs- und Nichterwerbskonten.“

7 Vgl. dazu Heinz Lampert: Arbeitsmarktpolitik in der Sozialen Markt-
wirtschaft, S. 776 f.
T Vgl. dazu Jiirgen Kiihl, S. 99 sowie Karl-Jiirgen Bieback, S. 405.

78 Vgl. dazu das Referat von Dieter Mertens: Zur Reichweite prognostischer
und ergénzender Orientierungsinstrumente bei der Fundierung einer aktiven
Arbeitsmarktpolitik, S. 143 ff.

7 In den 1974 erschienenen Uberlegungen zu einer vorausschauenden AMP
hat die BA eine Arbeitslosenquote von 0,7—1,2 % der abhingig Beschiftigten
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Die groBen Unsicherheiten und die Erkenntnisliicken, mit denen eine
AMP konfrontiert ist und denen sie tunlichst Rechnung tragen sollte,
werden an der grofien Spannweite der Diagnosen fiir die seit 1973 an-
haltend hohe Arbeitslosigkeit und an der Uneinigkeit iiber ihre Haupt-
ursachen deutlich. Von der Auffassung, Hauptursache sei eine Nach-
frageknappheit, iiber die These sidkularer Stagnation und die Auffas-
sung, die Hauptursache sei in strukturellen Umwélzungen zu suchen bis
hin zur These, es handle sich um Defekte des kapitalistischen Wirt-
schaftssystems und zur kontrdren These, Fehler der Wirtschafts- und
Sozialpolitik des letzten Jahrzehnts, die die Anpassungsfdhigkeit des
marktwirtschaftlichen Mechanismus reduziert haben®, seien Ursache der
Arbeitslosigkeit, sind alle erdenklichen Auffassungen zu finden®. Wie
grofl das insbesondere auch fiir die Beschiftigungs- und die Arbeits-
marktpolitik relevante Theoriedefizit der Strukturpolitik ist, hat jiingst
die Vorlage der Berichte der Wirtschaftsforschungsinstitute zur Struk-
turberichterstattung und die Tagung zu dieser Strukturberichterstattung
offenbar gemacht®. ,Bei unserem derzeitigen Wissensstand sind wir
nicht in der Lage, hinreichend verldBliche Angaben iiber zukiinftige
Strukturidnderungen zu machen.“s

Aus diesen Informations- und Erkenntnisdefiziten sind — abgesehen
von der Notwendigkeit konsequenter und systematischer Verbesserung
der Informationsgrundlagen und des Erkenntnisstandes — m. E. zwei
SchluBfolgerungen zu ziehen: Erstens die, daB} gegeniiber Versuchen der
Quantifizierung von Arbeitsplatzdefiziten und ihrer Struktur, gegen-
liber Versuchen, Arbeitsmarkt- und Arbeitskrifte-,Bilanzen“ aufzu-
stellen, und gegeniiber Versuchen, Beschiftigungs- und Entlastungs-
effekte von arbeitsmarktpolitischen MaBnahmen zu errechnen, Skepsis
angebracht ist, vor allem, wenn sie als Grundlage fiir die Rechtfertigung
politischer Programme dienen sollen und zweitens die, dal bei der Ent-
wicklung beschédftigungs- und arbeitsmarktpolitischer Strategien, vor
allem im Bereich des Instrumenteneinsatzes, auf die Unsicherheit der

fiir die Jahre bis 1980 prognostiziert (Bundesanstalt fiir Arbeit: Uberlegungen
zu einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik, Niirnberg 1974, S. 33). Das
Bundesministerium fiir Wirtschaft hat geglaubt, mit einer Quote von 0,9 %
fiir 1980 rechnen zu kénnen.

8 Am ausgeprigtesten vertritt diese Auffassung Walter Hamm: Hypothesen
zur Erkldrung der ,strukturellen“ Arbeitslosigkeit, in: Otmar Issing (Hrsg.),
Aktuelle Probleme der Arbeitslosigkeit, S. 69 ff.

81 vgl. dazu Egon Gérgens: Strategien zur Bekdmpfung nicht-konjunkturel-
ler Arbeitslosigkeit, S. 202.

8 Vgl. dazu die Referate, die auf der Konferenz zur Strukturberichterstat-
tung des Internationalen Instituts fiir Management und Verwaltung des Wis-
senschaftszentrums Berlin am 4. und 5. Mai 1981 in Bonn gehalten wurden.

8 Egon Gérgens: Strategien zur Bekidmpfung nicht-konjunktureller Ar-
beitslosigkeit, S. 218.

g+
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Diagnose und damit die Unsicherheiten der Therapie Riicksicht genom-
men wird. Das bedeutet, bezogen auf die aktuelle Situation, daB sich
,gemischte* Strategien empfehlen® und allgemein die Préferierung all-
gemeiner, fiihrender, indirekter Instrumente gegeniiber speziellen,
zwingenden und direkten MaBnahmen geboten erscheint, damit den
durch die Mittel angesprochenen Wirtschaftssubjekten Entscheidungs-
spielrdume und damit eine hohe Systemflexibilitit und Offenheit fiir
Systementwicklungen erhalten bleiben.

4.3. Die Organisation der Arbeitsmarktpolitik als
Determinante der Leistungsfihigkeit

In jlingster Zeit wurde mehrfach darauf hingewiesen, dall es aus-
sichtsreich erscheint, durch Regionalisierung bzw. Lokalisierung der
AMP und die Nutzung des Sachverstandes lokaler Vertretungen der
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der 6rtlichen politischen Verwaltungen
und der lokalen Bildungseinrichtungen die Effektivitdt von Beschafti-
gungsprogrammen und eingesetzten Instrumenten zu erhéhen®. Eine
derartige Dezentralisierung und Verstidrkung der horizontalen Koopera-
tion zwischen Trigern und Organen der Wirtschafts- und Sozialpolitik
auf regionaler oder lokaler Ebene wiirde es erlauben, die AMP stidrker
auf die spezifischen o6rtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen
und Bediirfnisse abzustellen. Wenngleich Verbesserungen der Organisa-
tions-, Kompetenz- und Qualifikationsstruktur der Arbeitsverwaltung
weniger den Aktionsbereich der AMP und mehr die Leistungsfdhigkeit
der Arbeitsverwaltung beeinflussen, so erscheint es doch lohnend, For-

8 Vgl. dazu Egon Gérgens: Strategien zur Bekidmpfung nicht-konjunkturel-
ler Arbeitslosigkeit, S. 236: ,Die in der Bundesrepublik seit 1974 bestehende
hohe Arbeitslosigkeit kann nicht einer dominierenden Ursache zugerechnet
werden, die als wirtschaftspolitischer Ankniipfungspunkt ausreichen wiirde.
Man wird vielmehr von mehreren — einzeln nicht quantifizierbaren — Ur-
sachen ausgehen miissen, die der Nachfrageseite und der Angebotsseite zuge-
ordnet werden koénnen. Dieser Diagnose entsprechend erscheint eine ge-
mischte Strategie zweckmiBig, die Simultanangebots- und Nachfragebedin-
gungen verbessert.“ Vgl. ferner Kurt W. Rothschild, S. 9, der sich ebenfalls
fiir ein Nebeneinander verschiedener Mafnahmen ausspricht.

8 Vgl. dazu Erhard Blankenburg, Uta Krautkrimer: Aktivierung lokaler
Arbeitsmarktpolitik, Ein Vorschlag zur Dezentralisierung aufgrund auslén-
discher Erfahrungen, in: Archiv fiir Kommunalwissenschaften 1979, S. 61 ff.;
Axel Deeke, Hartmut Seifert: Lokale Arbeitsmarktpolitik, Zum Problem von
Handlungsspielrdumen und Gestaltungsméglichkeiten, in: WSI-Mitteilungen
1981, S. 165 ff.; Gerhard Kleinhenz: Moglichkeiten und Grenzen staatlicher
Arbeitsmarktpolitik in einem wirtschaftsschwachen Raum, in: Heft 6 der
Schriftenreihe der Industrie- und Handelskammer Regensburg 1981, S. 30 ff.
sowie dessen Referat: Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik?; Dieter Frei-
burghaus, Giinther Schmid, S. 110; Giinther Schmid: Steuerungssysteme des
Arbeitsmarktes, Géttingen 1975, S. 304; Ursula Engelen-Kefer: Aktivierung
der Arbeitsmarktpolitik, S. 187; Heinz Lampert: Arbeitsmarktpolitik in der
Sozialen Marktwirtschaft, S. 770.
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schungskapazitit in die Untersuchung der Effizienz der Arbeitsverwal-
tung und die Méglichkeiten ihrer Verbesserung zu lenken®.

Da die Fragen der Regionalisierung der AMP in einem eigenen
Referat behandelt werden, wird hier auf Fragen der Dezentralisierung
der AMP nicht weiter eingegangen.

4.4. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen als
Determinanten der Leistungsfihigkeit

Die beschéftigungspolitische Effizienz der in Abschnitt 4.1. dargestell-
ten Instrumente wird nachhaltig durch gesamtwirtschaftliche Rahmen-
bedingungen beeinfluBt, insbesondere durch die finanzwirtschaftlich und
finanzpolitisch préformierten Haushaltsvolumina der BA und durch die
Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage als wesentlichster
Bestimmungsgréfle der Nachfrage nach Arbeit.

44.1. Grenzen der Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik

Im Zusammenhang mit der Analyse beschiftigungsorientierter arbeits-
marktpolitischer Strategien st68t man auf ein Dilemma der AMP: Je
notwendiger wegen steigender Arbeitslosigkeit der Einsatz beschafti-
gungswirksamer Instrumente zur absoluten oder zur relativen Erh6hung
des Beschiftigungsgrades und der Einsatz sozialpolitisch effektiver In-
strumente zur Bekdmpfung einer Strukturalisierung der Arbeitslosig-
keit erscheint, um so enger werden die finanziellen Handlungsspiel-
rdume der AMP. Denn selbst bei steigendem Etat der BA steigt zwangs-
laufig mit der Arbeitslosigkeit der Anteil der Lohnunterstiitzungs-
leistungen. Dadurch sind der Expansion der sog. ,operativen“ Leistun-
gen¥ Grenzen gezogen. Die folgende Tabelle zeigt deutlich die Verringe-
rung des Anteils der Ausgaben fiir operative Leistungen. In den Jahren
1976—1978 war dieser Anteilsriickgang sogar mit einem Riickgang bzw.
mit einer Stagnation des Mittelvolumens verbunden.

Eine Vergroflerung des finanziellen Handlungsspielraumes kénnte nur
aus zwei Quellen erfolgen: erstens aus einer Erhdhung der Beitrédge, die
jedoch tunlichst vermieden werden sollte, weil sie nur auf eine Kauf-
kraftumschichtung hinauslduft und nicht kreislaufexpansiv wirkt, eher

8 Dieses Forschungsfeld kommt noch zu den von Reyher aufgezeigten
Liicken der Arbeitsmarktforschung hinzu. Vgl. Lutz Reyher: Liicken der
Arbeitsmarktforschung, Géttingen 1976.

8 Dazu sind zu zdhlen: die Férderung der beruflichen Bildung einschl. der
Einarbeitungszuschiisse, die Forderung der Arbeitsaufnahme einschl. der Ein-
gliederungsbeihilfen, die berufliche Rehabilitation, die Forderung der ganz-
jdhrigen Beschiftigung in der Bauwirtschaft, die ABM und das Kurzarbeiter-
geld.
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sogar noch Konsumeinschrankungen als Folge von Vorsorgesparen der
Arbeitnehmer nach sich zieht®; zweitens aus einer Zuweisung von Bun-
desmitteln.

Die bei steigender Arbeitslosigkeit notwendig erhthte Zuweisung von
Bundesmitteln belastet den Bundeshaushalt sehr stark®. Die Finanzie-
rung dieses ZuschuBBbedarfes mufl um so schwerer fallen, je groBler der
Finanzierungsbedarf ist, je ldnger die ungiinstige Arbeitsmarktlage
anhélt und je begrenzter die Moglichkeiten des Bundes sind, sich die
erforderlichen Mittel durch Kreditaufnahme zu beschaffen.

Die aus dieser Finanzierungsproblematik resultierende arbeitsmarkt-
politische Problematik wird zutreffend und niichtern von Mettelsiefen
und Seifert folgendermaBen gekennzeichnet:

»30 zeichnet sich die paradoxe Situation ab, daB bei vermehrtem
Handlungsbedarf der'Handlungsspielraum zugleich enger wird. Daraus
folgen zwei Probleme: Vor dem Hintergrund insgesamt knapper wer-
dender finanzieller Mittel ist eine weitere Reorganisation der Arbeits-
losenversicherung ebenso wenig auszuschlieBen wie ein gleichzeitiger
stufenweiser Ausbau von arbeitsmarktpolitischen Strategien des sozialen
Drucks. Ferner droht eine weitere ,Rationalisierung‘ der Arbeitsmarkt-
politik in zweifacher Hinsicht: Erstens besteht die Tendenz zur Okono-
misierung, d.h. mit den knapper gewordenen Mitteln effektiver und
effizienter umzugehen. Zweitens ist damit eine immer stirker werdende
Zweckorientierung bzw. Finalisierung von Arbeitsmarktpolitik verbun-~
den. Dabei treten die urspriinglichen Ziele immer mehr zuriick in dem
Sinne, daf Arbeitsmarktpolitik zunehmend fiir wachstums- und be-
schéftigungspolitische Erfordernisse instrumentalisiert wird und somit
kaum Raum bleibt fiir die Bearbeitung sozialpolitischer Aufgaben; ob-
wohl Arbeitsmarktpolitik gerade angesichts ihrer begrenzten Moglich-
keiten, Einflul auf die Arbeitslosigkeit hervorrufenden Ursachen zu
nehmen, ein ureigenes Interesse daran haben miite, das Entstehen von
,Opfern des Arbeitsmarktes’ zu verhindern; ansonsten lduft sie Gefahr,
allein eine Politik der teuren Umstrukturierung des Arbeitsmarktes zu
betreiben.“%®

8 So auch der Sachverstidndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung in seinem Sondergutachten vom Juli 1981, in: Bundestags-
drucksache 9/641, S. 8f. Vgl. zur grundsitzlichen Problematik auch Heinz
Lampert: Probleme der Konjunkturstabilisierung durch die Arbeitslosen-
versicherung — Ein Beitrag zur Reform der Arbeitslosenversicherung, in:
Finanzarchiv N. F. 1962/63, S. 247 {f.

8 Mehr als die Hilfte des Ausgabenanstiegs beim Bund im Jahre 1981 ent-
fallt auf die Mehrausgaben der BA. Bundestagsdrucksache 9/641, S. 8.

% Bernd Mettelsiefen, Hartmut Seifert, S. 391 f.
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4.4.2. Die gesamtwirtschaftliche Endnachfrage
als Determinante der Leistungsfihigkeit der Arbeitsmarktpolitik

Wenn man das Hauptziel der AMP (und der Vollbeschéftigungs-
politik) definiert als das Ziel, allen Arbeitsfdhigen und Arbeitswilligen
eine mdglichst ununterbrochene, ihren Neigungen und Fahigkeiten ent-
sprechende Beschéftigung zu bestmdglichen Bedingungen zu sichern,
dann 148t sich aus diesem Ziel, das die Zahl der Erwerbswilligen als eine
autonom bestimmte GréfBe ansieht, die Aufgabe ableiten, den Gesamt-
arbeitsmarkt dadurch ins Gleichgewicht zu bringen, dafl die Nachfrage
nach Arbeit dem Angebot an Arbeit entspricht. Da die Nachfrage nach
Arbeit eine aus der Endnachfrage nach Giitern und Leistungen abgelei-
tete Nachfrage ist, geht es also letztlich darum, die Endnachfrage zu
beeinflussen, d.h. Wachstums- und Konjunkturpolitik mit prinzipiell
allen verfiigbaren Mitteln der allgemeinen Wirtschaftspolitik und der
relevanten wirtschaftspolitischen Teildisziplinen (Fiskalpolitik, Geld-
politik, Verkehrs-, Energie-, AuBenwirtschafts-, Regionalpolitik) einzu-
setzen und den Mitteleinsatz entsprechend spezifischen Auspridgungen
der jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Lage zu akzentuieren.

Da — wie oben gezeigt — die AMP im wesentlichen die Qualitidt und
die Kosten des Arbeitsangebotes beeinflufit und da die beschéftigungs-
politischen Effekte einer arbeitsangebotsorientierten AMP vergleichs-
weise gering bleiben miissen, kann der entscheidende Beitrag zur Ver-
ringerung gréBerer Arbeitslosigkeit” nur von einer Vollbeschiiftigungs-
politik erwartet werden, die zu einer Ausweitung der Nachfrage nach
Arbeit durch VergréBerung der Endnachfrage fiihrt.

Diese Einsicht hat zu Vorschldgen gefiihrt, die Nachfrage der 6ffent-
lichen Hand nach Giitern und Leistungen auszuweiten®?, wobei des
hoheren beschiftigungspolitischen Effektes wegen eine VergrdBerung
der Zahl der 6ffentlich Bediensteten vor staatlichen Investitionskdufen
und vor staatlichen Sachkiufen den Vorzug verdienen sollen®. Wenn-

91 Damit ist eine Arbeitslosigkeit gemeint, die um mehr als 1 bis 114 Pro-
zentpunkte vom Vollbeschiftigungsziel abweicht.

92 Vgl. dazu Claus Schifer: Moégliche und tatsichliche Beschiftigungseffekte
Offentlicher Ausgabenpolitik, in: WSI-Mitteilungen 1977, S. 350 ff.; DIW: Eine
mittelfristige Strategie zur Wiedergewinnung der Vollbeschiftigung, in: DIW-
Wochenbericht 15/78, S. 147 ff.; DIW: Finanzierungsstruktur und Verteilungs-
wirkungen einer nachfrageorientierten Strategie zur Wiedergewinnung der
Vollbeschéftigung, in: DIW-Wochenbericht 13/79; Ursula Engelen-Kefer:
Schlufifolgerungen aus der Konferenz des DGB zur Beschéftigungspolitik in
gen 80er Jahren, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 1980, S. 803 ff., insbes.

. 805.

9% Claus Schifer hat — im AnschluB an eine Untersuchung von Jiirgen
Schmidt: Zur Bedeutung der Staatsausgaben fiir die Beschiftigung, in: Bei-
trdge des DIW zur Strukturforschung, Heft 46, Berlin 1977, — ermittelt, da8
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gleich nicht bestritten werden soll, daB in der Bundesrepublik ein unge-
deckter Bedarf an dffentlichen Dienstleistungen besteht, so ist derarti-
gen Vorschligen — abgesehen von fragwiirdigen Annahmen bei der
Quantifizierung der Kosten und Effekte und von der Vernachlédssigung
wichtiger Kriterien zur Gewinnung eines wirtschaftspolitischen Urteils*
— doch entgegenzuhalten, daBl sie mittel- und langfristig gesehen ver-
fehlt sein kénnen, weil sie iibersehen, dafl die Ausdehnung des 6ffent-
lichen Sektors eine ihrer Grenzen in der Gréfle und Produktivitdt des
nichtéffentlichen Sektors findet®. Letztlich muBl der 6ffentliche Dienst —
der in nicht wenigen Fillen zwar zu einer Hebung der Lebensqualitat
fithren kann, aber nicht notwendig marktwirksam , produktiv® ist (Ehe-
und Familienberatung, psychologische Dienste, Pflegeleistungen, soziale
Betreuung und Sozialisationsleistungen) — aus Steuern und Abgaben
finanziert werden®. Es ist m. E. auch langfristig nicht haltbar, die Ar-
beitsmarkt- und Beschéftigungspolitik am gegebenen Arbeitskrifteange-
bot, d. h. am Angebot an Lehrern, Psychologen, Sozialpiddagogen, Sozial-
helfern, Sozialpflegern und &hnlichen Tridgern beruflicher Leistungen,
auszurichten und den &6ffentlichen Dienst entsprechend den Berufswahl-
entscheidungen zu strukturieren.

Von der Entwicklung des privaten Konsums ist kaum eine Ankurbe-
lung des Wirtschaftswachstums und damit kaum die Schaffung von Ar-
beitspldtzen zu erwarten. Geburtenriickgang, Bevolkerungsriickgang,
verdnderte Konsumgewohnheiten der zahlenmiRBig stark besetzten Jahr-
gidnge Jugendlicher, die Riickldufigkeit des Wohnungsbaues sowie dem-
zufolge des Ausstattungsbedarfes fiir Wohnungen und die durch die
Kostenentwicklung mitbewirkten Nachfrageriickgdnge im Kraftfahr-
zeugbereich sind die Hauptgriinde fiir diese Prognose.

Damit bleibt als ein wesentlicher Ansatzpunkt fiir eine besché&fti-
gungswirksame Wachstumspolitik die VergréBerung der Nachfrage nach

durch die Verausgabung einer Milliarde DM bei Verwendung fiir Sachkiufe
20 080 Arbeitsplédtze, fiir Investitionskdufe 24 210 Arbeitsplidtze und fiir eine
Ausweitung des 6ffentlichen Dienstes 41 000 Arbeitsplédtze geschaffen werden
kénnen. Ahnlich geht die BA (Uberlegungen II, S. 78) davon aus, daB ein
neuer Arbeitsplatz im 6ffentlichen Bereich halb so viel koste wie in der pri-
vaten Wirtschaft, so daB der Beschiftigungseffekt einer Ausweitung des
offentlichen Dienstes doppelt so groB sei wie der einer VergréSerung der
Zahl der Arbeitsplétze in der privaten Wirtschaft.

% Vgl. dazu Heinz Lampert: Effektivitit und Effizienz der Transferleistun-
gen in der Arbeitsmarktpolitik, S. 20 ff.

9% Vgl. dazu Karl-Heinrich Oppenlinder: Sind wir auf dem Weg in die
Dienstleistungsgesellschaft?, in: Ifo-Studien 1981, S. 263 ff., der S. 270 f. auf
die begrenzte Absorptionsfdhigkeit des tertiiren Sektors und seine begrenzte
Fahigkeit, Wachstum zu induzieren, verweist.

% Vgl. dazu auch Giinther Schmid: Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik,
S. 457 sowie Sigurd Ernst, S. 155.
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Investitionsgiitern von seiten der privaten inldndischen Wirtschafts-
subjekte, des Staates und des Auslands, wobei die Energiepolitik, die
Verkehrspolitik, die Wohnungsbaupolitik und die Technologiepolitik
eine besondere Rolle spielen kdnnen. So schwierig unter den gegebenen
Umstédnden die Finanzierung staatlicher Investitionen erscheinen mag:
Allein wegen der Komplementaritit zwischen privater und 6ffentlicher
Investitionstitigkeit mufl eine Erhdhung des Anteils der Investitions-
ausgaben an den 6ffentlichen Ausgaben versucht werden.

Arbeitsplatzsparende Investitionen sollten im Rahmen einer Investi-
tionspolitik aus Griinden der Erhaltung und Steigerung unserer inter-
nationalen Wettbewerbsfdhigkeit nicht diskriminiert werden, zumal die
These vom Freisetzungseffekt sog. ,Rationalisierungs“-Investitionen
nicht als bewiesen gelten kann”. Rationaler erscheint im Zusammen-
hang mit dem Produktivitdtswachstum eine dosierte und variable Poli-
tik der Arbeitszeitreduzierung, die an sich unter dem Aspekt der Er-
hohung der Freizeit und der relativen Verknappung des Arbeitskrafte-
angebotes verniinftig erscheint.

Es kann nicht Aufgabe dieses Referates sein, eine politische Strategie
zur Bekdmpfung der Arbeitslosigkeit zu entwickeln. Die im letzten Ab-
schnitt formulierten Aussagen haben nur den Zweck, zu verdeutlichen,
daB die entscheidenden Ansatzpunkte fiir die Wiedergewinnung der
Vollbeschéftigung auflerhalb der AMP liegen und dafl diese nur einen
begrenzten Beitrag zur Vollbeschéftigung leisten kann. Fiir die aktuelle
Situation ist sicherlich allein eine breit angelegte, gemischte Strategie
das richtige Rezept®.

Die gesamtwirtschaftliche Lage beeinfluBt nicht nur prinzipiell die
Effizienz der AMP dadurch, daB die Endnachfrage die entscheidende
Determinante fiir die Nachfrage nach Arbeit ist. Sie beeinfluflt sie auch
graduell dadurch, dafl die Effizienz arbeitsmarktpolitischer Instrumente

97 Vgl. dazu Bernd Hof: Neue Technologien — Chancen fiir mehr Beschifti-
gung, Kéln 1981, sowie Eckhard Knappe: Rationalisierungsinvestitionen als
arbeitsmarktpolitisches Problem, in diesem Band S. 79 ff. Die Mikroelektronik
und die Datentechnik scheinen jedoch derzeit mehr Arbeitskréfte freizusetzen
als zusétzlich zu beschiftigen. Vgl. dazu Ifo-Institut fiir Wirtschaftsforschung:
Technischer Fortschritt — Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt,
Berlin 1980, insbes. S. 12 ff.

9% Vgl. dazu u. a. Egon Gérgens: Strategien zur Bekdmpfung nicht-konjunk-
tureller Arbeitslosigkeit, S. 203, Kurt W. Rothschild, S. 8 f. sowie die zentrale
These der Konferenz des DGB zur Beschiftigungspolitik in den 80er Jahren,
»daB Vollbeschiftigung nur wiederhergestellt und gesichert werden kann,
wenn alle beschaftigungswirksamen MaBnahmen der Wirtschafts-, Finanz-,
Struktur-, Technologie-, Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Tarif- und Unterneh-
menspolitik koordiniert eingesetzt werden.” (Ursula Engelen-Kefer: Schluf3-
folgerungen aus der Konferenz des DGB zur Beschiftigungspolitik in den
80er Jahren, S. 803 ff.).
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vom Beschiftigungsgrad abhiingt. Es ist vor allem damit zu rechnen, daBl
bei niedrigem Beschiftigungsgrad die schlechte Konjunkturlage die Mit-
nehmereffekte bzw. die Substitutionseffekte bei der Kurzarbeit, bei
Lohnzuschiissen und bei ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen verstirkt®,
d. h. daB die beschiftigungspolitischen Effekte dieser Instrumente redu-
ziert werden. Auch die Bereitschaft von beschédftigten Arbeitnehmern
zur Teilnahme an VollzeitmaBnahmen der beruflichen Bildung diirfte
mit steigender Arbeitslosigkeit abnehmen, weil sie ihr Arbeitsplatzrisiko
nicht durch Absenzen erhéhen wollen. Umgekehrt zeigt die Erfahrung,
daB sich die ,harten Kerne“ der Arbeitslosigkeit dort rasch abbauen, wo
der Beschiftigungsgrad iiberdurchschnittlich zunimmt!®,

Alles in allem zeigt sich, daf3 die Effizienz der AMP gerade dann ge-
ringer wird, wenn sie am grofBten sein sollte, ndmlich mit sich verstér-
kender Beschiftigungskrise. Um so wichtiger scheint es zu sein, ohne
Preisgabe der sozialpolitisch bedeutsamen AMP die wirtschaftspoliti-
schen Akzente in den Bereich einer beschidftigungsorientierten Wachs-
tumspolitik zu verlagern. Denn daB die Wiedererlangung eines hohen
Beschiftigungsgrades eines der héchstrangigen Ziele der Wirtschafts-
und Sozialpolitik bleiben muB8, sollte auBBer Frage stehen.
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Moglichkeiten und Grenzen der Berufsprognostik

Von Dieter Mertens, Niirnberg

Vorbemerkungen

Der hier vorgelegte Diskurs soll in moglichst knapper Form die we-
sentlichen Entwicklungsschritte und Entwicklungsrdume der berufs- und
qualifikationsorientierten Arbeitsmarktprognostik in der Bundesrepu-
blik Deutschland und Lindern verwandter arbeitsmarktpolitischer Ziel-
setzung in den letzten etwa fiinfzehn Jahren systematisch darstellen
und ihre heutige politische und individualwirtschaftliche Orientierungs-
funktion in der Sicht politischer Instanzen (z. B. der Bundesregierung,
der Bundesanstalt fiir Arbeit und bildungspolitischer Gremien) eingren-
zen. Vorwissenschaftliche Formen und Vorldufer der modernen System-
prognose, wie vor allem die berufsisolierende Einzelprognose auf speku-
lativer oder kalkulatorischer Basis, werden nicht behandelt, obwohl auch
sie weiterhin populér sind. Ihre Geschichte reicht iiber Jahrhunderte
zuriick, hat in dieser langen Zeit aber keine wissenschaftlich relevante
Fortentwicklung erfahren. Erst die in den sechziger Jahren aufkommen-
den Systemprognosen (Beschreibungen in sich konsistent desaggregier-
ter Gesamtheiten) stellen eine auseinandersetzungswiirdige Innovation
dar.

Ausgeklammert wird auch die in der Literatur itiberreich belegte Aus-
einandersetzung mit und zwischen verschiedenen ,Prognosephiloso-
phien“ der Bildungsplanung, insbesondere mit dem ,,Manpower Require-
ments Approach” (MRA) und dem ,Social Demand Approach® (SDA), da
nur ihre Zusammenfithrung zu einem Bilanzierungsmodell arbeits-
marktpolitisch instruktive Aussagen erbringt, um die es hier geht'.

1 Es wird deshalb auch darauf verzichtet, die Methodenentwicklung und die
Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen jilingeren bedarfsprognosti-
schen Schulen hier im einzelnen zu dokumentieren, da es sich bereits um ein
Gebiet der ,Bibliographien von Bibliographien“ handelt. Verwiesen sei u. a.
auf:

— G. Kithlewind, M. Tessaring: Argumente fiir und gegen eine beschifti-
gungsorientierte Bildungspolitik, Gottingen 1975,

— Arbeitsgruppen des Instituts fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und
des Max-Planck-Instituts fiir Bildungsforschung, Bedarfsprognostische
Forschung in der Diskussion, Frankfurt (Main) 1976,

und fiir einen kurzen Uberblick den Einleitungsbeitrag in
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Voranzustellen ist eine Bemerkung iiber den individuellen und gesell-
schaftlichen Interessenhintergrund der Arbeitsmarktprognostik: Er liegt
— neben dem Interesse an der Minimierung von Fehlinvestitionen, also
dem Okonomischen Prinzip im engeren Sinne — in der Suche nach
Strategien der Subsistenzsicherung. Abgesehen von Moglichkeiten der
Subsistenzsicherung aus Kapitalertrigen und Transferleistungen ge-
schieht sie durch marktorientierte und qualifikationsgebundene Arbeit.
Zur dauerhaften Subsistenzsicherung auf der Grundlage von Beschéfti-
gungsverhdltnissen lassen sich vier bedeutende Strategiekomplexe vor-
stellen:

a) Die Einordnung der Einzelentscheidung in eine gesamtgesellschaft-
liche Beschdftigungsplanung mit integrierter Qualifizierungs- und
Produktionsplanung. Sie bedeutet eine totale Zentralsteuerung der
Bildungs- und Berufswege.

b) Eine ,harte“ sozialpolitische Beschdiftigungsgarantie mit entsprechen-
dem Stellenplanungssystem (Lehrerberufe) und, subsididr fiir die
nicht unmittelbar vom Stellenplan des Staates betroffenen Berufe,
Subventionsaktivitdten gegeniiber der Wirtschaft. Hier handelt es
sich um Bildungswegentscheidungen mit gekoppelter Einstellungs-
und Beschidftigungsgarantie, wie sie in Teilbereichen (Bundeswehr,
kath. Theologie, Unternehmensstipendiaten) verwirklicht sind.

c) Das Prinzip der Risikostreuung (Investmentprinzip) durch Wahl und/
oder Kombination polyvalenter Bildungskomplexe

und schlieBlich

d) die Bildungs- und Berufswegorientierungen an giiltigen Berufs-Pro-
gnosen oder an Zielvorgaben mit Riickkopplung.

(Grundsétzlich 148t sich eine solche Vierteilung von Sicherheitsstrate-
gien fiir alle moglichen Entscheidungsbereiche darstellen. Gegen Na-
turkatastrophen beispielsweise werden Wetterbeeinflussungsverfahren,
Versicherungs- und Eindeichungsverfahren, Risikostreuung [z. B. Bau-
tenstreuung] und prognosefundierte Vorsorge- und Umgehungsstrate-
gien eingesetzt bzw. erwogen.)

— Hochqualifizierte Arbeitskrifte, Literaturdokumentation zur Arbeits-
markt- und Berufsforschung, Sonderheft 6, Niirnberg 1978,

sowie die kritische Prognoseserie der ,Materialien aus der Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung* seit 1970 (insbes. MatAB 7/76 ,Die Zukunft der Hoch-

schulabsolventen“ mit einer Ubersicht iiber 23 Akademikerprognosen der

»,zweiten Generation“).

Eine recht gute Zusammenfassung des Forschungsstandes gibt auch der
»,Prognosebericht“ (Bericht {iber Stand, bisherige Ergebnisse und Entwicklung
der Prognoseforschung zum kiinftigen Arbeitskridfte- und Qualifikations-
bedarf) des Bundesministers fiir Bildung und Wissenschaft an den Deutschen
Bundestag (vom 22. 8. 1980).
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Hieraus wird deutlich, dafl die Prognostik das Instrument fiir eine
subsididre Sicherungsstrategie neben anderen ist, so daBl ihre jeweilige
gesellschaftliche Bedeutung von der jeweiligen Durchsetzbarkeit ande-
rer Strategien abhiingt. Dieser Aspekt kénnte Anregung fiir Uberlegun-
gen dariiber sein, welche Bedingungen zu dem erheblichen Aufschwung
der Prognostik und der Anhebung ihres gesellschaftlichen Prestiges in
den letzten Jahrzehnten gefiihrt haben. Eine zweite These, die diese
Anregung erweitern konnte, ist die, da der Komplexitidtsgrad der real
eingesetzten Prognostik mit dem Grad und Umfang der Abweichung
gesellschaftlicher Entwicklungen von statischen Verhiltnissen zunehmen
muB. (Das einfachste Prognosemodell schreibt Niveaus und Strukturen
statistischer Verhéltnisse aus der Gegenwart in die Zukunft fort — aber
wann wird dieses Modell als Orientierungshilfe akzeptiert?)

Im folgenden soll schrittweise gezeigt werden, wie urspriinglich ein-
fache Uberlegungen im Zuge prognostischer Entwicklungen und Erfah-
rungen zunehmend verunsichert wurden, und wie aus dieser Verun-
sicherung jeweils neuartige Orientierungsverfahren entstanden sind.
SchlieBllich soll dargetan werden, in welchen Verzweigungen die Orien-
tierungsfrage kiinftig weiterzubehandeln ist. Ein Anhang stellt das
grundsétzliche Prognosedilemma (eigentlich -trilemma) in schematischer
Form dar.

Der Versuch, die Problematik selbst und die Entwicklung unter ein
gewisses Geriist auch historischer Folgerichtigkeiten zu bringen, beruht
auf dem begrenzten Blick- und Wirkungsfeld des IAB und ist natur-
notwendig subjektiv. (Im Vordergrund der Beschiftigung mit der Ma-
terie stehen Aufgaben konkreter arbeitsmarktpolitischer Einwirkung,
z. B. durch Berufsberatung.)

Die Orientierungsfunktion der Berufsprognostik

1. Die ersten Systemprognosen — das sind geschlossene Struktur-
prognosen des Arbeitsmarktes — der sechziger Jahre gingen von einem
Satz unverinderlicher Beziehungen zwischen Entwicklungsdaten der
Wirtschaft einerseits und Arbeitskrdftebedarfen nach Qualifikationsebe-
nen und -richtungen andererseits aus. Das —je nach Detaillierung in
aufwendige Rechenverfahren miindende — Grundprinzip kann rasch
geschildert werden: Man schitzt die kiinftige (erwartbare oder ge-
wiinschte) Entwicklung des Brutto-Sozialprodukts, zerlegt diese in die
erzielbare Produktivitdtsentwicklung und den erforderlichen Beitrag
des Faktors Arbeitskraft. Bereinigt um einen Arbeitszeittrend ergibt
sich die notwendige Arbeitskriftezahl. Diese wird auf der Basis einzel-
ner Strukturrechnungen fiir Wirtschaftsbereiche aufgegliedert in Aus-
bildungsebenen und -richtungen. Fiir einige Bereiche, fiir die dieses

10 Schriften d. Vereins {. Socialpolitik 127
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Verfahren nicht ausreicht, werden Versorgungssoll-Ansitze eingegeben
(Beispiel: Dichteziffern wie Einwohner je Arzt, Schiiler je Lehrer usw.).
Um kiinftige Uberschiisse und Defizite fiir die einzelnen Ausbildungs-
kategorien bestimmen zu konnen, wird den so ermittelten Nachfrage-
prognosen eine Angebotsprojektion gegeniibergestellt, welche auf der
Basis der Altersstrukturentwicklung der Bevidlkerung und bestimmter
Struktur- und Ubergangsquoten der Ausbildungswahl angibt, wieviel
Absolventen der verschiedenen Kategorien zum Prognosezeitpunkt um
die in der Nachfrageprognose gefundenen Arbeitspldtze konkurrieren
werden. Korrekturen wéren dann Sache der lenkenden Bildungsorien-
tierung des Nachwuchses einerseits und der Kapazitdtsplanung im Bil-
dungswesen andererseits. Fiir die Bestimmung der einzelnen Relationen,
die in dieses Modell eingingen, standen ausschlieBlich Daten und Schat-
zungen iiber die Verhiltnisse am Ausgangspunkt dieser Prognosen und
einige, wegen zu geringer Stiitzpunkte statistisch nur diirftig abgesi-
cherte Vergangenheitstrends zur Verfiigung. Alle nach dieser Methode
erstellten Vorausschauen — sie wurden im Laufe der Zeit durch zusitz-
liche Struktureingaben, etwa hinsichtlich der BetriebsgroBenklassen, der
Funktionsbereiche in den Betrieben oder der Mechanisierungsgrade an-
gereichert — lassen sich deshalb unter dem Begriff der , Strukturextra-
polations-Methode“ zusammenfassen. Die verwendeten Trendfunktionen
waren und sind ganz tiberwiegend linear. Die ausschlieSliche Dominanz
dieser Methode hat zwar abgenommen, sie spielt aber — mit ihren
Verfeinerungen — immer noch eine bedeutende Rolle im Methoden-
kanon der Arbeitsmarktvorausschau. Friihe Bildungsplanungsdiskussio-
nen und -entscheidungen wurden, soweit Arbeitsmarktaspekte eine Rol-
le spielten, von Aussagen auf dieser Basis stark mitbestimmt.

2. Das Verfahren hat, wie sich bald herausstellte, eine ganze Reihe
von Schwichen bzw. besser: von nicht erfiillten und teilweise gar nicht
erfiillbaren Voraussetzungen:

a) Weder die nachfrage- noch die angebotsseitigen Entscheidungen ent-
wickeln sich so kontinuierlich bzw. stetig, wie es das Verfahren vor-
aussetzt.

b) Das Verfahren 148t keinen Raum fiir gesellschaftliche Entscheidun-
gen, welche trend- oder strukturdndernd wirken, und es 148t auch
keinen Raum fiir andere Innovationen, z. B. naturwissenschaftlich-
technischer Art, oder in der Wirtschaftsorganisation, oder in der
Konsumentennachfrage. Es wird nur beriicksichtigt, was zuvor schon
existiert hat.

c¢) Das Verfahren kennt keine Riickkopplung, insbesondere keine Wir-
kungen verédnderter Angebotsstrukturen auf die Nachfrage und um-
gekehrt.
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d) Die fiir die Vergangenheit festgestellten Verhiltnisse, insbesondere
die Relationen zwischen den verschiedenen Qualifikationskategorien
in Staat und Wirtschaft, miissen als optimal unterstellt werden, wenn
man sie ohne Korrektur in die Zukunft projiziert. Dafiir gibt es aber
kein wissenschaftliches Kriterium.

e) Es gibt keinen Raum fiir andere als wirtschaftliche Verwertungs-
aspekte von Bildung und Ausbildung.

f) Es existieren nur die dichotomen Ja-Nein-Aussagen vom Typ ,nicht
verwendbarer Uberschuf“ und ,nicht deckungsfihiges Defizit“, also
keine Anpassungsprozesse, z.B. marktwirtschaftlicher, aber auch
legislativer (etwa laufbahnrechtlicher) Art.

g) Das Verfahren stellt unerfiillbar hohe Anspriiche an die statistische
Datenbeschaffung tiber Vergangenheit und Gegenwart.

3. Die Offenkundigkeit dieser Schwichen, die iibrigens gleichermafBien
fithrte einerseits zu immer weiteren Detaillierungen des Rechenwerks.
Diese Richtung soll hier nicht weiter verfolgt werden, weil sich der
Grundeinwand unangemessen mechanistischer Ansétze bei stark fluk-
tuierenden gesellschaftlichen Bedingungen hier nur noch verschirft.
Eine andere Konsequenz war und ist die Suche nach radikal anderen
Methoden, die alternativ oder ergéinzend oder auch kontrollierend her-
anzuziehen wéren, wie vor allem zu Ansétzen, welche auf Befragungen
liber Planungen oder Intentionen insbesondere bei den Beschiftigungs-
instanzen beruhen, oder auch zu Ansitzen, welche sich auf normative
Vorgaben, etwa Langfristprogramme zur Wirtschafts- und Sozialent-
wicklung, stiitzen, wie sie noch Anfang der siebziger Jahre in Regierun-
gen und Parteien entwickelt wurden. Der deutsche Bildungsgesamtplan
enthilt zahlreiche derartige, normative Projektionselemente.

Die wichtigste Weiterentwicklung liegt aber wohl bei den Bemiihun-
gen, den geschilderten Grundansatz dadurch elastischer, realitdtsnidher
und somit handhabbarer zu machen, da man die gegeniiber natur-
wissenschaftlichen Relationen gréBere Unschirfe gesellschaftlicher Be-
dingungen und Bezichungen explizit werden lieB.

4. Diese Forschungsrichtung hat zum Ziel, mechanisch gewonnene,
unrealistisch scheingenaue diskrete Prognosewerte durch die Angabe
von realistischen Intervallen bzw. Korridoren, in deren Spielraum An-
passungsprozesse unproblematisch sind, zu erweitern. Da derartige
Korridore nicht willkiirlich benannt werden kénnen, waren empirische
Forschungsansdtze zu entwickeln, welche unter Bezeichnungen wie
»Mobilitdtsuntersuchungen®, ,Substitutionsansitze oder, zusammen-
fassend, ,Flexibilitdtsforschung” bekannt wurden? Es handelt sich da-

10*
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bei um eine ganze Reihe verschiedenartiger Verfahren der Gewinnung
von Anhaltspunkten iiber die Existenz und das Ausmall von problem-
losen Anpassungsspielrdumen zwischen Angebot und Nachfrage am
Arbeitsmarkt in Berufskategorien. Als ,problemlos*“ wird dabei ,funk-
tionale Mobilitdt“ angesehen, welche — im Gegensatz zu ,dysfunktiona-
ler Mobilitdt“ — die verschiedenartige Verwendung erworbener Quali-
fikationen ohne Qualifikationsverlust erlaubt. Als Beispiel fiir funktio-
nale, also problemlose Korridore mag der Fall gelten, daB3 ein Mediziner
seine Qualifikation nicht als praktizierender Arzt, sondern als Redak-
teur einer medizinischen Fachzeitschrift anwendet, oder daf sich ein
gelernter Bicker zum Einzelhdndler mit Backwaren und anderen
Lebensmitteln entwickelt. GroBere Bedeutung haben ganze Verwen-
dungsbereiche, in denen Biologen, Chemiker und Pharmazeuten gegen-
einander substituierbar sind, oder auch Volks- und Betriebswirte mit
Juristen um die gleichen Arbeitspldtze konkurrieren. Dysfunktional,
also auBerhalb des Prognosekorridors in unserem Sinne ist dagegen der
Jurist als Taxifahrer oder der Facharbeiter als Hilfsarbeiter.

Zur empirischen Ermittlung der Korridore sind Arbeitnehmerbefra-
gungen, Berufswechselerhebungen und weitere Verfahren anwendbar,
die sich aus dem statistischen Material der Prognosen selbst ergeben
(Akademisierungstrends, Regionalvergleiche, Branchenvergleiche und
andere Querschnittsanalysen). Die aus einer ersten Welle derartiger
empirischer Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse iiber die kate-
gorialen Unschéirfen strukturextrapolativer Prognosen wurden schon vor
7 Jahren mit den Ergebnissen der bisher am weitesten ausgearbeiteten
Berufsstrukturprojektion verkniipft, die das Battelle-Institut und die
Bundesanstalt fiir Arbeit gemeinsam erarbeitet haben®. Dabei ergab
sich, dafl von 22 Berufsbereichen mit einem errechneten Angebotsiiber-
schufl fiir 1990 die Halfte allein durch funktionale Mobilitdtskorridore
ausgleichbar werden; entsprechendes tritt auch fiir 17 von 36 Berufs-
gruppen zu, fiir die die Strukturextrapolationen ein partielles Arbeits-

2 Zum Stand der Forschung auf diesem Gebiet vgl. G. Sheldon: Zur Bedeu-
tung der beruflichen Flexibilitit im Rahmen langfristiger Arbeitsmarkt-
perspektiven, Bern 1981 (Arbeitsbericht 16 des Nationalen Forschungspro-
gramms ,Regionalprobleme in der Schweiz“), sowie D. Mertens, M. Kaiser
(Hrsg.), Berufliche Flexibilitdtsforschung in der Diskussion, Beitrige aus der
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nr. 30 (4 Béande), Niirnberg 1978.

Ferner zum empirischen und begrifflichen Uberblick: M. Kaiser, U. Schwarz:
Berufliche Flexibilitdt und Arbeitsmarkt, Quintessenzen aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung, 7/1977.

3 Wegen ihrer zentralen Bedeutung fiir die Ausreifung der empirischen
Anwendung des herrschenden Methodenkanons sei diese ,Battelle-Studie
nachgewiesen:

— A. Bliim, U. Frenzel: Quantitative und qualitative Vorausschau auf den
Arbeitsmarkt der Bundesrepublik — Stufe 3, Beitrdge aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung, 8.1, Niirnberg 1977.
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kriftedefizit erbringen. So errechnen sich beispielsweise Uberschiisse an
Warenkaufleuten bei Defiziten an Rechnungskaufleuten, zwei Gruppen,
zwischen denen ausreichende Substitutionsbeziehungen bestehen, oder
auch Uberschiisse an Schlossern und Elektrikern, aber Defizite an Tech-
nikern, die aber auch bisher schon durch Aufstiegs- und Fortbildungs-
prozesse aus genau diesen Berufen ohne Qualifikationsverlust gewonnen
werden. Das Ausmal solcher Flexibilitdtskorridore betrdgt hiufig ein
Intervall zwischen 5090 und 150 % des Punktprognosewertes, so z. B.
bei einer Reihe von gewerblichen und kaufménnischen Berufen, aber
auch fiir Physiker oder Volkswirte.

5. Errechnete Unstimmigkeiten zwischen Angebot und Nachfrage, die
sich innerhalb der Flexibilitdtskorridore halten, sind fiir Politik und
Planung und auch fiir den einzelnen Berufsanfidnger unproblematisch.
Flexibilitdtskorridore sind aber bei weitem nicht die einzigen Intervalle,
in denen berufsstrukturelle Entwicklungen gesehen werden miissen. Sie
bewegen sich auBlerdem in statistischen Fehlergrenzen, also in denjeni-
gen Grenzen, welche unter bestimmten Wahrscheinlichkeitsannahmen
aus der statistischen Unsicherheit der dem Modell zugrundeliegenden
in markt- wie in planwirtschaftlichen Systemen diskutiert wurden,
Ausgangsschitzungen fiir die Koeffizienten des Systems resultieren. Die
statistische Basis ist in der Regel so schwach (vielfach liegen nur zwei
oder drei Eckwerte aus vergangenen Volkszihlungen oder Mikrozensen
zugrunde), daB diese Wahrscheinlichkeitsintervalle allein wiederum
recht breit ausfallen.

AuBlerdem sind derartige Prognosen, wie alle sozialwissenschaftlichen
Modelle, von zahlreichen Grundannahmen abhéngig, deren Variation
innerhalb plausibler Grenzen wiederum die Ergebnisse stark variieren
1&Bt. Erinnert sei an Ausgangsgroflen wie Schiiler-Lehrer-Frequenzen
oder Versorgungsdichteannahmen im Gesundheitswesen. Werden die
Ziele hier mehr oder weniger ehrgeizig gesteckt, so dehnt sich die Band-
breite des kiinftigen ,Bedarfs“ immens aus. In neueren Akademiker-
projektionen fiir die Bundesregierung wird, um den politischen Ent-
scheidungsspielraum deutlich werden zu lassen, iiberwiegend mit auf
unterschiedlichen, aber jeweils plausiblen Grundannahmen basierenden
Alternativrechnungen operiert; dem Auftraggeber werden Ober- und
Untergrenzen des Bedarfs statt einer einzigen Prognose mitgeteilt. Fiir
Naturwissenschaftler und Ingenieure ergibt sich aus einer solchen An-
nahmevariation beispielsweise eine Spanne von 314000 bis 526 000
erforderlichen Neuzugingen bis 1990, also ein Intervall von 68 %o der
Mindestannahme?®. Ich mache darauf aufmerksam, daB3 hierbei wiederum

4 Vgl. W. Hasselmann, 1. Schubert: Bedarf und Angebot an Ingenieuren und

Naturwissenschaftlern in der Bundesrepublik Deutschland bis 1990, Miinchen
1975.
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die anderen Intervallkomponenten — Flexibilitdt und statistische Feh-
lergrenzen — noch nicht einmal einbezogen sind. Sie miifiten noch dar-
aufgestockt werden.

6. Aber noch ein weiteres ist zu beriicksichtigen: Die Verdffentlichung
autorisierter Prognosen, oder auch nur schon prognostische Spekulatio-
nen von prominenter Seite, 16sen rasch sehr empfindliche Reaktionen
in der Berufswahl des Nachwuchses aus, die sehr hiufig sogar zu Uber-
reaktionen werden. Die Prognosen haben daher eine Tendenz, sich
selbst durch ihre Wirkungen aufzuheben. Ein prognostizierter Arbeits-
kréftetiberschul tritt oft allein deswegen nicht auf, weil auf seine An-
kiindigung durch Reduktion der entsprechenden Ausbildungsentschei-
dungen reagiert wurde, ja, aus dem angekiindigten UberschuB kann sich
rasch ein Defizit entwickeln, wenn diese Reaktion zu stark wird. Es ist
der Politik zwar anheimgestellt, durch Prognosen und Spekulationen
die Entscheidungen der Jugendlichen zu beeinflussen, sie hat aber keine
Kontrolle iiber Art und Ausmafl der Wirkungen. Dosierende Berufs-
lenkung ist nach Buchstaben und Inhalt unserer Gesellschaftsordnung
ausgeschlossen.

Die geschilderten Effekte dieser Art, die dem ,,Schweinezyklus“ ent-
sprechen, sind immer wieder zu beobachten. Beispielsweise wurde An-
fang der siebziger Jahre von vielen Seiten vor drohenden Uberschiissen
bei Juristen gewarnt, mit der Wirkung, dafl die Studienanfingerzahl in
den Rechtswissenschaften binnen kurzem um iiber ein Drittel zuriick-
ging. Diese relativ schwachen Studienjahrgénge traten Ende der sieb-
ziger Jahre als Absolventenjahrginge auf den Markt, mit der Folge, daf§
sich die Marktlage fiir Juristen dann deutlich giinstiger darstellte als
noch kurz davor. Ahnliche Wellen hat es zuvor schon bei Psychologen
gegeben, und zur Zeit ist deutlich, daB eine solche Umkehr nun bei
Ingenieuren und einigen wichtigen naturwissenschaftlichen Berufen
erfolgt. Auch die Studienanfingerzahlen fiir den Volksschullehrerberuf
sind gerade infolge der sehr diisteren Prognosen vor einigen Jahren
ganz radikal, ndmlich auf weniger als die Hilfte geschrumpft — man
wird verfolgen miissen, ob nicht in Teilbereichen Probleme daraus
resultieren werden.

Prognosen konnen solche Wechselbdder nicht nur nicht vermeiden,
sondern — infolge der herrschenden Prognosegldubigkeit — sogar ver-
stdrken. Daraus entsteht auch ein Beratungsparadox: In einer prognose-
gldubigen Umgebung trifft ein einzelner hiufig eine kluge Entschei-
dung, wenn er stets genau das tut, wovon alle abraten, sozusagen anti-
zyklisches Individualverhalten betreibt mit dem Ziel, sich in der Baisse
einzudecken und sodann auf den Markt zu kommen, wenn die Preise
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hoch sind. Aber dieses Verhalten offentlich und allgemein angeraten
wiirde wiederum sich selbst entwertende Wirkungen zeitigen: Nur ein
einzelner kann sich antizyklisch verhalten, wollen es viele tun, so wird
ihr Verhalten prozyklisch.

Ein besonders bemerkenswertes Beispiel fiir die Wirkungen von Pro-
gnosen betrifft den gesamten betrieblichen Ausbildungsbereich: Die im
Jahre 1975 durch prognostische Verfahren entdeckte riesige Ausbil-
dungsliicke der spéten siebziger und der achtziger Jahre hat hierzulande
so aullerordentliche politische Anstrengungen und insgesamt ein solches
AusbildungsbewuBtsein ausgelost, dal sich die Lage bereits wesentlich
entspannt hat. Ein Ausbildungsdefizit, das, wenn nichts geschehen wire,
binnen zehn Jahren fast anderthalb Millionen Jugendliche ohne Aus-
bildung gelassen hitte, reduziert sich aus heutiger Sicht auf weniger als
eine halbe Million (was schlimm genug ist).

7. Zuriick zur Strukturprognose. Die inzwischen gewonnenen Einblicke
in die Unschirfebereiche des Arbeitsmarktes und des Bildungswesens
erinnern an das bekannte Grundtrilemma jeder Vorausschau, das man
als das ,, magische Dreieck der Prognostik“ bezeichnen kann.

Es besteht darin, daB ein dreiseitiges Rivalitdtsverhiltnis vorliegt
zwischen der Prognosefrist (also der Ndhe oder Ferne des Prognose-
termins, fiir den eine Aussage gemacht werden soll), der Desaggrega-
tionstiefe bzw. dem Detaillierungsgrad der Prognose (also der Zahl der
Einzelaussagen) und der Prognosegenauigkeit bzw. Eintreffenswahr-
scheinlichkeit der Prognose. (Eine Illustration dieser Problematik wird
im Anhang gegeben.)

Systematische Strukturprognosen der zuerst beschriebenen Art haben
oft eine erstaunliche Detaillierung — die Arbeitswelt wird in mehr als
hundert Einzelaggregate untergliedert und fiir jedes davon wird eine
zahlenméBig genaue Aussage gegeben — bei ziemlich fernem Prognose-
termin — bis zu 20 Jahren voraus — und verzichten dafiir auf einen
hohen Wahrscheinlichkeitswert fiir das Eintreffen ihrer Aussagen. Wird
statt dessen auf die tiefe Desaggregierung verzichtet und eine Aussage
nur iiber groBe Bereiche — wie etwa die Hauptqualifikationsgruppen
oder die gewerblichen gegeniiber den Dienstleistungsberufen — ange-
strebt, dann 148t sich auch bei langen Prognosefristen die Eintreffens-
wahrscheinlichkeit ziemlich gut eingrenzen. Eine Aussage iiber den
Dienstleistungsbereich insgesamt 148t sich immer eher riskieren als ein
Satz von Aussagen iiber alle Dienstleistungsberufe im einzelnen. Ver-
zichtet man aber auf die lange Prognosefrist, so ist auch in tiefer Des-
aggregation eine Strukturprognose vertretbar, diese dann allerdings
nur auf vielleicht 5 Jahre mit hoher Eintreffenswahrscheinlichkeit.
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Auf die lange Frist kann aber am wenigsten verzichtet werden: Wenn
Berufsstrukturperspektiven in die gesellschaftliche Planung (etwa Bil-
dungsplanungen) oder in individuelle Ausbildungsentscheidungen ein-
gehen sollen, so muBl man an die langen Ausreifezeiten und die lange
Lebensdauer solcher Entscheidungen denken. Wer heute eine Ausbil-
dung beginnt, tritt erst in 3—6 Jahren auf den Arbeitsmarkt und will
40 Jahre lang dort sein Auskommen finden. Wer eine Ausbildungs-
stdtte oder ein Curriculum oder eine Priifungsordnung plant, plant
fiir kommende Jahrzehnte und nicht fiir die néchsten 5 Jahre. Eine
allzu grobe Aggregierung der Arbeitsmarktkategorien ist fiir viele ge-
sellschaftliche und individuelle Planungsentscheidungen irrelevant, und
der Verzicht auf jede Eintreffenswahrscheinlichkeit durch unrealisti-
sche Scheingenauigkeiten 148t die Prognose zum reinen Glasperlen-
spiel werden.

Das gegebene Trilemma ist aber nicht damit hinwegzudiskutieren,
daB man feststellt, daf alle drei Erfordernisse gleichzeitig befriedigt
werden sollen: Lange Frist, tiefe Detaillierung und hohe Eintreffens-
wahrscheinlichkeit. Die bisher brauchbarste Losung liegt im Abbau der
Scheingenauigkeit durch die Einfithrung von Aussagespielrdiumen im
bereits dargelegten Sinne. Selbstverstdndlich wird dadurch der (ver-
meintliche) Informationsgehalt herabgesetzt, dafiir steigt der Realitéts-
und Wahrscheinlichkeitsgehalt; Detaillierung und lange Frist konnen
erhalten bleiben. Nebenbei: Das mathematische Anspruchsniveau der
Prognose steigt mit der Einfithrung von Intervallen erheblich an. Ma-
trizen, die in jedem Feld ein Intervall enthalten, sind sehr viel schwie-
riger zu konstruieren und weiterzuverarbeiten als solche mit diskreten
Zahlen®.

8. Damit ist der weitere Weg der klassischen Strukturprognose, die auf
Extrapolationsansétzen fuflt, vorgezeichnet: Er erbringt Aussagen iiber
Spielrdume. Daneben entwickeln sich Gedanken und Ansidtze vollig
anderer Art. Erwdhnt wurde bereits der Befragungs-Ansatz. Er ist
schon verschiedentlich eingesetzt worden, hat sich allerdings noch nicht
bewihrt. Es zeigt sich, dal auch die Beschiftigungsinstanzen in Wirt-
schaft und Staat schon iiber mittlere Fristen von wenigen Jahren nur
wenig VerlédBliches iiber ihre eigene Bedarfsentwicklung aussagen kon-
nen, das man zu Gesamtprognosen zusammenfiigen diirfte.

Erwédhnt wurden auch Soll-Versorgungsansétze. Hierher gehoren alle
Berechnungen, mit denen aus langfristigen gesellschaftlichen Zielen die
zu ihrer Verwirklichung kiinftig erforderlichen Qualifikationsmengen

5 Vgl. G. Miiller, K. John: Beriicksichtigung von Flexibilitdtsspielrdumen
bei Arbeitsmarktprognose und Arbeitsmarktsimulation, in: Mitteilungen aus
der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 1/1973.
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und -strukturen ermittelt werden. Angelpunkt dieser Verfahren ist die
Zielbestimmung. Zwar werden viele Versorgungsziele erortert, schwie-
rig ist es aber, ihre jeweilige politische Relevanz zu bestimmen. Diese
Aufgabe sollte nicht dem Prognostiker iiberlassen bleiben. Wenn es
sich nicht mehr um Prognosen im eigentlichen Sinne, sondern um Ziel-
projektionen handelt, hat die Max Weber’sche Arbeitsteilung Platz zu
greifen: Der Politiker, das ist dann wohl der Auftraggeber einer Pro-
jektion, setzt die Ziele, der Prognostiker ermittelt die strukturellen
Konsequenzen und die (oft verschiedenen) Wege, auf denen diese Kon-
sequenzen erreicht werden konnen. Liegen explizite Zielangaben nicht
vor, wird der Prognostiker einen Satz alternativer Modelle auf der
Basis alternativer Zielannahmen vorlegen.

Als weitere Planungs- und Prognosemodelle kénnen genannt werden:
Reaktions-Ansdtze, die auf Verhaltensannahmen in Reaktion auf be-
stimmte Bildungsentwicklungen beruhen (Penetration, Absorption, Mul-
tiplikatoren, Rekrutierungsverhalten), Ansédtze die auf Personalpla-
nungsangaben fuBlen (quellenm&fBig noch zu schwach fundiert), budget-
orientierte und Ansétze marktwirtschaftlicher Steuerung (Bildungskon-
tingente, preisgesteuerte Bildungsentwicklung), reformierte Steuerungs-
modelle (rollierende Bildungsreform in elastischer Anpassung an jewei-
lige Diskrepanzen), entscheidungstheoretische Ansétze, Interessenana-
lysen, Ungleichungsprognosen usf. — sdmtlich Vorgehensweisen, die
vorerst mehr in der Idee als in der Anwendung existieren, aber noch
eine reichhaltige Weiterentwicklung der Prognostik und Planungstheo-
rie auf diesem Sektor versprechen®.

9. Zuriick zu den konkreten Anliegen der Praxis: Die frithe Prognose-
Euphorie ist also verflogen. Dafiir ist ein tiefer Einblick in das Wesen,
in die Mdglichkeiten und Grenzen sozialwissenschaftlicher Prognostik
gewonnen worden, es ist auch klargeworden, was derzeit verantwort-
lich auf der Basis wissenschaftlicher Analyse politisch ausgesagt werden
kann und was nicht, und es sind alternative oder doch erginzende
Instrumente wissenschaftlicher Orientierung in beruflichen Entschei-
dungssituationen entwickelt worden.

Zum harten Kern dessen, was gesagt werden kann, zdhlen folgende
Bereiche:

a) Es kann das MindestausmalBl des jeweiligen Bedarfsspielraums ge-
nannt werden.

b) Es konnen die Mobilitdts- und Substitutionsbeziehungen zwischen
nahezu allen Einzelberufen aufgezeigt werden, also auch ,typische®,
—_— VAR
6 D. Mertens: Retrospektive und prospektive Beschédftigungsorientierung in
der Bildungsplanung, in: Arbeitsgruppen.. ., a.a.O., S. 237 ff.
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c)

d)

e)

f)

d. h. besonders iibliche und haufige Uberginge, Austauschbeziehun-
gen und Aufstiegs-, aber auch drohende Abstiegsprozesse.

Es konnen fiir jedes grofere Berufsfeld sog. ,,Zentralberufe“ iden-
tifiziert werden, die nach Ausbildung und Austauschbeziechungen
durch die besondere Anwendungsbreite ihrer beruflichen Qualifi-
kationsverwertungsmoglichkeiten besonders gute Arbeitsmarktchan-
cen, auch bei unsicherer Strukturentwicklung, stets behalten. Hierzu
zdhlen beispielsweise fiir den Bereich der Metallberufe der Schlos-
ser, fiir den Baubereich der Maurer, fiir die kaufménnischen Berufe
der Betriebswirt und der Industriekaufmann, fiir die Ingenieur-
berufe der Maschinenbauingenieur und der Elektroingenieur, fiir
die naturwissenschaftlichen Bereiche der Chemiker usf.

Es konnen besondere Spezialisierungsrisiken genannt werden.

Es koénnen diejenigen Engpésse der Strukturentwicklung bestimmt
werden, die auch nach Korridorisierung der Prognose verbleiben und
politisches Handeln erfordern konnen. Hierbei sind wiederum vor
allem solche Ausbildungsrichtungen in den Brennpunkt zu stellen,
bei denen wenig Abhilfe durch Austauschbeziehungen zu anderen
Berufsbereichen zu erwarten ist, also solche, wo nahezu eindeutige
Beziehungen zwischen AusbildungsabschluB und Berufsausiibung
bestehen (Beispiel: Raketenspezialisten).

Es konnen Risikoverminderungs-Strategien artikuliert werden. Nicht
gesagt werden kann dagegen, exakt wieviele in einem bestimmten
Beruf Ausgebildete etwa im Jahre 2000 in der Bundesrepublik
Deutschland einen ausbildungsaddquaten Arbeitsplatz haben wer-
den, und schon gar nicht kann einem einzelnen Jugendlichen fiir
seine Person eine bestimmte Arbeitsplatzaussicht oder -garantie aus
einer Berufsprognose abgeleitet werden, wenn er eine bestimmte
Ausbildung wéhlt. Dies widre nur durch Ausweitung des Koppe-
lungsprinzips der Beamtenausbildung mit spéterer Ubernahmega-
rantie auf die gesamte Gesellschaft denkbar, also durch totale Nach-
wuchsplanung, welche eine ebenso totale Wirtschafts- und Gesell-
schaftsplanung voraussetzen wiirde.

10. Wenn demzufolge beispielsweise seitens der Bundesregierung und

der Bundesanstalt fiir Arbeit allgemein gehaltene, aber doch sehr dezi-
dierte Positionen verbreitet und verarbeitet werden, so sind diese nicht
deshalb so allgemein, weil eine prézise, dem Stand des Handwerks ent-
sprechende, Prognose unmoglich wére, sondern im Gegenteil: Es han-
delt sich dabei um nach-prognostische, d.h. auf der Basis einer inten-
siven wissenschaftlichen Beschiftigung mit der Materie gewonnene
Einsichten in Grundzusammenhinge, die auch vom einzelnen als Risiko-
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minderungsstrategie genutzt werden kénnen. Hierzu zdhlen Aussagen
wie

»Uberqualifikation ist ein geringeres Risiko als Unterqualifikation®,
oder

»Es ist besser, eine Ausbildung der zweiten oder dritten Wahl zu
wihlen, als bei fehlender erster Wahl auf jede Ausbildung zu ver-
zichten“, oder

,Breitenausbildung mit stufenweiser Entscheidung ist besser als
frithe Spezialisierung“.

11. Hierher gehéren auch Empfehlungen, die sich auf die Anreiche-
rung der Ausbildung um Schliisselqualifikationen beziehen. Darunter
verstehen wir solche Qualifikationen, die insbesondere bei den ,zentra-
len Berufen“ und kiinftigen Grundberufen die noch bessere Nutzung
der dem Ausbildungs- und Berufssystem innewohnenden Flexibilitit
sichern helfen sollen. Vorauszustellen ist natiirlich die Frage, welche
Qualifikationen es sind, die bestimmten Ausbildungsabschliissen mehr
als anderen eine vielfiltige, anpassungs- und entwicklungsfahige beruf-
liche Entfaltung erschliefen. Derartige Qualifikationen miissen nicht
unbedingt explizit curricular vermittelt werden, sondern kénnnen auch
durch den jeweiligen, bildungsspezifischen, SozialisationsprozeB gewon-
nen worden sein. Es gehoren dazu sowohl gemeinsame Nenner vieler
verwandter Ausbildungsordnungen wie auch iibergreifende Grund-
prinzipien der Ausbildung. Der deutsche Wissenschaftsrat hat in seinen
Empfehlungen zur Studienreform das Schliisselqualifikationsprinzip
unter der Bezeichnung ,Training multifunktionaler Fahigkeiten“ mit
einem hohen Stellenwert versehen und insbesondere aufgezdhlt, ver-
mittelt werden miisse:

die Fihigkeit zur rationellen Informationsverarbeitung,
die Fahigkeit zur problemadéquaten Formulierung,

die Fahigkeit zur freien Artikulation,

die Fahigkeit zur rationalen Argumentation,

die Fahigkeit zur Kooperation und Teamarbeit,

die Fahigkeit zum Selbststudium und

die Fahigkeit zur Umsetzung von Gedanken’.

Der Wissenschaftsrat meint, daB derartige Fiahigkeiten, die in irgend-
einer Weise ohnehin mehr oder weniger mit dem Studium vermittelt
werden, noch besser gefordert werden kénnten dadurch, daf man sie
gezielt fordere und ausdriicklich in die Studienziele aufndhme. Dies
trifft sich mit arbeitsmarktorientierten Uberlegungen zu den indivi-

7 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Differenzierung des Studienangebots,
Koln 1978, S. 17 ff.
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duellen und kollektiven Bedingungen, unter denen gerade bei pro-
gnostischer Unschirfe und Unsicherheit die Berufsrisiken vermindert
werden koénnen.

Nebenbei: Auch die weiteren Vorschlidge des Wissenschaftsrates, die
auf einen Studienaufbau mit einem ,harten Kern“ und einem Spiel-
raum fiir freie Fdcherzuwahl nach Neigung hinauslaufen, lassen sich
arbeitspolitisch stiitzen.

12. Die sich durch diese Tendenzen abzeichnende Fortentwicklung
der Prognosefrage in die Frage verbesserter Strategien bei unzuldng-
licher Prognose ist aber nicht die einzige Entwicklungslinie. Der Rat-
schlag, vorhandene Fleixbilititen zu nutzen und die Voraussetzungen
fiir weitere Flexibilitdt zu schaffen, ist nur eine logische Konsequenz.
Eine andere ist die Frage nach dem alternativen individuellen Bera-
tungskonzept, soweit in der Beratung und Orientierung einzelner die
Berufsaussichten-Frage aufgeworfen wird.

Im IAB wurde in diesem Zusammenhang das , Konzept der differen-
zierten Information“ ausgearbeitet’. Diesem Konzept liegt die Uber-
legung zugrunde, daB die Prognosefrage, vom einzelnen gestellt, ohne-
hin lediglich ein Kiirzel, ein Symbol fiir im Grunde recht komplexe
Informations- und Orientierungsinteressen ist, die man auch unmittel-
bar erkunden und angehen kann.

Es wiirde ja dem einzelnen Ratsuchenden wenig niitzen, wenn man
ihm die Ergebnisse einer Prognose — selbst wenn diese so lapidar ver-
tretbar wire — mitteilen wiirde, etwa dergestalt: Im Jahr 1990 werden
1967 000 Schlosser benétigt (Korridor: 1727 bis 3644 Tds., Battelle) oder
auch wenn man ihm die Saldenprognose (UberschuB 300000 Krifte)
an die Hand geben wiirde. Er wiifite ja nicht, welche Beziehung diese
Aussage zu seiner Entscheidungssituation hat, und es wére auch zwei-
felhaft, ob sie — angesichts des Fehlens entsprechender Riickkopplungs-
und Lenkungssysteme — {iiberhaupt eine solche fiir ihn verwertbare
Bedeutung besitzt. Mancher, der dringlich nach Prognosen ruft, wire
verdutzt, wenn er sie erhielte und vermutlich nach einigem Nachdenken
so ratlos wie zuvor. Er wiirde zuriickkehren und selbst fragen: ,Wel-
chen Schlufl habe ich nun fiir mich daraus zu ziehen? Ist es nun fiir
mich empfehlenswert oder nicht, diese Ausbildung zu wé#hlen?“ Und
hier zeigt sich der Kern des Problems: Prognose ist nicht Ziel, sondern
Mittel. Es geht um Entscheidungshilfe. Deshalb decken auch die hiufi-
gen Einfachprognosen, die sich immer wieder in den Massenmedien

8 A. Chaberny, K. Schober-Gottwald: Risiko und Chance bei der Ausbil-
dungs- und Berufswahl. Das IAB-Konzept zur differenzierten Information
iiber Beschiftigungsaussichten, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung, 1/1976.
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finden, nicht den eigentlichen Orientierungsbedarf. Dieser ist nédmlich
von sehr individueller Art und weder mit Prognosen noch mit allgemei-
nen Aussagen iiber Berufe nach dem Muster ,empfehlenswert — nicht
empfehlenswert“ zu befriedigen; denn bei der Berufswahl werden sehr
spezifische, verschiedenartige Ziele verfolgt: Fiir den einen ist ein Be-
ruf empfehlenswert, der ihm wenig Konkurrenz beschert, fiir den zwei-
ten ein solcher, der in feste Laufbahnen miindet, der dritte sucht die
Chance zu raschem Aufstieg, der vierte zur Entfaltung seiner F&hig-
keiten, der fiinfte zu hohem Einkommen usf. Den einen interessiert,
welche Moglichkeiten dieser Beruf an seinem bisherigen Wohnort bietet,
der andere fiihlt sich mobil und will {iber die weltweiten Chancen
orientiert werden. Der eine sucht Chance und nimmt Risiko in Kauf,
der andere will kein Risiko und nimmt Chancenmangel in Kauf. Dies
alles ist zwar in der Stellvertreter-Frage nach den Berufsaussichten, der
Berufszukunft, der Berufsprognose verborgen, aber in verschiedener
Gewichtung, mit verschiedenen Priferenzen. Es kann also auf die sym-
bolische, lapidare Frage keine ebenso lapidare Antwort helfen, auch
wenn es sie gdbe. Es gilt, den tatsdchlichen Orientierungsbedarf zu
erkunden und, so dhnlich wie auch bei Konsumgiitertests Angaben zu
einzelnen Aspekten gegeben werden — etwa zum Aspekt der Dauer-
haftigkeit, der Preiswiirdigkeit, der technischen Sicherheit, des Styling
usf.,—oder wie gingige Hotel- und Campingfiihrer in zahlreichen Indi-
katoren und Symbolen Auskunft iiber die verschiedenen Details der
Lokalitdt geben, und wie sich alle diese Einzelangaben nie fiir alle
gleich befriedigend nur in einem Kiirzel (empfehlenswert — nicht emp-
fehlenswert) zusammenfassen lassen —, so dhnlich ist auch bei der
Frage nach den Berufsverhiltnissen dem detaillierten Informations-
bedarf auf den Grund zu gehen. Das ,Konzept der differenzierten
Information“, mit dem die Berater beraten werden sollen, steht also
in Antinomie zu einem ,Konzept der undifferenzierten Information“,
wie es eine Beratung allein auf der Grundlage von quantitativen Pro-
gnosen darstellen wiirde.

Es wurden nach diesem Konzept Handbiicher entwickelt, welche in
iiber hunderttausend Einzelangaben jede nur erdenkliche Auskunft,
soweit objektivierbar und derzeit vorhanden, zu den Einzelaspekten
der Berufsverhiltnisse geben’. Solche Aspekte sind beispielsweise: Be-
stands- und Entwicklungsdaten, die Riickschliisse auf das Gewicht einer
Ausbildung oder eines Berufs zulassen, EinfluBfaktoren der Entwick-
lung in diesem Beruf, Geschlechtsstrukturen, die auf Chancen und
Risiken fiir das Minderheitsgeschlecht schlieBfen lassen, Bildungs- und
Ausbildungsstrukturen und -gepflogenheiten, Streuungsindikatoren

9 Bundesanstalt fiir Arbeit: Handbuch zu den ausbildungs- und berufs-
spezifischen Beschiftigungschancen, Niirnberg 1974, mit Folgelieferungen.
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tiber Wirtschaftszweige und Regionen, Betriebsgrofenstrukturen fiir die-
sen Beruf, Mobilitdtsindikatoren, Indikatoren der saison- oder konjunk-
turbedingten Berufsrisiken, berufliche Statusverhiltnisse, Altersstruk-
turen, die auf die Nachwuchsbedingungen zuriickwirken, Angaben zur
Verweildauer, zu den Arbeitszeitverhéltnissen, zum relativen Einkom-
men und weitere mehr. Durch diese Informationsmoéglichkeiten ergibt
sich eine vertiefte Entscheidungsvorbereitung, welche regelrechten
Checklisten-Charakter annehmen kann. Unterschiedliche berufliche Ent-
scheidungssituationen und Préferenzen konnen beriicksichtigt, die per-
sonlichen Verhéltnisse des einzelnen kénnen einbezogen werden, und
anstelle pauschaler Aussagen ist eine differenzierte Erorterung der
Chancen und Risiken am Arbeitsmarkt und der Faktoren, welche sie
beeinflussen, méglich. Das Konzept fragt nicht nach prognostischen Un-
gleichgewichten von Angebot und Nachfrage, sondern nach Art und
Wirkung von Risikofaktoren, so wie wir es etwa auch in der Medizin
kennen (Krebsforschung, Infarktforschung).

13. Vorliegende Prognosen — fremde und eigene — werden in diesem
Konzept ebenfalls beriicksichtigt, als eine Information neben anderen.
Sie orientieren zumindest iiber die Vorstellungen anderer Stellen (z. B.
der Berufsverbinde oder der Bundesregierung oder der Bildungspla-
nung) und iiber die 6ffentliche Meinung zur Entwicklung in dem jewei-
ligen Bereich. Das IAB verfolgt zu diesem Zweck sdmtliche namhaften
Berufsprognosen, die von anderer Seite auf den Markt gebracht wer-
den, unterwirft sie einem systematischen Beurteilungsraster, der eine
Reihe von Kriterien zur Priifung des Grades der Wissenschaftlichkeit
enthilt, und gibt ihre Ergebnisse in kommentierten Abstracts fiir die
Beratungsdienste ebenfalls heraus!.

Ihr Stellenwert ist aber generell durch ihre Unterordnung unter das
Konzept der differenzierten Information gekennzeichnet.

14. Nicht unterschlagen werden darf der Hinweis darauf, daB die
Frage nach den generellen Berufsaussichten, gleichgiiltig mit welchen
mehr oder weniger differenzierten Instrumenten sie angegangen wird,
nur eine unter vielen Fragen ist, die der Ausbildungs- und Berufs-
wihler sich zu stellen hat!. Abgesehen von den mehr institutionell-
formalen Informationen, die er benétigt (Wie, wo, wann kann ich mich
zu diesem Beruf ausbilden lassen, was sind die Voraussetzungen, wie

10 In der Serienpublikation , Materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung® (matAB). Zum Beurteilungsraster vgl. Volkmar Gottsleben: Kri-
terien-Katalog zur Beurteilung beschidftigungsorientierter Bildungs- und
Arbeitskriafteprognosen, matAB 4/1976.

11 Zum Beratungszusammenhang vgl. D. Mertens: ,Berufsprognosen”: Rela-
tivierung und Modifikationen, in: Mitteilungen des Instituts fiir Arbeits-
markt- und Berufsforschung, 6/1969.
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lange dauert es, welche Zugangs- und Weiterbildungsverzweigungen
gibt es?), hat er vor allem ja auch seine individuelle Eignung und Nei-
gung zu priifen. In sehr vielen Féallen ist die Frage nach der Prognose
nicht einmal ein Kiirzel fiir jegliche Uberlegungen zu den Berufsver-
hiltnissen und -chancen und -risiken, sondern eine Verlegenheits-Meta-
pher fiir die Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Fé&higkeiten und
Interessen, die wir bei vielen Jugendlichen beobachten. Diese werden
nicht mit Hilfe der Arbeitsmarktforschung festgestellt, sondern unter
anderem mit Hilfe entwickelter Verfahren der psychologischen Eig-
nungsdiagnostik und vor allem durch die individuelle Erérterung der
anstehenden Entscheidung mit Bildungs- und Berufsberatern, aber auch
mit der engeren Umgebung und in Unterrichtseinheiten der Berufs-
wahlkunde, der Arbeitslehre und der Berufswahlpraktika'®

Die Besprechung der Berufsaussichten ist nicht unabhéngig von der
Erérterung der Berufseignung des einzelnen. Nehmen wir wieder den
einfachsten, wenn auch nicht realistischen Fall der Berufsprognose im
allgemeinen Verstindnis: Sagt sie, daB etwa 10 %o der Berufsbewerber
kiinftig keinen Arbeitsplatz im einschldgigen Berufsfeld erhalten wer-
den, so bedeutet dies angesichts der in unserer Leistungsgesellschaft
gegebenen Kriterien der Personalauslese ja nichts anderes, als dafi die
109/ am wenigsten geeigneten, und als Filter dafiir wird wohl oft der
Ausbildungserfolg genommen, die gro8ten Schwierigkeiten haben wer-
den. Wiirde der angekiindigte UberschuB 30 %o betragen, so wiirden
fiir die 3090 am wenigsten in der Ausbildung erfolgreichen (diejenigen
mit den schlechtesten AbschluBzeugnissen) Schwierigkeiten entstehen.
Mit anderen Worten: Nie wiirde aus einer solchen UberschuBprognose
allgemeines Abraten gefolgert werden miissen, sondern lediglich eine
je nachdem hohere oder niedrigere Anforderung an die Eignung und
an das Interesse. Hochgeeignete und hochmotivierte Jugendliche werden
in dem Beruf ihrer Wahl auch bei groBen prognostischen Diskrepanzen
oder — nach dem Konzept der differenzierten Information — bei einer
Hiufung von Risikofaktoren — keine Probleme haben. Der individuelle
Risikofaktor, der in geringer Eignung und Neigung fiir einen Beruf
oder fiir eine Ausbildung liegt, spielt andererseits immer eine min-
destens ebenso gewichtige Rolle wie alle Aspekte der generellen Be-
rufsaussichten®.

12 Fiir weiterfiihrendes Interesse sei aktuell verwiesen auf: E. Lange,
Evaluierung der Berufsberatung der Bundesanstalt fiir Arbeit, theoretischer
und methodischer Ansatz, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung, 3/1981.

13 Methodische Fragen einer solchen Verkniipfung von individuellen Eig-
nungs- mit generellen Prognoseaspekten werden erortert von: H.-H. Eckardt,
Psychologische Eignungsprognosen: Ihre Stellung in einem Gesamtsystem
arbeitsmarktorientierter und eignungsorientierter Berufsinformationen, in:
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2/1973.
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15. Neben den individuellen Beratungsanliegen liegt, wie erwé#hnt,
eine weitere Ursache des allgemeinen Rufs nach Arbeitsmarktprogno-
stik im gesellschaftlichen Planungsbedarf. Auch hier ist ein Entschei-
dungsmuster zu erdrtern, das tiber die eher naive Vorstellung einer
rein prognoseorientierten, also voéllig apolitischen, Planung wieder hin-
ausweist!,

Was kann die Arbeitsmarktvorausschau fiir diese gesellschaftliche
Planung leisten?

a) Die kurz- und mittelfristige Arbeitsmarktentwicklung kann in ihren
Eckgroflen, wenn man einmal von weltwirtschaftlichen oder -politi-
schen Katastrophen absieht, relativ gut vorausgeschitzt werden.
Dazu dienen ausgearbeitete Kontensysteme, welche Bestandsent-
wicklungen und Bewegungen in einer Art demographischer und
sozialer Gesamtrechnung fiir Zwecke der Arbeitsmarktpolitik nach-
weisen und bilanzieren®. Mittelfristig vermégen diese Modelle recht-
zeitige Warnprognosen auszultsen, wie etwa im Falle der Ausbil-
dungsengpall-Prognose, von der schon die Rede war, oder auch im
Fall der gegenwirtigen, gut prognostizierten globalen Arbeitsmarkt-
diskrepanz.

b) Die groben Qualifikations- und Bereichsstrukturen konnen auch in
der langfristigen Entwicklung einigermafen verlédBlich aufgezeichnet
werden. Nach Beobachtungen in der Rezession der letzten Jahre
schélen sich sogar besser als man dies zuvor hétte behaupten kénnen
die eigentlichen Entwicklungskonstanten heraus, wie etwa der an-
haltende Trend zur Hoherqualifikation, insbesondere zu Lasten der
Arbeitsplédtze fiir Ungelernte, deren Beschéftigungschancen rapide
schrumpfen'®.

¢) Fiir die Detailstrukturen kann gesagt werden, welche Entscheidungs-
bereiche wegen ihrer breiten Flexibilitdtskorridore unproblematisch
sind.

d) Es kann einiges zum Strukturwandel und auch zur Richtung des
Strukturwandels, soweit technische Entwicklungen dafiir die Ursache
sind, und zum Gewicht bestimmter technischer Entwicklungen ge-

14 Zur Kapazitdtsplanung bei prognostischer Unschirfe auch: D. Mertens,
Bildungspolitik: Freiwahl und Planung, in: Konjunkturpolitik 1/1971.

15 1.. Reyher, H.-U. Bach: , Arbeitskrifte-Gesamtrechnung” — Bestinde und
Bewegungen am Arbeitsmarkt, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung, 4/1980.

16 Vgl. die im Schwerpunktheft 3/1980 der Mitteilungen aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung (Das prognostizierte Jahrzehnt, Die siebziger
Jahre — Vorausschau und Wirklichkeit) wiedergegebenen Arbeiten, insbes.
F. Stoof3, Tendenzen des Wandels beruflicher Strukturen in den 70er Jahren.
Ein Vergleich zwischen prognostizierter und tatsédchlicher Entwicklung.
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sagt werden, ohne daB im einzelnen bestimmte technische Innova-
tionen und Diffusionen vorausgesagt werden konnen.

e) Es konnen — wie beim Individuum — eine Reihe von Strategien
der Risikominderung angegeben werden, auf die schon hingewiesen
wurde.

16. Nicht Gegenstand der Voraussage sind die politischen Entschei-
dungen selbst, die in erheblichem MaB die Arbeitsmarktentwicklung
prigen und prédgen werden — man denke nur an Entscheidungen im
Schulbereich, im Energiebereich, im AuBenwirtschaftsbereich, in der
Integrationspolitik der Européischen Gemeinschaft, in der Gastarbeiter-
frage, im Verkehrswesen und in der Forschungspolitik oder der Land-
wirtschafts- und sonstigen Subventionspolitik, oder auch in der Ge-
sundheits- und iiberhaupt der Sozialpolitik, wie auch der Familien-
politik, die eine erhebliche Wirkung auf die Frauenerwerbstédtigkeit
haben kann, und generell natiirlich in der offentlichen Geld-, Haus-
halts- und Finanzpolitik.

Man wird wahrscheinlich nicht erwarten konnen, dafl politische oder
wissenschaftliche Instanzen voraussagen konnten, welche Entscheidun-
gen auf all diesen Gebieten in den néchsten Jahrzehnten fallen werden.
Man wird als Prognostiker aber auch nicht mit dem Hinweis auf die
Grundzustidndigkeit der Politik die Anwendung der Kunstlehre ver-
weigern konnen. Man wird vielmehr Verfahren entwickeln, die fiir
alternative und sodann nach gewissen Wahrscheinlichkeitsiiberlegungen
gefilterte politische Optionen Arbeitsmarkt-Szenarien erbringen, die in
sich konsistent sind und spezielle Arbeitsmarktengpésse fiir verschie-
dene Gesellschaftsentwicklungen aufscheinen lassen. Die politischen Op-
tionen betreffen beispielsweise folgende Entscheidungsrdume:

Giiterproduktion versus Blaupausenexport
Umweltschonung versus Produktionsmaximierung
Freizeitoptima versus Leistungsorientierung
Bildungsmaxima versus andere Zeitverwendungsdkonomien
Kurzfrist- versus Langfristinvestitionen

Priorisierung der Preisstabilitdt versus Priorisierung der sozialen
Stabilitat

Quantitative versus qualitative Beschéftigungspolitik

Autonome versus gesellschaftlich kontrollierte oder gar gesteuerte
Investitionsentwicklung

Weltwirtschaftliche Verzahnung versus , Protektion der EG*

Raschere Versorgung mit offentlichen Giitern versus private Wohl-
standssteigerung

11 Schriften d. Vereins £f. Socialpoiitik 127
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Wirtschaftswachstum versus Arbeitsreduktion

Fortsetzung oder Reduktion des Einflusses und der Entwicklung
multinationaler Konzerne

Je nach der Entwicklung in diesen politischen Alternativiragen erge-
ben sich unterschiedliche Konsequenzen fiir die Arbeitsmarktstrukturen
der Zukunft. Aus den vielfdltigen Kombinationen, die denkbar sind,
ergeben sich aber nicht gleich wahrscheinliche Landschaften; heraus-
gefiltert werden kénnen in sich unlogische Kombinationen von Optio-
nen, politisch nicht durchsetzbare Optionen, 6konomisch und fiskalisch
nicht darstellbare Optionen. Entwicklungen, die an den sozialen Besitz-
stand rithren und deswegen nicht hingenommen werden wiirden, Optio-
nen, die schwerwiegende internationale Konflikte auslosen konnten,
Optionen, die den technischen Fortschritt abwiirgen miiten oder solche,
die organisatorisch nicht durchfiihrbar werden. Nur solche Arbeits-
markt-Landschaften, die alle diese Filter bestehen, sind ,realistisch®.
Mit ihnen hitte sich der Berufsprognostiker zu befassen.

Eine rein mechanistische Arbeitsmarktprognostik aber, die ohne poli-
tische Uberlegungen und ohne Politik-Forschung auszukommen meint,
hat ihre Grenzen schon gezeigt. Es kann — und dies wurde hier ver-
sucht — deutlich gemacht werden, dal} sie keineswegs wertlos war oder
ist, aber auch, daBl aus ihr weder fiir die politische Planung noch fiir
einzelne Gruppen oder Personen, die Entscheidungshilfen suchen, Pa-
tentantworten flieBen. Auch auf diesem Gebiet ist mit Entscheidungs-
spielrdumen und der Notwendigkeit, letzten Endes subjektive Entschei-
dungen zu fillen, zu leben. Orientierungshilfen tragen dazu bei, diese
Entscheidungen iiberlegt, abgewogen und wohlinformiert zu treffen,
sie nehmen die Subjektivitdt aber nicht fort; objektive Vorgaben iiber
die Zukunft existieren nicht.

17. In duBerster Raffung lassen sich zum gegenwirtigen Zeitpunkt
diese Perspektiven aufzeigen:

a) Die moderne Berufsprognose ist ganz wesentlich ein kategoriales
Problem. Art und Tiefe der von ihr verlangten Nomenklaturen be-
stimmen ihre Funktionsfihigkeit. Dies zeigen iibrigens auch die
jlingsten Evaluierungsversuche.

b) Sie ist sodann wesentlich ein Entscheidungsproblem nach spiel-
theoretischen Mustern. Die konstitutiven Merkmale einer Prognose
sind nach Risikominimierungsansitzen zu bestimmen und nicht mehr
nach formalmethodischen Moglichkeiten und/oder statistischen Situa-
tionen'’.

17 ygl. auch: Giinter Menges, Wie gut sind Prognosen?, in: Mitteilungen
aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 3/1974, S. 242 ff.
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c) Sie ist ein politisches Problem in Abhingigkeit des jeweiligen Stel-
lenwertes, den Aktion (Dezision) und Reaktion (,,Sachzwang“) im
politischen Zeitgefiihl innehaben.

d) Sie ist ein Sprachproblem, und zwar ein sprachphilosophisches und
sprachlogisches Problem, da die sprachlogische Struktur einer Zu-
standsdiagnose und einer Zustandsprognose identisch ist und die
Wahl der jeweiligen Sprache (beispielsweise fiir Warnfunktionen)
pragmatischen Erwigungen folgt®,

e) Sie ist ein informationstheoretisches Problem insofern, als der Infor-
mationsgehalt (und insbesondere der Informationsgewinn oder -ver-
lust) der Prognose gegeniiber der Diagnose fiir konkrete Félle bis-
lang nicht definiert oder gar quantifiziert oder qualifiziert worden
ist.

f) Die Zumessung ihres relativen Stellenwerts im Zusammenhang eines
weitergefafiten Systems von Orientierungsgrundlagen ist eine aktu-
elle Herausforderung fiir die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Anhang: Illustration zum Grundtrilemma der Prognostik

Der Ausgangspunkt der folgenden Uberlegungen ist die bekannte
Erkenntnis, dafl alle Prognosen in einem dreidimensionalen Raum an-
gesiedelt sind, dessen Koordinaten die Prognosefrist ¢, die Zahl der ge-
lieferten Aussagen (Detaillierung bzw. Desaggregation) i und der Zu-
verlédssigkeit der Prognose p sind.

Das iibliche Verfahren des Okonomen, sich dreidimensionale Bezie-
hungen zweidimensional nomographisch zu verdeutlichen, ist die Iso-
quanten-Darstellung (vgl. S. 164).

Darin sind pl, p2 usw. Kurven gleicher Zuverléssigkeit. Wenn ¢ nach
oben und i nach rechts anwachsen, so nimmt die Zuverlassigkeit p mit
der Entfernung vom Ursprung ab.

Schon an diesem Bild 148t sich die Entscheidungssituation des Pro-
gnostikers leicht illustrieren. Vorausschau V1 bevorzugt die lange Frist
bei mittlerem Aussagegehalt und niedriger Zuverldssigkeit. Voraus-
sage V2 bevorzugt die kurze Frist bei hohem Aussagegehalt und mitt-
lerer Zuverlédssigkeit. Voraussage V3 erhilt einen hohen Zuverldssig-
keitsgrad bei extrem kurzer Frist und niedrigster Detaillierung.

18 In Anlehnung an das Hempel-Oppenheim-Theorem der strukturellen
Gleichheit von Erkldarung und Prognose, vgl. Ulrich Schmidt, Zum Prognose-
problem in der Wirtschaftswissenschaft, Dagersheim 1971, insbes. S. 83 ff,,
oder Peter Urban, Zur wissenschaftstheoretischen Problematik zeitraumiiber-
windender Prognosen, Koln 1973, insbes. S. 20 ff.

11*
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Ein Darstellungssystem nach dem Muster des ,baryzentrischen Drei-
ecks“? ist der Isoquantenschar jedoch iiberlegen, weil die Relationen
zwischen verschiedenen Prognoseentscheidungen geschlossener und da-
mit systematischer dargestellt werden kdnnen.

Im gleichseitigen Dreieck mit der Hohe 1 seien die Kanten als Orien-
tierungshorizonte fiir ¢, i und p verstanden. Jede denkbare Aussage
tiber die Zukunft (Prognose, Projektion, Scenario, Prophetie) ist dann
ein Punkt innerhalb des Dreiecks (und die Summe der Distanzen zu
den drei Kanten ist fiir jeden Punkt gleich, ndmlich = 1):

19 Die Anregung zur Benutzung dieser Darstellung verdanke ich Giinter
Menges. Vgl. auch G. Menges und E. Kofler, Prognosen bei partieller Infor-
mation, Zeitschrift fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1980/1, S. 1 ff.
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Bdad=0m

A (p = 0 C@=0

(Auch andere Dimensionierungen lassen sich vorstellen. Diese ist am
einfachsten handhabbar. Um sie herzustellen, ist es erforderlich, das
tatsdchliche [umbhiillende] Koordinatensystem zu transformieren, z. B.
aus i von 0 bis oo auf i von 0 bis 1, ebenso bei t. Auf die Transforma-
tionsprobleme soll jedoch nicht eingegangen werden, da es sich hier
nicht um ein Kalkiil, auch kein geometrisches, sondern lediglich um
eine Illustration handelt.)

Die Lage einer Vorausschau V innerhalb des Dreiecks A B C wird
bestimmt durch die Prognosefrist (das ist die Entfernung von der Kan-
te t), den Detaillierungsgrad (das ist die Entfernung von der Kante i)
und die Zuverldssigkeit (das ist die Entfernung von der Kante p).

Das sinnlich Néchstliegende wére es, das System so zu beschreiben,
daBl mit der Entfernung einer V von einer Koordinate auch der betref-
fende Wert anwiichse. V1 hitte dann eine ldngere Prognosefrist zu
iiberbriicken als V2.

Auf den zweiten Blick erkennt man, dafl dieses Verfahren unprak-
tisch wire. Bei weiterer Behandlung wird es anschaulicher, wenn das
System umgekehrt beschrieben wird: Je néher eine V an einer Koordi-
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nate, desto griofer ist die Relevanz dieser Koordinate. V2 ist also eine
léngerfristige Prognose als V1. V1 ist eine Prognose hoherer Zuver-
lassigkeit als V2. V1 ist detaillierter als V2.

Die Konkretisierung einer Prognoseidee ist die Spezifikation im Hin-
blick auf ¢, i und p und damit die Entscheidung iiber die Lage der Pro-
gnose im Dreieck ABC.

Diese Entscheidung kann z. B. nach dem Prinzip der Schadensmini-
mierung in einer Entscheidungsmatrix fallen.

Wenn das Ungleichungszeichen > eine Priferenzrelation symboli-
siert, dann ist im obigen Beispiel V1 beschrieben durch

Vi=p>i>t
und V2 durch
V2=t>p>i.

Es ist anhand der Entscheidungsmatrix zu priifen, ob der Fall ®
= r(V2)-r(V1) (Realitdtsrisiko — hypothetisches Risiko) oder der Fall

® = r(V1)-r(I72) als riskanter eingeschétzt wird. Die weniger riskante
Spezifikation ist dann zu wihlen (vgl. S. 167).

@ ist also der Fall, daB eine langfristige Prognose mittlerer Zuver-
ldssigkeit mit niedrigem Detaillierungsgrad angestellt wird und sich
spiter herausstellt, daB eine kurzfristige Prognose gleicher Zuverlds-
sigkeit, aber mit viel htherem Detaillierungsgrad nétig gewesen wire,
um fiir die anstehenden Ziele eine brauchbare Orientierung zu liefern.
® ist der umgekehrte Fall. Gewihlt wird die Prognose, fiir die die
Auswirkungen (Kosten) der Fehlorientierung geringer eingeschitzt wer-
den.

Derartige Entscheidungen héngen selbstverstdndlich von dem Ziel
der Prognose ab. Es kann immer nur gefragt werden: Fiir welchen
Zweck wire die Fehlorientierung riskanter, wéren die Auswirkungen
unerwiinschter (bzw. teuer)?

Da es sich um eine Relation zwischen drei Koordinaten handelt, gibt
es sechs Fille:

i>t>p
i>p>t
t>i>p
t>p>i
p>t>i
p>i>t
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Realitat

Hypothese

\/ ®

@

Deshalb wird die Entscheidung zwischen zwei Prognosespezifikatio-
nen h&ufig besser zweistufig abgehandelt. Dies 148t sich als Relevanz-
baum darstellen (vgl. S. 168).

Bei diesem Beispiel wird also zuerst zwischen der Relevanz der Frist
im Verhiltnis zur Relevanz der Detaillierung gefragt, und sodann nach
dem Verhéltnis zwischen der Relevanz des ,Gewinners“ und der Rele-
vanz der Zuverlissigkeit, und in einigen Fillen schlieBlich noch nach
dem Verhiltnis zwischen der Relevanz des ,Verlierers“ und der Rele-
vanz der Zuverléssigkeit. Selbstverstdndlich kann die Reihenfolge eine
andere sein; die Reihenfolge der Priferenzbildung ist selbst wiederum
eine (prognosepolitische) Entscheidung.
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t>i i>t
t>p p>t p>i i>p
i>p p> i p>t t>p
t>i>p t>p>i p>t> i p>i>t i>p>t i>t>p

Die sechs moéglichen Prognosespezifikationen lassen sich (vielleicht)
nach Typen von Prognosezielen ordnen:

Alle Prognosen, bei denen t an letzter Stelle steht, sind Kurzfristpro-
gnosen. Die typische Konjunkturprognose (auch in der Arbeitsmarkt-

forschung) diirfte dem Typ zuzuordnen sein.

Alle Vorausschauen, bei denen t in der Mitte steht, zdhlen nach dieser
Logik zu den Mittelfristprojektionen. Strukturprojektionen iiber die

mittlere Frist wird man dem Typ zurechnen, Globalprojek-

tionen eher dem Typ .

Bei Langfristprojektionen gilt die hochste Préferenz fiir ¢. Langfrist-
projektionen des strategischen Typs (iibliche globale Angebots-Nach-
frage-Projektionen mit strategischen Modellalternativen zur Beschrei-
bung globaler Bilanzausgleichs-Moglichkeiten) werden die Spezifikation

| t>p>1i |haben. Langfristige Strukturprojektionen (2 la Battelle) ge-

horen zum Typ| t>i>p |
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Diese Spezifikationstypen kann man als Sektoren innerhalb des bary-
zentrischen Dreiecks abgrenzen®:
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Alle Punkte, die ndher an der Koordinate t als an der Koordinate i
liegen, stellen Prognosen dar, fiir die die Linge der Frist bedeutsamer
ist als der Detaillierungsgrad. Sie liegen sdmtlich im Sektor A B F. Will
man weiter eingrenzen, so wird man entscheiden, ob die Linge der
Frist auch wichtiger ist als die Zuverldssigkeit (dann verbleibt der
Sektor A B M) oder ob die Zuverlidssigkeit wichtiger ist als Frist und
Detaillierung (dann verbleibt der Sektor F B M).

Es ist leicht festzustellen, daBl also der Sektor A B M der Bereich der
langfristigen Vorausschau ist, wihrend der Sektor C D M F der Bereich
der kurzfristigen Vorausschau ist. Die iibrigbleibenden Gebiete A D M
und F B M stellen gemeinsam den Bereich der mittelfristigen Voraus-

20 Auch diese Anregung verdanke ich Giinter Menges.
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schau dar. CM F, also der Sektor, in dem normalerweise Konjunktur-
prognosen und auch kurzfristige Arbeitsmarktprognosen angesiedelt
sind, ist horizontal gestrichelt. M E B, das ist der Sektor herkémmlicher
globaler Langfristprognosen, ist vertikal gestrichelt. Das Gebiet fiir
Strukturprognosen wurde durch Punktierung angedeutet. In diesem
Gebiet, und zwar recht nahe zur t-Achse, ist das zu suchen, was wir
»Scenario“ nennen; denn darunter verstehen wir plausible Zustands-
beschreibungen fiir eine ziemlich weit vorausliegende Zukunft unter
Einbeziehung einer nicht geringen Zahl von Variablen und mit recht
unsicherer Eintreffenswahrscheinlichkeit. Wenn die Eintreffenswahr-
scheinlichkeit fiir alle alternativen Scenarien, die man konstituieren
wird, etwa gleich groB sein soll, ist das ,Scenarien-Gebiet“ recht eng.
Wenn die verschiedenen Scenarien auBlerdem auf den gleichen Pro-
gnosetermin und die gleiche Aussagenvielfalt eingestellt werden, redu-
ziert sich das ,,Gebiet“ auf einen Punkt. Wenn die Scenarien aber auch
eine Entwicklungsbeschreibung enthalten sollen, befinden sie sich auf
einer Linie etwa entsprechend der eingezeichneten Schlangenlinie.

Bis dahin sind alle Uberlegungen nichts anderes als der Versuch einer
Ordnung und Veranschaulichung von Trivialitdten. Die erforderlichen
komplexeren Uberlegungen sind dadurch natiirlich nicht zu ersetzen
oder zu vereinfachen, aber einzuleiten. Wenn beispielsweise das Ent-
scheidungssystem noch zusitzliche Koordinaten einbeziehen muB, so
miissen zur Veranschaulichung andere Verfahren gesucht werden. Zu-
néchst ist aber die Erorterung dariiber wichtig, auf welchen Punkt des
baryzentrischen Dreiecks man zustreben will. Diese Erdrterung muf
die Hersteller und Adressaten der Prognose einbeziehen, und sie darf
wihrend der Weiterverarbeitung der fertigen Prognose nicht aus den
Augen verloren werden. Interpretationsirrtiimer kdnnen so vermieden
werden.



Die Forderung nach flexibleren Lohnstrukturen
als Entlastung der Arbeitsmarktpolitik

Von Wolfram Mieth, Regensburg

1. Die Begriindung der Forderung nach
flexibleren Lohnstrukturen

Seitdem man wei}, daB die Lohnstrukturen trotz hiufigen und nicht
koordinierten Tarifverhandlungen in den entwickelten Industriestaaten
ziemlich starr sind, wird von verschiedenen Nationalokonomen gefor-
dert, daB sie flexibel sein, sich dem Markt besser anpassen sollten. Oft
steht die Uberzeugung dahinter, daB man mehr dem Markt iiberlassen
sollte und manches Problem so aus der Welt schaffen oder doch zumin-
dest entschédrfen wiirde. Aber Befiirworter und Gegner flexiblerer
Lohnstrukturen sind nicht identisch mit den Befiirwortern und Gegnern
der Marktwirtschaft. Der Kreis der Befiirworter reicht von Giersch bis
Barbara Wootton und der der Gegner von Thurow bis Hicks. Die sehr
unterschiedlichen Positionen diirften eher davon herriihren, ob man in
einem rein okonomischen Modell argumentiert oder die soziologische
Seite der Problematik kennt und mit beriicksichtigt; und auch damit
zusammenhéngen, daB das, was man mit mehr Flexibilitdt der Lohn-
strukturen meint, sehr verschieden sein kann.

Begriindet wird die Forderung nach flexibleren Lohnstrukturen nicht
nur oder nicht einmal vorwiegend mit arbeitsmarktpolitischen Uber-
legungen. Hiufiger sind wachstums- oder strukturpolitische Uberlegun-
gen damit verkniipft worden. Aber auch dann sind es, wie gezeigt wer-
den kann, im Kern arbeitsmarktpolitische Uberlegungen gewesen. Tat-
sdchlich 148t sich erst von daher die Forderung begriinden.

Die Forderung nach flexibleren Lohnstrukturen riickt ins Bewuft-
sein, dal Arbeitsmarktprobleme nicht nur Mengenprobleme sind, son-
dern auch eine Preisseite haben; dal} die relativen Preise ein Zwischen-
ziel der Arbeitsmarktpolitik sein konnten, iiber das das eigentliche Ziel
erreicht wird; oder daB es auch hier wie oft bei wirtschaftspolitischen
Problemen keine Trennung gibt nach solchen mikrodkonomischer oder
makrodkonomischer Natur, sondern daB die Fragestellung richtiger so
lautet: Wie weit konnen mikrodkonomische Mafinahmen die makro-
Okonomische Steuerung entlasten und umgekehrt. Leider ist die mdg-
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lichst vollstindige Erfassung eines Problemzusammenhangs in der
arbeitsmarktpolitischen Praxis und auch in der wissenschaftlichen Dis-
kussion nicht immer erreicht worden. Die Preiskomponente wurde tat-
sichlich vielfach iibers&hen.

In der Bundesrepublik Deutschland hat der Sachverstidndigenrat sich
als Befiirworter flexiblerer Lohnstrukturen hervorgetan, vor allem in
seinen ersten Jahren, aber in kaum veridnderter Argumentation wieder
in seinem Jahresgutachten 1979/80!. Dazu kommen in den letzten Jah-
ren eine Reihe jiingerer Wissenschaftler, die zumeist eine regelgebun-
dene Geldmengenpolitik befiirworten und flexible Wechselkurse und
den dabei notwendigen Strukturwandel betonen?.

Flexiblere Lohnstrukturen wurden besonders vernehmlich gefordert
in der Zeit besonders angespannter Arbeitsmirkte um die Mitte der
sechziger Jahre und dann wieder in der Zeit zu groBler Arbeitslosig-
keit seit Mitte der siebziger Jahre: Beide Male war der Arbeitsmarkt
von einem Gleichgewicht weit weg. Es ist auf den ersten Blick ein-
leuchtend, daB gerade dann nach weiteren Anpassungsmechanismen
gesucht wird. Bei einer niheren Priifung der Argumentation fillt aber
auf, daB der Sachverstindigenrat in seinem ersten Jahresgutachten® die
Meinung vertreten hat, dafl flexible Lohnstrukturen mehr bei Vollbe-
schiftigung wichtig seien als bei Arbeitslosigkeit (,,. .. der Mechanismus
der Lohnrelation, auf den es bei Vollbeschiftigung auch mehr ankommt
als bei Unterbeschéftigung®). Betrachten wir die damalige Begriindung
genauer.

Ausgangspunkt der Uberlegung des Sachverstindigenrats war da-
mals*, daB Wachstum Strukturwandel verlangt, der sich u.a. in einer
sich verdndernden Verteilung der Arbeitskrédfte auf die verschiedenen
Industrien, Berufe und Regionen niederschlédgt. Dieser Strukturwandel
miifite innerhalb der einzelnen Industrien und zwischen den Industrien
zunehmen, nachdem Vollbeschiftigung erreicht ist, wenn die Wachs-
tumsrate nicht sinken soll; bei Vollbeschédftigung sei der Faktor Arbeit
ein Engpal}; die expandierenden Branchen und Firmen seien darauf

1 Jahresgutachten 1964/65, Ziffer 247—248, 251; Jahresgutachten 1965/66,
Ziffer 237, 242—245; Jahresgutachten 1979/80, Ziffer 344.

2 Siehe S. Nehring und R. Soltwedel: Probleme der Beschiftigungspolitik,
Konjunkturpolitik Bd. 22 (1976), S. 222 {.; R. Soltwedel: Bestimmungsfaktoren
der Frauenarbeitslosigkeit, in: Langfristige Perspektiven fiir den Arbeits-
markt in der Bundesrepublik Deutschland. Beihefte der Konjunkturpolitik, 25.
Berlin 1978, S. 111 ff.; K. Breithaupt und R. Soltwedel: Nivellierungs- und
Differenzierungstendenzen der inter- und intrasektoralen Lohnstruktur,
Weltwirtschaft, 1980, S. 66 ff.; H. H. Glismann, E. J. Horn, S. Nehring, R. Vau-
bel: Weltwirtschaftslehre. dtv 4331. Miinchen 1980, S. 328.

3 1964/65, Ziffer 251.
4 1965/66, Ziffer 213—248.
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angewiesen, dafl geniigend Arbeitskrifte anderswo freigesetzt werden;
die Freisetzungsrate bestimme ihre Wachstumsrate, sie bestimme damit
auch das Tempo des Produktivitdtsfortschritts in der Volkswirtschaft
und damit die Wachstumsrate des Sozialprodukts. Diese Freisetzungs-
rate, hoffte der Sachverstindigenrat, konnte durch flexiblere Lohn-
strukturen erh6ht werden.

Die Art und Weise, wie hier das Tempo des Strukturwandels und
die Wachstumsrate mit der Forderung nach flexibleren Lohnstrukturen
verkniipft wurde, stellte die herkdmmliche Argumentation auf den
Kopf. Die Vorziige des allgemein giiltigen Tariflohnes oder auch des
gesetzlichen Mindestlohnes oder gewerkschaftlich erzwungener Lohn-
erh6hungen ohne Zugestindnisse an einzelne schwichere Firmen wurden
ja gerade darin gesehen, daB dadurch die Betriebe oder Branchen, die
nicht in der Lage sind, den Lohn zu zahlen, schneller aus dem Wirt-
schaftsleben ausscheiden und damit Platz fiir die produktiveren Pro-
duktionen machen’. Tatsdchlich griff der Sachverstindigenrat damals
zur Stiitzung seiner These auf ein zusitzliches arbeitsmarktpolitisches
Argument zuriick®. Er wies auf den Vorteil hin, der mit freiwilliger
Mobilitdt verbunden ist. Der freiwillige Stellungswechsel liefe in die
Richtung der besser bezahlten Arbeitsplédtze, der Statusverbesserung
und wiirde vorwiegend von den jiingeren und beweglicheren Arbeits-
kréften vollzogen. Der durch Entlassungen erzwungene Stellungswech-
sel unterliege dagegen, sofern nicht ein Betrieb ganz schlieBt, einer
negativen Selektivitdt durch den Arbeitgeber: Schlechter qualifizierte,
dltere und unbeweglichere Arbeitskrifte wiirden entlassen, also Krifte,
die schwerer wieder einen Arbeitsplatz finden. Wegen der erschwerten
Reallokationsvorgénge wiirde die Gesamtzahl der Beschéftigten in der
Volkswirtschaft sinken, die Grenze bei den Arbeitskriaften wiirde fir
die Volkswirtschaft eher erreicht, bei gleichzeitig groBerer Restarbeits-
losigkeit.

Ob die auf Arbeitsmarktvorgénge rekurrierende Beweisfithrung fiir
den Nachweis ausreicht, daBl flexiblere Lohnstrukturen bei Vollbeschaf-
tigung zu héherem Wachstum fiihren, ist strittig (es wiirde von dem
Grad der Lohnelastizitdt, der Mobilitdt und der GroBe der Lohndiffe-
renzen abhéngen), sei aber hier nicht weiter untersucht. Interessant
ist an der ganzen Uberlegung, daB die Entstehung von Problemgruppen
am Arbeitsmarkt mit beriicksichtigt wird, ja den theoretischen Kern
der Forderung nach flexibleren Lohnstrukturen ausmacht. Man hatte

5 Die beriihmteste Formulierung dieses Zusammenhangs in einem Gutach-
ten des schwedischen Gewerkschaftsinstituts des Jahres 1961; siehe T.L.
Johnston (Ed.): Economic Expansion and Structural Change, London 1963,
S. 152 £.; so aber schon, mit sorgféltiger Differenzierung der Fille, A. C. Pigou:
The Economics of Welfare, 4th ed., London 1932, S. 549—71 und 593—641.

6 1964/65, Ziffer 251.
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damals gehofft, mit Hilfe flexiblerer Lohnstrukturen den Zielkonflikt
zwischen Strukturwandel und struktureller Arbeitslosigkeit wenigstens
abzumildern. Einen langsameren Strukturwandel anzustreben, was
ebensogut das Anwachsen der Problemgruppen am Arbeitsmarkt hétte
vermeiden kénnen, war dem optimistischen Denken der sechziger Jahre
noch fremd.

Die in den letzten Jahren in der Bundesrepublik lautgewordenen
Forderungen nach flexibleren Lohnstrukturen’ koénnen sich auf die
damaligen Uberlegungen nicht mehr stiitzen. Inzwischen leben wir in
einer Welt mit hohen und langfristig eher noch steigenden Arbeits-
losenquoten. Es geht also nicht um ein Hinausschieben von Engpéssen
auf dem Arbeitsmarkt. Vielmehr scheint man jetzt von der grdferen
Flexibilitdt der Lohnstrukturen zu erwarten, dall es dadurch Problem-
gruppen, die bereits arbeitslos sind, leichter fillt, wieder Arbeitspldtze
zu finden, bzw. Problemregionen eher gelingt, ihre Arbeitslosenquoten
zu senken. Die neueren deutschen Beitrdge zu dem Thema sind aber,
soweit ich sie kenne, allesamt sehr knapp, oberfldchlich und wenig
begriindet — im Gegensatz zu der Diskussion der sechziger Jahre; eine
schliissige theoretische Beweisfiihrung 148t sich nicht erkennen. Mehr
Flexibilitdt wird gefordert fiir die branchenmifBige und die interregio-
nale Lohnstruktur, die Lohnstruktur nach Qualifikationsunterschieden
und nach Geschlecht. Teilweise wird einfach aus der Tatsache, daB
Ungelernte oder Frauen einen relativ hohen Anteil an den Arbeits-
losen ausmachen, auf eine Uberbezahlung dieser Gruppen geschlossen,
oder es wird immer noch mit den Vorteilen des freiwilligen Stellungs-
wechsels argumentiert, ohne zu sehen, dall dazu freie und attraktive
Arbeitsplidtze anderswo dasein miissen, die es heute eben nicht oder
nicht ausreichend mehr gibt. Der Sachversténdigenrat hatte demgegen-
iiber in seinem ersten Gutachten® diese Vorbedingung hervorgehoben
und sprach in diesem Zusammenhang von dem ,Produktivitédtsvorteil
der leichten Ubernachfrage“. Es lohnt sich also nicht, sich mit den
neueren Beitrdgen im einzelnen auseinanderzusetzen. Ich will vielmehr
die Frage nach Sinn und Zweckmaé&Bigkeit flexiblerer Lohnstrukturen
grundlegend stellen und dabei die heutige Arbeitsmarktlage, wo es an-
gebracht ist, mit beriicksichtigen.

2. Starre Lohnstrukturen und das Unternehmensinteresse

Die Vorstellung, daBl starre Lohnstrukturen den marktgerechten zu-
widerlaufen, verbindet sich in der Regel mit der weiteren, da3 im freien
Spiel der Krifte sich marktgerechte, Angebot und Nachfrage auf den

7 Siehe Anm. 2.
8 1964/65, Ziffer 251.
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verschiedenen Teilmérkten ausgleichende Lohndifferenzen ergeben wiir-
den. Tatsdchlich sind die starren Lohnstrukturen zu einem erheblichen
Teil eine Folge davon, daBl sie fiir das einzelne Unternehmen die ge-
winnoptimalen Strukturen darstellen. Der Zusammenhang ist folgen-
der’: Die Zufriedenheit des einzelnen Arbeitnehmers hingt weniger
von der absoluten Hohe seines Einkommens ab, vielmehr von, seiner
relativen Lohnposition im Vergleich zu anderen im Betrieb und aufler-
halb; das gilt ebenso fiir die Lohnerhéhungsraten (Interdependenz der
Priferenzen). Fiihlt er sich benachteiligt, reagiert er mit Verédrgerung,
Arbeitsunlust, Krankheit oder, schlimmer noch, mit mutwilligem scha-
denstiftenden Verhalten. Seine Arbeitsleistung ist eben nicht zugleich
mit der Zahl seiner Arbeitsstunden festgelegt, sie bleibt eine Variable,
die er weitgehend selbst in der Hand hat. Die Kosten und Schwierig-
keiten der Kontrolle der Arbeitsleistung sind nédmlich groB, so dafl die
Unternehmensleitung im eigenen Gewinninteresse es vorzieht, die inner-
betriebliche Lohnstruktur so einzurichten, daB sie von einem mdoglichst
groBen Teil der Arbeitnehmer als gerecht angesehen, akzeptiert wird.
Anpassungen einzelner Lohnsdtze nach unten oder oben, je nach ort-
licher Marktlage, wiirden innerhalb eines Betriebes Unruhe schaffen
und Zusammenarbeit und Arbeitsleistung beeintréchtigen.

Thurow schreibt!®: ,Total productivity paying ,fair‘ differentials is
higher than total productivity paying supply and demand differentials
since workers can alter the level of productivity depending on their
satisfaction or dissatisfaction with pay scales. The net result is a struct-
ure of rigid relative wages that do not fall when unemployment
emerges.“ Dies sei so, weil ,,wages are set in a social process that is far
removed from simple supply and demand curves in a modern industrial
economy“. Deswegen gelte bereits auf der Unternehmensebene, ,the
gains from rigid wages are greater than the gains from flexible wages®.

Auf den Fehler einer nur 6konomischen verengten Perspektive bei
der Betrachtung der Lohnstruktur als wirtschaftspolitische Variable hat
Hicks schon im Jahre 1956 sehr nachdriicklich hingewiesen: ,Just be-
cause it is so involved in linkages and strains of a social, rather than
economic, character, the wage structure does not take kindly to the im-
pact of economic forces, nor is it easy to make it a mere vehicle of
economic policies. It does show stability in certain conditions, ... In so
doing, it may come to diverge quite a long way from the economist’s
,optimum‘ — the wage structure which would yield maximum efficiency

9 Eine ausfiihrlichere Darstellung in meinem Buch: Ein Beitrag zur Theorie
der Lohnstruktur, Gottingen 1967, S. 128 ff. Damit vollig iibereinstimmend
die Ausfiihrungen bei L. C. Thurow: The Zero-Sum Society, New York 1980,
S. 56 ff.

10 Ebenda, S. 58 f.
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if there was no question of acceptability, if any wage structure was as
acceptable as any other. But this is one of the many matters on which
the economist should do his optimising very gingerly; an economically
inferior system which is acceptable may be more efficient, even econo-
mically, than one which is better tailored but which sets up social stres-
ses that themselves affect production!'.*

An der Bildung und Festigung von Lohnstrukturen wird offenbar, dafl
trotz den zweihundert Jahren freier Arbeitsmérkte der faire, als gerecht
empfundene Lohnsatz keineswegs dem Marktlohn gewichen ist, sondern
wesentlich die tatsdchlichen Lohne mitbestimmt. Der Arbeiter hat stets
darauf bestanden, an seinem jeweiligen Arbeitsplatz gerecht bezahlt zu
werden, und es abgelehnt, die Gerechtigkeit seiner Bezahlung als eine
Funktion der eigenen Bereitschaft zum Arbeitsplatzwechsel anzusehen.
Und wenig abgeschwicht gilt das auch fiir den Angestellten.

Hier wird also ein Nachteil der flexiblen Lohnstruktur sichtbar, der
héufige Verdnderungen der Lohnrelationen praktisch ausschlieft und
damit die Fragwiirdigkeit der Vorstellungen von Giersch enthiillt, der
gerade die kurz- und mittelfristigen voriibergehenden Ver#inderungen
der Lohnrelationen empfiehlt, um kurz- oder mittelfristige Marktver-
schiebungen im Arbeitsmarkt aufzufangen, bis die durch Strukturwan-
del ausgeldste ,Re-Allokation bewirkt ist“12.

11 J. R. Hicks: The Instability of Wages, Three Banks Review, Nr. 31, Sept.
1956, S. 11.

Die jlingste Entwicklung der mikrodkonomischen Lohntheorie zu einer um-
fassenderen Kontrakttheorie hat den Gedanken geboren, den Wochen- oder
Monatslohn als eine Art vom kurzfristigen Marktrisiko losgelGster Ab-
schlagszahlungen von einer im Arbeitsvertrag implizit ausgehandelten Ein-
kommenssumme anzusehen, wofiir der Arbeitgeber seinerseits den guten
Willen des Arbeitnehmers, die anfallende Arbeit zu leisten, also ungleich-
maéBig intensiv zu arbeiten, erhilt. An dieser neuen Lohntheorie ist vieles
noch nicht ausdiskutiert. Bemerkenswert ist daran, daB hier die langfristige
Betrachtungsweise als die richtigere angenommen wird, weil eine Kontrolle
der Arbeitsintensitdt zu teuer oder gar nicht moglich sei. Die Interdependenz
der Lohnraten kann mit dieser Theorie erklidrt werden, wenn man jene dem
Kontrakt zugrundeliegende Einkommenssumme als etwas betrachtet, das dem
Standard der Fairness entsprechend bei neuen Situationen anzupassen ist.
Siehe R. E. Hall: Employment Fluctuations and Wage Rigidity, Brookings
Papers on Economic Activity, 1980, S. 100 ff.; H. Albeck: Einige Entwicklungs-
linien der neueren lohntheoretischen Diskussion, in: Ph. Herder-Dorneich
(Irsg.): Die Sicherung des Arbeitsplatzes. Schriften des Vereins fiir Social-
politik, N. F. 104. Berlin 1979, S. 26 ff.; H. J. Ramser: Die Kontrakttheorie als
Beitrag zu einer dkonomischen Theorie des Arbeitsmarktes, Zeitschrift fiir
die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 134 (1978), S. 629 ff. und 638 ff.; H. Gerfin:
Einige neuere Entwicklungen und Perspektiven der Arbeitsmarkttheorie,
ebenda, S. 435 ff.

12 H. Giersch: Probleme stabilisierungskonformer Lohnpolitik, Kyklos,
Bd. 20 (1967), S. 162 f.
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3. Der Grad der Verfestigung verschiedener
Dimensionen der Lohnstruktur

Mit der obigen allgemeinen Aussage wird die grundlegende Proble-
matik erfait. Die Lohnstruktur hat nun aber viele Dimensionen. Gelten
die obigen SchluBfolgerungen fiir alle Arten von Lohndifferenzen glei-
chermaflen oder gibt es plausible Abstufungen in der Festigkeit der
Strukturen? Die Antwort darauf ist auBerordentlich schwierig, weil wir
zu wenig dariiber wissen und weil bei dieser Fragestellung nach der
Perzeption und Reaktion, die so sehr vom gesellschaftlichen und kultu-
rellen Milieu abhéngig sind, keineswegs ausgeschlossen werden kann,
daB gesicherte empirische Erkenntnisse aus einem Land fiir ein anderes
Land nicht typisch sind. Die folgenden Uberlegungen kénnen daher nur
ein erster Versuch sein, die allgemeine Aussage zu differenzieren.

Wie groB ist die Reichweite jenes Empfindlichkeitsbereichs beim
Lohnsatz, der sich durch Vergleich mit anderen Léhnen bildet? Das
vergleichsempfindliche Umfeld scheint rdumlich und schichtenspezifisch
begrenzt zu sein. Die Rolle der rdumlichen Distanz leuchtet sofort ein,
da der personliche Kontakt die Vergleichbarkeit wesentlich verbessert:
so verlangt der Umgang mit der Lohnstruktur der in einem Raum (oder
in einer Abteilung oder einem Geb&ude) arbeitenden Personen von den
Verantwortlichen sehr viel Fingerspitzengefiihl; dasselbe 148t sich aber
etwas abgeschwécht auch noch fiir die Lohnstruktur eines Unternehmens
mit vielen Betriebsstédtten feststellen, wenigstens soweit diese im glei-
chen Land liegen; denn die Kontaktintensitit ist unternehmensintern
eben hoher. Die schichtenspezifische Begrenzung des Lohnvergleichs
iiberrascht auf den ersten Blick. Sie diirfte ebenfalls mit den Grenzen
der Informations- und der Vorstellungsmoglichkeiten zusammenhéngen.
Ein Arbeiter vergleicht sein Einkommen mit anderen in der gleichen und
den angrenzenden Qualifikationsstufen besonders genau, aber, wie
Daniels® fiir England festgestellt hat, nicht mit dem Einkommen der
Geschiftsleitung (und entsprechend nicht mit dem von Arzten, Hoch-
schullehrern oder leitenden Beamten).

Die Abnahme der Intensitdt des Lohnvergleichs nach auflen und die
ihm gezogenen Grenzen lassen vermuten, dafl die verschiedenen Dimen-
sionen der Lohnstruktur unterschiedlich von jenen institutionellen Ver-
festigungen betroffen sind: weniger die branchenmaiflige und die zwi-
schenrdumliche Lohnstruktur als die qualifikationsbedingte; besonders
empfindlich diirfte diese Lohnstruktur gerade im untersten Teil der
Qualifikationen sein, vom Ungelernten bis etwas iiber den Facharbeiter

13 W. W. Daniels: Wage Determination in Industry. PEP Serie Nr. 563. Lon-
don 1976, S. 19 ff.

12 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 127
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hinaus. Die geringe Streikanf#lligkeit der deutschen Wirtschaft deutet
darauf hin, daB3 in diesem Bereich die jetzigen Lohnrelationen im groen
und ganzen akzeptiert werden. Es wire dann gefidhrlich, wenn aus der
Tatsache, daB Ungelernte einen verhéltnismifig grofen Anteil an den
Arbeitslosen ausmachen, wihrend bei Facharbeitern iiber einen groBfen
Mangel geklagt wird, gefolgert wird, daB hier die Lohnrelationen falsch
sind. Findet man nicht bei den un- und angelernten Tétigkeiten relativ
hiufig Arbeitsplédtze mit Schichtarbeit oder Erschwernissen anderer Art?
Ist nicht die sog. leichte Frauenarbeit tatséchlich oft nervlich oder psy-
chisch besonders ermiidend? Der Lohnabstand ist also, wenn man die
mit dem Arbeitsplatz verbundenen Nebenbedingungen miteinbezieht,
gar nicht so gering.

Die relativ grofle Zahl der Ungelernten unter den Arbeitslosen hat
viele Ursachen. Wenn die Konjunktur zuriickgeht, werden vorwiegend
Ungelernte entlassen, wihrend man den Facharbeiterstamm zu behalten
sucht, was leichtgemacht wird, weil die Produktionsabteilungen vor
allem die Ungelernten-Kategorie von Arbeitskréften beschéftigen und
weil Facharbeiter voriibergehend auch solche Arbeiten mit iibernehmen
konnen. In Zeiten schlechter Konjunktur ist das Verhiltnis von Fach-
arbeitern zu Ungelernten unter den Arbeitslosen also iiberhaupt kein
Indikator fiir eine falsche Lohnrelation, sondern spiegelt die allgemeine
Konjunkturlage wider. Die Lohnrelation so zu gestalten, dafl statt dessen
mehr Fachkrifte freigesetzt werden, wire volkswirtschaftlich kein
Gewinn.

Ferner gibt es unter den Beschéftigten im Bereich der un- und ange-
lernten Tétigkeiten viele mit einer abgeschlossenen Facharbeiterausbil-
dung; ein Facharbeiter kann auch Arbeit geringerer Qualifikation iiber-
nehmen, fiir ihn stehen beide Arbeitsmérkte offen, widhrend der Unge-
lernte in der Regel nicht mit dem Facharbeiter um die Facharbeitsplatze
konkurriert®. Es gibt viele Griinde fiir einen solchen Abstieg in der
Qualifikation: die falsche, am Arbeitsmarkt durch ein Uberangebot ge-
kennzeichnete Berufsausbildung; das Ungliick, in einer Zeit schlechter
Konjunktur seine Berufsausbildung zu beenden und notgedrungen zu-
néchst in gering qualifizierte Tédtigkeiten auszuweichen, um dann erfah-
ren zu miissen, daBl es schwer ist, spiter in dem gelernten Beruf Fuf} zu

14 In den Fabriken l4Bt sich nicht selten daran, ob iiberwiegend Frauen
oder Minner eingesetzt sind, erkennen, ob es schlechte oder gute Arbeits-
pldtze sind (P. C. Sexton: A Feminist Union Perspective, in: B. J. Widick
(Ed.): Autowork and its Discontents, Baltimore, Maryland u. a. 1976, S. 19 £.

15 Allerdings sind auch auf Arbeitspldtzen fiir Qualifizierte zahlreiche
Arbeitskrifte beschéftigt, die formal keine abgeschlossene Berufsausbildung
haben, sondern sich erst im Erwerbsleben die Fachkenntnisse erworben
haben, in der Regel durch die Ausbildungshilfen des Betriebes. Trotzdem
bleibt zwischen beiden Fillen ein fundamentaler Unterschied bestehen.
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fassen, wenn jiingere mit eben abgeschlossener Berufsausbildung die
Konkurrenten sind; die Alternative zwischen Wohnortwechsel und Be-
rufswechsel; oder auch einfach die besseren Verdienstméglichkeiten bei
Leistungslohn. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daB bei konjunkturbe-
dingten Entlassungen eine gewisse Selektion unter den Ungelernten zu-
gunsten derjenigen mit einer abgeschlossenen Facharbeiterausbildung
erfolgt; mag sie berufsspezifisch fiir den Arbeitsplatz irrelevant sein, so
ist sie es doch nicht nach anderen Gesichtspunkten der Person’. Alle
diese Einfliisse auf die Qualifikationsstruktur der Arbeitslosen diirften
durch eine andere Lohnrelation etwas abgeschwicht, doch im wesent-
lichen nicht unterbunden werden kénnen.

Allerdings stecken nun auch sikulare Tendenzen hinter dem Uber-
gewicht der Ungelernten unter den Arbeitslosen: die grofe Zunahme der
Erwerbstitigkeit unter den verheirateten Frauen, die eben leider oft
noch keine Berufsausbildung haben', und die groBe Zahl von Ausldn-
dern, darunter auch Asylanten oder illegale Einwanderer als Anbieter
auf dem Arbeitsmarkt, die meist ganz ohne oder ohne eine fiir unsere
Verhiltnisse passende Berufsausbildung sind. Hier handelt es sich zwar
auch — hoffentlich — um voriibergehende Erscheinungen, allerdings um
solche ldngerfristiger Natur. Verlangt das eine lohnstrukturelle Anpas-
sung? Der Arbeitsmarkt fiir ungelernte Arbeitskrédfte kénnte durch eine
groBere Lohndifferenz zu den Gelernten mehr ins Gleichgewicht kom-
men, wenn dadurch die Nachfrage nach ungelernten Arbeitskrdften zu-
nimmt oder wenn auf diese Weise die Bereitschaft zur Berufsausbildung
unter den ungelernten Arbeitskriften geférdert wird.

Eine mehr als geringfiigige Substitution zwischen gelernten und unge-
lernten Arbeitskrdften aufgrund verédnderter Lohnrelationen ist weder
in der Industrie noch in den wichtigsten Sektoren der Dienstleistungen
(Offentlicher Dienst, Transportwesen, Banken) zu erwarten, selbst wenn
die Lohndifferenz sich nennenswert @ndern wiirde. Sie ist bei dem heu-
tigen technischen Stand unserer Volkswirtschaft eben nicht mehr még-
lich. Sie wiirde vermutlich auch in den Kernsektoren der Volkswirtschaft
die strukturelle Entwicklung langfristig in eine Sackgasse fiihren®®, Eher

16 Dje amtliche Arbeitslosenstatistik klassifiziert nach dem letzten Arbeits-
platz; sie zdhlt einen Facharbeiter, der unterwertig beschéftigt war, als Un-
gelernten; siche RunderlaB3 Nr. 276 (1977) der Bundesanstalt fiir Arbeit (nicht
verdffentlicht).

17 Dieser EinfluB wird dadurch etwas abgeschwicht, daB das berufliche
Qualifikationsniveau der Frau die Erwerbstétigkeit der verheirateten Frau
mitbestimmt und daher die Erwerbstatigkeit unter den ungelernten verhei-
rateten Frauen weniger stark gestiegen ist. Siehe Bundesanstalt fiir Arbeit:
Uberlegungen II zu einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik, Niirnberg
1978, S. 226.

18 Sjehe die Lehre von dem Produktzyklus in der Theorie des internationa-
len Handels oder der regionalen Entwicklung.

12
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wiirde durch ein Zuriickbleiben der Lohnsétze fiir ungelernte Arbeit ein
Randbereich neuer Arbeitspldtze im Dienstleistungsbereich entstehen,
etwa bei hiuslichen Diensten, in sozialen Organisationen oder im Einzel-
handel, wie das z.B. im Zusammenhang mit dem Zuriickbleiben des
Mindestlohnes gegeniiber der allgemeinen Lohnentwicklung fiir die
USA beobachtet worden ist!. Es handelt sich um Arbeitsverhéltnisse, die
wenig Stabilitdt aufweisen, fiir das Alter keine ausreichende Vorsorge
ermoglichen, oft auch Teilzeitarbeit darstellen, Arbeitsverhéltnisse, die
die Sozialpolitiker einst abzuschaffen bemiiht waren. Auf die Erhdhung
der Nachfrage nach ungelernter Arbeit kann und sollte man also nicht
die Hoffnung setzen.

Konnte sich durch eine groBere Lohndifferenz das Angebot an unge-
lernter Arbeit verringern? Vielleicht, daB3 es einige dann vorziehen, nicht
erwerbstédtig zu sein. Das wére volkswirtschaftlich kein Gewinn. Es
kéme darauf an, daB die Bereitschaft, eine Berufsausbildung zu erwer-
ben, zunimmt. Auch hier fiihrt die Fixierung auf die Lohnrelation dazu,
daBl andere wichtigere Einfliisse iibersehen werden. Die Motivation zur
Berufsausbildung miiite vor allem bei den Jugendlichen gestdrkt wer-
den; der &lteren verheirateten Frau ohne Berufsausbildung, die wieder
arbeiten mochte, oder dem schon erwerbstéitig gewesenen Auslédnder
ohne Ausbildung, der jetzt arbeitslos ist, wire geholfen, wenn weniger
junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung Arbeit suchen
wiirden. Hier wére doch zu fragen, ob nicht andere Ursachen an der
fehlenden Bereitschaft mancher Jugendlicher, eine Berufsausbildung
aufzunehmen, Schuld sind. Schrecken nicht heute die in vielen Berufen
in Niveau und Theoretisierung des Stoffes {iberzogenen Ausbildungs-
anforderungen manche Jugendliche, die gut geeignet wiren, einen ge-
lernten Beruf auszufiillen, davon ab? Weiterhin: Hat nicht die zehn-
jahrige allgemeine Schulpflicht, gedacht, die Klassenunterschiede abzu-
bauen, fiir den unteren Rand der Begabungen das Gegenteil bewirkt?
Ein junger Mensch, der nach acht Jahren schulischer Frustration noch
mit dem Gefiihl der Befreiung in die praktische Lehre eingetreten ist,
schafft es nach zehn Jahren Versagen und Miflerfolg psychisch weniger
leicht. Auch das Problem unserer Ausldnderjugend muf} unter diesem
Gesichtswinkel gesehen werden.

Ausbildungsanforderungen der Berufe diirfen nicht partiell festgelegt
werden; eine Berufsausbildungspolitik muB} ein Gleichgewicht zwischen
drei Strukturen herstellen: den nachgefragten Qualifikationsniveaus
(vielleicht eine auf lange Sicht durch Strukturpolitik beeinflufibare
Variable), den vorhandenen Begabungs-, Fiahigkeits- und Motivations-

19 Siehe J. G. Scoville: The Job Content of the US Economy 1940—1970,
New York 1969.
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strukturen der betreffenden Bevolkerung (eine, auch da, wo gesellschaft-
lich bedingt, zunéchst stringente Nebenbedingung) und den Ausbildungs-
anforderungen fiir die qualifizierenden Berufsabschliisse (die arbeits-
marktpolitische Instrumentenvariable); sonst wird ein Teil der Bevdlke-
rung durch die institutionellen Regelungen zum Problemfall, zum Ver-
sager gemacht®.

Man kann natiirlich Fehler der Bildungspolitik durch Variation der
Lohnstruktur nachtriglich am Arbeitsmarkt etwas ausgleichen; doch es
wiirde die Widerstinde der Betroffenen mobilisieren, die eine Anderung
der Lohnstruktur als ungerecht empfinden. Die Gefahr dieses verkiirz-
ten 6konomischen Denkansatzes liegt darin, dal man leicht vergifit, die
Auswirkungen der Berufsausbildungspolitik auf den Arbeitsmarkt ge-
nau zu untersuchen und andere, direktere Moglichkeiten der Abhilfe zu
erkunden; denn Lohnrelationen bedeuten Einkommensrelationen und
damit Statusrelationen, sind daher von grofier Bedeutung fiir die Inte-
gration einer Gesellschaft und sollten nicht leichtfertig zu einer Instru-
mentenvariablen fiir andere Ziele gemacht werden.

Auch fiir die interindustrielle (branchenméfige) Lohnstruktur wird
ein Zuwenig an Flexibilitit behauptet’. Hier sind zwei Uberlegungen
angebracht. Zunéchst ist darauf hinzuweisen, dafl die Tarifabschliisse in
verschiedenen Branchen ebenfalls in einem engen Zusammenhang ste-
hen, der institutionell, politisch bedingt ist; die Fiihrungsgremien in
demokratisch organisierten Gewerkschaften miissen sich vor ihren Mit-
gliedern verantworten; um ihre Wiederwahl zu sichern, werden sie alles
daran setzen zu vermeiden, dafl ihre Lohnabschliisse von denen anderer
Gewerkschaften nach unten abweichen®”. Daher gibt es Lohnfiihrer und
weitgehend Gleichschritt der Lohnerhdhungsraten, durch die kurzen
Laufzeiten der Tarifvertrdge unterstiitzt. So ist die Entwicklung der
Lohne in den verschiedenen Industriezweigen und dariiber hinaus eben-
falls durch einen Mechanismus koordiniert und die bestehende Lohn-
struktur verfestigt und nur mit sozialen Kosten gewaltsam verénderbar.

Zum anderen ist zu bedenken, daB die statistisch erfaBte interindu-
strielle Lohnstruktur ein hochst komplexes Gebilde darstellt und nicht
allein von den Tarifabschliissen beeinflufit wird. Steigen die Durch-

2 D. Mertens hat mich darauf aufmerksam gemacht, daB statt einer An-
passung der Ausbildungsanforderungen auch die Ausbildungszeiten und die
Meister-Lehrlings-Relation je nach Begabung und Vorbildung variiert wer-
den koénnen und daB3 das von einzelnen deutschen Firmen mit groBem Erfolg
getan wird.

21 Z.B. von Breithaupt und Soltwedel, S. 66 ff.

2 Dasselbe gilt fiir die Verhandlungsfiihrer auf der Gegenseite der Arbeit-
geber; eine ausfiihrliche Darstellung dieser Mechanismen in meinem Buch:
Ein Beitrag zur Theorie der Lohnstruktur, S. 156 ff.
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schnittsverdienste der Beschéftigten oder einer Gruppe davon, etwa der
Arbeiter in einem Industriezweig schneller als in anderen, so kann das
auch durch Uberstunden, durch eine Veridnderung der Qualifikations-
struktur der Beschiftigten oder durch eine verédnderte regionale oder
Stadt-Land-Verteilung der Arbeitsstdtten bedingt sein. Es ist mir daher
bis heute nicht so recht gelungen herauszufinden, was man aus empiri-
schen Untersuchungen der Entwicklung der interindustriellen Lohn-
struktur auBer den nackten empirischen Befunden herauslesen kann.
AuBerdem ist heute die Mehrzahl der Berufe (Qualifikationen) nicht auf
spezifische Industrien zugeschnitten, die Mobilitdt zwischen den Indu-
strien unterliegt daher eigentlich nicht besonderen Hemmnissen, solange
nicht regionale Mobilitdt damit verbunden sein muf.

Ist die interregionale (zwischenrdumliche) Lohnstruktur zu inflexibel?
Auch in diese lohnstrukturelle Dimension wirkt der oben beschriebene
politisch-institutionelle Transmissionsmechanismus der Tarifverhand-
lungsrunden und gleicht die LohnerhShungsraten einander an. Der
rdumliche Geltungsbereich der Tarifvertrdge umfafit nicht selten die
ganze Volkswirtschaft.

In der Bundesrepublik Deutschland wie in manchen anderen Léndern
wird die interregionale Lohnstruktur von den einheitlichen Tarifrege-
lungen® im gesamten 6ffentlichen Dienst mitbeeinfluBt und ist daher
wahrscheinlich noch weiter nivelliert worden. Die Abschaffung der Orts-
klassen hat im o6ffentlichen Dienst sogar mancherorts ein erhebliches
Reallohngefédlle von der peripheren Region zur GrofBstadt entstehen
lassen®. Das sind Fehlentwicklungen, die durch mehr regionale Flexibi-
litdt der Lohnstruktur beseitigt werden kénnten. Im allgemeinen wird
man aber im regionalen Bereich das Paradox konstatieren miissen, daf}
die interregionale Lohnstruktur zwar wohl am ehesten flexibler gestal-
tet werden koénnte, jedenfalls die Verfestigungen durch Lohnvergleich
hier weniger stark wirksam sind, dafl aber mehr Flexibilitdt in diesem
Bereich nichts niitzen wiirde. Sie wiirde eher zur Entstehung von Pro-
blemgruppen am Arbeitsmarkt beitragen als zu ihrer Beseitigung. Die
rdumliche Mobilitdt der Arbeitskrifte unterliegt ndmlich starker Selek-
tion®; in der Abwanderungsregion bleiben vor allem die Ungelernten,
die Alteren, die Frauen, die Behinderten zuriick, so entsteht ein Boden-

23 Diese sind zwar auch durch den Druck der Gewerkschaften erzwungen
worden, aber aus anderen Motiven (Ideologien) mit zu erkléren.

% So in Bayern bis zu 30 %, sieche Bayerische Staatsregierung: 5. Raumord-
nungsbericht 1977/78, Miinchen 1980, S. 52 £.

% Siehe W. Mieth: Zur Bedeutung regionaler Arbeitsmirkte fiir die Raum-
ordnungspolitik, Raumforschung und Raumordnung, Bd. 36 (1978), S. 216;
J. Genosko: Zur Selektivitdt rdumlicher Mobilitdt, Koélner Zeitschrift fiir
Soziologie und Sozialpsychologie, Bd. 32 (1980), S. 726 ff.
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satz, der um so schwerer an einem Orte Arbeitspldtze finden kann, je
mehr die anderen Arbeitskrifte dort fehlen. Die Férderung der Abwan-
derung von Arbeitskrdften durch Lohndifferenzen ist in réumlicher
Sicht nur eine halbe und daher eine schlechte Losung und kann fiir die
Abwanderungsregion in eine Sackgasse fithren. Es kommt némlich dazu,
daB die Wirtschaft, wie Untersuchungen der Standortswahl aus verschie-
denen Léndern zeigen, nicht auf interregionale Lohndifferenzen hin ihre
Betriebsstandorte w#hlt®. Lonhkostenvorteile innerhalb eines Landes
werden als wenig dauerhaft angesehen, man rechnet nicht langfristig
damit. Schon der eigene Entschluf}, an einem Niedriglohnstandort ein
neues Werk aufzubauen, kann leicht den AnstoB dazu geben, dafl die
niedrigen Lohne sich an das iibliche Niveau anpassen. Der Standort fiir
den Bau eines neuen Werks, eine langfristige Investition, wird nach
langfristigen Gesichtspunkten ausgewihlt, wozu das lokale Arbeits-
krafteangebot zahlt, aber nicht der Lohnsatz; wer eine flexiblere inter-
regionale Lohnstruktur fordert, um die hohen Arbeitslosenquoten in
Problemregionen zu senken, setzt auf das falsche der beiden Arbeits-
marktkriterien.

Damit ergibt sich, daB die iiblichen Hoffnungen, die an eine flexiblere
Lohnstruktur gekniipft werden, nidmlich daB sie den intersektoralen
oder interregionalen Strukturwandel unterstiizen kdnnte und daB sie
die Qualifizierung der Arbeitskréfte am unteren Ende férdern konnte,
nicht plausibel sind; im Gegenteil, eine flexiblere, auf Marktungleich-
gewichte rasch reagierende Lohnstruktur wiirde wahrscheinlich durch
ihre sozialen Nebenwirkungen oder durch die mit ihr verbundenen
regionalen Erosionsprozesse den Produktivitdtszuwachs verringern und
dadurch den angestrebten Strukturwandel verlangsamen und so die
Arbeitsmarktprobleme nicht 16sen, sondern erschweren.

Ist das nun ein Plddoyer fiir starre Lohnstrukturen, fiir den Status
quo auf diesem Felde? Keineswegs. Wir brauchen gewisse Anpassungen
in unserer Lohnstruktur an den heute erreichten Entwicklungsstand.
Weil die Entwicklung in den letzten dreiBig Jahren so auBlerordentlich
rasch vonstatten gegangen ist, sind diese Anpassungen nicht abgeschlos-
sen. An diese auf lange Sicht korrekturbediirftigen Lohndifferenzen
denkt man meistens nicht, wenn man von der Notwendigkeit spricht,
daB unsere Lohnstrukturen flexibler sein sollten.

2% Siehe W. Mieth und J. Genosko: Qualitative Polarisierung der Regionen
als Folge der rdumlichen Selektion der Wanderung und der Arbeitspldtze, in:
Qualitdt von Arbeitsmérkten und regionale Entwicklung. Forschungs- und
Sitzungsberichte der Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung, Han
nover 1982 (im Druck).
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4. Der langfristige Bedarf an Lohnstrukturflexibilitit

Wenn eine Wirtschaft wichst und das Pro-Kopf-Einkommen steigt,
werden zwei Lohnpositionen einer neuen Bewertung unterzogen werden
miissen: die Bezahlung auf Arbeitspldtzen, die mit unerwiinschten
Nebenbedingungen verbunden sind, und die Bezahlung der hdher
Qualifizierten.

Steigt das Realeinkommen eines Menschen, so wird ceteris paribus der
Grenznutzen seines Einkommens sinken. Die mit einem Beruf oder
einem Arbeitsplatz verbundenen Vor- oder Nachteile nichtgeldlicher
Natur werden dadurch aber nicht verdndert; so gewinnen sie auf die
Verteilung des Arbeitsangebots auf die verschiedenen Berufe (Tétig-
keiten) im Vergleich zur Lohnrate einen stirkeren Einfluf}; das partielle
Arbeitsangebot reagiert auf Lohndifferenzen weniger elastisch als bei
einem niedrigen Lebensstandard, auf die mit der Arbeit verbundenen
nichtgeldlichen Vor- oder Nachteile elastischer. Wenn sich die Lohn-
differenzen nicht dementsprechend zugunsten der weniger begehrten
Arbeitspldtze verschieben, wird dort eine chronische Knappheit an
Arbeitskréften entstehen. Die Entlohnung von Tétigkeiten, die mit be-
sonders schwerer koérperlicher Anstrengung verbunden sind, die unter
besonders ungiinstigen Umwelteinfliissen ausgefiihrt werden, die ein
hohes Unfall- oder Gesundheitsrisiko tragen, die schlechtem Wetter
ausgesetzt sind, die eine besondere personenbezogene Abhingigkeit be-
dingen, die ungiinstige Arbeitszeiten haben, die mit langer Abwesenheit
vom Wohnort verbunden sind usw. mufB} deshalb relativ zu anderen
Tétigkeiten steigen, je hoher der durchschnittliche Lebensstandard in
einer Volkswirtschaft steigt?.

Die mit besonderen Nachteilen solcher Art verbundenen Tétigkeiten
sind nicht iiberwiegend Arbeitsplédtze mit geringen Qualifikationsanfor-
derungen, sondern finden sich in allen Qualifikationsstufen, obschon im
unteren Qualifikationsbereich wahrscheinlich relativ hidufiger. Sie rei-
chen aber bis in die hochsten Stufen: der Chirurg leistet z. B. korperlich
schwere Arbeit unter ungiinstigen Umwelteinfliissen und miiite daher
relativ zu anderen &rztlichen Tatigkeiten im Einkommen steigen; nicht
zuféllig sind unter den Chirurgen in der Bundesrepublik Deutschland
die meisten auslidndischen Arzte.

Anpassungsprozesse innerhalb der Lohnstruktur in der hier behandel-
ten Richtung stoBen nun auf dieselben Hindernisse wie alle Anderungen
der Lohnstruktur: Sie werden von denjenigen, die eine relative Ver-
schlechterung ihrer Einkommensposition erfahren, zunéchst nicht hin-
genommen, schaffen Unruhe und 16sen dort Versuche aus, mit den eige-

21 Siehe W. Mieth: Ein Beitrag zur Theorie der Lohnstruktur, S. 188 ff.
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nen Lohnraten gleichzuziehen. Aber wenn die Besetzung solcher Stellen
zu einem dauernden Problem wird®, das sich bei weiter steigendem Ein-
kommen sogar noch verschérft, setzen sich hier schlieBlich die 6konomi-
schen Krifte gegen die durch Gewdhnung determinierte starre Lohn-
struktur durch.

Eine Voraussetzung fiir eine Korrektur der Lohnstruktur durch
Marktkréfte zugunsten der gemiedenen Arbeitsplédtze ist Vollbeschif-
tigung oder — genauer — Uberbeschiftigung, so daBl die unerwiinschten
Arbeitspldtze unbesetzt bleiben. Ist ndmlich Uberbeschéftigung nicht
gegeben, sind mehr Arbeitsuchende da als Arbeitspldtze, lassen sich die
schlechten Arbeitsplédtze auch besetzen. Die Problematik der dem héhe-
ren Lebensstandard noch nicht angepafiten Lohnstruktur zeigt sich dem
Arbeitgeber dann vielleicht noch in den unterschiedlichen Fluktuations-
raten, aber nicht mehr in der viel eindeutigeren Weise der nichtbesetz-
baren offenen Stellen. Der 6konomische Anpassungsprozell verliert da-
durch an Kraft, er kann sich nicht mehr gegen die Krifte, die die Lohn-
struktur erstarren lassen, durchsetzen?®.

Das gilt fiir qualifizierte Teilarbeitsmérkte dhnlich: Damit eine An-
passung der Einkommensstruktur zwischen den verschiedenen Facharzt-
richtungen zugunsten des Chirurgen zustande kommt, muB Uberbe-
schiftigung auf dem Teilarbeitsmarkt fiir Arzte herrschen; sonst bleibt
eben keine Chirurgenstelle unbesetzt.

Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland seit 1974 keine Uber-
beschiftigung mehr. Das westdeutsche Realeinkommen ist seit 1974 aber
immer noch um 2090 gestiegen. Ob die Anpassungen innerhalb der
Lohnstruktur, die der starke Anstieg der Realeinkommen vor 1974 not-
wendig machte, abgeschlossen waren, ist sehr zweifelhaft. Denn dieser
AnpassungsprozeBl war zwar in Gang gekommen, wurde aber doch durch
das zeitweise vollig elastische Angebot ausldndischer Arbeitskrifte, die
bereit waren, die von den Deutschen gemiedenen Arbeitsplédtze einzu-
nehmen, gebremst.

Unter der Annahme, daB die Realldshne in der Bundesrepublik
Deutschland in den kommenden Jahrzehnten nicht erheblich sinken,
miissen daher langfristig anhaltende latente Spannungen im deutschen
Lohngefiige erwartet' werden, wenn es nicht gelingt, das Gleichgewicht
zwischen den mit den Arbeitspldtzen verbundenen nichtgeldlichen Vor-
und Nachteilen und den Geldl6hnen besser zu verwirklichen. Auf die

8 Es gibt neben der Anderung der Lohnstruktur u. U. andere Wege, mit der
Schwierigkeit fertig zu werden, etwa durch Verédnderungen des Arbeitsplatzes
den Grund seiner Unbeliebtheit zu beseitigen oder den Arbeitsplatz ganz
wegzurationalisieren.

» Siehe W. Mieth: Ein Beitrag..., S. 196 ff.



186 Wolfram Mieth

niichste Phase der Uberbeschéftigung kann man nicht hoffen. Hier wire
eine staatliche Intervention zur Korrektur der bestehenden Lohnstruk-
tur sinnvoll. Dies sei am Beispiel der Nachtarbeit erldutert.

Unbeschadet der dariiber hinausgehenden tariflichen Regelungen
konnte durch Gesetz, dhnlich der Mindestlohngesetzgebung mancher
Linder, ein Lohnzuschlag fiir Nachtarbeit festgesetzt werden, etwa in
der Art, daf} alle Arbeitsstunden zwischen zwo6lf Uhr Mitternacht und
sechs Uhr morgens, sofern die Arbeit vor vier Uhr morgens beginnt
(also die Nachtruhe nicht gewihrleistet war), mit einem Aufschlag von
5096 zum Tariflohn zu entgelten sind. Zweifellos wiirde dadurch der
Bedarf an Nachtarbeit zuriickgehen, weil man durch Umorganisation
des Arbeitsablaufs und durch Rationalisierung bei Nachtarbeitsplédtzen
Kosten senken kann und weil die Preiselastizitdt der Nachfrage ins
Spiel kommt und Giiter und Dienstleistungen ohne Nachtarbeit gegen
solche mit Nachtarbeit in gewissen Grenzen substituiert. Das ist ein
gesellschaftlich erwiinschter Vorgang und ist vielleicht sogar im engen
6konomischen Sinne rentabel, da die Nachtarbeit mit sozialen Kosten
verbunden ist, die an anderen Stellen getragen werden miissen. Die
Nachtarbeit von dem Gesichtspunkt der Arbeitsbeschaffung zu sehen
und ihre Beibehaltung zu fordern, weil sie geringer Qualifizierten rela-
tiv viele Arbeitsplédtze bietet, scheint mir dagegen keine weitsichtige
Politik zu sein. Der Einkommenseffekt des Tarifzuschlags wiirde die
Bereitschaft zur Nachtarbeit in der Bevdlkerung erhdhen. Das Nach-
lassen dieser Bereitschaft ist ja auch der Grund fiir die Korrekturbe-
diirftigkeit der Lohnstruktur. Aber der Sinn des Zuschlags ist es nicht,
diese Bereitschaft zu erhohen, sondern den Bedarf an Nachtarbeit zu
senken, die Verantwortlichen (darunter an hervorragender Stelle den
offentlichen Bereich) zu zwingen, dariiber nachzudenken, wieviel Nacht-
arbeit angesichts der Opfer, die der nachts Arbeitende bringt, sinnvoll
ist. Daher sollte der Nachtzuschlag keiner steuerlichen Vergiinstigung
unterliegen.

Aus #hnlichen Uberlegungen kénnte, um ein weiteres Beispiel zu
leben benachteiligt? Leider ja, obschon es keine Diskriminierung der
nennen, ein Lohnabschlag (vielleicht von 10 %) fiir Halbtagsarbeit erw&-
diese Lohndifferenzierung nicht gerade wieder die Frau im Arbeiis-
genswert sein, weil Halbtagsarbeit wegen der wenigen Arbeitsstunden
taglich relativ weniger Mithe macht, mit weniger Arbeitsleid je Arbeits-
stunde verbunden ist; denn das Arbeitsleid steigt mit der Zahl der
Arbeitsstunden. Die Kosten, die Mithe und der Zeitaufwand fiir den
Weg zwischen Wchnung und Arbeitsplatz sind hier freilich je gearbei-
tete Stunde hoher — falls die Distanz zwischen Wohnung und Arbeits-
platz bei Halbtagsarbeit sich gegeniiber Ganztagsarbeit nicht &ndert; tat-
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sdchlich verringert sie sich aber: Der Halbtagsarbeit Suchende be-
schrinkt seine Suche auf n#here Distanzen als der eine Ganztagsarbeit
Suchende. Das lohnstrukturelle Gestaltungsprinzip kniipft hier an einen
nichtgeldlichen Vorteil der kiirzeren Arbeitszeit an, der im Lohnsatz
kompensiert wird. Es geht um die Billigkeit (equity), gesehen vom Ar-
beitnehmer her, es geht nicht um einen Ausgleich hoherer Kosten der
Halbtagsarbeitsplétze fiir den Arbeitgeber. Wenn der Ansatz der obigen
Uberlegungen némlich richtig ist, miiBte man sonst erwarten, dal die
Zahl der nachgefragten Halbtagsarbeitspldtze auf ldngere Sicht unver-
hiltnisméBig weiter ansteigen wird (in unserem progressiven Steuer-
system werden sie sogar begiinstigt). Der Lohnabschlag wiirde durch
eine Erh6hung der angebotenen und Verringerung der nachgefragten
Halbtagsarbeitsplédtze zum Ausgleich am Teilzeitarbeitsmarkt beitragen.

Ein Abschlag fiir Halbtagsarbeit wiirde sicherlich noch weitere Uber-
legungen verlangen, die hier nicht ausfiihrlich diskutiert werden kon-
nen. Wiirden die Gewerkschaften zustimmen? Wahrscheinlich ja. LieBle
sich der Abschlag mit individuellem Leistungslohn vereinbaren? Er
konnte wohl nur den garantierten Grundlohn verindern. Wiirde durch
Frau darstellt. Man darf aber nicht die andere Seite iibersehen, daf} fiir
viele Arten qualifizierter Arbeit die Ganztagsarbeit notwendig ist, weil
die Qualifikation erst mit der Arbeit, durch die Arbeit, am Arbeitsplatz
erworben wird. Es steht hier die Erh6hung der Qualitdt unseres Lebens-
stils durch mehr Freizeit einer anderen Seite der Qualitdt unseres
Lebens gegeniiber, der Qualitidt unserer Giiter und Dienstleistungen.

Ein anderer Bereich, wo die heutige Lohnposition fragwiirdig gewor-
den ist, ist der der akademischen und anderer in der Qualifikation an-
grenzender und sich am akademischen Einkommensniveau ausrichten-
der Berufe. Hier liegen Angebot und Nachfrage inzwischen weit ausein-
ander. Fiir die meisten freien akademischen Arbeitspldtze sind heute
zwei oder drei qualifizierte Bewerber da, von denen nur einer den
Arbeitsplatz bekommen kann®. Fiir den Volkswirt ist das ein klares
Zeichen eines gestorten Gleichgewichts. Die Arbeitslosenzahlen fiir
Akademiker zeigen dies natiirlich nicht; denn — abgesehen von beson-
ders inflexiblen Ausbildungsrichtungen — kann der akademisch Aus-
gebildete leicht auf niedrigerer Stufe einen Arbeitsplatz finden und dort
die bisherigen Bewerber herausdridngen. Auch die Ertragsrechnung fiir
akademische Berufsausbildungen iiber Alter-Verdienst-Profile geben die
Lohnposition des Akademikers heute nicht richtig wieder. Die meisten

30 Der beklagte Mangel an Ingenieuren scheint dem zu widersprechen. Ich
kann den Umfang dieser Liicke nicht beurteilen, habe aber Zweifel. Es miifite
gepriift werden, ob heute Ingenieure fiir Arbeitspldtze angefordert werden,
die keine Ingenieurarbeitsplédtze wiren nach den Kriterien vor 20 Jahren.



188 Wolfram Mieth

akademischen Tétigkeiten sind mit groBen nichtgeldlichen Annehmlich-
keiten verbunden; wenn sich fiir einen akademischen Beruf keine be-
sonders gute Verzinsung errechnet, folgt deshalb noch nicht daraus, dal3
er nicht iiberbezahlt ist’. AuBerdem basieren solche Berechnungen auf
den Verdiensten aller Beschéftigten mit akademischer Ausbildung,
gleichgtiltig, wo sie beschiftigt sind. Sie geben daher die Verdienste auf
akademischen Arbeitsplédtzen zu niedrig an, wenn auf dem akademischen
Berufsmarkt eine Zeitlang ein Uberangebot geherrscht hat und ein Teil
gezwungen war, andere, geringer bezahlte Arbeitspldtze anzunehmen.

Die Lohnrelation zwischen akademischen und weniger qualifizierten
Arbeitspldtzen spiegelt noch frithere Marktverhiltnisse wider, als das
Angebot an akademischen Qualifikationen im Vergleich zur Nachfrage
knapp war, knapp aufgrund der finanziellen und umweltbedingten Hin-
dernisse, die den meisten jungen Menschen damals den Weg nach oben
versperrten. Beide Hindernisse sind heute weitgehend abgebaut: das
finanzielle durch den allgemein gestiegenen Lebensstandard und durch
die staatliche Ausbildungsférderung, das umweltbedingte dadurch, daB
der Anteil der Jugendlichen, deren Eltern eine héher qualifizierte
Schulausbildung haben, gewachsen ist.

Nun soll nicht geleugnet werden, dal die entsprechenden lohnstruk-
turellen Anpassungsprozesse in Gang gekommen sind. Sie kommen aber
sehr langsam voran®. Der rasch wachsende Uberhang bei jungen Akade-
mikern verlangt jetzt, wiederum aus Griinden der Billigkeit, eine
schnellere Anpassung.

Die Griinde fiir den so langsamen AnpassungsprozeB} liegen zum einen
in der Wirkungsweise und der Macht der Berufsverbénde, die sehr
vehement sich dafiir einzusetzen verstehen, dall der Lohnvorsprung ge-
wahrt bleibt. Dal der DGB eine reine Akademikergewerkschaft zu sei-
nen Mitgliedern z&hlt, die GEW, hat das ebenfalls begiinstigt. Der
schwedische Gewerkschaftsdachverband hat einer entsprechenden schwe-
dischen Akademikergewerkschaft die Aufnahme verweigert. Neben dem
VerbandseinfluB} ist aber auch die groBe Verbreitung der internen Ar-
beitsmérkte im akademischen Bereich eine Ursache der Starrheit dieser
Lohndifferenz. Viele hohere Positionen sind hier nur durch Aufstieg
innerhalb des Unternehmens oder der Behorde zu erreichen, wiahrend
auf der Eingangsstufe der Lohnsatz und die Zahl der Arbeitsplitze vor-

31 G. Psacharopoulos (Earnings and Education in OECD Countries, Paris
1975) hat herausgefunden, daB monopolistische Elemente im Verdienst der
Akademiker vernachlédssigbar seien. Die nichtmonetire Seite der Berufe ist
aber nicht beachtet worden. AuBierdem scheint die Auswahl der untersuchten
Léander das Ergebnis zu farben.

32 In der Bundesrepublik Deutschland vielleicht langsamer als in den mei-
sten vom Entwicklungsstand vergleichbaren westlichen Landern.
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gegeben sind und die Variation des Angebots auf dem Arbeitsmarkt sich
in einer Warteschlange niederschldgt. Da diese aber immer wieder ab-
brockelt, beeinflufit ihre Liénge den Eingangslohnsatz kaum. Das der-
zeitige Schicksal unseres wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein typi-
sches Beispiel fiir diesen Wirkungszusammenhang.

Die Regierung hétte hier die Aufgabe, die fdllige Korrektur der Lohn-
relationen im O6ffentlichen Bereich durchzusetzen. Dies wiirde auch ge-
niigen, da der 6ffentliche Dienst auf diesem Arbeitsmarkt der Preisfiih-
rer ist. Leider scheint aus besoldungsrechtlichen und politischen Uber-
legungen der Weg beschritten zu werden, daB nur die Eingangsgehalts-
stufen der neu in den 6ffentlichen Dienst Eintretenden gesenkt werden,
wihrend sonst alles unangetastet bleibt. Dies wiirde eine krasse Ver-
letzung der Prinzipien sein, nach denen eine innerbetriebliche bzw.
innerbehordliche Lohnstruktur gestaltet sein miilte, wenn sie Zufrie-
denheit, Arbeitsbereitschaft und Arbeitsfrieden schaffen soll.
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Kriterien der Zumutbarkeit von Erwerbstitigkeit
als arbeitsmarktpolitisches Regulativ

Von Dieter Schifer, Bamberg

A. Die Fragestellung

Wieder einmal — wie schon in anderen austerity-Perioden — wird
derzeit sehr lebhaft diskutiert, welche Beschiftigungen einem Arbeits-
losen zugemutet werden sollen. Es werden verschirfte Kriterien dafiir
vorgeschlagen, deren Wirkung darin bestehen soll, die (offizielle) Zahl
der Arbeitslosen zu reduzieren, sei es dadurch, daB bestimmte beschif-
tigungslose Personen aus der Arbeitslosigkeit herausdefiniert werden,
sei es dadurch, daBl sie durch Androhung dieser Folge dazu bewogen
werden, eine ansonsten von ihnen abgelehnte Beschiftigung aufzu-
nehmen.

Der erste Hauptteil (Teil C) dieses Beitrages beschiftigt sich mit der
Frage, ob iiberhaupt — und, wenn ja, inwieweit — Verédnderungen
dieser Zumutbarkeitskriterien in der unterstellten Weise regulierend
auf den Arbeitsmarkt einwirken. Es kann hier schon vorweggenommen
werden, daB es keine empirischen Untersuchungen gibt, aus denen sich
diese Frage beantworten lieBe. Sie 148t sich daher wie folgt reduzieren
und damit prézisieren: Welche Wirkungen verédnderter Zumutbarkeits-
kriterien konnen als einigermaBen wahrscheinlich erwartet werden und
wie lieBen sich solche Hypothesen empirisch testen?

Der Zumutbarkeitsbegriff hat aber nicht nur fiir die Definition der
Arbeitslosigkeit eine zentrale Bedeutung, sondern fiir fast alle Sozial-
leistungen, zumindest fiir solche, deren Funktion die Gewédhrung von
Lohnersatzzahlungen ist. Daher soll in einem zweiten Hauptteil (Teil D)
der Frage nachgegangen werden, inwieweit die (in der Regel sozial-
leistungsbegriindenden) Unzumutbarkeitsregelungen an anderen Stellen
unseres Sozial- und Arbeitsrechts (auch, vielleicht sogar viel stiarker) als
Arbeitsmarktregulativ wirken.

Um den Zusammenhang dieser beiden Fragen zu verdeutlichen, sei
ihrer Behandlung ein Einleitungskapitel (Teil B) mit einigen allgemei-
nen, grundsétzlichen Bemerkungen zur Bedeutung des Zumutbarkeits-
begriffs fiir die Sozial- und die Arbeitsmarktpolitik vorausgeschickt. Sie
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beruhen auf der in den beiden Hauptteilen ndher zu begriindenden
Hypothese, da Arbeitsmarktpolitik kaum durch die Verschirfung von
Kriterien der Zumutbarkeit bestimmter Téatigkeiten fiir Arbeitslose,
wohl aber dadurch betrieben werden kann, daB mehr als bisher der
Verzicht auf Erwerbstatigkeit zugemutet wird.

B. Die sozialpolitische Bedeutung der Zumutbarkeit
von (bestimmten) Erwerbstitigkeiten

Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes! beinhaltet nicht zuletzt,
daB die staatlich organisierte Gemeinschaft demjenigen, der nicht aus
eigenen Kriften seinen Lebensunterhalt sichern kann, die notwendigen
Unterhalts-Mittel verfiigbar macht. In diesem Sinne wird Art. 20 Abs. 1
durch das Bundessozialhilfegesetz? konkretisiert, das jedermann, der
»Seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus
eigenen Kriften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und
Vermogen, beschaffen kann“, ,die Fiihrung eines Lebens..., das der
Wiirde des Menschen entspricht“, garantiert.

Dieser umfassenden Garantie korrespondiert die Verpflichtung, sich
— soweit irgend moglich — seinen Unterhalt durch Erwerbsarbeit zu
verschaffen®. Allgemein gesagt: Unsere Gesellschaft geht davon aus, daB
grundséitzlich jedermann zuzumuten ist, eine Erwerbstédtigkeit auszu-
iiben, um die notwendigen Unterhaltsmittel zu verdienen. Sie nimmt
davon nur diejenigen aus, die (familienrechtliche) Unterhaltsanspriiche
gegen einen Einkommensbezieher haben?®.

Unsere Gesellschaft kennt also grundsétzlich drei Systeme fiir die
wirtschaftliche Existenzsicherung: Das Erwerbssystem mit seinen Lohn-
anspriichen’, das Familiensystem mit seinen Unterhaltsanspriichen und
das Transfersystem mit seinen Lohnersatz- und Unterhaltsersatzansprii-
chen. (Transferanspriiche wegen erhohten, ,zusidtzlichen“ Bedarfs blei-
ben bei dieser Betrachtung auBer Ansatz’.) Dabei wird ebenso grundsétz-

1 Art. 20 Abs. 1 GG.

2 §§1 Abs. 2, 2 und 11 BSHG.

3 Vgl. § 18 BSHG.

4 In diesem Sinne §§ 2 und 11 Abs. 1 BSHG.

5 Aus dem Erwerbssystem stammen natiirlich auch die Arbeitseinkiinfte
der Selbstédndigen und die Vermdgenseinkiinfte. Es gibt jedoch kein Transfer-
system, das Gewinnersatzanspriiche zuteilen wiirde. Wer seine selbstindige
Existenz verloren hat, wird vielmehr zunichst auf unselbstindige Lohn-
arbeit verwiesen. Erst wenn er auch aus dieser seinen Lebensunterhalt nicht
mehr erzielen kann, wird ihm ein Anspruch auf Einkommenstransfers zuer-
kannt.

6 Derartige auBlerordentliche Sonderbelastungen eines Haushalts entstehen
vor allem durch Aufwendungen fiir soziale Dienste, wie medizinische Ver-
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lich vorausgesetzt, daB Unterhaltsanspriiche aus Lohn oder aus Lohn-
ersatz gedeckt werden miissen und konnen. (Das Problematische solcher
Voraussetzung bleibt bei dieser Betrachtung zun&chst ebenfalls aufler
Ansatz’) Klammert man demgemiB das familienrechtliche Unterhalts-
system aus, so bleibt zu konkretisieren, wem Erwerbsarbeit zuzumuten
ist und wem Transferleistungen zustehen, wer also von Erwerbsarbeit
freigestellt werden soll.

Die Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt hat vor 10 Jahren eine Syste-
matik entwickelt, die auf den drei genannten Quellen des Lebensunter-
halts basiert. Sie hat demgemé&fB die gesamte Wohnbevélkerung in drei
Gruppen eingeteilt, die sich aus den Merkmalen herleiten, ob Erwerbs-
tatigkeit und ob die Zahlung von Beitrdgen zur Finanzierung des Trans-
fersystems zugemutet wird. Sie hat diese drei Gruppen in der folgenden
Ubersicht zusammenfassend beschrieben®.

In dieser Systematik (wie in vielen dhnlichen zur Begriindung sozia-
ler Sicherungssysteme entwickelten) nimmt die Gruppe der Arbeits-
losen eine Sonderstellung ein. Bei allen anderen Gruppen wird ihre Ein-
ordnung in die Systematik — anders gesagt: die Antwort auf die Frage,
ob ihnen Erwerbstitigkeit zugemutet wird oder ein Anspruch auf Trans-
ferzahlungen zustehen soll — aus persdnlichen Merkmalen hergeleitet:
Alter, Ausbildung, Arbeitsfdhigkeit, Sorge fiir Kinder. Arbeitslose da-
gegen sind die einzige Gruppe, der Erwerbstétigkeit grundsdtzlich zuge-
mutet und der dennoch ein Anspruch auf Transferzahlungen zuerkannt
wird. Wie ist diese Sonderstellung zu erkldren?

Die iibliche Erkldarung ist ebenso einfach wie unzureichend. Sie heif3t:
Wer zwar arbeiten kann und arbeiten will, aber keine Gelegenheit dazu
findet, wem (entlohnte) Arbeitsleistung verweigert wird, wer also keine
Moglichkeit hat, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dem muf
der Lebensunterhalt durch das Transfersystem gewéhrleistet werden.

sorgung und pflegerische Hilfen. (Vgl. dazu Dieter Schdfer: Soziale Dienste —
Angebot und Nachfrage, in: Sozialpolitik durch soziale Dienste, Schriften-
reihe der Hochschule Speyer, Bd. 82, hrsg. v. Helmut Klages und Detlef Mer-
ten, Berlin 1981, S. 89—107). Die Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt hat das
»~Aufziehen und Ausbilden von Kindern“, Invaliditdt, Krankheit und Mutter-
schaft als ,soziale Tatbestdnde..., bei denen... Transferzahlungen zum Aus-
gleich zusétzlicher Belastungen des Familienverbandes notwendig erschei-
nen“, bezeichnet. (Vgl. Schriften der Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt,
Bd. 19: Sozialbudget — Sozialplanung, Berlin 1971, S. 56.)

7 Unterhaltsverpflichtungen werden gelegentlich mit Aufwendungen fiir
soziale Dienste zusammen als eine Gruppe zusidtzlichen Bedarfs behandelt.
Vgl. dazu Anm. 6, Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt.

8 Entnommen aus Schriften der Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt, Bd. 19,
S.29.

13 Schriften d. Vereins £f. Socialpolitik 127
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Gliederung der Wohnbevolkerung nach den sozialen Tatbestinden
der dargelegten sozialpolitischen Konzeption

1 2
Sicherung des Lebensunter- | Abgaben zur Finanzierung der Sozial-
halts leistungen werden
Nicht zugemutet Zugemutet
— Lebensalter bis zu
15 Jahren - Voll-
waisen u.dgl.
— Ausbildung - Voll-
waisen u.dgl.
Solldurch Transferzahlungen | — Alter (Frauen mit 60
1 zum Einkommensausgleich J.u. mehr, Ménner
erfolgen m. 65 J. u. mehr)
— Alleinstehende mit
Kindern unter 157J.
— Invaliditdt
— Arbeitslosigkeit
- Krankheit
— Mutterschaft
— Lebensalter bis zu
Gilt inner- 15 J., ohne Voll-
halb der waisen u.dgl.

2 Familie als | — Ausbildung ohne

erwiinscht Vollwaisen u.dgl.

Ohne —ein Ehepartner aus

Anspruch Familien mit Kin-

auf Trans- dern unter 15 J.

ferzahlungen

zum Ein-

kommens- — Alleinst. Frau unter

ausgleich Wird durch 60 Jahren u. alleinst.
eigene Er- Mann unter
werbstatig- 65 Jahren®)

3 keit grund- — Ehefrau (15-607J.) u.
sdtzlich zu- Ehemann (15-657J.)
gemutet ohne Kinder unter

157J.2%)

— Ein Ehepartner aus
Familien mit
Kindern unter
153.%)

*) Ohne andere anerkanate soziale Tatbestiinde.




Kriterien der Zumutbarkeit von Erwerbstitigkeit 195

Diese Erklarung ist deshalb unzureichend und insofern nicht einfach,
sondern allzu vereinfachend, weil es die einfache Alternative: ,Vor-
handensein oder Abhandensein von Erwerbsgelegenheiten unter den
Bedingungen unserer heutigen Erwerbswirtschaftsgesellschaft fast eben-
so wenig gibt wie die andere Alternative: , Arbeitsfdhigkeit oder Ar-
beitsunféhigkeit*.

An der Situation eines Arbeitslosen ist zunidchst nur dreierlei ein-
deutig:

1. Er steht in keinem Arbeitsverhéltnis.

2. Er hat (der Arbeitsvermittlung gegeniiber) erklirt, er wolle (wieder)
ein Arbeitsverhiltnis eingehen.

3. Die Arbeitsvermittlung hat ihn (noch) nicht in ein (neues) Arbeits-
verhdltnis vermitteln kénnen.

Bedeutet das, daBl es keine Arbeitsmoglichkeiten fiir ihn gibt, daB
kein Arbeitgeber Arbeitskrdfte sucht oder zumindest kein Arbeitgeber
bereit ist, ihn (diesen speziellen, individuellen Arbeit suchenden Arbeits-
losen) unter Vertrag zu nehmen? Oder bedeutet es, dal der Arbeitslose
die Stellen, die vorhanden sind, fiir die Arbeitskrédfte gesucht werden
und auf die er auch eingestellt worden wire, abgelehnt hat, weil er sie
als fiir sich unzumutbar ansieht®?

An der Situation der anderen Gruppen, die das soziale Sicherungs-
system als leistungsberechtigt definiert, ist jeweils nur der leistungs-
begriindende Tatbestand eindeutig: Der Altersrentner hat ein bestimm-
tes Lebensalter iiberschritten, der Invalide hat die amtliche Anerken-
nung einer Sozialverwaltung, daB er erwerbsunfihig sei, dem Kranken
ist von einem Arzt voriibergehende Arbeitsunféhigkeit attestiert wor-
den. Bedeutet das, daB jeder iiber 65jihrige, jeder Behinderte mit einem
bestimmten MdJE-Grad und jeder Krankgeschriebene grundsétzlich
vOllig unfdhig ist, eine Arbeitsleistung zu erbringen, durch die er ein
Einkommen erwerben konnte, daf kein Arbeitgeber bereit wire, ihn
(diesen speziellen, individuellen Alten, Invaliden oder Kranken) zu
beschiftigen und zu entlohnen? Oder bedeutet es, dal dem Alten, dem
Invaliden und dem Kranken nicht zugemutet werden soll, sich mit den
verminderten Erwerbschancen zufrieden zu geben, die sie noch wahr-

9 Die Frage, ob der Arbeitslose nicht etwas hitte unternehmen kdnnen, um
sich seinen Lebensunterhalt selbstindig zu verdienen, anstatt darauf zu war-
ten, als unselbstédndige Arbeitskraft angeheuert zu werden, soll hier unerdr-
tert bleiben, schon deshalb, weil das zwar fiir einzelne sicher eine Chance
wére, nicht aber fiir wahrscheinlich bald 1,5 Millionen Arbeitslose bei einer
Gesamtzahl von 2,3 Millionen selbstdndig Erwerbstéitigen. (Vgl. Stat. Jb. 1980,
S. 94: Mikrozensus April 1979.)

13*
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nehmen koénnten und die ihnen in unserem Erwerbssystem noch gebo-
ten wiirden'*?

Diese Fragen erweisen die Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit von
Erwerbstitigkeit als Schliisselbegriff fiir die soziale Sicherung und fiir
den Arbeitsmarkt. Die Definitionen von Unzumutbarkeit, die in den
verschiedenen Zweigen der sozialen Sicherung leistungsbegriindend
sind, entscheiden dariiber, wer seinen iiberwiegenden Lebensunterhalt
aus dem Erwerbssystem und wer ihn aus dem Transfersystem bezieht,
d. h. weitgehend dariiber, wer — statistisch gesehen — zu den Erwerbs-
titigen gehort und wer nicht. Sie entscheiden andererseits aber auch
dariiber, wer grundsétzlich zur jeweiligen labour force und wer zu den
Rentiers, d. h. — statistisch gesehen — wer zu den Erwerbspersonen —
seien sie erwerbstétig oder arbeitslos — gehort und wer nicht. Anders
gesagt: Wenn in einer Okonomie zu einer bestimmten Zeit ein bestimm-
tes Beschiftigungspotential vorhanden ist, sind die Definitionen von Un-
zumutbarkeit in den verschiedenen Zweigen der sozialen Sicherung
maBgebend dafiir, wie sich die Beschiftigungslosen auf Arbeitslose
einerseits, Bezieher sonstiger Sozialleistungen andererseits aufteilen!.
Die in diesem Beitrag interessierende arbeitsmarktpolitische Frage ist,
ob Arbeitslosigkeit eher durch verdnderte Zumutbarkeiten in der Ar-
beitslosenversicherung als in sonstigen Sozialleistungszweigen reduziert
werden konnte.

C. Die Zumutbarkeit einer bestimmten Erwerbstitigkeit
als Definitionsmerkmal der Arbeitslosigkeit

C.I1. Die Zumutbarkeitskriterien des AFG

Bei allen Gruppen aufler den Arbeitslosen, denen nach der Systematik
der Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt Transferzahlungen aus dem
sozialen Sicherungssystem zuerkannt werden sollen, geht es darum, ob
ihnen iiberhaupt eine Erwerbstitigkeit zugemutet werden soll%. Bei der
Gruppe der Arbeitslosen ist dies keine Frage: Bei ihnen ist nicht nur

10 Vgl. dazu ausfiihrlicher Abschnitt D I.

11 In diesem Sinne hat der Beratende AusschuB der Internationalen Ver-
einigung fiir Soziale Sicherheit fiir Forschung in der Sozialen Sicherheit bei
seiner Sitzung am 31. 3. 1981 in Wien beschlossen, dem Vorstand der IVSS
vorzuschlagen, auf einer der nichsten Forschungstagungen ,Probleme der
Abgrenzung von Arbeitslosigkeit, Invaliditdt, Alter und Krankheit als Wag-
nisse der Sozialen Sicherheit“ zu behandeln. (Vgl. Internationale Revue fiir
Soziale Sicherheit, Heft 2, 1981, S. 241.)

12 Ein gewisser Sonderfall ist die ,Berufsunfihigkeit* der Rentenversiche-
rungen, bei der die ,Verweisbarkeit® auf andere Té&tigkeiten eine wichtige
Rolle spielt. Insofern hat sie vielerlei Ahnlichkeit mit der Arbeitslosigkeit.
Darauf wird im zweiten Hauptteil zuriickzukommen sein. (Vgl. insbesondere
Abschnitt D. IIL.)
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selbstverstdndlich, sondern geradezu begriffsnotwendig, daB ihnen Er-
werbstitigkeit grundsitzlich zuzumuten ist. Sie suchen ja selbst eine
Arbeitsstelle, manchmal geradezu verzweifelt. Bei ihnen kann also nur
die Frage sein: Welche Titigkeit, welche Arbeitsstelle ist welchem
Arbeitslosen — bei Strafe des Entzugs seines Anspruchs auf eine Lohn-
ersatzzahlung — zumutbar? Wann ist die Annahme zutreffend, dafl ein
als arbeitslos Gemeldeter unfreiwillig ohne Arbeit ist, daB er keine
Arbeit finden kann, und wann kann demgegeniiber unterstellt werden,
daB er freiwillig auf erwerbswirtschaftliche Verwertung seiner Arbeits-
kraft verzichtet, daB er gar keine Arbeit ausiiben mdéchte?

Insofern ist seit jeher — d.h. seit es iiberhaupt Arbeitslosenunter-
stiitzung gibt — die Zumutbarkeit einer bestimmten Arbeitstétigkeit
begrifflich notwendiges Definitionsmerkmal der Arbeitslosigkeit gewe-
sen. Wiirde jede beliebige Titigkeit zu jedem beliebigen Lohn an jedem
beliebigen Ort mit jeder beliebigen Arbeitszeit und zu allen anderen
beliebigen Arbeitsbedingungen als zumutbar deklariert, gidbe es zwar
wahrscheinlich immer noch unfreiwillig Arbeitslose, aber kaum jeman-
den, der fiir seinen individuellen Fall nachweisen kénnte, daB er — ob-
wohl arbeitswillig — bei bestem Willen keine Arbeit finden kann (und
deshalb auf Arbeitslosenunterstiitzung angewiesen ist).

Eine derartig rigide — die einzige in gewissem Sinne objektive —
Definition der Arbeitslosigkeit, d. h. anders gesagt eine uneingeschrénkte
Zumutbarkeit, hat es praktisch nie gegeben. In der Erwerbslosenfiir-
sorge nach dem Ersten Weltkrieg wurde eine unterbezahlte (d. h. nicht
yortsiiblich“ entlohnte) Arbeit ebensowenig zugemutet wie eine rédum-
liche Mobilitét, die ,,die Versorgung der Familie unméglich“ gemacht
hétte®.

Das Gesetz iiber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
fithrte 1927 die , Vorbildung oder frithere Tétigkeit“ und die ,Riicksicht

13 § 8 Satz 1 der Verordnung iiber Erwerbslosenfiirsorge vom 13. 11. 1918
lautet: ,Erwerbslose sind verpflichtet, jede nachgewiesene geeignete Arbeit
auch auBlerhalb des Berufs und Wohnorts, namentlich in dem friiheren Be-
schiftigungsort und dem vor dem Krieg bewohnten Orte sowie zu gekiirzter
Arbeitszeit, anzunehmen, sofern fiir die nachgewiesene Arbeit angemessener
ortsiiblicher Lohn geboten wird, die nachgewiesene Arbeit die Gesundheit
nicht schidigt, die Unterbringung sittlich bedenkenfrei ist und bei Verheira-
teten die Versorgung der Familie nicht unmdglich wird.“ § 13 Abs. 1 der Ver-
ordnung iiber Erwerbslosenfiirsorge vom 16. 2, 1924 lautet: ,Die Unterstiit-
zung ist zu versagen oder zu entziehen, wenn der Erwerbslose sich weigert,
eine nachgewiesene Arbeit anzunehmen, die auch auBerhalb seines Berufs
und Wohnorts liegen darf und ihm nach seiner korperlichen Beschaffenheit
zugemutet werden kann. Die Weigerung kann nur damit begriindet werden,
daB fiir die Arbeit nicht angemessener ortsiiblicher Lohn geboten wird, die
Unterkunft sittlich bedenklich ist und daB bei Verheirateten die Versorgung
der Familie unméglich wird.*
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auf spiteres Fortkommen“ des Arbeitslosen als ,berechtigten Grund“
fiir die Ablehnung einer Arbeitsstelle ein'*. Im Arbeitsférderungsgesetz
wurde 1969 der unbestimmte Rechtsbegriff der ,zumutbaren Beschéfti-
gung“ eingefiihrt, ohne daB er zuné#chst ndher umschrieben worden
wire®®. Im Bericht des Ausschusses fiir Arbeit iiber die Beratung der
Gesetzesvorlage hieB es dazu jedoch erlduternd: ,Mit der Einfithrung
dieses unbestimmten Rechtsbegriffs wird es der Verwaltung und Recht-
sprechung ermoglicht, die Auslegung dieser Vorschrift den sich wan-
delnden Wertvorstellungen in der Gesellschaft anzupassen. Im Ausschufl
bestand die einmiitige Auffassung, daB diese Anderung nicht bedeutet,
daB die Arbeitsbereitschaft auf den erlernten oder bisher ausgeiibten
Beruf und die diesen Berufen benachbarten Tétigkeiten beschridnkt
werden darf!.“

Seitdem sind die Zumutbarkeitskriterien immer mehr ausdifferenziert
worden. Sie beziehen sich heute vor allem auf

1. die Art der Tétigkeit, insbesondere in bezug auf bisher ausgeiibte
Tatigkeiten und in bezug auf erworbene Qualifikationen,

2. die Lohnhthe, insbesondere in bezug auf bisher verdienten Lohn,

3. den Beschiftigungsort, insbesondere in bezug auf den bisherigen
Wohnort, an den in der Regel vielerlei Bindungen bestehen, von
denen die wichtigsten der Besitz eines Eigenheimes, die Schul-
karriere der Kinder und ihre Bindung an Freunde, die Berufstitig-
keit der Frau, die sich an einem neuen Ort im Zweifel nicht dquiva-
lent fortsetzen lieBe, und die sozialen Kontakte zu Verwandten,
Freunden und Nachbarn sein diirften,

4. die Arbeitszeit, insbesondere in bezug auf Lage (Schichtzeiten) und
Lénge (Teilzeitarbeit) bisher ausgeiibter und weiterhin angestrebter
Tatigkeiten,

5. sonstige mit dem Arbeitsplatz zusammenhéngende Bedingungen, wie:
Beschwerlichkeit und Gefdhrlichkeit der Arbeit; soziale Akzeptanz,
Prestige, hierarchische Einordnung des neuen Arbeitsplatzes; Selbst-
bestimmung und Selbstverantwortung in der Arbeit; Karriere-
chancen; betriebliche Sozialleistungen.

Solche Kriterien sind zweifellos keine objektiven Aussagen iiber das
Vorhandensein oder Abhandensein von Arbeitspldtzen mehr, sondern
hochstpersonliche Merkmale, die in gewissem Sinne die gesamte Lebens-

14 Vgl. § 90 Abs. 2 Nr.2 AVAVG i.d. F. vom 16. 7. 1927 (RGBLI. I, S. 187).

15 § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 AFGi. d. F. vom 25. 6. 1969 bestimmt lediglich, da8
nur derjenige , der Arbeitsvermittlung zur Verfiigung steht“, der ,bereit ist,
jede zumutbare Beschiftigung anzunehmen, die er ausiiben kann“ (BGBI. I,
S. 582).

16 Bundestags-Drucksache V/4110, S. 18.
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geschichte des Arbeitslosen in Betracht ziehen. Der qualitative Unter-
schied zwischen den Anspruchsgrundlagen in der Arbeitslosenversiche-
rung, die in der Unzumutbarkeit einer bestimmten Arbeitstédtigkeit fiir
einen bestimmten Arbeitslosen, und in den sonstigen Zweigen der sozia-
len Sicherung, die in der Unzumutbarkeit von Arbeitstdtigkeit iiber-
haupt bestehen, ist also sehr viel geringer als es zunéchst scheinen mag.
Dem Arbeitslosen soll wie dem Alten, dem Invaliden und dem Kranken
nicht zugemutet werden, iiber ein gewisses Maf3 hinaus Reduktionen
seiner Erwerbschancen hinnehmen zu miissen. Wenn und solange solche
Reduktionen nicht vermeidbar waren, wird daher ihnen allen ein Trans-
fereinkommen zugebilligt, um sie von dem Zwang zu entbinden, dennoch
eine Erwerbsarbeit auszuiiben.

C. II. Empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit
der Zumutbarkeitskriterien des AFG

Die genannten 5 Kriterien wiirden im einzelnen zu iiberpriifen sein,
wenn die Auswirkung veridnderter Zumutbarkeitsbedingungen auf die
Arbeitslosenquote untersucht werden soll. Sie sind — in der Regel im
Zusammenhang mit verdnderten Arbeitsmarktbedingungen — mehrfach
verdndert worden'. LaBt sich eine Wirkung solcher verinderter Rechts-
regeln auf den Arbeitslosenbestand nachweisen?

Zunichst ist auffallig, dal zwischen den gedanklichen Anstrengungen,
unfreiwillige Arbeitslosigkeit genauer zu definieren, und den Bemiihun-
gen, die Resultate solcher Anstrengungen zu iiberpriifen, eine eklatante
Diskrepanz besteht. Die wiederholten Anlédufe, die Zumutbarkeit be-
stimmter Arbeitsstellen fiir bestimmte Arbeitslose genauer zu regeln®,
haben nicht die geringste Entsprechung in Untersuchungen iiber erfolg-
reichere Vermittlungsbemithungen gefunden. Anders, genauer gesagt:
Ohne irgend etwas dariiber in Erfahrung gebracht zu haben, ob ver-
dnderte Zumutbarkeitskriterien auch nur im geringsten zu einem Ab-
bau der Arbeitslosigkeit beigetragen haben, werden neue Verdnderun-
gen der Zumutbarkeitskriterien diskutiert, die folglich — da man nicht
weiBl, wie sie wirken — wiederum keinerlei Chancen bieten, das Pro-
blem der Arbeitslosigkeit durch eine gezielte Strategie zu entschérfen.
Die Frage, ob es sich bei all diesen Diskussionen um Zumutbarkeiten
nicht viel mehr um den Versuch handelt, Arbeitslosigkeit so umzudefi-
nieren, daf} Arbeitslosen ihr Unterstiitzungsanspruch aberkannt werden

17 Vgl. Gerhard Bicker, Reinhard Bispinck, Klaus Hofemann, Gerhard
Naegele: Sozialpolitik, K&ln 1980, S. 156 ff.

18 Vgl. dazu Hermann Hummel-Liljegren: Zumutbare Arbeit, Berlin 1981,
S. 105.
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kann, als um den Versuch, Arbeitslosen zu neuen Arbeitsstellen zu ver-
helfen, auch wenn diese mit Nachteilen verbunden sein sollten, 148t sich
daher kaum unterdriicken.

Angesichts der zeitweise sehr heftigen Kritik an den verénderten Zu-
mutbarkeitsregelungen als ,massenhafte Dequalifizierung der Arbeit-
nehmer“? einerseits, der Forderung, sie weiter zu verschirfen, um ,das
Anspruchsdenken zu drosseln und zugleich die Leistungsbereitschaft zu
wecken“®, andererseits wire zu erwarten, daB statistische Daten, die
irgendein Indiz dafiir liefern wiirden, ob die Arbeitslosigkeit auf Varia-
tionen der Zumutbarkeitskriterien iiberhaupt reagiert, entsprechend
aufbereitet und analysiert worden wiren. Da das nicht der Fall ist,
bleibt zunéchst nur die theoretische Spekulation iiber solchen Wirkungs-
zusammenhang?.

Theoretisch sind zwei Extreme der Zumutbarkeitsregelung denkbar?:

1. Es wird ein absoluter Berufsschutz anerkannt. Dem Arbeitslosen
werden nur Beschéftigungen zugemutet, die seinem erlernten, iiber-
wiegend oder zuletzt ausgeiibten Beruf entsprechen, die ihm keine
Lohneinbufle aufbiirden, die an oder ganz in der Ndhe von seinem
Wohnort liegen und die keine ungiinstigeren Arbeitszeitregelungen
haben. In diesem Falle hitte die Arbeitsverwaltung kaum eine Mdog-
lichkeit, dem Arbeitslosen mangelnde Arbeitsbereitschaft nachzu-
weisen. Da es einen nach all diesen Kriterien nahezu identischen
Beruf nicht sehr haufig gibt, wére es weitgehend dem Belieben des
Arbeitslosen iiberlassen, welche Beschéftigung ihm angemessen und
akzeptabel erscheint.

2. Es gibt keinerlei Berufsschutz. Dem Arbeitslosen wird jede Beschif-
tigung zugemutet, die er physisch auszuiiben imstande ist und fiir die
er qualifiziert ist oder qualifiziert werden kann, unabhiingig von
Entlohnung, Arbeitsort und Arbeitszeit.

In diesem Fall konnte es entweder praktisch keine offenen Stellen
(bei Fortbestehen von — nun allerdings verringerter — Arbeitslosig-
keit) oder praktisch keine Arbeitslosen (bei Fortbestehen von — nun

19 Pressedienst IG Metall vom 9. 10. 1975.

2 Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft (iwd), Heft 32,
1981, S. 2.

2 Das erscheint auch durchaus legitim; denn nicht alle sozialen Ursache-
Wirkungs-Zusammenhinge miissen durch trial-and-error-Methoden experi-
mentell erforscht werden; vielmehr kénnen auch rein theoretische Uberle-
gungen vor manchem unzweckmaéBigen sozialen Versuch bewahren, weil seine
Irrtumswahrscheinlichkeit sehr hoch ist.

2 Vgl. dazu auch den Uberblick iiber die Diskussion zur Einfiihrung von
Arbeitslosenfiirsorge und Arbeitslosenversicherung bei Hummel-Liljegren,
S. 97 £f.
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allerdings verringerten — offenen Stellen) geben. Die Arbeitsver-
waltung konnte eine Art ,Berufszuweisung” (um nicht zu sagen
Zwangsverpflichtung) praktizieren, bis entweder — bei Unterbe-
schiftigung — keine Arbeitsstellen mehr verfiighar wiren oder —
bei Voll- oder Uberbeschiftigung — das Arbeitskréftepotential voll
ausgeschopft wire.

Die Zumutbarkeitskriterien, mit denen de facto operiert wird, liegen
offensichtlich und selbstverstdndlich irgendwo zwischen diesen beiden
Extremen. Das bedeutet aber zugleich, dal ihre Wirksamkeit sich durch
Annidherung an den zweiten Extremfall nachweisen lassen miifite. Kon-
kret: Eine Verschiarfung der Zumutbarkeitskriterien miifite zu einem
Abbau der offenen Stellen fiihren, ihr Wirkungsgrad miiBte sich durch
diesen messen lassen.

Das kann andererseits aber natiirlich nur unter einer cet.-par.-Be-
dingung gelten, und darin liegt offensichtlich die Schwierigkeit eines
empirischen Tests. Selbst wenn man davon ausgehen konnte, daB bei
einer Verschidrfung der Zumutbarkeitskriterien alle (anderen) Konstel-
lationen des Arbeitsmarktes unverindert blieben, wire schon deshalb
keine Konstanz aller (anderen) Faktoren mehr gegeben, weil die Dauer
der Arbeitslosigkeit bei denen, die unter den milderen Zumutbarkeits-
kriterien nicht vermittelt werden konnten, zugenommen héitte. Selbst
wenn die Dauer der Arbeitslosigkeit nicht zu den Zumutbarkeitskrite-
rien gehorte, wiren dadurch Einstellungen und Erwartungen der Ar-
beitslosen verdndert worden, so daB sie moglicherweise ihrerseits sub-
jektiv andere Beschaftigungen als fiir sich zumutbar ansehen. Eine Ver-
minderung von Arbeitslosen und offenen Stellen, die empirisch fest-
gestellt wiirde, wire also vielleicht auch ohne Verschirfung der Zumut-
barkeitskriterien eingetreten.

Fiir die empirische Untersuchung der Wirksamkeit einer Verédnderung
von Zumutbarkeitskriterien wére also nicht nur die Beobachtung von
Arbeitslosenzahlen, offenen Stellen und Vermittlungen wenig aufschluf-
reich; vielmehr wire auch ein Verfahren, das eine bestimmte Gruppe
von Arbeitslosen iiber ldngere Zeit vor und nach der Verédnderung der
Zumutbarkeitskriterien beobachten wiirde, methodisch noch unzuldng-
lich. Erst die Bildung von Vergleichsgruppen, die nicht nur in bezug auf
Qualifikation und berufliche Karrieren, Lohnstruktur und regionale
Verteilung, Alters- und Geschlechtsgliederung, familidre und sonstige
personliche Verhiltnisse, sondern auch auf die Dauer der Arbeitslosig-
keit homogen sind, kénnte Untersuchungen iiber die Effektivitdt von
Variationen der Zumutbarkeitskriterien eine gewisse Signifikanz oder
zumindest Plausibilitdt geben — wobei jedoch immer noch vorauszuset-
zen wire, daB sich die Arbeitsmarktverhiltnisse, die Arbeitslosenquoten
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und die offenen Stellen, nicht so verdndern, daf} sie Verhaltensédnderun-
gen induzieren. Ein empirischer Test wird also nicht nur durch Sekun-
dédranalysen der offiziellen arbeitsmarktstatistischen Daten nicht mog-
lich sein, sondern auch aufgrund einer Verlaufsstatistik verschiedener
homogener Arbeitslosenkohorten nur zu Wahrscheinlichkeitswerten mit
erheblichen Unsicherheiten fithren kénnen.

C.III. Hypothesen zur Wirksamkeit der Zumutbarkeitskriterien des AFG

Mit welchen Wirkungen verdnderter Zumutbarkeitskriterien auf den
Arbeitslosenbestand kann man sinnvollerweise rechnen? Welche Hypo-
thesen sollte man durch empirische Projekte zu iiberpriifen versuchen,
wenn erfolgversprechende methodische Konzepte dafiir vorgelegt wiir-
den?

In allgemeinster Formulierung konnte eine solche Hypothese lauten:
Verschiarfte Zumutbarkeitskriterien werden dann — und nur dann —
zu einer Verminderung der Arbeitslosigkeit beitragen, wenn sie die Ver-
mittlung auf Arbeitspldtze ermoglichen, die unter der Geltung milderer
Zumutbarkeitskriterien nicht zu besetzen waren bzw. nicht zu besetzen
sein wiirden. Andernfalls fithren sie bestenfalls zur Umschichtung des
(grundsitzlich unverdndert bleibenden) Arbeitslosenbestandes.

C. IIL1. Die Zumutbarkeit der Annahme
einer minderqualifizierten Arbeit

Das zentrale, am meisten diskutierte und am heftigsten kritisierte
Kriterium der Zumutbarkeit ist die Qualifikation. Das Gesetz sagt, dal
»bei der Beurteilung der Zumutbarkeit ... insbesondere die bisherige
berufliche Tdtigkeit und die beruflichen Kenntnisse und Fahigkeiten des
Arbeitslosen ... zu beriicksichtigen“ sind®. Der — wie manche meinen:
unrithmlich — bekannt gewordene RunderlaB 280/78 der Bundes-
anstalt fiir Arbeit hatte dieses Kriterium durch drei Qualifikationsstu-
fen zu konkretisieren versucht, in die Arbeitslose nach ihren Zeug-
nissen, Abschliissen und Berufserfahrungen eingeordnet werden sollten.
Stufe A entsprach einer Hochschulausbildung, Stufe B einer Fachaus-
bildung, Stufe C umfaBte alle iibrigen Beschéftigungen. Nach bestimm-
ten Fristen sollte eine Beschéftigung in der nichstniedrigeren Qualifi-
kationsstufe zumutbar sein. Die ,Abstufung” von A nach B oder von B
nach C sollte in der Regel nach 6 Monaten, die von A nach C (vom
Akademiker zum Hilfsarbeiter) in der Regel nach 12 Monaten vergeb-
licher ,vielseitiger Vermittlungsbemiihungen vorgenommen werden®.

23 § 103 Abs. 2 Satz 1 u. 2 AFG.

2% Der Wortlaut des Runderlasses ist bei Hummel-Liljegren, S. 211 ff., ab-
gedruckt, Meinungen dazu auf S. 112 ff.
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Diese Regelung, die 1979 durch die 5. AFG-Novelle aufgehoben worden
war, ist als Entwurf einer Durchfiihrungsanweisung zur Zumutbarkeits-
Anordnung der Bundesanstalt fiir Arbeit vom 3. 10. 1979 von den Ar-
beitgeber-Vertretern im Verwaltungsrat der Bundesanstalt kiirzlich
wieder vorgelegt worden®.

Die Einzelheiten dieser Regelung sind fiir die Frage, inwieweit sie
zu einer Reduzierung von Arbeitslosigkeit beitragen konnte, ziemlich
unerheblich. Interessant und aufschlufireich sind aber drei grundsétz-
liche Aspekte:

1. das auBerordentlich grobe Qualifikationsschema®, das die Aspekte
von Ausbildungs- oder Erfahrungsqualifikationen, die vielleicht auch
in einer berufsfremden Beschiftigung verwertbar wéren, von Be-
rufskarrieren und von sozialer Verwandtschaft von Berufen génzlich
ignoriert,

2. die ziemlich rigorose Fristenregelung, die nicht einmal die Depres-
sionsphase eines Konjunkturzyklus iiberbriickt,

3. vor allem die Pridmisse, daB Beschéftigungsmoglichkeiten um so
leichter nachzuweisen seien, je geringer die Qualifikationsniveaus
der in Frage kommenden Arbeitspldtze sind; anders gesagt, daBl die
Arbeitslosigkeit — zumindest teilweise — insofern strukturell be-
dingt sei, als es eine Uberqualifikation der Arbeitslosen im Verhélt-
nis zu verfiigbaren, unbesetzten Arbeitspldtzen gibe.

Im Gegensatz dazu hie es in der Begriindung der 5. AFG-Novelle?:
»~Am Arbeitsmarkt behindern Diskrepanzen zwischen Arbeitskrifte-
angebot und -nachfrage einen besseren und schnelleren Arbeitsmarkt-
ausgleich ... Die Anforderungen von Unternehmen und Verwaltungen
an die berufliche Qualifikation von Arbeitnehmern (...) sind in den
letzten Jahren gestiegen. Demgegeniiber setzt sich der Personenkreis
der Arbeitslosen als Folge einer mehrjdhrigen ungiinstigen Besch&fti-
gungslage und den damit verbundenen Aussonderungseffekten zuneh-
mend aus Erwerbspersonen zusammen, die diesen gednderten Anforde-
rungen nicht entsprechen. Die Strukturanalyse der Arbeitslosen weist
aus, daBl Ende Mai 1978 55,5 %o der Arbeitslosen ungelernte Arbeitneh-
mer waren.” Die Situation hat sich seitdem wenig verédndert. Bis Sep-
tember 1980 ,lieB die Kréaftenachfrage nach Bewerbern ohne berufliche
Qualifikation deutlich nach... Der stdrkere Anstieg der Zahl der

5 Vgl. dazu Jutta Roitsch: Was die Arbeitgeber wollen, in: Frankfurter
Rundschau vom 3. 7. 1981.

% Die Zumutbarkeit eines Verweisungsberufes fiir einen berufsunfihigen
Arbeiter wird inzwischen nach einem 5-Stufen-Schema gepriift.

2 Bundestags-Drucksache 8/2624, S. 17.
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Arbeitslosen ohne berufliche Qualifikation fiihrte dazu, dall deren Anteil
an der Gesamtzahl der Arbeitslosen jetzt bei 62 %o liegt; im Vergleich zu
den Vorjahren hat er nochmals leicht zugenommen?®.“

Bei einer solchen Struktur des Arbeitsmarktes nach Berufen und
Qualifikationen kann der genannten Pradmisse von der leichteren Ver-
mittelbarkeit in unqualifizierte Beschéftigungen kein nennenswerter
Realitidtsgehalt zuerkannt werden. Wenn — wie im September 1980 —
die Nichtfacharbeiter mit fast 48 % die groBte Gruppe der Arbeitslosen
bilden und weitere 14 %o ebenfalls ohne berufliche Qualifikation sind,
diirfte die Erwartung, durch Abqualifizierung qualifizierter Arbeits-
kridfte Stellen besetzen zu konnen, die aus dem Reservoir der Nicht-
qualifizierten nicht zu besetzen sind, mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit illusorisch sein.

Zwar ist keineswegs auszuschlieBen, daBl unter dem Druck verschérf-
ter Zumutbarkeitskriterien Arbeitslose zur Annahme minderqualifizier-
ter Arbeitspldtze veranlat werden kénnen. Da hierdurch aber im Zwei-
fel kein einziger Arbeitsplatz fiir einen Unqualifizierten neu geschaffen
werden kann, wiirde es sich lediglich um eine Art erzwungenen Ver-
driangungswettbewerb handeln, der die Unqualifizierten nur um so mehr
selektiert und in die langfristige Arbeitslosigkeit abdréingt. Die Bundes-
anstalt fiir Arbeit kdnnte freilich auf diese Weise bei den Arbeitslosen-
geld-Zahlungen etwas einsparen; denn die Anspriiche der Unqualifizier-
ten sind im Zweifel a) niedriger als die der Hoherqualifizierten und b)
eher erschopft, weil sie hdufiger von lang dauernder Arbeitslosigkeit
betroffen sind.

C.II1.2. Die Zumutbarkeit der Annahme héher qualifizierter
Arbeit nach Umschulung und die Zumutbarkeit rdumlicher Mobilitdt

Bei anderen, quasi umgekehrten Zumutbarkeitskriterien kénnten eher
positive Wirkungen auf den Arbeitsmarkt erwartet werden. Die Arbeits-
verwaltung hat ja nicht nur die Aufgabe, Arbeitslosigkeit durch Ver-
mittlung in (eben noch zumutbare) Arbeit zu verhindern, und nicht nur
die Moglichkeit, die Nichtannahme solcher Arbeit durch Sperrung oder
Entzug des Arbeitslosengeldes zu ahnden, sondern auch die Aufgabe,
unterwertige Beschéftigung — insbesondere durch Férderung der beruf-
lichen Bildung — zu verhindern, und die Moéglichkeit, die Nichtteil-
nahme an solcher Férderung durch Sperrzeiten zu sanktionieren®.

2 Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeit (ANBA), Nr. 2, 1981,
S.101.

2 §2Nr.2i.V.m. § 119 Abs. 1 Satz 1 AFG.
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Alle Arbeitsmarktanalysen deuten nun darauf hin, daB die Arbeits-
losigkeit eher dadurch, da mehr Um- und Héherqualifizierung, als da-
durch, da mehr Abqualifizierung zugemutet wird, reduziert werden
kann. Die Begriindung der 5. AFG-Novelle hatte auf Arbeitsmarkt-
ungleichgewichte in regionaler und qualifikatorischer Hinsicht aufmerk-
sam gemacht®:

— ,Angebots- und Nachfrageprofile sind nicht immer deckungsgleich.
Offene Stellen, insbesondere fiir einige Facharbeitertdtigkeiten, sind
nicht besetzbar.

— Waihrend in der Mehrzahl der Arbeitsamtsbezirke ein hoher Beschaf-
tigungsstand nicht erreicht wird, herrscht in einigen Bezirken Ar-
beitskrifteknappheit.”

Die Bundesanstalt fiir Arbeit hat fiir September 1980 immer noch
einen — wenn auch etwas nachlassenden — Mangel an Facharbeitern
konstatiert: ,,Insgesamt gesehen blieb der Arbeitsmarkt fiir Facharbeiter
im Herbst 1980 durchaus aufnahmefdhig. Dies zeigt sich auch daran, daB
Ende September 108 900 arbeitslosen Facharbeitern 95 500 offene Stellen
gegeniiber standen®.“ Regional gibt es weiterhin eine starke Streuung
der Arbeitslosenquoten, die 1980 bei den Arbeitsamtsbezirken von 1,4 %o
(Goppingen) bis 7,5 % (Leer und Saarbriicken), bei den Dienststellen-
bereichen sogar von 0,8 % (Furtwangen im Amt Villingen-Schwennin-
gen) bis 14,2 %/ (Kotzting im Amt Schwandorf) reichte®. Diese regionalen
Unterschiede, die 1979 kleiner geworden waren, haben sich schon 1980
wieder stidrker ausgeprigt®. Uberall aber ist die Situation der Arbeits-
kréafte mit beruflicher Qualifikation und unter ihnen insbesondere die
der Facharbeiter wesentlich giinstiger. ,,So ist in der Mehrzahl aller
142 Arbeitsamtsbezirke die durchschnittliche Arbeitslosenquote minde-
stens dreimal so gro wie die Teilquote der Facharbeiter... in jedem
zweiten Arbeitsamtsbezirk unterschreitet die facharbeiterspezifische
Arbeitslosenquote die Marke von 1,5 Prozent, in jedem fiinften liegt sie
zwischen 1,5 und 2,0 Prozent ... In 99 Arbeitsamtsbezirken wurden nur
solche Arbeitslosenquoten fiir Facharbeiter registriert, wie sie zwischen
1968 und 1973 am Gesamtarbeitsmarkt gemessen wurden. Dieser Zeit-
raum aber wird gewohnlich mit den Begriffen ,Vollbeschaftigung’ bzw.
,Uberbeschiftigung’ belegt. Andererseits gab es im September 1980 ins-
gesamt nur drei Regionen mit einer Facharbeiter-Arbeitslosenquote, die
iiber der Durchschnittsquote des Gesamtarbeitsmarktes lag*.”

30 Bundestags-Drucksache 8/2624, S. 17.

31 ANBA Nr.2, 1981, S. 144.

32 ANBA, Arbeitsstatistik 1980 — Jahreszahlen, S. 63—69.
3 ANBA Nr.2, 1981, S. 114.

34 Bernd Hof: Beschiiftigung — Neuere Uberlegungen zur Arbeitszeitver-
kiirzung, in: Der Arbeitegeber, Heft 14/15, 1981, S. 706.
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Ob — wie das Institut der deutschen Wirtschaft kiirzlich urteilte —
»der seit fiinf Jahren bestehende Widerspruch zwischen unverhé&ltnis-
maiBig hoher Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig regional und sektoral
schwerwiegendem Fachkriftemangel auf eine geringe Wirksamkeit der
bisherigen Fortbildungs- und UmschulungsmaBnahmen“® hindeutet,
mag dahingestellt bleiben. Es konnte auch sein, dal die Fortbildungs-
und Umschulungsmafinahmen zu wenig forciert und zu gering dotiert
worden sind, daBl der rdumlichen Mobilitét zu viele und zu grofle Hemm-
nisse entgegenstehen und daf die Arbeitgeber ihre Einstellungsanforde-
rungen tibersteigern und zu wenig Einarbeitungs- und Anlernbereit-
schaft zeigen. Jedenfalls scheinen in qualifizierten, insbesondere in
Facharbeiter-Berufen noch gewisse Arbeitsplatzreserven zu bestehen,
nicht dagegen in Berufen ohne Qualifikation. Sollen verdnderte Zumut-
barkeitskriterien zu einem Abbau von Arbeitslosigkeit und nicht nur zu
einem Abbau der Anspriiche von Arbeitslosen beitragen, miifiten sie
mehr Umschulung, mehr Fortbildung und mehr Mobilitdt fordern, nicht
aber mehr Dequalifikation und mehr sozialen Abstieg®.

Glaubt man dem Institut der deutschen Wirtschaft, konnte auf diese
Weise vielleicht auch die Beschédftigung von Arbeitskréften ohne beruf-
liche Qualifikation gefordert werden. ,,Weil Facharbeiter die Schliissel-
groBe moderner Produktionsverfahren sind“, hat es kiirzlich geschrie-
ben, ,hat der regional verbreitete FacharbeiterengpaB der Beschifti-
gungsentwicklung im nichtqualifizierten Bereich Grenzen gesetzt. Folge:
Die allgemeine Beschéftigung nahm weniger stark zu, als es bei einem
ausreichenden Angebot an Facharbeitern méglich gewesen wire®.“

% jwd Heft 32, 1981, S. 2.

36 Georg Heller hat kiirzlich im Radius, Heft 4, 1981, S. 2 darauf hingewie-
sen, dafBl eine solche Maxime nicht nur rein quantitativ-arbeitsmarktpolitisch,
sondern auch gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich wesentlich posi-
tivere Aspekte hat: ,Wenn alle Deutschen bereit wiren, als Reinemachefrau
oder Kiichenhilfe zu arbeiten, gleich wie sie ausgebildet sind, dann gibe es
vermutlich ein paar arbeitslose Deutsche weniger. Dafiir aber kaum die Lei-
stung, welche die deutsche Volkswirtschaft, dank der Qualifikation ihrer
Arbeitskrifte, erbringt. Es ist ndmlich fiir die Gesellschaft alles andere als
schédlich, wenn Menschen den beruflichen Abstieg scheuen. Wer nicht jede
Arbeit zu jeder Bedingung annimmt, der handelt noch lange nicht asozial,
sondern, im Gegenteil, sozial. Das ist denn auch der ¢konomische Hinter-
grund jeden verniinftigen Arbeitsférderungsgesetzes. Es kann nicht das Ziel
sein, die Qualitdt der Volkswirtschaft zu vermindern. Es niitzt ihrer Wett-
bewerbsfihigkeit mehr, wenn Arbeitskrifte fortgebildet, als wenn sie zu
jeder Arbeit gezwungen werden.“

3 jwd Heft 31, 1981, S. 3.
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D. Die Zumutbarkeit von Erwerbstidtigkeit nach sozial- und
familienrechtlichen Vorschriften auBierhalb des AFG als Definitions-
merkmal fiir das gesamtwirtschaftliche Arbeitspotential

D.I. Unzumutbarkeit von Erwerbstitigkeit
als sozialrechtlicher Leistungsgrund

Gelingt es nicht, einem Arbeitslosen eine zumutbare Beschiftigungs-
moglichkeit nachzuweisen, tritt als Rechtsfolge ein Anspruch auf Ar-
beitslosengeld ein®. Das bedeutet — umgekehrt formuliert —, daBl es der
nsoziale Zweck"“ des Arbeitslosengeldes ist, den Arbeitnehmer ,vor der
Notwendigkeit zu bewahren, unzumutbare Tétigkeiten zu verrichten,
um das ohne ... (Arbeitslosengeld) erforderliche Erwerbseinkommen zu
erzielen“.

Genau dieses ist nun aber auch die Begriindung fiir alle anderen
Sozialleistungen mit Lohnersatzfunktion. Der zitierte Satz stammt aus
einer Abhandlung von Bley iiber ,Die Unzumutbarkeit als Verweisbar-
keitsgrenze, dargestellt am Tatbestand der Berufsunféhigkeit“¥, wobei
nur an Stelle des Wortes , Arbeitslosengeld“ das Wort ,Rente“ steht.
Nun hat zwar der Tatbestand ,Berufsunfihigkeit* am meisten Ahnlich-
keit mit dem Tatbestand , Arbeitslosigkeit: Bei beiden wird Erwerbs-
tatigkeit grundsétzlich zugemutet, bei beiden gelten aber bestimmte
Téatigkeiten und bestimmte Arbeitsplédtze als unzumutbar, und bei bei-
den sind Ausbildung, berufliche Kenntnisse und Fihigkeiten und die
bisherige Téatigkeit wesentliche Kriterien fiir die Zumutbarkeit®. Aber
auch die anderen Tatbesténde, die Sozialleistungen mit Lohnersatz-
oder Unterhaltsersatzfunktion auslosen, sind grundsétzlich Beschreibun-
gen von Situationen und Zustdnden, in denen — abweichend von der
generellen Erwartungshaltung unserer Gesellschaft — dem Betroffenen
nicht zugemutet werden soll, sich seinen Lebensunterhalt durch Er-
werbsarbeit zu verdienen. ,Die Unzumutbarkeit ist in diesem Fall recht-
lich akzeptierter Erwerbsuntitigkeitsgrund“#, die Unmdglichkeit einer
Erwerbstédtigkeit ist nur ihr Grenzfall.

38 Wenn auch die sonstigen Voraussetzungen des § 100 AFG erfiillt sind.

3 Helmar Bley: Die Unzumutbarkeit als Verweisbarkeitsgrenze, dargestellt
am Tatbestand der Berufsunfihigkeit unter besonderer Beriicksichtigung der
Rechtsprechung, in: Die Sozialgerichtsbarkeit (SGb), Heft 7/8, 1980, S. 274 ff.

4 Vgl. § 1246 Abs.2 RVO und § 23 Abs.2 AVG mit § 103 Abs. 2 AFG. Da
beim Arbeitslosen auch die Dauer der Arbeitslosigkeit zu beriicksichtigen ist,
wird ihm am Beginn der Arbeitslosigkeit kein, bei ldnger anhaltender Ar-
beitslosigkeit aber ein tieferer sozialer Abstieg als dem Berufsunfihigen zu-
gemutet.

41 H. Bley: Die (Un)Zumutbarkeit als Sozialrechtsbegriff, in: Im Dienst des
Sozialrechts, Festschrift flir Georg Wannagat, hrsg. von Wolfgang Gitter,
Werner Thieme, Hans F. Zacher, K6In, Berlin, Bonn, Miinchen 1981, S. 22.
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Am deutlichsten ist das beim , Versicherungsfall Alter“. Das , Gesetz
betreffend die Invaliditdts- und Altersversicherung“ vom 22. 6. 1889
hatte noch ausdriicklich formuliert, dal Altersrente von der Vollendung
des 70. Lebensjahres an gezahlt wird, ,ohne dal es des Nachweises der
Erwerbsunfihigkeit bedarf“#,

Mit der Vorverlegung der Altersgrenze und mit der Einfiihrung vor-
zeitiger und vorgezogener Altersrenten wird die Unzumutbarkeit anstatt
der (unterstellten) Unmoglichkeit einer Erwerbstédtigkeit immer mehr
zum Motiv der Leistungsgewihrung®. Insbesondere die vorzeitige Alters-
rente nach einjdhriger Arbeitslosigkeit belegt das. Bei ihr wird sozusa-
gen nur ein Unzumutbarkeitstatbestand durch einen anderen abgeldst:
Das Arbeitslosengeld, das gezahlt wurde, weil eine zumutbare Beschéf-
tigung nicht gefunden werden konnte, durch das Altersruhegeld, das
gezahlt wird, weil nun eine Beschéftigung iiberhaupt nicht mehr zuge-
mutet wird.

Der vom Wort her scheinbar so eindeutige ,,Versicherungsfall Er-
werbsunfihigkeit ist ebenfalls iiberwiegend ein Fall, in dem weitere
Erwerbstétigkeit nicht zugemutet werden soll. Beriicksichtigt man ndm-
lich, daB iiber 2/s aller Erwerbsunfihigkeitsrenten wegen Erkrankungen
zuerkannt werden, die groBtenteils schleichend verlaufen und chronisch
werden und bei denen zwar in der Regel das Leistungsvermdgen ver-
ringert und die Leistungserbringung erschwert ist, aber zumindest be-
stimmte Arbeiten oft noch verrichtet werden kénnen (und von Leidens-
genossen auch zum Teil noch lange verrichtet werden)®, erweist sich,
daf3 die Grenze zwischen leichteren Beschwernissen und Behinderungen
einerseits, gesundheitlich bedingter vélliger Arbeitsunfihigkeit anderer-
seits sehr fliefend ist. Erwerbsunfahigkeit ist somit iiberwiegend ein
Zustand des Versicherten, in dem ihm Erwerbstétigkeit deshalb nicht
mehr zugemutet wird, weil sie mit Schmerzen, besonderen Anstrengun-
gen und der Gefahr einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes
verbunden sein kann®,

Fiir den Fall der Arbeitsunféhigkeit infolge Krankheit gilt offensicht-
lich das Gleiche, vielleicht in noch stidrkerem MaBe. Da damit gerechnet
werden kann, daB der Arbeitnehmer bald — nach Ausheilung der
Krankheit — wieder auf seinen bisherigen Arbeitsplatz zuriickkehren

42 § 9 Abs. 4, zitiert nach Diether Déring: Das System der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, Frankfurt, New York 1980, S. 16.

43 Vgl. auch Bley, 1981, S. 24.

4 Von allen Erwerbsunfihigkeitsrenten wurden 1979 42,5 % wegen Herz-
und Kreislauf-, 16,5% wegen rheumatischer und sonstiger Knochen- und
Gelenks- und 9% wegen verschiedener innerer Erkrankungen zuerkannt
(Statistik der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung, Bd. 54, S. 34—41).

4 Vgl. auch Bley, 1981, S. 27.
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kann, soll ihm nicht zugemutet werden, in der Zwischenzeit eine andere
Arbeit zu verrichten, schon gar nicht, den Arbeitgeber zu wechseln.
Weitere Motive fiir die Freistellung von Arbeitsleistung sind die Ver-
besserung der Heilungschancen und die Verringerung der Gefahr einer
Verschlechterung des Gesundheitszustandes sowie der Ausbreitung der
Krankheit durch Ansteckung, insbesondere von Kollegen am Arbeits-
platz®.

Bei Ausbildungsférderung bzw. -hilfe¥, bei der sogenannten unbe-
dingten Witwenrente und bei Leistungen an alleinstehende Eltern-
teile mit Kindern ist vollends evident, daf sie nicht wegen irgend-
welcher objektiver Beeintrdchtigungen der Leistungsfdhigkeit gew#hrt
werden, sondern einzig und allein weil Erwerbstitigkeit nicht (oder
nur in begrenztem Mafle) zugemutet werden soll. Wer sich als Erwach-
sener noch in Ausbildung befindet, konnte sich gewifl aus eigener
Kraft durch Erwerbstétigkeit unterhalten. Er soll jedoch von diesem
Zwang vorldufig verschont bleiben, um sich fiir spdtere Erwerbstdtig-
keit besser qualifizieren zu kénnen.

Eine Witwe erhilt nicht deshalb eine Rente, weil sie etwa erwerbs-
unfdhig wire, sondern nur deshalb, weil sie ihren Unterhaltsanspruch
verloren hat, wobei ,der Gesetzgeber in der Renten- und Unfallver-
sicherung offensichtlich noch davon aus(-geht), daB die Witwe zuvor
nicht erwerbstétig war, denn unzumutbar kann — wie die Regelung fiir
die Witwerrente ... andeutet — nur die Aufnahme, nicht die Fortset-
zung einer Erwerbstitigkeit sein“®#. Kindererziehung als solche ist zwar
— im Gegensatz zu den Vorstellungen der Gesellschaft fiir sozialen
Fortschritt¥ — kein Leistungstatbestand, der einen Anspruch auf Trans-
ferzahlungen auslosen wiirde. Wohl aber 16st sie den Anspruch auf die
»grofie“ Witwenrente aus und macht in der Sozialhilfe Arbeit zur Be-
schaffung des Lebensunterhalts unzumutbar®,

D. II. Unzumutbarkeit als Determinante
des gesamtwirtschaftlichen Arbeitspotentials

Die Beispiele mdgen geniigen, um zu belegen, dal Sozialleistungen,
die ihren Empfingern ermoglichen, ihren Lebensunterhalt (ganz oder
teilweise) ohne Erwerbstédtigkeit zu bestreiten, in den sozialen Vorstel-
lungen (bzw. den Vorstellungen des Gesetzgebers) dariiber begriindet
sind, inwieweit unter welchen Bedingungen eine Arbeitsleistung zum

4% Vgl. auch Bley, 1981, S. 27 f.

47 Nach BAf6G oder BSHG.

4 Bley, 1981, S. 23.

4 vgl. die Ubersicht in Abschnitt B.
50 § 8 Abs. 3 Satz 2 BSHG.

14 Schriften d. Vereins £. Socialpolitik 127
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Zweck des Erwerbs der notwendigen Unterhaltsmittel nicht zugemutet
werden soll. Das bedeutet gleichzeitig, daBl eine Verdnderung dieser Zu-
mutbarkeitskriterien die Zahl derer, die zur Deckung ihres Lebensunter-
halts auf Erwerbstédtigkeit angewiesen sind, und damit das gesamtwirt-
schaftliche Arbeitspotential vergréfern oder verkleinern muSf.

Nun haben sich seit einiger Zeit zweifellos nicht unbetrédchtliche
Wandlungen in den gesellschaftlichen Einstellungen iiber die Zumutbar-
keit von Erwerbstitigkeit vollzogen, die sich in vielerlei Anderungen
des Sozial- und des Familienrechts bereits niedergeschlagen und zu Vor-
schldgen fiir weitere Anderungen gefiihrt haben. In bezug auf die Ver-
dnderung des gesamtwirtschaftlichen Arbeitspotentials sind wahrschein-
lich drei Entwicklungslinien besonders bemerkenswert, weil sie quanti-
tativ, d. h. auf den Bestand an Erwerbspersonen, stark durchschlagen:

1. Die Unzumutbarkeit von Erwerbstitigkeit wegen qualifizierter (und
deshalb ldngerer) Ausbildung.

2. Die Herabsetzung der Altersgrenzen, jenseits derer Erwerbstitigkeit
nicht zugemutet wird.

3. Die vergroBerte Zumutung an (verheiratete, verwitwete und ge-
schiedene) Frauen, erwerbstétig zu sein.

D. II.1. Unzumutbarkeit von Erwerbstitigkeit
bei verldngerter Ausbildung

Seit Georg Picht 1964 von der drohenden Bildungskatastrophe und
Ralf Dahrendorf 1965 vom Biirgerrecht auf Bildung gesprochen hatten,
sind von der Sozial- respektive Bildungspolitik zunehmende Anstren-
gungen unternommen worden, bessere und — was hdufig damit identi-
fiziert wurde — léngere Ausbildungen zu férdern (Slogan der Aktion
Gemeinsinn: ,,Schick Dein Kind ldnger auf bessere Schulen“). Das erfor-
derte die Ubernahme nicht nur der Ausbildungskosten, sondern insbe-
sondere auch der Lebenshaltungskosten wihrend der verldngerten Aus-
bildungszeit durch Transferzahlungen aus dem Sozialbudget. Die wich-
tigsten Instrumente dafiir waren das BAf6G von 1971 und das AFG von
1969 mit seinen Vorschriften iiber individuelle Férderung der beruf-
lichen Bildung, vor allem iiber die Forderung der beruflichen Ausbil-
dung’®'. Zu erwihnen sind in diesem Zusammenhang aber auch die Aus-
bildungshilfe nach BSHG, die Vorschrift des BKGG, nach der Kinder-
geld bei ldngerer Ausbildung bis zum 28. Lebensjahr — in Ausnahme-
fallen auch dariiber hinaus — zusteht® das Graduiertenférderungs-

5l § 40 AFG.
52 § 2 Abs. 2 u. 3 BKGG.
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gesetz von 1971 sowie Kinderzuschldge und Waisenrenten aus den Ren-
tenversicherungen, der Unfallversicherung und der Kriegsopferversor-
gung, die allerdings schon eine lange Tradition haben.

Diese FérderungsmalBBnahmen bewirkten, daBl das Eintrittsalter in das
Erwerbsleben anstieg. Von 1968 bis 1978 fiel die Erwerbsquote der 15-
bis 20jdhrigen von 61,4 % auf 47,5 %, die der 20- bis 25jdhrigen aller-
dings nur von 76,2% auf 75,5°%b, wohingegen die Erwerbsquoten der
25- bis 55jahrigen im gleichen Zeitraum anstiegen®. Die groBziigigen
Ausbildungsforderungsangebote sind jedoch geschlechts- bzw. familien-
standspezifisch sehr unterschiedlich angenommen worden. Die jeweiligen
Erwerbsquoten fielen von 1968—1978

— bei Ménnern im Alter von 15 bis unter 20 Jahren von 61,7 %0 auf
50,6 %0

— bei Ménnern im Alter von 20 bis unter 25 Jahren von 84,8 % auf
80,9 %0

— bei ledigen Frauen im Alter von 15 bis unter 20 Jahren von 61,2 %o
auf 43,6 %

— bei ledigen Frauen im Alter von 20 bis unter 25 Jahren von 85,7 %o
auf 75,9 %

wihrend sie

— bei verheirateten Frauen im Alter von 15 bis unter 20 Jahren mit
54,8 %/0 gleichblieben und

— bei verheirateten Frauen im Alter von 20 bis unter 25 Jahren von
51,8 %0 auf 62,5 % stiegen™.

Insgesamt — d.h. auf die Gesamtbevélkerung im Alter von 15 bis
25 Jahren gerechnet — ergibt sich eine Verschiebung der Aufnahme von
Erwerbstétigkeit in hShere Lebensalter. Die Ausbildungen verldngern
sich, der Eintritt in das Erwerbsleben verzégert sich. Die verschiedenen
genannten Sozialgesetze, die mit ihrer Zusage, ldnger dauernde Aus-
bildungen zu finanzieren, die Zumutung, sich selbst durch eigene Er-
werbstitigkeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sobald man dazu
fahig ist, zeitlich begrenzt zuriicknehmen, wirken also darauf hin, dafi
das gesamtwirtschaftliche Arbeitspotential (bei gegebener Bevdlkerung
und gegebener Altersstruktur) verringert wird. Die bisher fraglos
akzeptierte Annahme der Statistiker, daBl die Bevdlkerung zwischen 15
und 65 Jahren als ,im erwerbsfihigen Alter” befindlich anzusehen ist,
scheint nicht mehr zu stimmen. Wenn qualifizierte Ausbildungen als

53 Hauptergebnisse 1980 der Arbeits- und Sozialstatistik, hrsg. vom Bundes-
minister fiir Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1980, S. 14.

54 Hauptergebnisse 1980, S. 15—19.

14+
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Grund dafiir akzeptiert werden, da Erwerbstéitigkeit (noch) nicht zuge-
mutet wird, reduziert sich die ,labour force“ einer Volkswirtschaft ent-
sprechend.

Der beschriebene Trend zu einem gesellschaftlichen Konsens, lingere
Ausbildungen zwecks Erwerbs einer hoheren Qualifikation aus dem
Sozialbudget zu finanzieren und wihrend dieser Ausbildungszeiten Er-
werbstdtigkeit noch nicht zuzumuten, ist jedoch nicht eindeutig und
ungebrochen. Schon das Haushaltsstrukturgesetz von 1975 hatte frithere
Versprechungen im BAf6G und im AFG zuriickgenommen. Die ,,Opera-
tion 82“ zur Haushaltssanierung wird zu weiteren Restriktionen fiihren.
Die Streichung der Ausbildungsférderung fiir Schiiler und die Begren-
zung der Forderung der beruflichen Bildung nach AFG sind bereits vor-
geschlagen worden. Die Kiirzung des Kindergeldes und seine vollstdn-
dige Streichung bei ldnger dauernder Ausbildung werden ebenfalls dis-
kutiert. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 12. 2. 1981
entschieden, daBl Studenten keinen Anspruch auf Ausbildungshilfe nach
dem BSHG mehr haben; ihnen kann vielmehr zugemutet werden, ihr
Studium aufzugeben, um sich durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunter-
halt zu verdienen®,

Insofern ist zur Zeit nicht auszumachen, ob der seitherige gesellschaft-
liche Konsens, junge Leute durch Férderung qualifizierterer Ausbildung
von der gesellschaftlich ansonsten allgemein akzeptierten Verpflichtung,
sich durch eigene Erwerbstétigkeit selbst ihren Lebensunterhalt zu ver-
dienen, zu entbinden — d. h. ihnen Erwerbstétigkeit nicht zuzumuten,
solange sie sich in Ausbildung befinden, — Bestand haben wird. Ohne
den Beweis dafiir anzutreten, kann jedoch vermutet werden, daf} auch
in Zukunft — von kurzfristigen Variationen abgesehen — eher die Un-
zumutbarkeit von Erwerbstitigkeit wegen ldnger dauernder Ausbildung
gesellschaftlich (und auch gesetzlich) anerkannt werden wird, als daf3
eine (den physischen Fahigkeiten entsprechende) Erwerbsausiibung, die
solche Ausbildung nicht zulieBe, gefordert wiirde.

D. I1.2. Unzumutbarkeit von
Erwerbstditgkeit bei hoherem Lebensalter

Seit 1913 hatte in der Angestelltenversicherung, seit 1916 in der
Arbeiterrentenversicherung die Altersgrenze von 65 Jahren gegolten.
1957 wurde fiir Frauen und Arbeitslose der Rentenbezug schon mit 60
Jahren ermdoglicht. 1972 wurde die flexible Altersgrenze von 63 bis 67
Jahren eingefiihrt. Die Forderung des DGB lautet schon seit langem auf

%5 Vgl Utz Krahmer: Was bleibt noch von der Systematik des BSHG?, in:
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins fiir 6ffentliche und private Fiir-
sorge, Nr. 8, 1981, S. 212—216, hier insbes. S. 215.



Kriterien der Zumutbarkeit von Erwerbstétigkeit 213

eine flexible Altersgrenze von 60 bis 65 Jahren. Die IG Metall hat kiirz-
lich angekiindigt, durch Tarifvertrige das Rentenalter auf 60 Jahre sen-
ken zu wollen und fiir dieses Ziel notfalls zu streiken.

Das frithere Ausscheiden aus dem Erwerbsleben hat bewirkt, daB von
1968 bis 1978 die Erwerbsquote der 60- bis 65jdhrigen von 46,4 % auf
24,6 %0 gesunken ist, und zwar bei Médnnern von 76,1 %o auf 43,1 % und
bei Frauen von 23,5 %6 auf 12,2 %/o%,

Die Problematik der Altersrenten und Altersgrenzen ist stets auch
unter beschdftigungspolitischen Gesichtspunkten diskutiert worden. So
ist — um nur die jiingsten Beispiele zu nennen — Anfang der 70er Jahre
gegen die Einfithrung der flexiblen Altersgrenze argumentiert worden,
die dadurch hervorgerufene Reduzierung des Arbeitskriftepotentials
konne zu ernsthaften Stérungen des Wirtschaftsprozesses fithren und
wiirde auf jeden Fall Wachstumsverluste bewirken; heute wird dagegen
vielfach eine Erweiterung der flexiblen Altersgrenze nach unten emp-
fohlen, um wegen des verringerten Arbeitskréiftebedarfs das Arbeits-
kréfteangebot zu reduzieren und so Arbeitsplitze fiir jiingere Arbeits-
lose freizumachen¥. Die weitere Flexibilisierung des Ruhestandsalters
wird vielfach als die beschéftigungspolitisch aussichtsreichste Variante
von Arbeitszeitverkiirzung angesehen.

Dabei ist zu beriicksichtigen, dafl neben der vorzeitigen und der vor-
gezogenen Altersrente nur begrenzte Erwerbseinkiinfte zulédssig sind.
Bei der normalen Altersrente mit 65 Jahren gibt es dagegen keine Ober-
grenze fiir einen Hinzuverdienst. Trotzdem ist das Ausscheiden aus dem
Arbeitsleben mit Erreichen der Rentenberechtigung die Regel. Es hat
sich eine Art gesellschaftlicher Verhaltenskodex entwickelt, wonach es
als unziemlich, bei schlechter Beschiftigungslage sogar als sozial ver-
antwortungslos gilt, wenn ein Arbeitgeber einen Rentner weiterbeschéaf-
tigt oder wenn ein Arbeitnehmer, dem Rente zusteht, weiterarbeitet.
Die Funktion von Lohn- und Unterhaltsersatzleistungen, dem Empfan-
ger Erwerbstitigkeit nicht (mehr) zuzumuten, hat so auch ihre Umkeh-
rung: Wem eine unterhaltssichernde Transferzahlung zusteht, dem kann
zugemutet werden, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, um bei Ar-
beitsplatzknappheit Erwerbsgelegenheiten zugunsten anderer (Jiingerer)
zur Verfiigung zu stellen.

% Hauptergebnisse 1980, S. 14—16.

51 Gerhard Kiihlewind: Die Erweiterung der flexiblen Ruhestandsregelung
als beschéftigungspolitisches Instrument, in: WSI-Mitteilungen, Heft 7, 1977,
S. 436—443.
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D. I1.3. Unzumutbarkeit von Erwerbstitigkeit
fiir verheiratete, verwitwete und geschiedene Frauen

Die Invalidenversicherung von 1889 hatte noch keine Hinterbliebenen-
versorgung vorgesehen. Erst als 1911 die Angestelltenversicherung er-
richtet wurde, fiigte man auch in die RVO Regelungen iiber eine Wit-
wenrente ein. Die Arbeiterwitwen blieben jedoch deutlich benachteiligt:
Sie erhielten nur dann eine Rente, wenn sie selbst invalide waren, wih-
rend Angestelltenwitwen einen unbedingten Rentenanspruch hatten.
Diese Regelung wurde damit begriindet, da Arbeiterfrauen ohnehin
zumeist wihrend der Ehe schon erwerbstéitig seien und dies auch als
Witwe bleiben konnten, wohingegen der Frau eines Angehdrigen des
Mittelstandes Arbeit nicht zugemutet werden kénne, zumal sie in der
Regel keine Ausbildung habe und die Erziehung und Ausbildung der
Kinder eines Angestellten besonders hohe Anforderungen stelle®.

So ist verstdndlich, daB3 es als ein groBer sozialer Fortschritt galt, als
1949 Arbeiterwitwen den Angestelltenwitwen gleichgestellt wurden.
Seitdem bestand bis vor kurzem weitgehend Einigkeit dariiber, daf
Witwen eine Erwerbstétigkeit grundsétzlich nicht oder nur in Grenzen
zugemutet werden solle. ,Die Neuregelung der sozialen Sicherung hin-
terbliebener geschiedener Ehegatten durch das 1. Eherechtsreformgesetz
vom 14. 6. 1976 und manche Uberlegungen zur Reform der sozialen
Sicherung von Ehegatten bei bestehender Ehe begriinden jedoch Zweifel
am Fortbestand dieses Konsenses®.*

In der Tat ist die Gleichstellung von Mann und Frau im Erwerbs-
leben, zumindest in bezug auf die Zumutbarkeit einer Erwerbstétigkeit,
weit fortgeschritten. Nach dem 1. Weltkrieg hatte man die drohende
Arbeitslosigkeit der entlassenen Kriegsteilnehmer mittels der Demobil-
machungsvorschriften, die die zwangsweise Entlassung von — zuvor
nach dem Hilfsdienstgesetz zwangsverpflichteter — Personen, die auf
Erwerb nicht angewiesen waren (also insbesondere von verheirateten
Frauen), anordneten, so erfolgreich bekémpft, ,,daf}, nachdem von 6 Mil-
lionen Soldaten 959 entlassen worden waren, doch im Februar 1919
,nur’ noch 1101 000 unterstiitzte Erwerbslose, im April 830 000, im Juni
1920 270 000 vorhanden waren“®, Heute wird Frauen in viel gréferem
MaBe zugemutet, erwerbstitig zu sein, und in viel geringerem Mafle
zugemutet, auf Erwerbstitigkeit zu verzichten, mit der Folge, daB3 ihre

58 Vgl. Déring, S. 27 £.

59 Helmar Bley: Die Unzumutbarkeit einer Erwerbstitigkeit als Leistungs-
anlafl der Rentenversicherung, in: Die Angestelltenversicherung, Heft 5, 1980,
S. 146.

6 Ludwig Preller: Sozialpolitik in der Weimarer Republik, Diisseldorf 1978,
S. 236,
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Arbeitslosenquote um gut ?/s héher ist als die der Ménner® und daB sie
(schon nach gesetzlicher Definition)®> zu den sogenannten Problemgrup-
pen des Arbeitsmarktes gehoren.

Die Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt hatte in dem erwéhnten Gut-
achten von 1971 Ehefrauen und Witwen ohne Kinder unter 15 Jahren zu
der Gruppe gerechnet, der sowohl eigene Erwerbstétigkeit als auch Ab-
gaben zur Finanzierung der Sozialleistungen grundsitzlich zugemutet
werden. Die Sachverstdndigenkommission fiir die soziale Sicherung der
Frau und der Hinterbliebenen hat 1979 vorgeschlagen, daB die unbe-
dingte Witwenrente entfallen soll und ,daB hinterbliebene Ehegatten
(nur noch dann) einen Anspruch auf Rente haben sollen, wenn eine Be-
darfssituation (Alter, Invaliditit, Kindererziehung) vorliegt“®. Geschie-
denen Ehegatten wird seit der Eherechtsreform von 1976 grundsétzlich
Erwerbstédtigkeit zugemutet; einen Unterhaltsanspruch haben sie nur
dann, wenn Bedarfssituationen wie die von der 84er-Kommission vor-
gesehenen bestehen. Die Gesamttendenz hat Bley als Ablésung des bis-
her geltenden Prinzips , Unterhaltsersatz bei Unterhaltsausfall* durch
den Grundsatz ,Unterhaltsersatz nur bei Unzumutbarkeit der Selbst-
hilfe durch eigene Erwerbstétigkeit* beschrieben®. Kommt zu dieser
Tendenz noch die gréBere Bereitschaft oder der stirkere Wunsch der
Frauen, erwerbstitig zu sein, hinzu, wird das gesamtwirtschaftliche
Arbeitskraftepotential betréchtlich erhdht. Von 1968 bis 1978 ist die
Erwerbsquote der verheirateten Frauen im Alter von 20 bis 60 Jahren
bereits von 38,8%0 auf 47, die der verwitweten und geschiedenen
Frauen von 56,7 %o auf 62,2 %, gestiegen®.

D. I1.4. Zusammenfassung zu Abschnitt D. II.

Der Anspruch auf Lohnersatz aus dem sozialen Sicherungssystem
einerseits, der Anspruch auf Unterhalt aus dem Familiensystem bzw.
Unterhaltsersatz aus dem sozialen Sicherungssystem andererseits haben
sich als gesellschaftliches Kriterium fiir die Zumutbarkeit von Erwerbs-
tétigkeit nahezu umgekehrt. Die frithen Sozialleistungen, insbesondere
die der Arbeiterversicherung, waren iiberwiegend als Zuschuf3 konzi-
piert, der zum Lebensunterhalt allein nicht ausreichte und auch gar

61 Im August 1981 7,4 % gegeniiber 4,4 % bei den Mé&nnern (Bundesarbeits-
blatt, Heft 11, 1981, S. 117).

6 Vgl. § 2 Nr. 5 AFG.

63 Gutachten der Sachverstindigenkommission vom 21. Mai 1979, veréffent-
licht durch die Bundesregierung, Tz. 148.

6 Helmar Bley: ,Bedingtes“ Hinterbliebenengeld in der Altershilfe fiir
Landwirte — ein Vorbild fiir die gesetzliche Rentenversicherung?, in: Zeit-
schrift fiir Sozialreform, Heft 10, 1980, S. 578.

65 Hauptergebnisse 1980, S. 18 f.
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nicht ausreichen sollte, sondern entweder durch ein Lohneinkommen
aufgrund reduzierter Erwerbstédtigkeit oder durch Unterhaltsleistungen
im Familienverband ergénzt werden muflite. Am deutlichsten ist das bei
der urspriinglichen Altersrente, die ,den iiber 70 Jahre alten, noch
arbeitenden Versicherten eine Schonung ihrer Krifte gestatten“®, sie
aber keineswegs vollig von der Verpflichtung und Notwendigkeit, Lohn-
arbeit zu verrichten, entbinden sollte. Heute wird dagegen gefordert,
daB Lohnersatzleistungen nicht nur den Lebensunterhalt gewéhrleisten,
sondern den Lebensstandard aufrecht zu erhalten erlauben, und dem-
gemiB wird von Empfingern solcher Leistungen erwartet und teilweise
aufgrund der gesetzlichen Anspruchsnormen erzwungen, dafl sie ihre
Arbeitspldtze zugunsten jiingerer bzw. voll leistungsfdhiger Erwerbs-
personen ridumen und allenfalls in Uberbeschiftigungssituationen nach
dem MaRB ihrer verbliebenen Kréfte als Arbeitsmarktreserve zur Ver-
fiigung stehen.

Demgegeniiber hat frither die Sicherstellung des Unterhalts im Fami-
liensystem, ohne eigene Erwerbstitigkeit, sowohl als individuelle Legiti-
mation gegeniiber der Gesellschaft, sich von der Verpflichtung zu Er-
werbstétigkeit entbunden zu fiihlen, als auch als gesellschaftliche Legiti-
mation gegeniiber dem Individuum, von ihm den Verzicht auf Erwerbs-
tatigkeit (zugunsten anderer, die darauf angewiesen waren) zu erwarten,
gegolten. Es sei nur noch einmal an die Demobilmachungsverordnungen
mit ihrem Entlassungszwang (insbesondere fiir Frauen) einerseits und
ihrem Einstellungs- und Arbeitsstreckungszwang (insbesondere zugun-
sten der Kriegsheimkehrer) andererseits erinnert”. Heute gilt dagegen
trotz familienrechtlicher Unterhaltsanspriiche bzw. trotz sozialrechtlicher
Unterhaltsersatzanspriiche die Zumutung an verheiratete und verwit-
wete Frauen, auf Erwerbsarbeit zu verzichten, als nicht vereinbar mit
der Gleichberechtigung von Mann und Frau mit den Emanzipations-
bestrebungen der Frauen.

Wenn dem so ist, sind bestimmte Konsequenzen fiir die Konzeption
des sozialen Sicherungssystems nicht nur versténdlich, sondern geradezu
selbstverstédndlich. Sie bestehen in einer Begrenzung der Zuerwerbs-
moglichkeiten zu Sozialleistungen, die ohne Beeintrichtigung des An-
spruchs auf die Sozialleistung zuldssig sind, einerseits, in einer Reduk-
tion der Anspriiche auf Unterhalts- und Unterhaltsersatzleistungen, die
wegen Unzumutbarkeit von Erwerbstitigkeit eingerdumt werden, ande-
rerseits. Die Gesamttendenz kénnte auch dahingehend bezeichnet wer-

6 H. Gebhardt, P. Geibel: Fiihrer durch das Gesetz betreffend die Invalidi-
tdts- und Altersversicherung vom 22. Juni 1889, Altenburg 1889, S. 72, zitiert
nach Déring, S. 16.

67 Preller, S. 237.



Kriterien der Zumutbarkeit von Erwerbstétigkeit 217

den, daB die Anspriiche auf Sicherstellung des Lebensunterhalts aus
dem Familiensystem an Bedeutung verlieren, dafl die Sicherstellung des
Lebensunterhalts immer weniger dem Familienverband zugemutet und
immer mehr in individuelle Verantwortung iibergeben wird und daB als
Folgerung daraus das soziale Sicherungssystem einerseits immer mehr
von Leistungsbestandteilen, die mit Riicksicht auf Familienlasten ge-
wiéhrt werden, ,gereinigt“, andererseits immer mehr mit individuellen,
familienabhéngigen Leistungen angereichert wird.

Fiir die gesellschaftlichen Erwartungen beziiglich des Verhaltens im
Erwerbsleben ergeben sich demzufolge hdchst ambivalente Riick- und
Wechselwirkungen: Wihrend dem Empfinger einer Lohnersatzleistung
nicht nur immer weniger zugemutet wird, erwerbstétig zu sein, sondern
auch immer mehr zugemutet wird, auf einen Arbeitsplatz Verzicht zu
leisten, wird dem Empfinger (insbesondere der Empfingerin) einer
Unterhalts- bzw. Unterhaltsersatzleistung immer mehr das (zu ihrer
»Selbstverwirklichung” angeblich unabdingbare) Recht zugebilligt, auch
dann erwerbstitig zu sein, wenn es zur Sicherstellung des eigenen und
des familialen Lebensunterhalts durchaus entbehrlich wire®. Da es gute

68 Das Nebeneinander von familienrechtlichen Unterhaltsanspriichen und
daraus abgeleiteten sozialrechtlichen Unterhaltsersatzanspriichen einerseits,
Anspriichen auf Unterhaltserwerb und Selbstverwirklichung durch Beteili-
gung am Erwerbsleben und daraus abgeleiteten sozialrechtlichen Lohnersatz-
anspriichen andererseits wird auf absehbare Zeit — und vielleicht auf Dauer
— eine gesellschaftstheoretische Aporie bleiben. Fiir die Arbeitslosenver-
sicherung bedeutet das z.B., daB unbestimmt bleibt, ob Erwerbslosigkeit
eines Ehegatten bei voller Erwerbstitigkeit des anderen echte (d. h. unfreiwil-
lige) Arbeitslosigkeit im Sinne des Gesetzes ist oder auf freiem Entschlul des
Ehepaares, in Zukunft in anderer Rollenverteilung zu leben, beruht — es sei
denn, dem erwerbslosen Ehegatten konnten jederzeit zumutbare Arbeits-
platze nachgewiesen werden, d.h. es bestiinde Vollbeschiftigung. Versuche,
diese Aporie gesetzgeberisch zu bewiltigen, ohne sich verdndernde Lebens-
anschauungen und Lebensformen zu vergewaltigen, sind z. B. die Zugewinn-
gemeinschaft, der Versorgungsausgleich und der Vorschlag der Sachverstidn-
digenkommission fiir die soziale Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen
fiir eine Teilhabe des iiberlebenden Ehegatten an der Gesamtversorgung
des Ehepaares. Ubertriige man die Maxime dieser Regelungen auf die Ar-
beitslosenversicherung, miiite diese nicht mehr unbedingt das jeweilige
Individualeinkommen, sondern nur noch das ,Gesamteinkommen“ des Ehe-
paares absichern, so daB das Arbeitslosengeld eines Arbeitslosen, dessen Ehe-
gatte weiterhin erwerbstitig ist, niedriger sein konnte als das eines arbeitslos
gewordenen Alleinerndhrers der Familie oder eines Alleinstehenden. Eine
andere Analogie konnte man zur Neuregelung des Krankenversicherungs-
beitrages der Rentner ab 1983 ziehen: So wie hier verschiedene Einkiinfte
fiir die Bemessung des Krankenversicherungsbeitrages zusammengerechnet
werden, kénnte auch die Arbeitslosenversicherung davon ausgehen, daf3 nicht
das Arbeitseinkommen als solches, sondern nur das Gesamteinkommen, zu
dem z.B. auch eine (Witwen-)Rente gehdren kann, abgesichert werden soll.
Es ist unverkennbar, daB derartige Uberlegungen in gewissem MaBe (wieder)
ein Bedarfsprinzip in die Arbeitslosenversicherung einbringen wiirden. Dem
Grundprinzip unseres sozialen Sicherungssystems, daB der Lebensstandard
(im Sinne von relativen Einkommenspositionen) gesichert werden soll, wiir-
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Griinde dafiir gibt anzunehmen, daBl die Erwerbsquote der Frauen, ins-
besondere die der verheirateten Frauen in mittlerem Lebensalter, in
einem Mafle weiter steigen wird, das durch den Riickgang der Erwerbs-
quote in héherem Lebensalter durch frithere ,Verrentung“ nicht kom-
pensiert wird, mul man per Saldo damit rechnen, dall der Anteil der
Erwerbspersonen an den Personen im erwerbsfihigen Alter zunehmen
wird. Gelingt es nicht, ein das Produktivitdtswachstum iibersteigendes
Wirtschaftswachstum zu erreichen, wird daraus bei den derzeitig gege-
benen Zumutbarkeitskriterien fiir Erwerbstétigkeit eine hohere Arbeits-
losigkeit resultieren.

D.IIIL. Das Paradigma der Berufsunfihigkeit

Der Zusammenhang zwischen Zumutbarkeitskriterien des AFG und
Zumutbarkeitskriterien des sonstigen sozialen Sicherungssystems sei ab-
schlieBend noch einmal kurz an dem Paradigma der Berufsunfihigkeit
erldutert.

Berufsunfihigkeit ist ein Zustand, in dem Erwerbstétigkeit zwar noch
zugemutet wird, aber nur in einem — der krankheitsbedingten Ein-
schrinkung der Leistungsfahigkeit entsprechenden — begrenzten Um-
fang. Um die dadurch eintretende Minderung des Erwerbseinkommens
auszugleichen, wird eine Teilrente gewéhrt.

Der Lebensunterhalt soll sich also teils aus — vermindertem — Er-
werbseinkommen, teils aus Sozialeinkommen zusammensetzen.

Solange die Verwertung der verbliebenen Rest-Erwerbsfdhigkeit zu-
gemutet und deshalb keine Vollrente zugebilligt wird, ist der Berufs-
unfdhige wie jeder Erwerbstitige dem Risiko ausgesetzt, keine Verwer-
tungsmoglichkeit seiner (Rest-)Erwerbsfihigkeit am Arbeitsmarkt zu
finden. Dieses Risiko ist jedoch aus der Arbeitslosenversicherung her-
ausdefiniert worden, indem Berufsunfihige im Sinne der gesetzlichen
Rentenversicherung als nicht vermittlungsfdhig gelten®. Damit fehlt die
Voraussetzung der Verfiigbarkeit, so daB ein Anspruch auf Arbeitslosen-
geld nicht entsteht, obwohl Erwerbstitigkeit vom Standpunkt der Ren-
tenversicherung aus noch erwartet wird.

den sie jedoch durchaus gerecht. Solche Reflexionen seien hier jedoch nur als
meditativer Exkurs mitgeteilt, weil nicht die Anspruchsvoraussetzungen fiir
und die Bemessung von Arbeitslosenunterstiitzungen Gegenstand dieses Bei-
trages sind, sondern vielmehr die Frage, wie durch die Zumutbarkeitskrite-
rien unseres familienrechtlichen und unseres sozialen Transfersystems die
Aufteilung der erwachsenen Bevélkerung auf Erwerbstitige, Arbeitslose und
aus dem Erwerbssystem Ausgegliederte (Familienangehorige und Sozial-
leistungsempfénger) reguliert wird.

69 § 103 Abs.1 Satz2 Nr.1a AFG.
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Diese Sicherungsliicke hat das Bundessozialgericht durch seine soge-
nannte konkrete Betrachtungsweise geschlossen, indem es entschieden
hat, dafl derjenige, dem ein zumutbarer (Teilzeit-)Arbeitsplatz, den er
téglich von seiner Wohnung aus erreichen kann, innerhalb eines Jahres
nicht nachgewiesen werden kann, als erwerbsunfihig gilt. IThm wird also
hinfort iiberhaupt keine Erwerbstédtigkeit mehr zugemutet mit der
Folge, daB3 er nun auch aus dem Bestand an Arbeitslosen herausdefiniert
ist. Die (Teilzeit-)Arbeitslosigkeit wird also zum Anlafl genommen, eine
Erwerbsarbeit tiberhaupt nicht mehr zuzumuten, so da die Arbeits-
losigkeit sinkt. (Teilzeit-)Arbeitslose werden zu Invaliden umdefiniert,
die Arbeitslosigkeit durch ein aus ihr selbst, ndmlich aus der Beschafti-
gungssituation, aus dem Mangel an angemessenen (Teilzeit-)Arbeits-
plédtzen abgeleitetes Unzumutbarkeitskriterium im Rahmen der Renten-
versicherung statistisch reduziert.

Der gleiche Effekt wiirde offensichtlich erzielt, wenn — im Zuge von
Sparmafinahmen — die berufsférdernden Leistungen zur Rehabilitation
eingeschrankt wiirden. Behinderte, die durch RehabilitationsmaBinahmen
arbeitsfdhig erhalten oder wieder arbeitsfdhig gemacht werden konnten,
wiirden statistisch und sozialrechtlich aus dem Arbeitslosenbestand in
die (Erwerbsunfahigkeits-)Rentnerpopulation iiberwiesen.

E. Zusammenfassende Thesen

1. Wie die Verdnderung von Kriterien, welche Arbeitspldtze welchen
Arbeitslosen zuzumuten sind, sich auf den Bestand an Arbeitslosen
auswirkt, ist unbekannt. Empirische Untersuchungen gibt es dar-
tber nicht.

2. Die Wirkung der Anderung von Zumutbarkeitskriterien auf den
Arbeitslosenbestand 148t sich aus vorhandenern arbeitsmarktstatisti-
schen Daten kaum entnehmen. Die Bildung entsprechender homo-
gener Vergleichsgruppen wird allerdings sehr schwierig sein, weil
sich der EinfluB von Anderungen der Arbeitsmarktkonstellation
kaum ausschalten, die Wirkung von Anderungen der Zumutbar-
keitskriterien also kaum isolieren 14Bt.

3. Eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit durch Anderung von Zumut-
barkeitskriterien kann nur erwartet werden, wenn dadurch Arbeits-
lose auf Arbeitspldtze vermittelt werden konnen, die nach den gel-
tenden Zumutbarkeitskriterien nicht zu besetzen waren. Denn die
Anderung von Zumutbarkeitskriterien schafft keine neuen Arbeits-
plétze.

4. Wenn die Struktur der Arbeitslosigkeit durch besonders hohe Ar-
beitslosenquoten der Unqualifizierten einerseits, Facharbeiter-
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mangel zumindest in bestimmten Sektoren und Regionen anderer-
seits charakterisiert ist, kann Arbeitslosigkeit nicht dadurch, dafl
mehr Dequalifizierung und mehr sozialer Abstieg, sondern allen-
falls dadurch, da mehr Um- und Héherqualifizierung und mehr
rdumliche Mobilitdt zugemutet wird, reduziert werden.

Der soziale Zweck von Transfereinkommen mit Lohn- oder Unter-
haltsersatzfunktion ist, ihre Empfanger vor der Notwendigkeit zu
bewahren, unzumutbare Erwerbstitigkeiten verrichten zu miissen,
um das zum Lebensunterhalt erforderliche Einkommen zu erzielen.
Die Veridnderung dieser Zumutbarkeitskriterien (= Verédnderung
der Anspruchsvoraussetzungen) wird daher die Zahl derer, die zur
Deckung ihres Lebensunterhalts auf Erwerbstédtigkeit angewiesen
sind, und damit das gesamtwirtschaftliche Arbeitspotential vergro-
Bern oder verkleinern.

Wem die Gesellschaft ein Transfereinkommen zur Verfiigung stellt,
um ihm Erwerbstétigkeit nicht (mehr) zumuten zu miissen, dem
mutet sie in der Regel zu, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, um
bei Arbeitsplatzknappheit Erwerbsgelegenheiten zugunsten anderer
zur Verfiigung zu stellen.

Fiir die Grofle des gesamtwirtschaftlichen Arbeitspotentials sind
quantitativ besonders bedeutsam

a) die verminderte Zumutung von Erwerbstétigkeit bei verldnger-
ter Ausbildung,

b) die Herabsetzung der Altersgrenzen, jenseits derer Erwerbs-
tatigkeit nicht mehr zugemutet wird,

c) die verminderte Unzumutbarkeit der Erwerbstédtigkeit verheira-
teter, verwitweter und geschiedener Frauen.

Qualifizierte Ausbildungen vermindern nicht nur aktuelle Arbeits-
losigkeit, indem sie junge Leute ldnger vom Erwerbsleben fernhal-
ten. Wenn sie bessere Beschéftigungsmoglichkeiten schaffen, tragen
sie vielmehr auch zur Verminderung zukiinftiger Arbeitslosigkeit
bei.

Die Herabsetzung von Altersgrenzen fiir den Rentenbezug trigt
zwar statistisch zum Abbau von Arbeitslosigkeit bei, falls sie nicht
zum Abbau von Beschiftigung benutzt wird. Gesamtwirtschaftlich
gesehen verlagert sie jedoch nur die Arbeitslosigkeit auf die &lteren
Jahrgdnge und ihre Finanzierung von der Arbeitslosen- auf die
Rentenversicherung. Der gleiche Effekt entsteht, wenn in ihrer
Leistungsféhigkeit beeintrachtigte Arbeitslose zu Erwerbsunfidhigen
umdefiniert werden.
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10. Die Erwerbstétigkeit von Frauen gilt — von bestimmten ,Bedarfs-

11.

situationen“ abgesehen — mehr und mehr als zumutbar, der Ver-
zicht von Frauen auf Erwerbstédtigkeit mehr und mehr als unzumut-
bar. Gegeniiber Zeiten, in denen die Sicherstellung des Unterhalts
im Familiensystem sowohl als individuelle Legitimation gegeniiber
der Gesellschaft, sich von der Verpflichtung zu Erwerbstéatigkeit
entbunden zu fiihlen, als auch als gesellschaftliche Legitimation
gegeniiber dem Individuum, von ihm den Verzicht auf Erwerbs-
tatigkeit zu erwarten, gegolten hat, vergroBert sich das Erwerbs-
personenpotential und damit cet. par. die Arbeitslosigkeit.

Die verschiedenen Unzumutbarkeitsdefinitionen unseres familien-
rechtlichen und unseres sozialen Transfer-Systems regulieren die
Aufteilung der erwachsenen Bevilkerung auf Erwerbstétige, Ar-
beitslose und aus dem Erwerbssystem Ausgegliederte (Familien-
angehorige und Sozialleistungsempfénger).

Dabei haben die Kriterien der Zumutbarkeit eines bestimmten
Arbeitsplatzes fiir einen bestimmten Arbeitslosen insgesamt wahr-
scheinlich eine wesentlich geringere Wirkung auf die Arbeitslosig-
keit als Kriterien der Zumutbarkeit von Erwerbstitigkeit iiber-
haupt. Denn Produktivitdtsfortschritte, die nicht voll in Produk-
tionswachstum umgesetzt werden (kénnen oder sollen), ermdglichen
Freistellung oder erzwingen Freisetzung von Erwerbsarbeit.



	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Hermann Albeck, Saarbrücken: Lohnsubventionen als Mittel der Arbeitsmarktpolitik
	I.
	II
	1. Skaleneffekt (Niveaueffekt)
	2. Substitutionseffekt (Verdrängungseffekt)
	3. Mitnehmereffekt

	III.
	IV.
	V.
	Ausgewählte Literatur

	Horst Hanusch/Klaus Norbert Münch, Augsburg: Arbeitslosenunterstützung: Ungewollte Überzahlungen und Verteilungswirkungen
	A. Aufriß des Problems und Gang der Untersuchung
	B. Beispiele für ungewollte Überzahlungen beim Arbeitslosengeld
	I. Beispiel 1
	II. Weitere Beispiele

	C. Das Volumen der Überzahlungen
	D. Analyse der personalen Verteilungswirkungen
	E. Anregungen für Reformen
	F. Schlußbemerkungen
	Literaturverzeichnis

	Gerhard Kleinhenz, Passau: Regionale Arbeitsmarktprobleme und Arbeitsmarktpolitik
	A. Aufgabenstellung
	B. Zur Diagnose regionaler Arbeitsmarktprobleme
	C. Beurteilung der politischen Handlungsmöglichkeiten zur Lösung der regionalen Arbeitsmarktprobleme
	I. Die Leistungsfähigkeit der Arbeitsmarktpolitik
	II. Die Leistungsfähigkeit einer arbeitsmarktorientierten Regionalpolitik

	D. Ansätze für die Überwindung der regionalen Arbeitsmarktprobleme

	Eckhard Knappe, Trier: Rationalisierungsinvestitionen als arbeitsmarktpolitisches Problem
	A. Zur Fragestellung
	B. Beschäftigungswirkungen von Rationalisierungsinvestitionen
	C. Ein einfaches Keynesianisches Modell zur Analyse der Beschäftigungswirkungen von Rationalisierungsinvestitionen
	D. Rationalisierungsinvestitionen und Arbeitsmarktpolitik
	E. Rationalisierungsschutzabkommen zur Lösung von Verteilungs- und Allokationsproblemen

	Heinz Lampert, Augsburg: Beschäftigungspolitische Leistungsfähigkeit und Grenzen der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik Deutschland
	1. Fragestellung
	2. Anforderungen und Erwartungen gegenüber der Arbeitsmarktpolitik
	3. Die Stellung der Arbeitsmarktpolitik im System der Wirtschafts- und Sozialpolitik
	4. Beschäftigungspolitische Leistungsfähigkeit und Grenzen der Arbeitsmarktpolitik
	4.1. Aufgabenzuweisung und verfügbares Instrumentarium als Determinanten der Leistungsfähigkeit
	4.2. Informations- und Erkenntnisgrenzen
	4.3. Die Organisation der Arbeitsmarktpolitik als Determinante der Leistungsfähigkeit
	4.4. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen als Determinanten der Leistungsfähigkeit
	4.4.1. Grenzen der Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik
	4.4.2. Die gesamtwirtschaftliche Endnachfrage als Determinante der Leistungsfähigkeit der Arbeitsmarktpolitik


	Literatur

	Dieter Mertens, Nürnberg: Möglichkeiten und Grenzen der Berufsprognostik
	Vorbemerkungen
	Die Orientierungsfunktion der Berufsprognostik
	Anhang: Illustration zum Grundtrilemma der Prognostik

	Wolfram Mieth, Regensburg: Die Forderung nach flexibleren Lohnstrukturen als Entlastung der Arbeitsmarktpolitik
	1. Die Begründung der Forderung nach flexibleren Lohnstrukturen
	2. Starre Lohnstrukturen und das Unternehmensinteresse
	3. Der Grad der Verfestigung verschiedener Dimensionen der Lohnstruktur
	4. Der langfristige Bedarf an Lohnstrukturflexibilität

	Dieter Schäfer, Bamberg: Kriterien der Zumutbarkeit von Erwerbstätigkeit als arbeitsmarktpolitisches Regulativ
	A. Die Fragestellung
	B. Die sozialpolitische Bedeutung der Zumutbarkeit von (bestimmten) Erwerbstätigkeiten
	C. Die Zumutbarkeit einer bestimmten Erwerbstätigkeit als Definitionsmerkmal der Arbeitslosigkeit
	C. I. Die Zumutbarkeitskriterien des AFG
	C.II. Empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit der Zumutbarkeitskriterien des AFG
	C.III. Hypothesen zur Wirksamkeit der Zumutbarkeitskriterien des AFG
	C.III.1. Die Zumutbarkeit der Annahme einer minderqualifizierten Arbeit
	C.III.2. Die Zumutbarkeit der Annahme höher qualifizierter Arbeit nach Umschulung und die Zumutbarkeit räumlicher Mobilität


	D. Die Zumutbarkeit von Erwerbstätigkeit nach sozial- und familienrechtlichen Vorschriften außerhalb des AFG als Definitionsmerkmal für das gesamtwirtschaftliche Arbeitspotential
	D.I. Unzumutbarkeit von Erwerbstätigkeit als sozialrechtlicher Leistungsgrund
	D.II. Unzumutbarkeit als Determinante des gesamtwirtschaftlichen Arbeitspotentials
	D.II.1. Unzumutbarkeit von Erwerbstätigkeit bei verlängerter Ausbildung
	D.II.2. Unzumutbarkeit von Erwerbstäitgkeit bei höherem Lebensalter
	D.II.3. Unzumutbarkeit von Erwerbstätigkeit für verheiratete, verwitwete und geschiedene Frauen
	D.II.4 Zusammenfassung zu Abschnitt D. II.

	D.III. Das Paradigma der Berufsunfähigkeit

	E. Zusammenfassende Thesen


